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. 1 IM NAMEN DES VOLKES  i

. i Urteil  

ln dem Strafverfahren gegen '

Christian Klaus Siegfried Dettmar, - W _
geboren am Staatsangehörigkeit: deutsch, wohnhaft:

Rechtsanwalt

Rechtsanwalt l

0 wegen Rechtsbeugung l

hat die 2. Strafkammer des Landgerichts Erfurt aufgrund der Hauptverhandlung vom 15.06.2023,
29.06.2023, 07.07.2023, 13.07.2023, 21.07.2023, 10.08.2023-‚ 18.08.2023 und 23.08.2023, an der

- _ teilgenommen haben: _ _

1 als Vorsitzender v ‚ _

A als Beisitzerinnen Q u

als Schöffen u _ .

Staatsanwältin (zu allen Hauptverhandlungsterminen) '
Staatsanwalt (am 15.06., 29.06.. 21.07. und 10.08.)
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, als Vertreter der Staatsanwaltschaft ' Ä '

Rechtsanwalt (am 15.06., 29.06., 13.07., 21.07., 18.08. und 23.08.)
Rechtsanwalt zu allen HauptverhandIungsterminen)
als Verteidiger des Angeklagten

Justizangestellte am 15.06., 29.06., 10.08., 18.08. und 23.08.) . '
Justizangestellte (am 07.07.) v .
Justizsekretärin (am 13.07.) und ' _
Justizhauptsekretärin (am 21.07.) _
als _Urkundsbeamtinnen der Geschäftsstelle

für Recht erkannt: u . - _ b .

0 Der Angeklagte ist der Rechtsbeugung schuldig.

Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zurBe-
währung ausgesetzt wird.

' Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Angewendete Vorschriften: 55 339, 56 StGB i

g Gründe: <

, l.

Der jährige Angeklagte wurde am‘ geboren. Er wuchs in einem Musik- V

erhaushaltauf. '

Nach seiner Bundeswehrzeit in Norddeutschland hat er in Regensburg Rechtswissenschaften

’ studiert und sein Referendariat abgeleistet. Danach ist er nach Thüringen gekommen, weil seine ‚

damalige Frau an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ein Studium als Cellistin absol-

viert hat. '

Der Angeklagte ist geschieden und Vater von drei Kindern. Sein Sohn und seine beiden Töchter

' sind 26, 24 und 22 Jahre alt. Da deren Mutter mit Einschulung des jüngsten Kindes erkrankt ist, >

hat er die drei Kinder seitdem weitgehend allein erzogen. ,
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" Seine beruflichen Anfangsstationen in Thüringen führten ihn an das Amtsgericht Suhl und zur

g A Staatsanwaltschaft Erfurt. - g ‘

Am Amtsgericht Suhl war der Angeklagte für ca. 1 V2 Jahre in Strafsachen, Ordnungswidrigkeiten

tätig und als Ermittlungsrichter betraut. _ .

. Bei der Staatsanwaltschaft Erfurt war er u. a. in einer Schwerpunktabteilung zur Aufarbeitung des

' sogenannten SED-Unrechts. Er war dort als Dezernent zuständig für Rechtsbeugungsverfahren

gegen ehemalige Richter und Staatsanwälte der DDR.’ _ ‚ g

Seit Herbst 11996 ist der Angeklagte am Amtsgericht Weimar.tätig. Neben Betreuungs-, Unterbrin-

' gunfgs- und Nachlasssachen hat er vor allem im Familienrecht gearbeitet. Weitere berufliche Sta-

tionen gab es nicht.

0 Der Angeklagte. ist ausweislich des Auszugs aus dem Bundeszentralregister vom 17.08.2023

nicht vorbestraft. - '

- u. i - '
Die Kammer hat folgende Feststellungen getroffen: l - '

Der Angeklagte ist Richter am Amtsgericht Weimar und war im Jahr 2021 für Familiensachen in
_ l Verfahren bei Familiennamen mit den Anfangsbuchstaben B, E, F, H, l, J, L, Q, R, S, T, .U, V", X

und Y zuständig.

Am Amtsgericht Weimar hatte der Q Angeklagte die dienstliche E-MaiI-Adresse

A Privat nutzte er in den "Jahren 2020 und 2021 u. a. die

O E-Mail-Adresse (im Folgenden nur noch" als private E-Mail-Adresse

bezeichnet).

Seit ungefähr Mitte März/ Anfang April 2020 setzte sich der Angeklagte intensiv und kritisch mit
- der SARS-CoV-Z-Pandemie und den staatlichen Maßnahmen gegen diese auseinander. Er hielt

' die Maßnahmen für ungeeignet und unverhältnismäßig. So versandte er am 16.03.2020'an alle

Mitarbeiter des Amtsgerichts Weimar eine E-Mail mit dem lnhalt, dass man sich seiner Auffas-

sung nach nicht vor einer drohenden Pandemie, sondern in einer maximalen kollektiven Hysterie

. befinde. Q _

. In der Folgeentwickelte sich ein regelmäßiger Kontakt zu seinem Kollegen, dem Zeugen

(im Folgenden: ) am Amtsgericht Weimar, der - wie er — eine kritische Haltung
gegenüber den Maßnahmen im Kontext der SARS-CoV-Z-Pandemie vertrat. Gemeinsam tausch-

' ten sie sich stetig über neue Informationen, politische und gerichtlicheEntscheidungen sowie Re-
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gelungen bezüglich der SARS-CoV-2-Pandemie aus. J

war Mitglied in einem Verbund von verschiedenen Personen mit kritischer Haltung ge- <
genüber der SARS-CoV-Z-Pandemie. Diesem gehörten unter anderem die später von dem Ange-

klagten beauftragten Sachverständigen, die Zeugen und

‚ an.

f Auch in seiner eigenen richterlichen Tätigkeit legte der Angeklagte bereits im Jahr 2020 Wert dar- “

auf, dass in seinen Verhandlungen ohne Maske verhandelt wird. So erteilte er zu Beginn seiner

Verhandlungen entsprechende Hinweise unter Bezugnahme aufg 176 GVG.

_ Im Mai 2020 wurde der. Angeklagte auf _ aufmerksam. Am 04.05.2020 teilte

er per SMS mit, dass „der ein echter Lichtblick sei."

0 lm Dezember 2020 wurde er auf die von ihm später ebenfalls beauftragte Sachverständige

und die von ihr vertretene Kritik an der Drosten-Studie aufmerksam.

lrn Jahr 2021 nahm der Angeklagte in Weimar. an Demonstrationen gegen die Maßnahmen und

Regelungen der SARS-CoV-2-Pandemie, den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ bzw. „Mon-

_ tags-Spaziergängen"‚ teil. Diese haben 2021 in Thüringen regelmäßig montags stattgefunden.

Am 27.01.2021 leitete der Angeklagte perASMS eine Nachricht von

mich an weiter: „Das schrieb mir übrigens Herr Dettmar, ‘wir müssen —

auch wird gerade angeschossen an der Uni —— überlegen, wie wir uns mittelfristig

. öfft/ verbünden: die Anwälte, die Richter u StAs, Kontakte zur BW u zur Polizei werden A

O wichtig“. l : _ » —
Am'30.01.2021 fand eine Videokonferenz mit ZOOM, ein sogenanntes Zoom-Meeting, zurVorbe-

reitung der Gründung des Netzwerkes der Kritischen Richter und Staatsanwälte („KRiStA“) statt.

' Hierzu übersandte der Angeklagte die Tagesordnung des Online-Treffens an .

Am gab es ein Zoom-Meeting zur Vorbereitung der Gründung des Netzwerkes der Kri-

tischen Richter und Staatsanwälte („KRiStA“) statt. Es konnte nicht zweifelsfrei festgestellt wer-

den, dass der Angeklagte, der an diesem Tag Geburtstag hatte, daran teilgenommen hat. Er er-

hielt anschließend das Protokoll über das Zoom-Meeting vom übersandt und spei- ‘

cherte es auf seinem Mobilfunktelefon Samsung Galaxy S10e ab. ln dem Protokoll heißt es u. a.:

„Zum dienstrechtlichen Schutz soll ein Verein „KriSta" gegründet werden. Auf diese

Q Weise sind Meinungen und Standpunkte auch durch Art. 9 GG geschützt. Auch



- 2KLs542 Js11498l21 - Seite 5 -

“ muss sich der einzelne dann nicht zu sehr exponieren. Nicht mehr der Einzelne

_ tritt nach außen auf, sondern der Verein als Ganzes. Bisher besteht für jeden Ein-

zelnen die konkrete Gefahr dienstrechtlicher Repressalien und Maßnahmen, insbe-

g sondere im Hinblick auf das zu beachtende Mäßigungsgebot. ' '

« Weiterer zentraler Aspekt: Aktiv- und Passivlegitimation bei künftigen Klagen. (...)_“

Sowie unter der Überschrift: „Einfallstor für Gutachtenerstellung im Rahmen der Dienstgeschäfte“

Folgendes: . ‘ * ' i -

„Drei Mitglieder wollen für den Bereich des Familienrechts erörtern, ob im Rahmen

. von konkreten Verfahren rund um das Thema „Kindeswohlgefährdung“ nicht ggf.

_ ein medizinisches Gutachten eines externen Experten eingeholt werden kann, wel-

C ches sich konkret mit den Folgen der gegenwärtigen Maßnahmen und der Mas-

kenpflicht befassen würde“. '

Seit mindestens dem 20.02.2021 befasste sich der Angeklagte wegen der den Kindern" in den

Schulen.bestehenden Pflicht, Masken zu tragen und Abstand zu halten, mit der Möglichkeit ein

' Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung gemäß 5 1666 BGB vor dem Familiengericht einzulei- '

ten. Er lud sich im lnternetlfrei verfügbare Musterformulare eines Anregungsschreibens zu einem

g Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB herunter und bearbeitete diese teilweise

auch selbst. ' _ _

‚ ' Auf dem anlässlich der Durchsuchung bei dem Angeklagten sichergestellteh Handy des Ange-

0 klagten Samsung Galaxy S10e, Modell SM-G970F/DS wurden mehrere abgespeicherte Formula-

re für Anträge für Kinderschutzverfahren gemäß g _1666 BGB festgestellt. Unter anderem waren '

auf dem Handy des Angeklagten . - i

- zwei Formulare mit einem Arzt („Dr. (...)“) als Absender und Anregendem, gespeichert am '

20.02.2021, '

- ein Formular gespeichert am 22.02.2021 für" eineAnregung durch „Kinderarzt, Therapeut, Bera-

4 ’ ter, Eltern, Venivandter, Blndungs-‚ Kontaktperson“ und . _ .

- ein Formular mit Datumsangabe „3. März 2021“, gespeichert am 05.03.2021 mit einer Anregung

durch „Arzt, Betreuer, Therapeut, VenNandter/ _Großvater (...) des betroffenen Kindes“.

i Die Anregungen richteten sich jeweils an ein namentlich nicht bezeichnetes Amtsgericht —_ Famili-
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engericht. Die Formulare mit den Speicherdaten vom 20.02. und 22.02.2021 enthalten Anregun- "

_gen, die nur für ein Kind gestellt werden. Die zuletzt bearbeitete Anregung, abgespeichert am

05.03.2021, beinhaltet eine Anregung für ein Kind „wie darüber hinaus aller weiteren Schulkinder l

der ...schuIe“ und nimmt insgesamt weitere sechs Mal Bezug auf die drohende Gefährdung des

Kindes wie seiner‘ Mitschüler. Bei dem am 22.02.2021 abgespeicherten Dokument für ein Kinder-

schutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB handelt es sich um ein Muster der

„ABC-Kindesvertretung“. Die Homepage wwwabc-kindesvertretungde wurde seinerzeit von dem V

Zeugen (im Folgenden: ), einem pensionierten Familienrichter,

betrieben. l

O Am22.02.2021 um 16:34 Uhr übersandte der Angeklagte von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse

an eine Nachricht mit dem Hinweis: „Hier die Anregungen ans Familiengericht, im

Wesentlichen auf der‘ Grundlage des pensionierten Kollegen alles noch nicht fi-

T nal“. A . i V '

Im Anhang der E-Mail befanden sich u. a. 2 Microsoft-Word-Dokumente mit Anregungsformularen

für Kinderschutzverfahren nach 5 1666 Abs. 1 und Abs. BGB, für ein einziges Kind. Ein Anre-

gungsformular für ein Kinderschutzverfahren nach ä 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB sieht als Ab-

sender und Anregenden einen Arzt („Dr. (;..)“) vor; Namen und Anschriften eines Kindes und ein A

' zuständiges Familiengericht waren noch nicht ‘angegeben. Das zweite Anregungsformular sieht

„EItern“ als Absender und Anregende vor, wobei als zuständiges Familiengericht das Amtsgericht

_Weimar — Familiengericht — mit Anschrift angegeben ist; Namen und Anschriften eines Kindes

. oder Elternteils waren noch nicht angegeben. _ . 4

Die-Anhänge der E-Mail an hatte sich der Angeklagte zuvor am 20.02.2021 um 15:51

Uhr per E-Mail von seiner privaten an seine dienstliche E-Mail-Adresse weitergeleitet.

Fortan, mindestens seit dem 24.02.2021, hatte "der Angeklagte die Absicht, im Rahmen seiner Tä-

tigkeit als Familienrichter bei dem Amtsgericht Weimar eine gerichtliche Entscheidung zu treffen,

mit der er exemplarisch einzelnen Schulen untersagen wollte, für die an diesen Schulen unter-
l richteten Kinder Anordnungen zum Tragen von Gesichtsmasken, zur Einhaltung von Mindestab- '

ständen und zur Teilnahme an Schnelltests zur Feststellung des SARS-Cov-2 Virus zu treffen.

Er handelte — zumindest auch — aus der Motivlage heraus, eine etwaige Kindeswohlgefährdung

durch das Tragen von lvlasken, Abstandsgeboten ‘und Tests abwenden zu wollen. Unter Rückgriff
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v’ auf den Gedanken der KRiStA-Gründungsgruppe vom beabsichtigte er für seine Ent-

A scheidung medizinische Sachverständigengutachten einzuholen, die diese Entscheidung wissen-

schaftlich unterlegen sollten. Die gerichtliche Entscheidung beabsichtigte der Angeklagte zeitnah

zu ‚veröffentlichen, um über diese den Druck für zukünftige gerichtliche Entscheidungen zu erhö-

_ hen. Zur Verschleierung seiner Voreingenommenheit suchteer für eine Anregung eines solchen

. Kindesschutzverfahrens nach 5 1666 BGB gezielt nach geeigneten Betroffenen, die aufgrund des

Familiennamens der betroffenen Kinder seiner geschäftsplanmäßigen Zuständigkeit unterfallen.

ln seinen Vorkehrungen achtete er darauf, dass seine — vorgefasste — Position als Richter nicht

nach außen erkennbar wird, sondern er verdeckt über Anfragen an Dritte nach geeigneten Betrof-

‚ l fenen suchte und suchen ließ. ‘ '

So schrieb er am 24.02.2021 über WhatsApp an seine langjährige Bekannte A A

0 „(..—.) Kennst Du eigentlich einen maßnahmekritischen Kinderarzt, der mir für ein Kind/ Pa-

_ tienten eine Anregung wegen Kindeswohlgefährdung wegen der Pflicht, Masken zu tragen,

» machen würde? Liebe Grüße Christian“ l .

Am gründete sich der Verein „KRiStA —' Netzwerk Kritischer Richter und Staatsanwäl-

_ u te n.e.V.“ über ein Zoom-Meeting durch 17 Personen. Der Angeklagte war Versammlungsleiter.

Neben dem Angeklagten waren u. a. Prestien, Guericke und Pieter Schleiter Gründungsmitglieder

und Teilnehmer des Zoom-Meetings vom _ . ' ‘

‘ Mindestens seit dem 04.03.2021 gab der Angeklagte auf der Suche nach einem geeigneten Be-

troffenen für ein Kinderschutzverfahren nach 5 1666 BGB gezielt die Buchstaben seiner_Zustän-

digkeit nach dem gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Weimar für 2021 —

- mit Ausnahme des Buchstaben Y — an vertraute Personen selbst weiter. Er hatte diesbezüglich

' auch Formulare entwickelt, die auf die Internetseite „www.abc-kindesvertretung“ hinwiesen und

die Buchstaben seiner Zuständigkeit nach dem aktuellen gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan

mit Ausnahme des Buchstaben „Y“ enthielten,

' So übersandte der Angeklagte am 04.03.2021 um 16:10 Uhr. von seiner dienstlichen

. E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse der Rechtsanwaltskanzlei ,

folgende Nachricht: i -

„Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin . '

’ irn Anschluss an unser heutiges Rechtsgespräch weise ich auf die Geschäftsver-
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teilung für Kindschaftssachen des Amtsgerichts Weimar hin. Zuständig bin ich, *
_ wenn der Nachname des Kindes mit folgenden Buchstaben beginnt: B, E, F, H, I,

J‚L‚Q,R‚S,T,U,V,X. . ' _ v ‘

_ Mit freundlichen Grüßen '
Christian Dettmar

. ' Richter am Amtsgericht“

Mit einer weiteren E-Mail vom 04.03.2021 um .17:45 Uhr übersandte er von seiner dienstlichen

E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse der Rechtsanwaltskanzlei

folgende Nachricht: „Nocha/s Ergänzung: Dieses Muster, das nach

“eigenen Bedürfnissennatürlich beliebig angepasst werden kann, findet sich auf der lnter- .

O netpräsenz: abc-kindesvertretung.de“. 4 ‚ '

Als "Anlage fügte er dieser E-Mail ein Dokument mit einem Formular einer Anregung für ein Kin-

derschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB durch einen „Kinderarzt, Therapeut, Bera-

Qter, Eltern, Verwandten, Bindungs-‚ Kontaktperson" an ein konkret nicht bezeichnetes Amtsge- *
Q richt — Familiengericht und als Anregung für ein-einziges Kind bei. 4 .

Auf dem dienstlichen PC des Angeklagten beim Amtsgericht Weimar wurde auf dem lokalen

_Laufwerk „downloadsbein Word-Dokument „Kinderschutz durch-FamRi-21.2.21_Corona—Maß-

nahmen.docx" festgestellt, das am 04.03.2021 um 17:37 Uhr geändert wurde. u

Am 05.03.2021 um 10:54 Uhr leitete der Angeklagte sich von seiner dienstlichen E-MaiI-Adresse

D "an seine private E-Mail-Adresse eine E-Mail von mit dem Betreff „Link zu Kuhband-

ner-Artikel“ mit einem angegebenen Link zu einem entsprechenden Artikel über die lvlaskenpflicht

in der Grundschule weiter. Diese E-Mail hatte er zuvor am 25.02.2021 von von dessen

dienstlicher E-Mail-Adresse, ‚ an seine dienstli-

' che-E-Mail-Adresse übersendet bekommen. _

Am 05.03.2021 um 12:30 Uhr schrieb der Angeklagte an folgende SMS: „Habe gestern

mitneiner gut vernetzten Anwältin gesprochen, die meinte, sie könne mir sicher einen Fall

nach 1666 wegen Maske bringen. Bin gespannt!"

Auf die WhatsApp-Nachricht von Frau einer langjährigen Bekannten des Angeklag-

' ten, vom 06.03.2021 mit der Frage zur Teilnahme. des Angeklagten an der kommenden Mon-

tags-Demonstration, erwiderte dieser am 06.03.2021 um 12:25 Uhr: „Ich bin Dienstag auch da- ,
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g’ bei. Montag ist Grundsatzüberlegung. Rechne "nämlich in Kürze mit Maskenfall im Rah-

» men einer Kindeswohlgefährdung. Da will ich mir auf keinen Fall ein Befangenheitsproblem

einhandeln. Meine Anwesenheit haben doch so einige mitgekriegt. Sage aber auf jeden

Fall den und l dass ich im Herzen schon dabei bin.“ _

Entsprechend seiner Absicht zur Veröffentlichung einer gerichtlichen Entscheidung zur Untersa-

gung von Maskenanordnungen, Mindestabständenund Teilnahme an Schnelltests unter Einbin-

dung seiner Auffassung nach aussagekräftiger medizinischer Gutachten suchte der Angeklagte

i ergebnisorientiert nach Sachverständigen. So Kontaktierte der Angeklagte am 08.03.2021, 23:39

Uhr, unter seiner privaten E-Mail-Adresse die spätere Sachverständige. mit

0 dem Betreff: „Tätigkeit als Sachverständige“. In der E-Mail schrieb er Folgendes: '

_ „Sehr geehrte Frau ' ’ .

. mein Name ist Christian Dettmar‚ Familienrichter am Amtsgericht Weimar. u

. Gerne würde ich Sie als Sachverständige für ein Verfahren bei mir gewinnen.

Zunächst schreibe ich lhnen heute von meiner privaten Mail-Adresse.

' Um Folgendes handelt es sich: Mir ist angekündigt worden, dass bei mir demnächst ein

Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung (5 1666 BGB) angeregt wird. Die Kindeswohlge-

fährdung soll darin liegen, dass das Kind in verschiedenen schulischen Zusammenhängen

Masken tragen muss. Die betroffenen Eltern verfolgen das Ziel, es dem Dritten im Sinne

’ des 5 ‚1666 Absatz 4' BGB, von dem die Gefährdung ausgeht ‚— hier der Freistaat Thü-

ringen — untersagen zu lassen, so etwas anzuordnen.

In dem Verfahren möchte ich eine gründliche Sachverhaltsaufklärung betreiben und dazu

verschiedene Problemkreise klären. l . -

r 1. Können Masken unterschiedlicher Art das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus

SARS-CoV-2 (nennenswert) senken? Sowohl bei Kindern im Besonderen als auch bei Er-

wachsenen im Allgemeinen? Unterschieden nach Asymptomatischen, Praesymptomati-

_ schen und Symptomatischen. ' “

' 2. Welche Schäden physischer und psychischer Art können durch das Tragen von Mas-

ken insbesondere bei Kindern entstehen? _ _

3. Besteht überhaupt ein Infektionsrisiko, das durch das. Tragen von Masken (oder ande-
_ ' re Maßnahmen) relevant gesenkt werden könnte? An dieser Stelle könnte ein Eingehen,

insbesondere auf die PCR-Test-Problematik wünschenswert sein.
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4. Sind Abstandsgebote bei Kindern überhaupt notwendig? A ‘

b5. Ggfls. weitere Fragen.

Es würde mich sehr freuen, ‘Sie als Sachverständige gewinnen zu können. Bitte geben

Sie. mir dann an, zu welchen der aufgeworfenen Fragen Sie sich sachverständig äußert

könnten. Falls aus Ihrer Sicht die Einschaltung weiterer Sachverständiger sinnvoll erschei-

.nen könnte, wäre ich dankbar für entsprechende Empfehlungen.

Mit freundlichen Grüßen 4 _S V

Christian lJettmar A

.P.S.: Und auf diesem Weg einen speziellen Gruß nach Bayern, ich habe gute Erinnerun-

0 gen an meine Studienzeit in Regensburg." -

Mit E-Mail vom 09.03.2021 um 7:42 Uhr teilte dem Angeklagten ihre Bereit-

’ schaft mit und dass sie vor ihrem fachlichen Hintergrund die Fragen 1,3 (ohne PCR-Problematik) ‘

und 4 behandeln könnte. Sie wies auf die Publikation ihres Artikels „Mund-Nasen-Schutz in der

Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit“ in der Zeitschrift Krankenhaushygiene

up2date im September 2020 hin. Sie verwies auch darauf, dass sie sich mit der Frage der soge-

l nannten Aerosol-Übertragung befasst habe, auf die letztlich (aber nicht immer explizit) nahezu aI- '

Ie sogenannten „Hygienemaßnahmen“ zurückzuführen seien, „ohne dass es dafür eine fass-

bare medizinisch-wissenschaftliche Grundlage gibt". Frau benannte zudem

von der Uni Regensburg für die Bearbeitung der Fragestellungen

0 "zu 2.) und für die „PCR-Problematik“ Frau von der Uni Würzburg. Zu -

schrieb sie als Hinweis, dasssie zu den Verfassern der Kritik an dem sogenannten

Corman-Drosten-Papier gehöre. Die E-Mail endete mit dem Hinweis: „Melden Sie sich einfach

wieder, wenn Sie mehr wissen wollen. Falls mir noch weitere Fragen einfallen, die in ei-

nem solchen Verfahren behandelt werden sollten, gebe ich Ihnen Bescheid.“ ' v

Am 09.03.2021 wurde auf der Webseite des Vereins „Mediziner und Wissenschaftler für Gesund-

-heit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD e.V.) ein Video zu einem Interview von _

‘und stellvertretender Vorsitzender des Vereins, mit ver-

öffentlicht. .ln dem Video erklärt die Anregung eines Familienrechtsverfahrens gemäß

51666 BGB. _
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A ’ Die später von dem Angeklagten beauftragten Sachverständigen und

waren Mitglieder des Vereins MWGFD e.V. »

- Am 10.03.2021 um 12:55 Uhr speicherte der Angeklagte auf dem lokalen Laufwerk „downloads“

seines Dienstrechners im Amtsgericht VWeimar ein Microsoft-Word-Dokument „Muster-Ki-

Schutz-FamGer.-8.3.21.docx". Dabei handelte es sich um ein Muster einer Anregung eines Kin-

b derschutzverfahrens gemäß 5 1666 Abs. 1 und 48GB durch einen „Arzt, Betreuer, Therapeut,

. Venivandten, Großvater des betroffenen Kindes“, gerichtet an ein namentlich nicht bezeichnetes

Amtsgericht — Familiengericht. Die Anregung gilt für ein Kind „wie darüber hinaus aller weiteren

Schulkinderder ...schule". Sie nimmt insgesamt weitere sechs Mal Bezug auf die drohende Ge-
0 fährdung’ des Kindes wie seiner Mitschüler. Es entspricht sowohl im Aufbau als auch im Inhalt im

. 2 Wesentlichen der späteren Anregungsschrift der enthält aber noch Bezüge zu

Nordrhein-Westfalen. l

Nur kurze Zeit später, am 10.03.2021 um 13:35 Uhr schrieb der Angeklagte über WhatsApp an

_ seine Bekannte ' g _

l „Diese Nachricht -bitte nicht weiterleiten, sondern eigenständig fragen. Kennst Du

ein Kind, das sich mit seinen Eltern gegen die Maskentragungspflicht wehren will

V und "dessen Familiennamen mit folgenden Buchstaben beginnt: B, E, F, H, l, J, L,

' Q, R, S, 7', U, V, X. Dann bitte auf abc-kindesvertretungde gehen, unter Down-

l loads das 10. Formular von oben wählen und damit beim AG Weimar, Familienge-

richt, ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung nach 5 1666 BGB anre-

D genl“ _ 1

4 A Er ergänzte unmittelbar danach um 13:36 Uhr mit weiterer Nachricht an „Und mir bitte

separat Bescheid geben, sobald es jemand tut.“, was durch umgehend um 13:37

Uhr mit „ln Ordnung, mache ich. Liebe Grüße" bestätigt wurde. ' ‘

i Am 11.03.2021 übermittelte die Mutter der anregenden Kinder, die Zeugin , dem

Zeugen bezüglich ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von der. Maske_npflicht

(„Maskenatteste“) per E-Mail die Personalien von sich, ihrer Tochter und ihren beiden Söhnen, je-

. weils mit Diagnosen, Geburtsdaten und derjeweiligen Anschrift. Aufgrund einer Namensänderung

‘ infolge einer Eheschließung heißt die Zeugin nunmehr und wird im Folgen-

den aufgrund des seinerzeitigen Namens_und zur besseren Unterscheidung vom Vater der anre-
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genden Kinder Lebensgefährte von ‚ als bezeichnet. *

Mit E-Mail vom 11.03.2021 bedankte sich der Angeklagte bei der später beauftragten Sachver-

ständigen „(...) ganz herzlichen Dank für Ihre prompte Zusage. Das hat

mich sehr gefreut! Jetzt muss nur erst noch ein entsprechender Fall anhängig werden.

.Abe'r sobald das geschieht, werden Sie umgehend von mir hören. Mit freundlichen Grü- _

ßen Christian Dettmar“. - ' i I

In dem Verein „KRiStA"_- wurden in den nachfolgenden Tagen des 10.03.2021 Themen- und Inter-

essentenlisten erstellt. In einer Themen- und lnteressentenIiste‚ Stand 14.03.2021, sind 14 The- '

O men benannt (u. a. 1. PCR-Tests, Antigentests, Schnelltests, Selbsttests, 2. Masken, 9. Justiz in

derlPandemie (z.B. Arbeitsalltag, Rechtsprechung, richterl. Unabhängigkeit), 12. Kinder und 14.

' Pflicht-Tests für Schüler). Als Interessenten in der Arbeitsgruppe Ziffer 12 („Kinder“) sind der An-

lgeklagte (vermerkt unter „Christian D.“), der Zeuge vermerkt unter „ ") so- '

wie „ “ und " eingetragen. Später, mit Stand vom 17.03.2021, wurde die Arbeitsgruppe

„Kinder" konkretisiert auf die Themen Pflichttests bei Kindern, Impfen von Kindern, Maskenpflicht

für Kinder; eingetragen sind der Angeklagte (vermerkt unter „Christian D.“), (vermerkt un-

1er,. "). .. .. " und .. "

Am 13.03.2021 um 12:18 Uhr schrieb ‚Arzt und langjähriger Bekannter des An-

Ö geklagten, von seiner E-Mail-Adresse an E-Mail-Adresse _

,folgendeE-Mailz ' _ -

' „Liebe und lieber ich hänge Euch hier mal die links und die Mus-

terklage dran. Es wäre ein erfolgversprechender Versuch, die Maßnahmen an den

' Schulen sofort zu beenden, Ihr müßtet über den uns gewogenen Richter still- .

schwelgen bewahren, um keinen_ Befangenheitsaussch/uß zu riskieren. Liebe Grüße

' _ Weiter schreibt in dieser E-Mail: „hier die Mail von einem Ko/legen:“ und in-

. tegriert eine E-Mail von , stellvertretender Vorsitzender des Vereins MWG- '
FD e.V., in der heißt es: ' . —

„Die Idee eines Kinderschutzverfahrens‚ gerade auch vor dem Familiengericht Wei-

mar, habe ich_ dir kurz erläutert. Hier der Link zu unserem gestern gedrehten Vi-
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' deo, in dem seine Idee vorgestellt wird: 

 

_ Nimm gerne auch Kontakt mit dem Initiator dieser genialen Idee, dem langjährigen

" Familienrichter auf, den ich deswegen schon in den ' Vertei-

ler dieses E-Mails mit aufgenommen habe. _

ideal wäre es wenn im Weimarer Raum ein Kind für das der Antrag gestellt wird

- gefunden würde, dessen Familienname mit den Buchstaben B, E, F, H, l,. J, L, ‚Q,

' R, S, T, U, V, X beginnt. Herr erläutert auch gerne nochmal das weitere

Vorgehen und ist über die folgende Telefonnummer erreichbar:

l Viel Erfolg zum Wohle unserer Kinder! Wäre schön, wenn Weimar erneut positive

u" Schlagzeilen schreiben würde! A _ r

Herzliche Grüße aus Passau

i hatte seinerzeit Kontakt zu dem Verein MWGFD e.V.‚ kannte insbesondere

Angehangen war der E-Mail von an ein Microsoft-Word—Dokument mit der Be-

‚ zelchnung „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21.docx". Dieses Dokument entspricht inhaltlich "im

Wesentlichen der späteren Anregung von . Es sind noch keine Hinweise auf die Person von

v‘ und ihre Söhne, jedoch Hinweise auf Rechtsgrundlagen in Nordrhein-Westfalen und die
. Schädigung einer „ " enthalten sowie oben rechts das- Datum „3. März 2021“ angegeben.

_ Das Dokument enthält als Adressat nur das „Amtsgericht — Familiengericht“, ohne Konkretisie-
rung und Anschrift des Gerichts.

l Am 13.03. und 14.03.2021 erfolgte weiterer E-Mail-Verkehr zwischen und hinsicht-

' lich der Anpassung des Anregungsschrelbens bezüglich des Kindesschutzverfahrens, wobei die

E-Mails jeweils gelöscht waren und aus den sichergestellten Daten des PCs der Zeugin
wiederhergestellt wurden. l

g _ ' Am 13.03.2021 um 14:22 Uhr, antwortete an :„Hallo ich schicke dir
mal meine abgeänderte bzw. ausgefüllte Version. Reicht das so? und soll ich das an je-

- manden schicken ans Gericht oder an einen Anwalt? Herzliche Grüße -
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Angehängt war der E-Mail ein Microsoft-Word-Dokument mit der Bezeichnung „Muster Kischutz '

FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“. Dieses Dokument war nunmehr mit dem Datum „Weimar, den

13. März 2021“, den persönlichen Daten von ' dem Vater der Kinder und ihren beiden Söh-

. nen’ sowie auf Seite 5 mit einer Bezugnahme auf „Thüringen“ versehen und an das Amtsgericht —

Familiengericht Weimar mit Anschrift gerichtet. Es enthielt auf den Seiten 1 und 3 aber noch den

VenNeis auf Rechtsgrundlagen in Nordrhein-Westfalen und auf den Seiten 2 und‘3 auf die Schä-

digung einer „ .

Am 14.03.2021 um 08:51 um schrieb an per E-Mail: _
„Liebe , ich habe noch einige Korrekturen (damit es für Thüringen paßt) vorneh-

0 _ men lassen. Jetzt bitte unterschreiben und morgen früh in den Briefkasten vom Amtsge-
richt. Liebe Grüße " , . _

Als Anhang war dieser E-Mail ein Microsoft-Word-Dokument mit der Bezeichnung „Muster Ki-

schutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (1).docx" beigefügt. Inhaltlich entspricht dieses Dokument ex-

» akt dem am 13.03.2021 um 14:22 Uhrvon an ‘versandten Dokument. Das Doku- _

ment enthielt noch immer Verweise auf die Regelungen von Nordrhein-Westfalen (Seiten 1 und 3)

und. Schädigung einer „ ‘(Seiten 2 und 3). g V

Der Angeklagte hat nachfolgend das Anregungsschreiben von zugeleitet bekommen,

' überarbeitet und die korrigierte Fassung übermittelt. Anstelle der Verordnung des Lan- .

des Nordrhein-Westfalen hat er" auf Seite1 die entsprechende maßgebliche Regelung der „Drit-

ten "Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer

0 sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2", gültig ab dem 15. Dezember 2020, zu-

" letzt geändert am 12. März 2021, angeführt. In den Gründen hat er auf den Seiten 2 und 3 die ur- u.

sprünglich enthaltene Bezugnahme auf eine „ “ durch die Namen der anregenden Kinder

„ “ und " geändert sowie die auf Seite 3 enthaltene Bezugnahme auf

die Eindämmungsverordnung von Nordrhein-Westfalen auf Thüringen angepasst.

"Als Autor des nachfolgend mit E-Mail von v an vom 14.03.2021 um 12:03 Uhr übermit- -

telten Dokuments „Muster Kischutz FamGer.3.3.21 bearbeitet (2).docx“ war u

angegeben, letzter Bearbeiter „Christian“ am 14.03.2021, 9:14 Uhr. Genaue Feststellungen

dazu, von wem und wann das Dokument von der Homepage wwwabc-kindesvertretungde her-

' untergeladen worden ist, konnten nicht getroffen werden.



- 2KLs 542 Js 11493/21 - Seile 15 - '

’ Am 14.03.2021 um 12:03 Uhr übersandte eine weitere E-Mail an mit folgen-

dem lnhalt: A ' '

_ „Liebe ‚ hier doch noch einmal eine (LETZTE?) bei Tageslicht redaktionell

- überarbeitete Fassung, weil in der bisherigen noch ein paar sprachliche Ungereimt-

heiten übersehen worden waren sowie gelegentlich der Name des Kindes aus dem

l Muster und Bezüge auf Vorschriften‘ in NRW statt Thüringen zu finden waren. Bitte

i l diese Fassung nehmen, unterschreiben (I) und "am besten noch heute in i den

. Briefkasten beim Amtsgericht werfen. liebe Grüße " ' » 4

Als Anlage war das zuvor vom Angeklagten auf die anregenden Kinder und die landesrechtlichen

Regelungen’ Thüringens angepasste Microsoft-Word-Dokument „Muster Kischutz FamGer.3.3.21

_ bearbeitet (2).docx" beigefügt. Dieses Dokument ist mit der nachfolgend bei dem Amtsgericht '

0 Weimar eingegangenen, unterschriebenen Anregung von wortgleich. Es gibt lediglich leich-

te Formatierungsunterschiede‚ die sich auf den Zeilen- und Seitenumbruch auswirken. lm Origi-

nal der Anregung von sind die Unterschriften von und enthalten. Im vo_n
A zuletzt übermittelten Dokument „Muster Kischutz FamGer.3.3.21 bearbeitet (2).docx“ ist

v ' an dieser Stelle eine punktierte Zeile zur Verdeutlichung der dort vorgesehenen Unterschrift. '

Nachdem der Angeklagte an der Anregung mitgewirkt hatte, ging er nunmehr sicher davon aus,
_ " dass die Verfahrensanregung von die aufgrund des Nachnamens der betroffenen_Kinder

seiner geschäftsplanmäßigen Zuständigkeit unterfallen würde, am Amtsgericht Weimar zeitnah

eingehen werde. Er kontaktierte deshalb noch am Abend des gleichen Tages
O ner, um „diesen — neben i- alsglweiteren Gutachter zu gewinnen. Dieser war

' ihm aus seinen Recherchen und dem von am 25.02.2021 übermittelten Link bereits be-
i kannt und zudem von benannt worden. Die Kontaktaufnahme zu

erfolgte entsprechend seines Plans, eine öffentlichkeitswirksame Entscheidung ge-
gen die Masken-‚ Abstands- und Testpflicht an den Schulen unter Einbindung von medizinischen

' Gutachten zu treffen. _ _

So schrieb der Angeklagte am 14.03.2021 um 18:24 Uhr von seiner privaten E-Mail-Adresse an
unter dem Betreff: „FW: Tätigkeit als Sachverständiger“ folgende

E-Mail: - " . i
- „Sehr geehrter Herr i - i

mein Name ist Christian Dettmar, Familienrichter am Amtsgericht Weimar. «Bei mir wird



2KLs 542 Js11498/21 -Seite 16 — .

voraussichtlich ab morgen ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung durch die Kindern '

in der Schule auferlegte Pflicht, Masken tragen und Abstand halten zu müssen, anhängig

sein (siehe Anlage)

Dafür würde ich gern auch Sie als Sachverständigen gewinnen » n

Bereits vor ein paar Tagen u hatte ich dazu einen Mailaustausch mit l

‚ den ich nachfolgend anhänge. ‘

Darin hatte ich sie gefragt, ob und zu welchen der aufgeworfenen Fragen sie sachver-

ständig Stellung nehmen kann. Weiter hatte ich sie darum gebeten, mir ggf/s. weitere '

mögliche Sachverständige zu empfehlen. Diese Fragen hat sie beantwortet und dabei

auch ihren Namen genannt. W

O Dieselbe Bitte wie an möchte ich nun auch an Sie richten.

Es würde mich sehr freuen, Sie ebenfalls an einem solchen Verfahren beteiligen z_u kön-
nen. 4 - *

Mit freundlichen Grüßen V

Christian Dettmar“ . — . '

Angehängt- war dieser E-Mail das Microsoft-Word-Dokument mit der Bezeichnung „Muster Ki-

schutz FamGer. 3.3.21 bearbeitetdocx‘? Es handelt sich dabei um eine Anregung an das Amts-

- gericht Weimar — Familiengericht — mit den kompletten Personalien von und ihren ,

beiden Söhnen, jedoch ohne Unterschriften und_ Posteingangsstempel des Amtsgerichts Weimar.

Das Dokument weist lediglich Abweichungen in der Formatierung auf, die sich auf die Zeilen- und

G Seitenumbrüche auswirken sowie hinsichtlich der punktierten Zeile zur Verdeutlichung der am

. Dokumentende vorgesehenen Unterschrift. Im Übrigen ist es inhaltlich identisch mit der Anregung _

nach 5 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB, die ‘von am 15.03.2021 in den Briefkasten des Amts-

geri_chts Weimar eingeworfen wurde. u

Auch die Dokumenteneigenschaften der Datei „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“

‘ sind identisch mit demlnhalt der letzten von an übersandten Datei, welche der .

E-Mail des vom 14.03.2021, 12:03Uhr angehängt war. Als Autor des der E-Mail an

angehängten Dokumentes „Muster Kischutz FamGer.3.3.21bearbei—

teLdocx" ist „ “ angegeben, als letzter Bearbeiter „Christian" mit der Datie-

mung 14.03.2021, O9:14'Uhr. ‚

Auch bei weiteren, auf dem PC von sichergestellten Dokumenten ist als
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l " letzter Autor „Christian“ angegeben, u. a. bei den Dokumenten „ äechtliche-Hinwei-

se-2021-O3-16.docx" und „9 F 147-21 Maske BeweisbeschIuss-2020-03-25.docx“.

- Am 15.03.2021 um 0:35 Uhr übersandte sich der Angeklagte von seiner privaten E-Mail-Adresse

an seine dienstliche E-Mail-Adresse das Microsoft-Word-Dokument„ Rechtliche-Hinwei-

se-2021—03-14.docx“, somit zu einer Zeit, als die Anregung von noch nicht beim Amtsge-

_ richt Weimar eingegangen war. i

' Am Montag, den 15.03.2021 um 04:27 Uhr schrieb die Zeugin , die später vom Ange-

klagten als Verfahrensbeiständin der Kinder von beigeordnet wurde, von der E-Mail-Adresse g

an » die E-Mail-Adresse des

.- _ , eine E-Mail mit dem Betreff:'„Klage gegen die Maskenpflicht“. im Anhang '

‘ waren Formulare für eine Vollmacht, allgemeine ‘Mandantenbedingungen und ein Mandantenfra- -

gebogen beigefügt. Zu dem E-Mail-Account des hatte seine Partnerin A Zu-

griff. ' “ _

' Die E-Mail steht inhaltlich in Bezug zu einem Verfahren der Familie ‚ bei dem sie

n gemeinsam mit anderen Familien vor dem Verwaltungsgericht Weimar gegen die Maßnahmen

der SARS-CoV-2-Pandemie vorgehen und anwaltlich von Rechtsanwältin A vertreten

worden sind. und l erteilten diesbezüglich als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder
' und der Kanzlei mit Datum vom

l 16.03.2021 eine Vollmacht in Sachen „Vorgehen gegen Corona-Verordnung/ Allgemeinverfügun-

genl Seuchentests/ Maskenpflicht in der Schule“. b r

O In dieser E-Mail von Rechtsanwältin l 'om 15.03.2021 heißt es:

' „(...) Ich habe nun folgende Strategie für unser Vorgehen." V
1. Ich bitte Euch führt kein eigenes Verfahren vor dem Familiengericht auf Kindes-

wohlgefährdung‚ auch wenn das jetzt überall auf den Kanälen ist. Familienrichter
V sind meist sehr konservativ. Lasst uns das strategisch angehen, mit ausgewählten

v Familien (nach Buchstabe, damit es beim passenden Richter landet) bei den richti-
gen Richtern, bei denen wir wissen, dass eine Klage zum Erfolg führen wird. Wir

' wollen nicht, dass wieder nurvnegative Rechtsprechung für uns raus. kommt. Wir

4 wollen das Thema gezielt anbringen, damit wir positive Urteile bekommen, mit de-
. nen wir dann wieder weiter argumentieren können. Soviel sei gesagt, in Weimar

wird am Montag ein Verfahren eingereicht und die Chancen stehen sehr gut. Auch
nach einem ggf. positiven Urteil führt diese Verfahren nicht einfach so, es besteht
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auch eine Gefahr, dass der Richter das anders sieht und Euch vielleicht das "n

Wort im Munde rumdreht und noch gegen Euch entscheidet. Wir wollen ja positive

Rechtsprechung und nicht nur eine Menge negative Rechtsprechung, sonst kom-

. men wir nur schlecht dagegen an.

_ 2. Mit unserer Klageeinreichung ‘gegen die Allgemeinverfügung warte ich noch auf

4 das_ Urteil aus Weimar, um es zitieren zu können. '

_ r...) '

A Die Klageschrift ist zu 2/3 fertig. Ich schreibe noch an der Verhältnismäßigkeit und '

warte auf das Weimarer Urteil, dann ‘reiche ich die Klageschrift ein.

Viele Grüße

0 _ Von

Mindestens seit dem 19.02.2021 war Rechtsanwältin dem bekannt. So
teilte sie ihm mit E-Mail vom 19.02.2021 mit, dass dieser — sofern er Maskenatteste ausgestellt

haben sollte — mit einer Polizeidurchsuchung rechnen müsse und sie bot ihm an, mit ihm die Vor-

- bereitung_ und Sicherung der Daten besprechen zu können. war auch mindestens seit s

Februar 2021 im Austausch mit , sowie weiteren Perso-

nenr bezüglich des Vorgehens gegen die Maßnahmen der SARS-CoV-2-Pandemie. ’

Am Morgen des 15.03.2021 zwischen 7 und 8 Uhr warf die ihr zuvor von zugelei- A

tete und vom Angeklagten überarbeitete Anregung für ein Kinderschutzverfahren-gemäß 5 1666 '

O Abs. 1, 4 BGB beim Amtsgericht Weimar ein. Das Anregungsschreiben weist als Posteingangs-

stempel den 15.03.2021 auf. und der Kindesvater der nicht

‘als Adressat geführt ist, haben die Anregung unterzeichnet. Damit regten sie beim Familienge- '

richt an, von Amts wegen ein Verfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB zur Beendigung einer

derzeit bestehenden nachhaltigen Gefährdung des körperlichen, seelischen und geistigen Wohls

ihrer Söhne (im Folgenden im Verfahren erfasst als Betroffe-

n ner zu 1), geb. 0 . und (im Folgenden im Verfahren erfasst ’

als Betroffener zu 2), geb. ‚ wie darüber hinaus aller weiteren Schulkinder der Regel-

schule Pestalozzi in Weimar und der Grundschule Pestalozzi in Weimar, die aufgrund von schul-

internen Anordnungen zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während und außerhalb des

i Unterrichts sowie zur Wahrung räumlicher Distanz zu anderen Personen besteht, zu eröffnen. -

Zugleich wird angeregt, darin auch die Rechtmäßigkeit der diesen Anordnungen zugrundeliegen-
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' den Vorschriften, insbesondere der Dritten Thüringer Verordnung über außerordentliche Sonder-
maßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-Cov-2,

gültig ab dem 15. Dezember 2020, zuletzt geändert am 12. März 2021 zu überprüfen. Die Einbe-

ziehung der Mitschüler der anregenden Kinder bzw. allen Schulkindern ist an insgesamt fünf Stel-

len des Anregungsschreibens genannt. _ . _ l i

. In dem ‘sechsseitigen, formularmäßig und maschinenschriftlichen ausgestalteten Anregungs-

' schreiben wird ausgeführt, dass zeitnahe Anordnungen des Familiengerichts nach 5 16.66‘ Abs. 4

BGB gegenüber den Lehrkräften und der Schulleitung wegen bestehender und weiterhin ‘drohen-

der nachhaltiger, möglichen/veise sogar generationsübergreifender Schädigung der Kinder sowie

_ aller anderen Mitschüler und Mitschülerinnen dringend erforderlich seien. Bezüglich der konkret

bestehenden Verletzung und drohenden weiteren Gefährdung i ihrer Söhne und ihrer

D Mitschüler/innen wird in der Begründung der Anregung auf vorliegende wissenschaftliche Er- _

kenntnisse Bezug genommen. Mehrere Veröffentlichungen werden zitiert, u. a. ein Artikel von

_ v '. Zugleich wurde für den Fall,’ dass eine Entscheidung zur Hauptsache aus

A formellen Gründen kurzfristig nicht möglich sein sollte, der Erlass einer einstweiligen Anordnung

ohne mündliche Verhandlung nach 55 49 ff. FamFG angeregt. Es wird die Verletzung der Grund-

rechte der Kinder sowie der Kindesrechte und Schutzansprüche des Kindes aus internationalen '

Konventionen erörtert. Es werden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des

. Bundesgerichtshofes. aber auch eine Entscheidung des Amtsgerichts Weimar vom 11.01.2021

(6 OWi — 523 Js 202518/20) zitiert und ausgeführt, dass neben der Rechtswidrigkeit bzw. Nichtig-

ke_it der das Kind gefährdenden Anordnungen die Unwirksamkeit der zugrundeliegenden Verord-

nung des Landes Thüringen zur Beendigung Ü der Gefahrenlage ihrer Kinder wie ihrer

.2 Mitschüler/innen festzustellen sei. Zudem wurde die Beiordnung einerRechtsanwältin/ Rechtsan-

. waltes als Verfahrensbeistand angeregt.

' Am 15.03.2021 um 10:27 Uhr teilte den Einwurf der Anregung für das Kinderschutzverfah-

l ren per E-Mail mit, worin sie schrieb:

„Hallo und guten Morgen “

Mein Mann kann heute leider, aus terminlichen Gründen nicht zum Spaziergang kommen. Ich .
_ 4 kann ja auch nicht, weil ich bis nach 19 Uhr aufArbeit in Erfurt bin. Können wir evtl. die Atteste ‘

die Tage mal abends bei dir abholen? Und was bekommst du dafür? Wir könnten auch heute

aber erst nach 20:30 Uhr. v ' ‘A '

Nun zu der Kinderschutz Sache, ich habe heute morgen das Schreiben beim Amtsgericht einge -
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werfen. Entgegen den Rat der Anwältin die heute morgen eine Email an alle Eltern geschickt hat “ l

die bei der Klage mitmachen wollen. Liebe Grüße "

4 Mit E-Mail vom 15.03.2021 um 11:17 Uhr erklärte sich bereit, als Sachver- '

ständiger für die — wie zuvor vom Angeklagtenauch an übermittelten Fragen

1 bis 4 - tätig zu werden. Weiter heißt es: „lch möchte an dieser Stelle gerne auch noch ei-

nen für Sie vielleicht interessanten Problemkreis ergänzen: Bei den bisher aufgeworfenen

. Problemkreisen geht es ja schwerpunktmäßig urn die Frage, inwiefern von den Kindern ’

eine Gefahr in Bezug auf die Verbreitung von Infektionen ausgeht, welche man mit Maß-

l nahmen bekämpft werden muss. Neuere sehr umfangreiche Studien zeigen, dass Kinder

nicht nur kein Treiber der Pandemie sind, sondern möglicherweise sogar eine Schutzfunk-

v ‘tion vor schweren COVlD-19-Erkrankungen darstellen. Eine solche Betrachtung liefert eine -

interessante zusätzliche Perspektive auf die Bewertung des Geschehens an_ Schulen (...)".

' i Weiter wird dann ausgeführt, dass u. a. eine umfangreiche Studie gezeigt habe, dass Lehrkräfte

und Personen mit Kindern im Haushalt ein reduzierteres Risiko für eine schwere COVID-19-Er-

' krankung hätten. ' .

Diese Anregung von wurde dann vom Angeklagten im Beweisbeschluss

vom 25.03.2021 in der Fragestellung zu Ziffer I. 5. aufgenommen.

Am 15.03.2021 um 12:09 Uhr schrieb der Angeklagte an eine E-Mail mit "dem Betreff

„Kann der Freistaat das beantworten?“. Als Anlage war ein Microsoft-Word-Dokument mit der Be-

O Zeichnung „ -Rechtliche-Hinweise 2021-O3-15.docx" mit gerichtlichen Hinweisen und 17 Fra-

- gen an den Freistaat Thüringen beigefügt. ' _

Am 15.03.2021 um 23:06 Uhr schrieb derAngekIagte von seiner privaten E-Mail-Adresse an

und folgende E-Mail:

_ „Sehr geehrte ‚ sehr geehrter ‚

es ist soweit. Seit heute habe ich zwei Maskenverfahren bei mir anhängig. lchmöchte

. gern aufjeden Fall Sie beide als Sachverständige einbinden und werde das alles in den

nächsten Tagen auf den Weg bringen.

' ln der Anlage füge ich Ihnen schon mal die rechtlichen Hinweise bei, die ich dem Frei - -

staat Thüringen als Verordnungsgeber und damit Drittem im Sinne des 5 1666 Absatz 4

' BGB zu erteilen beabsichtige. —
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' Auf unsere Zusammenarbeit freue ich mich!

' Mit herzlichen Grüßen W ‚ v .

l Christian Dettmar“ ' l

In der Anlage übersandte der Angeklagte ein Microsoft—Word-Dokument mit der Bezeichnung

„ V -Rechtliche- Hinweise 2021-O3-15.docx.“ mitden rechtlichen Hinweisen und Fragen zu Zif-

_ ' fern 1 bis 17. Des Weiteren war als Anlage ein Microsoft-Word-Dokument mit der Bezeichnung

„Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx" beigefügt, bei dem es sich um eine nicht un-

terzeichnete Anregung nach 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB an das Amtsgericht Weimar mit den Per-

sonaldaten von ‚ und ihren Söhnen vom 13.03.2021 handelte. Ein derartigesnicht

_ i unterzeichnetes Exemplar der Verfahrensanregung ist nicht Bestandteil der Akten in den_Verfah-

. ren 9 F 147/21 und 9 F 148/21.

' Am 16.03.2021 wurden am Amtsgericht Weimar bezüglich der Anregung von unter dem Ak-

l ' tenzeichen 9 F 147/21 ein Hauptsacheverfahren und unter dem Aktenzeichen 9 F 148/21 ein Ver-

fahren der einstweiligen Anordnung, jeweils sowohl physisch als auch im gerichtlichen PC-Bear-

beitungsprogramm „Forum Star“ angelegt. Das Stammdatenblatt für beide Verfahren wurde mit

- Datum vom 16.03.2021 erstellt und sodann wurden die Akten dem Angeklagten als zuständigem

A Richter erstmals offiziell vorgelegt.

Am 16.03.2021 um 08:25 Uhr leitete der Angeklagte das Dokument des Anregungsformulars

„Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitetdocx?‘ von seiner privaten E-Mail-Adresse an seine

dienstliche E-Mail-Adresse weiter. Dieses Dokument weist als Autor „ “

auf und wurde zuletzt geändert am 14.03.2021 um 9:14 Uhr von „Christian“.

Am 16.03.2021 um 11:20 Uhr versandte der Angeklagte unter Bezugnahme auf ein zuvor geführ- i

i tes Gespräch an einen Weimarer Rechtsanwalt als Anlage zu der E-Mail die Microsoft-Word-Do-
kumente „ Rechtliche-Hinweise (...)“ und „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet

(O03).doox“. Letzteres entspricht im Wesentlichen der beim Amtsgericht eingereichten Anregung,

aber ohne Posteingangsstempel des Amtsgerichts und ohne Unterschriften von und

' ist. Als Autor des Dokuments „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (003).docx“ ist

. „ “ angegeben, als- letzter Bearbeiter „AGWEl“ Dettmar, Christian“, letzte

‘Änderung 16.03.2021, 11:15 Uhr.

Mit Verfügung vom 16.03.2021 erteilte der Angeklagte dem Freistaat Thüringen, vertreten durch

. das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen und Familie, im Hauptsache-
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verfahren (9 F 147/21) die folgenden rechtlichen Hinweise und 18 Fragen mit der Aufforderung. '
l zur Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen binnen 4 Wochen: '

„Das Gericht erteilt folgende rechtliche Hinweise; ' ’

Das Gericht hat auf die eingegangene Anregung, eine Überprüfung zur Gefährdung des

-Kindeswohls vorzunehmen, zwei Verfahren eingeleitet: das hier vorliegende Hauptsachever- _

fahren 9 F 147/21 sowie das parallele einstweilige Anordnungsverfahren 9 F 148/21.

Der Freistaat Thüringen wird als Weiterer Beteiligter, vertreten durch das Thüringer Minis-

terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Wemer—Seelenbinder-Straße

"6, 99096 Erfurt, an dem Verfahren beteiligt. -

Er wird aufgefordert, binnen 4 Wochen zu? allen in der Anregung zu diesem Verfahren

O aufgeworfenen Fragen eingehend Stellung zu nehmen. Darüber hinaus soll auch zu den

nachfolgend aufgeführtenoFragen eingehend Stellung genommen werden.

ln der Stellungnahme sollen zu allen Fragen für alle tatsächlichen Behauptungen die wis-

senschaftlichen Evidenzen angegeben und mit der Angabe zugänglicher Quellen belegt

werden. ‘

"1. Welche Ziele verfolgt der Freistaat Thüringen mit den Maßnahmen insbesondere der .

Maskenpflicht von Schülern und den für sie_ geltenden Abstandsvorschriften genau?

2. lst der Nutzen dieser Maßnahmen in Bezug auf die Ausbreitung mit dem Virus

SARS-CoV-2 evidenzbasiert nachgewiesen?

3. Wurden die möglichenphysischen Auswirkungen insbesondere der Maskenpflicht, aber l

O auch der Abstandsvorschriften für Kinder evidenzbasiert geprüft, insbesondere auch hin-

sichtlich des unterschiedlichen Atemvolumens von Em/achsenen und Kindern? Zu welchen

Ergebnissen aufgrund, welcher Studien und Quellen ist der Freistaat Thüringen dabei ge-

langt? , r _ '

4. .Wurden die möglichen psychischen Auswirkungen insbesondere der Maskenpflicht,

aber auch der Abstandsvorschriften für Kinder evidenzbasiert geprüft? Wurden dabei die

.möglichen Folgen aufgrund von Möglichkeiten zu nur reduzierter Kommunikation, mögliche _

Gefahren durch verzerrte Wahrnehmung der Mimik und von Emotionen und mögliche Ge-

fahren für die psychosoziale Entwicklung geprüft? Zu welchen Ergebnissen aufgrund wel-

cher Studien und Quellen ist der Freistaat Thüringen dabei gelangt?

"5. ‘Wurde die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hinsichtlich des Nutzens (sowohl für .
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' die Schulkinder selbst als auch für Dritte) gegenüber den möglichen negativen Auswirkun-

' gen für die Schulkinder und Dritte geprüft und nachvollziehbar bewertet? . .

6. Wie wird das lnfektionsgeschehen mit dem Virus SARS-CoV-2 ermittelt?

7. Soweit dazu der Drosten-PCR-Test venlvendet wird: Mit wie vielen Amplifikations-/_ Ver-

‚ doppelungsschritten (ct-Wert) wurde und wird der Test in" Thüringen durchgeführt? -

A 8. Wie viele Genabschnitte und welche wurden und werden bei dem Drosten-PCR-Test in

Thüringen untersucht? .

9. ist der Drosten-PCR-Test in der Lage, Sein ‚vermehrungsfähiges und weitergabefähiges

_ Virus SARS-CoV-2 nachzuweisen? r _ ‘ '

0 10. Welche Sensitivität und welche Spezifität weist der Drosten-PCR-Test auf? Soweit be-

kannt, wurden diese Parameter in der Praxis durch eine deutsche Institution bisher nur

_ einmal nach für einen Ringversuch anerkanntem Testdesign ermittelt, nämlich durch lN—

. STAND, einer Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung" in medizinischen Labora-

torien e. V., die u. a. mit der WHO zusammenarbeitet. Diese kommt in ihrem 51-seitigen

"Kommentar zum Extra Ringversuch Gruppe 340 Virusgenom-Nachwels-SARS-CoV-2" von

Prof. Dr; Heinz Zeichhardt, Charite' - Universitätsmedizin ‘Berlin, und Dr. Martin Kammel —

_ in Kooperation mit der Charite, Universitätsmedizin Berlin, Institut’ für Vlrologie, dem Natio-

nalen Konsiliarlaboratorium für Coronaviren Prof. Dr. Christian Drosten, Dr. Victor M. Cor-

man u. a._ — vom 2.5.2020, aktualisiert am 3.6.2020, hinsichtlich der Spezifität des

PCR-Tests auf eine Falsch-positiv-Rate zwischen 1,4 %- und 2,2 %; dabei sind die "Aus-

. reißer" durch Vertauschungen bereits herausgerechnet. Wird diese Falsch-positiv-Rate bei

der Berechnung der "lnzidenzen" berücksichtigt? _

Was bleibt bei Einberechnung dieser Falsch-positiv-Rate zwischen 1,4 und 2,2 % n- dies

möge verbal und rechnerisch dargestellt werden —— unter Annahme realistischer Praevalen-
t zen von den derzeit fu"r Thüringen gemeldeten "lnzidenzen" noch "übrig? l

httpsJ/wwwinstand-ev.de/ringversuche-online/ringversuche-service.html#rvp//340/-2020/ _

11. Was genau wird unter "lnzidenz" verstanden? Soweit gerichtsbekannt, meint dieser
a V Begriff das Auftreten von Neuerkrankungen in einer (immer wieder getesteten) definierten

Personengruppe in einem definierten Zeitraum, während nach dem Gericht vorliegenden

_ Informationen den durchgeführten Testungen tatsächlich undefinierte Personengruppen in
undefinierten Zeiträumen zugrunde liegen, "womit die sog. "lnzidenzen" lediglich schlichte

4 ' Melderaten wären. Falls dem so ist: Wie wirkt sich das auf die Aussagekraft der Testun-
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gen hinsichtlich des lnfektionsgeschehens aus? '

'12. Wird bei der Anwendung des RT-q-PCR-Tests die WHO Information Notice for IVD '

Users 2020/05 beachtet? Danach muss, soweit das Testresultat nicht mit dem klinischen

Befund eines untersuchten ubereinstimmt, eine neue Probe genommen und eine weitere

Untersuchung vorgenommen sowie "Differentialdiagnostik betrieben werden; nur dann kann

"nach diesen Vorgaben ein positiver Test . gezählt werden. '

https://www.who.int/newsfltem/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 '

13. Wird sichergestellt, dass mehrfach getestete Personen nicht jedes Mal als neuer

g "Fal/" gezählt werden?_ Wie geschieht dies ggfls.?

14. Wie wirkt sich die zusätzliche Einführung von Schnelltests auf die Ermittlung des in-

. „ fektionsgeschehens aus? Soweit lediglich die bei einem Schnelltest positiv Getesteten wei-
ter zu einem PCR-Test geschickt werden: Müssten nicht für die Ermittlung einer realisti-

schen lnfektionsquote-auch die beim Schnelltest negativ Getesteten einbezogen werden?

15. Geht der Weitere Beteiligte davon ‘aus, dass asymptomatisch positiv Getestete anste-

ckend sein, also das Virus SARS-CoV-2 weitergeben können? Bejahendenfalls wird gebe-

ten, dies zu quantifizieren und die wissenschaftlichen Belege dafui zu benennen. Wird da-

‘bei auch die am 20.11.2020 publizierte Studie aus Wuhan, China, mit etwa 10 Millionen .

Teilnehmern beachtet? Die Forscher dieser Studie kamen zu dem Ergebnis, dass die

Entdeckungsrate asymptomatischer positiver Fälle in Wuhan nach der zuvor

durchgeführten Abriegelung mit 0,303/10.000 sehr niedrig war und es keine Hinweise dar-

"auf gibt, dass die identifizierten asymptomatischen positiven Fälle überhaupt infektiös wa- „

. ren. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w ’

16. Geht der Weitere Beteiligte davon aus, dass präsymptomatisch positiv Getestete an-

steckend sein, also das Virus SARS-CoV-2 weitergeben können? Bejahendenfalls wird ge-

beten, dies zu quantifizieren. -

Wie hoch ist die lnfektiosität symptomatisch positiv Getesteter? —

18. Wird derzeit noch bei Testungen nach anderen Viren, beispielsweise lnfluenza‚ ge-

sucht und auch darauf getestet?" ß

DieFragen entsprechen in den Ziffern 1, 2, 5, 6, 8,’ 10 - 11, 13 - 18 den Fragen, die derAngekIag-

te an am 15.03.2021 weitergeleitet hatte.
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U Zugleichforderte der Angeklagte mit Verfügung vom 16.03.2021 im einstweiligen Anordnungsver-

V ' fahren den Freistaat Thüringen auf, binnen 2 Wochen (9 F 148/21) unter Beachtung der rechtli—

chen Hinweise aus dem parallelen Hauptsacheverfahren 9 F 147/21 vom 16.03.2021 Stellung zu

‘ nehmen. _ ' ' '

_ Dem Freistaat Thüringen gingen die rechtlichen Hinweise und die Verfügungen vom 16.03.2021 4

» sowie das Anregungsschreiben von am 23.03.2021 zu. ä ' _ 4

Am 17.03.2021 um 12:37 Uhr versandte der Angeklagte von seiner dienstlichen E-Mail-Adresse

g u die Microsoft-Word-Dokumente „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (003).docx" und

„ «Rechtliche Hinweise (...)" unter Bezugnahme auf ein vorangegangenes Telefonat („Be-

O treff: ’ Unser Telefonat — Unterlagen“) an Rechtsanwältin

. Hierzu findet sich in den Akten kein Vermerk. Rechtsanwältin war zu diesem Zeit-

punkt noch nicht als Verfahrensbeistand der Betroffenen zu 1) und 2) beigeordnet.

Am 17.03.2021 um 13:02 Uhr schrieb Rechtsanwältin von der E-Mail-Adresse

an folgende E-Mail: _

' . „Sehr geehrte Eltern,

ich würde gern mit Ihnen heute telefonieren, wenn es sich einrichten lässt. Es geht um

ein Kinderschutzverfahren in Weimar. Nachihrem Namen kann ich erkennen, dass Sie

' für dieses Verfahren in Weimar passen würden. Ich würde die Thematik gern mit ihnen.

U persönlich besprechen. Wichtig ist, dass der Nachname Ihres Kindes mit B E F H I J L
Q R S T U VX beginnt und es in Weimar in eine Schule geht. . .

Sie erreichen mich unter -

- Mit freundlichen Grüßen l ' l

MitVerfügung vom 17.03.2021 (9 F 147/21) teilte der Angeklagte mit, dass in den vorliegenden
< Verfahren beabsichtigt ist, Rechtsanwältin gemäß 5 158 FamFG als Verfahrensbei-

4 stand für die beiden minderjährigen Kinder zu bestellen. Hierzu räumte er eine Frist von drei Ta-
gen zur Stellungnahme ein. Die Verfügung wurde am 18.03.202_1 ausgeführt. A '

. Mit Verfügung vom 18.03.2021 veranlasste der Angeklagte, dass die Schulleitungen (oder deren
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Vertreter im Amt) der Staatlichen Regelschule und der Staatlichen Grundschule Pestalozzi als ’

weitere Beteiligte im Verfahren geführt werden und forderte diese im einstweiligen Anordnungs- Q

verfahren (9 F 148/21) zur Stellungnahme binnen 10 Tagen auf. Die Verfügung vom 18.03.2021

nebst Anlagen (u. a. die Anregungsschrift) wurden den beiden Schulleitungen jeweils am '

23.03.2021 "zugestellt.

Am 19.03.2021 um 15:36 Uhr schrieb der Angeklagte an seine Bekannte

über WhatsApp folgende Nachricht: i _

_ ‘ „Das ist ganz normales nationales Recht, 5 1666 BGB, Verfahren wegen Kindes-

wohlgefährdung. Kann jeder anregen, der Familienrichter kann das Verfahren von l

0 4 _ Amts wegen eröffnen, sogar wenn es niemand angeregt hat. Ganz normaler Alltag

für jeden Familienrichter. Mit bin ich zusammen mit einigen

_ t Kollegen, verstreut im Bundesgebiet, im engsten Kontakt. Wie haben das Konzept

abgestimmt und verfeinert. Die «Anregung findest Du schon bei abc-kindesverfre- 4

tung.de Unter Downloads, ca. 10. Formular von oben. Wir werden das in den

l nächsten Tagen auch noch auf die Seite von unserem neuen Netzwerk bringen.

_ . Ergänzt wird das durch von mir entwickelte rechtliche Hinweise. Füge ich an. Bei
mir laufen schon Maskenverfahren.“ '

Sodann übermittelte der Angeklagte am 19.03.2021 über WhatsApp um 15:38 Uhr einen Link zum

Netzwerk „KRiStA“ sowie um 15:51 Uhr einen Gesetzeslink zu 5 1666 BGB an und

schrieb weiter um 15:58 Uhr: „Wir treffen uns mal, dann erkläre ich Euch das.". In einer wei-

D teren Nachricht um 16:09 Uhr schrieb der Angeklagte: „Nur eins vorweg. Die Maskenverfah- l

ren„ die Ihr kennt, sind die vor den (Ober-)Venlvaltungsgericht, bisher auch sämtlich nur

im vorläufigen Rechtsschutz, also nur sehr summarisch. Neu ist die Idee, über die

Schiene Familienrecht. wegen Kindeswohlgefährdung zu gehen. Davon habt Ihr bisher noch

nichts gehört. ist aber genau. das, wovon ich bei unseren letzten beiden Treffen schon l

gesprochen habe. Wir sind jetzt dran." i

a‘ Auf dem PC der Eheleute , einem befreundeten Paar des Angeklagten, konnteleine E-lvlail '

von vom 19.03.2021 um 21:09 Uhr mit Hinweis auf eine E-Mail der Rechtsan-

wältin wiederhergestellt werden. In der E-Mail der heißt es unter dem Be-

treff: „Achtung: Eltern aus dem Amtsgerichtsbezirk Weimar und den Gemeinden Ettersberg, Bad

“ Berka u. a. — bitte meldenll“: _ _ «
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' I „Liebe Aktive und Interessierte, Q — “

‘ anbei noch einmal eine Wichtige Info zur Klage wegen Kindeswohlgefährdung von

. und ihrem Team. ich hatte in den letzten Tagen eine Mail herum

geschickt, um alle über diese Aktion zu informieren. Jetzt schreibt die Rechtsan-

_ wältin‚ die unsere Aktionen juristisch begleitet: i

i Ich kann nur alle Eltern aus dem Amtsgerichtsbezirk Weimar auffordern

sich unbedingt an einem von mir geführten Kindeswohlverfahren vor dem

_ Familiengericht Weimar zu beteiligten!!! Euch kann definitiv bei diesem Ver-

- ' V fahren nichts passieren — auch keine Kosten! DiegDetai/s erkläre ich gern

' ‚persönlich auch gern über eine Zoom Konferenz mit vielen Eltern. l

O V Mitmachen können die ‘Eltern mit Kindesnachnamen, die mit ‘folgenden

. Buchstaben beginnen: B E F H l J L Q .R S T U V X und die hier woh-

l nen oder zur Schule gehen: Amtsgerichtsbezirk Weimar -

Kreisfreie Stadt Weimar; aus dem Landkreis Weimarer Land die Gemeinden

W . Am Ettersberg‚ Ballstedt, Bad Berka, Blankenhain, Buchfart, Döbritschen, Et-

tersburg‚ Frankendon‘, Grammetal, Großschwabhausen, Hammerstedt, He-

. . tschburg, Hohenfe/den, Kapellendorf, Kiliansroda, ‘Kleinschwabhausen, Klett-

bach‚ Kranichfeld, Lehnstedt, Madgala, Mechelroda, Mellingen, Neuendorf,

_ Neumark, Oettern, Rittersdorf, Tonndorf, Umpferstedt, Vollersroda‚ I/Viegen-

don‘ . - Q

"O l Bitte schreibt mir eine Mail an Q oder

ruft mich an _

_ A LG ‚ Rechtsanwältin _

_ A Bitte schickt die Mail an Eltern, die ihr kennt und die aus Weimar und den ge-

nannten Gemeinden etc. kommen!!! Je mehr Eltern jetzt aufstehen und sich an

solchen Aktionen anschließen, je größer die Chance für die Kinder... '

A Herzliche Grüße ' '

_ Am 20.03.2021 um 15:38 Uhr schrieb der Angeklagte von seiner privaten E-MaiI-Adresse eine

E-Mail an die erst später beauftragten Sachverständigen , l
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und l : ' "

— ' „Sehr geehrte und , sehr geehr- _
ter , ' _ -

' In der Anlage habe‘ ich Ihnen noch einmal — bzw. erstmals für Frau

die ich hier erstmals anschreibe —- die Anregung zu diesem Verfahren, meine

' rechtlichen Hinweise vom 16.03.2021 und nun neu den Entwurf eines Beweisbe- .

schlusses beigefügt. Können Sie‘ mit einem solchen Beweisbesch/uss gut arbeiten?

' Oder gibt es dazu noch Anregungen von Ihrer Seite? Bis wann könnten sie die .

Gutachten fertigstellen? '

l Der Druck in den Verfahren ist sehr hoch. Mir wurde mitgeteilt, dass an manchen

0 ' Orten Eltern, die eine solche Anregung ans Familiengericht geben, selber in den

i Fokus der Behörden geraten und sich von einem Sorgerechtsentzug bedroht se-

_ hen, so dass die Anwälte eher zur Zurückhaltung mit solchen Anregungen raten.

Mit herzlichen Grüßen . - '
_ Christian Dettmar" ’ l “

l Am 20.03.2021 um 21:22 Uhr antwortete v ‚dass sie das Gutachten direkt - '

nach Ostern schicken würde, „Würde das zu ihrer Planung passen? Mit dem Beweisbe-

schluss kann ich gut arbeiten“.

_ Unmittelbar danach, am 20.03.2021 um 23:46 Uhr antwortete der Angeklagte von seiner privaten

0 E-Maii-Adresse der später beauftragten Sachverständigen : _ u

. „Sehr geehrte l

das wäre phantastisch! Sie bekommen den Beweisbesch/uss in den nächsten Tagen offi-

. ' ziell über das Gericht. Auch wenn dort ein späterer Termin für die mögliche Fertigstel - _

lung der Gutachten vermerkt sein sollte (vielleicht weil ihre Mitstreiter mehr Zelt brau-

_ chen, das weiß ich noch nicht), wäre es mir sehr recht, wenn ich jedenfalls ihr Gutachten

unmittelbar nach Ostern in den Händen halten könnte. Dann kann ich es nämlich schon

_ ' für eine einstweilige Anordnung verwenden, die ich gerne noch vor Ende der Osterferien

_ hinbekommen würde. . *

H ' Eine endgültige Entscheidung ist natürlich erst nach einer Verhandlung mit vorherigen

ausreichenden Fristen zur Stellungnahme zu den Gutachten möglich, so dass sich die

- noch etwas hinziehen würde. ‘ ‚
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t Den Verhandlungstermin spreche ich dann zu gegebener Zeit mit Ihnen allen ab.

' Mit herzlichen Grüßen 4 4

Christian Dettmar“ ' V

_ l Mit Beschluss vom 22.03.2021 bestellte der Angeklagte in den beiden Verfahren Rechtsanwältin

' als Verfahrensbeistand der Betroffenen zu 1) und 2).

Zugleich veranlasste der Angeklagte mit Verfügung vom 22.03.2021 (9 F 148/21) die Übermittlung

_ des Beschlusses vom 22.03.2021 an den Betroffenen zu 1), der gesetzlichen Vertreterin ,

- das Jugendamt Weimar, Rechtsanwältin , den Freistaat Thüringen und diebeidlen

. Schulleitungen. Die Verfügung wurde am 23.03.2021 ausgeführt.

MitVerfügung vom 22.03.2021 (9 F 148/21 und 9 F 147/21) veranlasste der Angeklagte, Rechts-

- anwältin als weiteren Beteiligten zu erfassen. Rechtsanwältin war vor-

’ her in ganz Thüringen nicht als Verfahrensbeistand tätig und daher noch nicht im Computersys-

tem der Thüringer Gerichte „Forum Star“ erfasst. _ _

Mit einem Informationsblatt des Vereins „KRiStA"_, datierend unter dem 22.03.2021, unter der

’ Überschrift „Das Kindeswohl im Mittelpunkt, Coronamaßnahmen: Netzwerk KRiStA ruft Familien-

gerichte zum Handeln auf“ ermutigte das Netzwerk Eltern, Angehörige, Lehrer und andere Be-

zugspersonen von Kindern, Corona-Maßnahmen auch vor den Familiengerichten zur Überprü-

fung zu stellen. Es wird auf als „Familienrichter der) ersten Stunde“ seit 1977 und Leiter

‘ der Arbeitsgruppe Familienrecht des Netzwerks mit Telefonnummer und die Website www.netz-

O werkkrista.de verwiesen. Weiter heißt es, Handreichungen‚ Muster-Formulare und Erläuterungen

zu „Corona-Kinderschutzverfahren“ seien auf der Homepage des Netzwerks KRiStA abrufbar.

Dieses Informationsblatt war auf dem Laptop des Angeklagten abgespeichert.

_ A Am 22.03.2021 um 22:26 Uhr antwortete dem Angeklagten per E-Mail: '

„(...) das hatte ich mir schon gedacht, dass es schnell gehen sollte, und es wird

auch klappen. Es wird ein sehr umfangreiches Gutachten, aber ich arbeite an den
_ Sachen schon seit Monaten und muss deshalb keinen ganz neuen Text schreiben, l

. sondern einen schon (für einen anderen Zweck) geschriebenen für das Gutachten

umarbeiten und ggf. aktualisieren. Sobald ich es fertig habe, werde ich es ihnen

_ schicken. Ich kann es natürlich noch nicht genau sagen, aber möglichen/veise

auch schon m: Ostern. (...)" '

‘ Es folgen Ausführungen dazu, dass nahezu alle aufjeden Fall die relevanten Veröffentli-
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i chungen zum Thema Wirksamkeit von Masken in der Öffentlichkeit dabei und besprochen '

sein werden. Weiter heißt es: „(...) ich verrate Ihnen sicher nichts Neues, wenn ich

jetzt schreibe, dass esgkeine wissenschaftliche Evidenz für Masken gibt, gar keine, '

A und das gilt dann ebenso für Kinder," da gibt es keine Unterschiede. (...)“. Zudem

l heißt es: „Hier noch etwas: Dieses sehr sehenswerte Video — ein Vortrag von ei-

nem Pädiater über die Bedeutung der Zahlen — hat heute in eine

l Runde geschickt, in der ich auch bin, und vielleicht hat er es Ihnen auch schon '

weitergeleitet (...)" Es folgt ein Link zu einem YouTube-video und sodannführte

i aus: „Sehr schöner Vortrag, wenn auch, was meine Themen (Maske, Ab-

_ stand etc.) angeht, viel zu unkritisch, aber das erlebe ich immer wieder bei mei-

' nen Ärzte-Kollegen: Das glauben auch viele sonst so kritischen Ärzte einfach, -

O selbst John loannidis stellt es offenbar nicht in Frage, wie ich in einem aktuellen

' lnteNiew in der WELT gerade gelesen habe. Ich melde mich also, sobald ich so

weit bin. (...)“

Mit einer E-Mail vom 25.03.2021 um 8:55lUhr von seiner privaten E-MaiI-Adresseschreibt er den

drei Sachverständigen ‚ und Folgendes:

' „Liebe Gutachter, -

wenn ich mir diese Anrede gestatten darf. In der Anlage finden Sie in aktualisierter Form den be —

absichtigen Beweisbeschluss und die rechtlichen Hinweise. Die Fragen zum PCR-Test wurden

nach Rücksprache mit noch etwas angepasst.

0 - So soll das nun offiziell an Sie herausgehen. v

l Mit herzlichen Grüßen

Christian Dettmar"

Im Hauptsacheverfahren (9 F 147/21) ordnete der Angeklagte mit Beschluss vom 25.03.2021 Fol-

gendes an:

„Das Gericht aktualisiert seine rechtlichen Hinweise vom 16.03.2021 in der nachfolgenden _

Form, die bei der bereits erbetenen Stellungnahme der Beteiligten zu berücksichtigen ist.

Der Freistaat Thüringen wird als weiterer Beteiligter, vertreten durch das Thüringer Ministe-

rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Werner-Seelenbinder-Straße 6,
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99096 Erfurt, an dem Verfahren beteiligt. ' 1

l ' Er wird aufgefordert, binnen 4 Wochen zu allen in der Anregung zu diesem Verfahren

aufgeworfenen Fragen eingehend Stellung zu nehmen. Darüber hinaus soll auch zu den

nachfolgend aufgeführten Fragen eingehend Stellung genommen werden. »

A A In der Stellungnahme sollen zu allen Fragen für alle tatsächlichen Behauptungen diewis-

senschaftlichen Evidenzen angegeben und mit der Angabe zugänglicher Quellen belegt

werden. '

_ Es folgen 18 Fragen, die — mit Ausnahme der folgenden Fragen — mit den Fragen der Verfügung

. vom 16.03.2021 wörtlich übereinstimmen, wobei bei den Fragen 7," 8, 9, 10, 12 und 14 statt

„Drosten-PCR-Test" nunmehr die Bezeichnung „RT-q-PCR-Test“ verwendet wird. Folgende Fra-

O gen sind im Beschluss vom 25.03.2021 — abweichend von den Fragen der Verfügung vom

16.03.2021 —abweichend gefasst: < '

’ „7. Soweit dazu der RT-q-PCR-Test verwendet wird: Welcher Test oder welche "Tests

(Hersteller/Testname) wird/werden in Thüringen in den Laboren durchgeführt? _Wie sind die

Labore akkreditiert, die den Test durchführen? "Welche Testkontrollen werden verwendet?

. Wie überwachen die Behörden die Zuverlässigkeit der l Testdurchführung? Werden regel-

' ‚ mäßig unabhängige Ringversuche durchgeführt? l '

8. Wie viele Genabschnitte und welche wurden und werden bei dem RT-q-PCR-Test in

Thüringen untersucht? Bis zu welchen Amplifikations-Nerdoppelungsschritten (ct-Wert) wur-

’ de und wird der Test in Thüringen als "positiv" bewertet? V .

. 14. Wie wirkt sich die zusätzliche Einführung von Schnelltests auf die Ermittlung des In-

fektionsgeschehens aus? Werden die negativ Getesteten in den Schnelltests ebenfalls
zahlenmäßig erfasst? Wie wird sichergestellt, dass die Kombination aus positivem Schnell-

_ A test und negativem RT-q-PCR-Test dann nicht als "positiv" in den Statistiken auftaucht

bzw. bei beiden Tests "positiv" nur einmal als "positiv" gewertet wird (analog zu Frage

13)? Werden für die Ermittlung einer realistischen Infektionsquote auch die "beim Schnell-

test negativ Getesteten einbezogen? ' _ _ " ’

_ Bei der Frage 10. befindet sich nachfolgend von „Wird diese Falsch-positiv-Rate bei der Berech-

nung der "Inzidenzen" berücksichtigt?“ die Ergänzung: „(Anmerkung hierzu: Es gibt einen wei-

teren Ringversuch von instand e.V., der im Juni/Juli 2020 begonnen wurde, dessen Er-

gebnisse aber nicht öffentlich zugänglich sind.)“;- im Übrigen ist die Frage 10 wörtlich identisch

_ mit der 10. Frage derVerfügung vom 16.03.2021. ' '
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Im Hauptsacheverfahren (9 F 147/21) ordnete der Angeklagte zugleich mit Beweisbeschluss vom ’

25.03.2021 Folgendes an:

„Es soll zu den nachfolgend unter I. angeführten Fragen Beweis erhoben werden durch

die_ Einholung schriftlicher Sachverständigengutachten. In die Begutachtung sollen aus-

drücklich die in den aktualisierten rechtlichen Hinweisen des Gerichts vom 25.03.2021

aufgeworfenen Fragen_mit einbezogen werden.

I. Es soll Beweis erhoben werden überifolgende Fragen: ’

1. Kann das Tragen von Gesichtsmasken unterschiedlicher Art das Infektionsrisiko mit

dem Coronavirus SARS-CoV-Z (nennenswert) senken? Dabei soll zwischen Kindern im

Besonderen und En/vachsenen im Allgemeinen und zwischen asymptomatischen‚ präsym- '

o ptomatischen und symptomatischen Menschen unterschieden werden. -

2. Welche Schäden physischer, psychischer und pädagogischer Art können durch das

Tragen von Masken insbesondere bei Kindern" entstehen? _

3. Besteht überhaupt ein Infektionsrisiko, das durch das Tragen von Gesichtsmasken
(oder andere Maßnahmen) abgesenkt werden könnte?

_4. Kann durch die Einhaltung von Abstandsvorschriften das Infektionsrisiko insbesondere

bei Kindern abgesenkt werden? ._ l

5. Bieten Kinder möglicherweise sogar eine "Schutzfunktion" vor der Verbreitung mit dem

Coronavirus SARS-CoV-2 in dem Sinne, dass sie die Verbreitung des Virus eher ab-

0 bremsen und vor schweren Covid-19-Erkrankungen eher schützen? g

6. Welches methodische Niveau und ggf/s. welche methodischen Mängel „weisen existie-

rende Studien‘ zum lnfektionsgeschehen an Schulen und zu der Wirksamkeit von Maß-

. nahmen wie Maskentragen und Abstandhalten an Schulen auf?

7. Welche Aussagekraft zur Erkennbarkeit einer Infektion mit dem Coronavirus u

SARS-CoV-Z liefern der RT-q-PCR-Test und die derzeit vem/endeten Schnelltests?

lI. 1. Zu Gutachten für die Fragen I. 1. — 6.- werden bestellt: ‚

a) Frau Prof. Dr. med. (...) [es folgt die Adresse] Fachärztin fLi'r Mikrobiolo- v

gie, Virologie und Infektionsepidemiologie‚ Fachärztin fLir Hygiene und Umweltmedizin

b) l-Ierr Prof. Dr. (...) [es folgt die Adresse; Universität Regensburg]

.2. Zu Gutachterin fürdie Fragen l.7. wird bestellt:
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.’ Frau Prof. Dr. rer. biol. hum. 4(...)[es folgt die Adresse; Universitätsklinikum

’ - Würzburg, Frauenklinik] ‚

3. Nicht jeder der Gutachter für die Fragen I. 1.-6. muss alle diese Fragen’ beantworten.

Jeder der Gutachter soll aber alle Fragen beantworten, für die seine wissenschaftliche

i Kompetenz gegeben ist. Eine Überschneidung bei der Beantwortung der gestellten Fragen

_ bleibt dabei möglich und ist sogar im Interesse einer vertieften Aufklärung des Sachver-

halts em/ünscht. t ' -

lll. Die ‘Gutachten sollen nach Möglichkeit. spätestens bis zum 08.04.2021 mit jeweils 11

_ Exemplaren fertiggestellt werden." ' - '

0 Die Verfügung zur Hinausgabe der beiden Beschlüsse vom 25.03.2021 zu den rechtlichen Hin-

’ weisen und der Einholung der Gutachten wurde am 26.03.2021 abgearbeitet. .

Mit Verfügung vorn 25.03.2021 im einstweiligen Anordnungsverfahren (9_F 148/21) ordnete der

Angeklagte an, dass bei der bereits erbetenen Stellungnahme darum gebeten wird," die aktualisier-

ten rechtlichen Hinweise vom 25.03.2021 imparallelen Hauptsacheverfahren 9 F 147/21 zu be-

4 i rücksichtigen. Die Verfügung wurde herausgegeben an den Betroffenen zu 1), die gesetzliche

Vertreterin ‚ Rechtsanwältin , das Jugendamt Weimar sowie die weite-

ren Beteiligten Freistaat Thüringen und die beiden Schulleitungen. —

A Am 27.03.2021 um 09:26 Uhr schrieb der Angeklagte von seiner privaten E-Mail-Adresse an

D unter dem Betreff „Ihre Tätigkeit als Sachverständiger — Ergänzende Bitte“ fol-

gende E-Mail:

V „Sehr geehrter ‚ . V -

in der beigefügten Form müssten Sie am Montag, spätestens am Dienstag den

Beweisbeschluss vom 25.03.2021 und die darin in Bezug genommenen aktualisier-

_ ten rechtlichen Hinweise ebenfalls vom 25.03.2021 auch vom Gericht aus in Ihrer
. Post haben. V ' '

_ Eine ergänzende Bitte hätte ich noch. ' b _

Um die nötige Breitenwirkung zu erzielen, wäre ‚es schön, wenn zu der in den
’ rechtlichen Hinweisen unter 10. aufgeworfenen Fragestellung in Ihrem Gutachten

noch einige plastische Rechenbeispiele beigefügt werden, die deutlich machen, was
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" bei Annahme realistischer Prävalenzen unter Annahme verschiedener Falsch-posi- ’
g tiv-Raten mit bestimmten Inzidenzen tatsächlich an konkreten Zahlen zu. enA/arten

A ist. Möglichst zusätzlich auch noch runtergebrochen auf eine Stadt wie Weimar -

und seine Nachbarstädte Erfurt und Jena. So dass auch für einen Laien klar wird,

' wieviele Tests falsch und richtig sind, mit wie vielen tatsächlich Erkrankten, nicht

V nur positiv Getesteten zu rechnen ist usw.

- ‘ Bis wann könnten Sie lhr Gutachten fertigstellen? ’

_ Beabsichtigt sind nämlich zwei Entscheidungen, eine vorläufige im Wege der einst-

weiligen Anordnung und eine spätere-endgültige nach Durchführung einer Verhand-

, ' Iung. Die Verhandlung kann natürlich erst stattfinden‚ wenn alle Beteiligten ausrei-

chend Gelegenheit gehabt haben, zu den Gutachten Stellung zu nehmen. Den Ter- l

0 A min spreche ich zu gegebener Zeit mit Ihnen allen ab. '

Die einstweilige Anordnung ist nach jetzigem Planungsstand in der Nachosten/voche

- beabsichtigt. Es wäre phantastisch, wenn bereits dafür ihr Gutachten vorliegen ,

. könnte. Aber ich weiß ‘natürlichnlcht, ob das so schnell möglich ist.

. geht davon aus, dass ihr Gutachten bis zu diesem ‘Zeitpunkt vorliegen

wird, möglicherweise auch ‘das von . So oder so bin ich ge-

. spannt auf alle Gutachten. _ 4

Mit herzlichen Grüßen l _. l _ V

' Christian Dettmar" - '

o Nach Erhalt eines ersten Entwurfs von schrieb der Angeklagte am

29.03.2021_ folgende SMS an :„l-labe Dirmal einen Gutachtentwurf von

weitergeleitet. Was würdest Du Dir noch wünschen?“. '

"Mit ‘Schreiben des Freistaats Thüringen — Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport «

vom 31.03.2021 beantragte dieser im einstweiligen Anordnungsverfahren (9 F 148/21), dass an-

stelle der Schulleitungen der Staatlichen Regelschule Pestalozzi und der Staatlichen Grundschu-

Ie Pestalozzi das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als weiterer Beteiligter ge-

‘führt werden solle. Zugleich wurde mit dem Schreiben vom 31.03.2021, Posteingangsstempel .

des Amtsgerichts Weimar vom"31.03.2021, durch den Freistaat Thüringen beantragt, di_e Frist
zur-Stellungnahme zur Verfügung vom 18.03.2021 bis zum 13.04.2021 zu verlängern, da wegen

der Osterfeiertage und -ferien noch erforderliche Rücksprachen nicht haben stattfinden können.



- 2KLs 542 Js11498l21 -Seite 35 - ' ’

"P Eine Verfügung des Angeklagten zur Bescheidung des Antrages zur Fristverlängerung findet sich

nicht in der Akte. " .

Mit Schreiben vom 02.04.2021 nahm die Verfahrensbeiständin in den beidenVerfah-

ren (9 F148/21 und 9 F 147/21) bezüglich der Kinder Stellung und übermittelte als Anlagen 1 und

_ 2 Fragebögen über die Kinder (Regelschule Pestalozzi) und

A (Grundschule Pestalozzi). * Q

' Am 03.04.2021 um 18:13 Uhr übermittelte die Sachverständige ihr erstelltes

l Gutachten dem Angeklagten vorab an seine private E-MaiI—Adresse.

Am 04.04.2021 tauschte sich der Angeklagte mit v über das übermittelte Sachverständi-

v gengutachten von aus. So schrieb er mit SMS vom 04.04.2021 an :

A . „Von phänomenales Gutachten über 70 Seiten und 10 Seiten Literaturliste

mit 150 Quellen!", nach Antwort von 4 („Super! Das will ich auch mal lesen’), schrieb

der Angeklagte: „Mein Fall wird sich wohl über das Rechtstatsächliche lösen. War auch

mein Ziel. r V _ .

lVlit Datum vom 06.04.2021 übermittelte Rechtsanwältin eine weitere Stellungnahme

mit ca. 166 Seiten dem Amtsgericht Weimar. ‘

’ Mit E-Mail vom 06.04.2021 um 21:47 Uhr, von seiner privaten E-Mail.-Adresse schrieb der Ange-

klagte an : -

„Sehr geehrter _ _ u A

. vielen Dank für den schon übersandten und sehr interessanten ersten Teil! V

4 Noch etwas Technisches. Mein Plan ist, lhr Gutachten und auch die Ihrer beiden Mitgut-

r achterinnen in der Entscheidung vollständig wiederzugeben. Das ist etwas ungewöhnlich

und wird vermutlich von orthodoxen Geistern kritisiert werden, erfolgt aber nicht unreflek-

' tiert. Denn ich möchte die Entscheidung in der juristischen Datenbank juris veröffentlichen

und dadurch indirekt auch den Gutachten eine gewisse Erreichbarkeit und Reichweite ver-

schaffen. Damit möchte ich über den hier vorliegenden Fall hinaus den Argumentations-

, druck für andere Gerichtsverfahren erhöhen. V

b l Soweit mir bekannt ist — es ist mir klar, dass das für Sie als Wissenschaftler sicherei-
ne Botschaft aus der Steinzeit ist -, akzeptiert aber juris (und wohl auch unsere Gerichts-



' 2KLs 542 Js11498l21 » ' -Seite 36 - l ‚_

software/ Schreibmodule‚ das muss ich noch prüfen) nicht solche wunderbaren Abbildun- ’
gen wie auf Seite 13 Ihres Entwurfs. im Wesentlichen kann man denen nur mit Fließtext

-kommen, der aber immerhin Internetlinks enthalten darf. Notfalls müsste ich also an der g
Stelle der Abbildung eine Auslassung vornehmen und auf das Gutachten in der Anlage

(Papierform) verweisen. Das wäre der traditionelle Weg. V

Oder sehen Sie da eine andere Lösung? Wenn zum Beispiel die Abbildung zusätzlich

"verlinkt werden könnte, dann würde ich zwar eine kleine Miniauslassung vornehmen und —

auf die Anlage verweisen, zugleich aber darauf hinweisen, dass die Abbildung. auch über

folgenden link erreichbar ist. i
Herzliche Grüße _

“ l Christian Dettmar" ‘ g _ _ '

Die drei Sachverständigengutachten im Hauptsacheverfahren‚ Az. 9 F 147/21, gingen dem Ange-

’ klagten vor dem Erlass seiner einstweiligen Anordnung vorab per E-Mail zu. Das Gutachten von .

ging dem ‘Angeklagten am 05.04.2021 vorab per E-Mail zu und ging am

Amtsgericht Weimar am 07.04.2021 ein. übermittelte das von ihr erstellte

Gutachten dem Angeklagten am 03.04.2021 vorab per E-Mail. Das Gutachten von

' l ging per Post am 08.04.2021 beim Amtsgericht Weimar ein. Das Gutachten von .

übermittelte dieser per E-Mail an die private E-Mail-Adresse des Angeklagten am

08.04.2021 um 3:28 Uhr bzw. nach nochmaliger Korrektur mit E-Mail vom

08.04.2021 um 11:02 Uhr. Das Gutachten von ging am 12.04.2021 beim

0 r Amtsgericht Weimar ein. g

Die von seiner privaten E-Mail-Adresse an die Sachverständigen versandten E-Mails hatte der An-

geklagte nicht in der Verfahrensakte dokumentiert," um die offene Kommunikation mit den Sach-

verständigen zum Inhalt der zu erstellenden Gutachten zu verbergen.

Sodann erließ der Angeklagte im Rahmen einer einstweiligen Anordnung im Verfahren 9 F 148/21

unter vollständiger Wiedergabe der drei Sachverständigengutachten entsprechend seiner zielge-

— richteten Planung und Absicht folgenden Beschluss. den er am 08.04.2021 nach Dienstschluss _

in die Geschäftsstelle verbrachte, in welcher zu diesem Zeitpunkt niemand mehr anwesend war.

Der. Beschluss lautet im Tenor wie folgt: ' l

„l. Den Leitungen und Lehrern der Schulen der Kinder
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. f ‚ geb. am und ‚ geboren am ‚

nämlich der Staatlichen Regelschule Pestalozzi, Weimar, und der Staatlichen Grundschule

Pestalozzi, .Weimar‚ sowie den Vorgesetzten der Schulleitungen wird untersagt, für diese

und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler folgendes anzuord-

_ nen oder vorzuschreiben: ' '

1. im Unterricht und auf dem Schulgelände Gesichtsmasken aller Artinsbesondere

Mund—Nasen-Bedeckungen, sog. qualifizierte Masken (OP-Maske oder FFP2-Maske)

' oder andere, zu tragen, _ .

2. Mindestabstände untereinander ‘oder zu anderen Personen einzuhalten, die über

das vor dem Jahr 2020 Gekannte hinausgehen, W ' '

o, . 3.” an Schnelltests zur Feststellung des Virus SARS-CoV-2 teilzunehmen.

b ll. Den Leitungen und Lehrern der Schulen der Kinder

, geb. am , und geboren am ‚

nämlich der Staatlichen Regelschule Pestalozzi‚_ Weimar, und der Staatlichen Grundschule

v Pestalozzi, Weimar, sowie den Vorgesetzten der Schulleitungen wird geboten, für diese

“ und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler den Präsenzunter—

richt an der Schule aufrechtzuerha/ten. „ . _ .

lll. Von der Erhebung von Gerichtskosten" wird‘ abgesehen. Die beteiligten Kinder tragen

' keine Kosten. Ihre außergerichtlichen Kosten tragen die Beteiligten selbst. e -

0 lV. Die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung wird angeordnet.“ .

' In den Gründen des 192-seitigen Beschlusses stellte er unter A) den Tatbestand auf 174 Seiten

mit den drei Gutachten der Sachverständigen ‚

und - unter wörtlicher Wiedergabe der Gut-

achten inkl. deren Quellenangaben-voran. ' _

_ A Zugleich war im Tatbestand unter A) VI. ausgeführt: „Die als Verfahrensbeistand eingesetzte
Rechtsanwältin hat mit Schriftsatz vom 06.04.2021 auf fast 170 Seiten umfangreich zu al-
len tatsächlichen und rechtlichen Fragen eingehend Stellung genommen. Darauf wird we-

gen der weiteren Einzelheiten verwiesen.“ sowie unter A)VII.: „Eine Stellungnahme des Frei-

staats Thüringen und der Schulen der Kinder ist innerhalb der- gesetzten Frist im hier

vorliegenden einstweiligen Anordnungsverfahren nicht erfolgt."
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In den Entscheidungsgründen unter B) führte der Angeklagte unter anderem aus:

u „Denn die Kinder werden insbesondere durch die Pflicht, während der Schulzeit Ge- '

sichtsmasken zu tragen und Abstände untereinander und zu weiteren. Personen ein-

1 zuhalten, in ihrem geistigen, körperlichen und seelischen Wohl nicht nur gefährdet,

sondern darüber hinaus gegenwärtig schon geschädigt. (...)" (Seite 179 des Beschlus-

4 ses), _ '

l _ „Auf die landesrechtlichen Vorschriften (...), können sich die Schulleitungen, Lehr-

kräfte und andere dabei nicht berufen. Denn diese Vorschriften sind verfassungs-

_ - widrig und damit nichtig. (...)" (Seite 179 des Beschlusses),

O „Festzuhalten bleibt, dass der verwendete PCR-Test ebenso wie die Antigen-Schnell-

. tests, wie gutachter/ich nachgewiesen, prinzipiell nicht zur Feststellungieiner Infektion

mit dem Virus SARS-CoV-2 geeignet sind (...)" (Seite 188 des Beschlusses).

Im Ergebnis unter Ziffer 6. (Seiten 190-192 des Beschlusses) führte er unter anderem aus:

„Der den Schulkindern auferlegte Zwang, Masken zu tragen und Abstände unterein-

. ' ander und zu dritten Personen zu halten, schädigt die Kinder physisch, psychisch, g

_ pädagogisch und in ihrer psychosozialen Entwicklung, ohne dass dem mehr als ein

_ allenfalls marginaler Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte gegenübersteht. l _

0 Schulen spielen keine wesentliche Rolle im „Pandemie"-Geschehen.

l Die verwendeten PCR-Tests und Schnelltests sind für sich allein prinzipiell und '

t schon im Ansatz nicht geeignet, eine „lnfektion" mit dem Virus SARS-CoV-2 festzu-

l stellen. Das ergibt sich nach den Darlegungen in den Gutachten bereist aus den

eigenen Berechnungen des Robert-Koch-Instituts. (...)

Ein (rege/mäßiger) Zwang zum anlasslosen Massentesten an Asymptomatischen, l

_ ‚also Gesunden, für das schon die medizinische Indikation fehlt, kann’ nicht auferlegt

V werden, weil er außer Verhältnis zu dem Effekt steht, der damit erreicht werden

_ kann. Zuletzt setzt der regelmäßige Zwang zum Test die Kinder psychisch unter

Druck, weil so ihre Schulfähigkeit ständig auf den Prüfstand gestellt wird. i

. Ausgehend von Erhebungen in Österreich, wo in Grundschulen keine Masken ge-

tragen werden, aber dreimal pro Woche flächendeckend Schnelltests vorgenommen
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' v werden, ergibt sich nach den Darlegungen des Gutachters :

100.000 Grundschüler müssten eine Woche lang sämtliche Nebenwirkungen des

Maskentragens in Kauf nehmen, um nur eine einzige Ansteckung pro Woche zu

V verhindern. ' l

l Dieses Ergebnis nur als unverhältnismäßig zu bezeichnen, wäre eine völlig unzurei-

chende Beschreibung. Vielmehr zeigt sich, dass der diesen Bereich regulierende

Landesverordnungsgeber in eine Tatsachenferne geraten ist, die historisch anmuten-

v de Ausmaße angenommen hat. . _

Mit der Anordnung solcher Maßnahmen wird das Wohl der Kinder, wie dargestellt,

gefährdet, 5 1666 BGB. Die Lehrkräfte dürfen sie deshalb nicht anordnen. Auf die

0 entsprechenden landesrechtlichen’ Verordnungen und die angeführte

' Allgemeinverfügung können sie sich dabei nicht berufen, da diese schon wegen -ih-

rer Ungeeignetheit, die angestrebten Ziele zu erreichen, in jedem Fall aber wegen

ihrer Unverhältnismäßigkeit gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen und

damit verfassungswidrig und nichtig sind. u. _

. l Darüber hinaus haben die Kinder einen Rechtsanspruch auf zugänglichen Schulun-

. terricht.

- Es erscheint nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand sehr wahrscheinlich, dass

. dieses Ergebnis im Hauptsacheverfahren bestätigt wird. Weitere Ausführungen blei-

ben einer Entscheidung dort vorbehalten. V

0 im Rahmen einer Folgenbetrachtung sind beim Erlass einer einstweiligen Anordnung,

“ die Nachteile abzuwägen, die sich ergeben, wenn die von den Eltern der Kinder an-

“ gestrebte- Regelung durch das Familiengericht zunächst im einstweiligen Anord-

W nungsverfahren nicht getroffen wird, dann aber doch später im Hauptsacheverfah-

ren, und die Auswirkungen, die sich ergeben, wenn das Familiengericht die von -

den Eltern der Kinder angestrebte Regelung bereits im einstweiligen Anordnungsver-

- fahren trifft, aber später im Hauptsacheverfahren nicht bestätigt. _

Die Nachteile für die Kinder, wenn die angestrebte Regelung durch das Familienge-

richt verzögert wird, üben/Wegen dabei erheblich. ' —

Die Eltern sind jedenfalls nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, 5 1666 BGB.

Mit Blick auf das bevorstehende Ende der Osterferien besteht auch ein dringendes

Bedürfnis, sofort tätig zu werden.
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Nach all dem war die aus dem Tenor ersichtliche Entscheidung geboten. Da die ‘

l Mitschüler der im Tenor namentlich genannten Kinder in gleicher Weise betroffen

sind, hat das Gericht seine Entscheidung fu"r diese mit getroffen. .

Die Kostenentscheidung.beruht auf 5 81 FamFG." v A

Mit Verfügung vom 08.04.2021 (9 F 148/21) veranlasste der Angeklagte die Zustellung des Be-

‘schlusses vom 08.04.2021 an den Betroffenen zu 1), die gesetzliche Vertreterin '

die Verfahrensbeiständin g das Jugendamt Weimar, den Freistaat Thüringen und bei-

de Schulleitungen. Die Verfügung wurde am 12.04.2021 ausgeführt.

_ Mit Schreiben des Freistaats Thüringen - Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

0 vom 08.04.2021, eingegangen per Fax am 08.04.2021, 18:55 Uhr, Posteingangsstempel des i

Amtsgerichts Weimar vom 08.04.2021, nahm dieser Stellung und rügte den nicht eröffneten

Rechtsweg zu den Familiengerichten.

Am 09.04.2021 übermittelte i , eines der Gründungsmitglieder des Vereins

„KRiStA“, dem Angeklagten eine Audio-Nachricht, in der es u. a. sinngemäß hieß, dass ihm gera-

de von der „Beschlussgeschichte" von gestern erzählt habe. Er wolle ihm nur sagen, falls

4 er das nicht wissen sollte, wenn es wirklich richtig dringend sei und das „Ding" rausgehen solle, »

dann sei es wahrscheinlich sinnvoll oder möglich, den Beschluss auch selbst auszufertigen. Zu-

dem wird ausgeführt, dass noch eine weitere Stellungnahme mit drin gewesen sei und er diese

0 vielleicht noch kurz mit berücksichtigen könne. Diese sei ja auf der Geschäftsstelle schon einge-

‘gangen. So lange das noch nicht in den Außenverkehr gebracht sei, könne er das nochmal än- .

dern. Er könne ja einfach schreiben, auch die Stellungnahme des Gesundheitsministeriums än-

dere an den vorangegangenen Befunden nichtsrHierzu könne er noch 3-4 Sätze schreiben, so

dass er wenigstens zeige, dass das rechtliche Gehör gewährt werde. Er sei stolz auf ihn.

‘Am Morgen des 09.04.2021 gegen '10 Uhr unterzeichnete der Zeuge Justizsekretär , in ’

Vertretung der Justizbeamtin V die zuvor aus Angst um ihre Sicherheit die Unterzeich-

nung des Erlassvermerks venlveigerte, den Erlassvermerk des Beschlusses unter irrtümlicher

Verwendung eines auf den Vortag datierenden Datumstempels.

Am 09.04.2021 um 10:21 Uhr schrieb der Angeklagte an folgende SMS: „Jetzt wird ein u

Tanz losgehen. Bildungsministerium hat Stellung genommen. Schulen dürfte ich nicht be-

teiligen, da keine Behörden. Ich sei nicht zuständig. Schutzwirkung der Maske. Etc. Ande-
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A f re Entscheidung von VG beigefügt. Muss ich alles noch genauer lesen. Meine GS hat

sich geweigert, als Urkundsbeamtin der GS den Erlassvermerk zu unterschreiben, auch

für weitere Beschlüsse dieser Art. Erstens sei sie komplett anderer Auffassung. Zweitens
' habe sie Angst. Wenn die Entscheidung heute rausgehe, sei sie morgen komplett durch

l Deutschland. Sie habe auch noch ein Privatleben. Zum Glück hat ein mutiger junger

v Mann von einer anderen GS unterschrieben. Aber auch die Ausfertigungen will meine GS

nicht unterschreiben. Jetzt macht es eine bestimmte Schreibkraft." .

_ i Mit Vermerk vom 09.04.2021 (9 F 148/21) notierte der Angeklagte, dass er den Beschluss zur

Vorab-Bekanntgabe heute bereits per E-Mail der Verfahrensbeiständin‚ dem Jugendamt Weimar,

beiden Schulen und dem Gesundheitsministerium übermittelt habe. ’ '

' Per WhatsApp übermittelte der Angeklagte dem Nutzer am Abend des

_ 10.04.2021 einen Link zu https://2020.news‚de/SensationsurteiI—aus-weimar-keine-mas- _
ken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/ und schrieb in einer WhatsApp Nachricht am

_ Morgen des 11.04.2021 ergänzend:„Da habe ich hart dran gearbeitet, seit längerem. Enthält

' drei vollständige erstklassige Gutachten." 1

Mit E-Mail vom 11.04.2021 schrieb l u. a. an

„Liebe ‚ liebe ‚ lieber ‚ l i ‚ l
viele Menschen deutschlandweit feiern das sensationelle Urteil aus Weimar vom 08. April,

0 das hoffentlich Vorreiter für viele weitere Gerichtsverfahren in anderen Bundesländern ist.

„ i Auch ‚ der die Idee mit den „KinderschutzverfahreN und die Muster zum

Download bereitgestellt hatte, ist überglücklich! Wir lassen die Sektkorken knallen! Herzli-

chen Dank für Eure gutachterliche Tätigkeit, die maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen

hat!!! Freue mich auch, dass alle 3 Gutachter dem MWGFD e. V. angehören! (...)

— Mit herzlichen. Grüßen aus Passau i ' l

Am 11.04.2021 gab es u. a. folgende Kommunikation zwischen der Zeugin und

_ i . schrieb an :„Welche Buchstaben sind das? Hatte ja noch ne ma-

ma‚ die schon gesagt hat, die will auch ne Klage einreichen, ich habe ihr aber gesagt,

sie soll noch abwarten. Was ja bei Telegramm auch gesagt wurde." sowie „Wenn ihr
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buchstabe passt, würde ich sie fragen und deine Mail, natürlich ohne deine Daten, weiter ’

geben". Auf die Anfrage von :„Mit welchem Buchstaben fängt der Nachnahme des Kin-

des an?“, teilte mit enNiderte: „E ist auch dabei.“ und „Mach ruhig ohne

Daten". Anschließend schrieb an :„Ok ich mach morgen meinen Brief fertig .

und würde ihr dann einen ohne privaten weiter geben. Werde ihr das abergmit den, Buch-

staben nicht sagen, denn das klingt schon irgendwie nach Befangenheit. Was mir natür-

lich wurscht ist.“ und antwortete: „Das muss auch unter uns bleiben."

Mit Schreiben vom 12.04.2021 (9 F 148/21) legte der Freistaat Thüringen — Thüringer Ministerium

l für Bildung, Jugend und Sport - im einstweiligen Anordnungsverfahren Beschwerde gegen den

n, Beschluss des Amtsgerichts Weimar vom 08.04.2021, der Grundschule und Regelschule Pesta-

0 Iozzi Weimar vorab „formlos bekannt“ gegeben mit E-Mail-Schreiben vom 09.04.2021, ein. l

Mit Beschluss vom 14.04.2021 (Az.: 9 F 148/21) berichtigte der Zeuge den Erlassver-

Q merk des Beschlusses des AmtsgerichtsWeimar vom 08.04.2021 wegen eines offensichtlichen *

Schreibversehens auf den 09.04.2021. v _

Mit Verfügung vom 14.04.2021 veranlasste der Angeklagte im einstweiligen Anordnungsverfahren

l (9 F 148/21) u. a. die Vorlage an das Thüringer Oberlandesgericht. Zugleich teilte er mit Verfü-

u gung vom 14.04.2021 im Hauptsacheverfahren (9 F 147/21) mit, dass durch den Freistaat Thürin- l

gen die Zuständigkeit des Amtsgerichts Weimar ausdrücklich gerügt worden und Beschwerde

t gegen den Beschluss vom 08.04.2021, Az. 9 F 148/21, erhoben worden sei. Zudem führte er aus,

Ö dass mit Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021 der Erlassvermerk der Entscheidung vom

l 08.04.2021 auf den 09.04.2021 berichtigt worden sei, sodass nun von diesem Erlassdatum aus- '

zugehen sei. Weiter heißt es in der Verfügung, dass das Gericht beabsichtigt, gemäß 5 17a

Abs‘. 3 S. 2 GVG eine beschwerdefähige Vorab-Entscheidung über die Zulässigkeit des Rechts-

wegs herbelzuführen, wozu den Beteiligten eine Stellungnahmefrist von einer Woche eingeräumt

u werde. Zugleich sollten ‘die Gutachten an die Beteiligten übermittelt werden. A '

Am 26.04.2021 erfolgten Durchsuchungen in der Wohnung des Angeklagten und in den Dienst-

g räumen am Amtsgericht Weimar. Dabei wurde auf dem Schreibtisch im Dienstzimmer des Ange-

klagten im Amtsgericht Weimar u. a. der Terminkalender des Angeklagten aus dem Jahr 2021 mit '

darin liegenden 10 DIN-A4-Blättern und 1 Post-it sichergestellt. Auf der Einbandseite, innen’ links,
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4 t des Kalenders war handschriftlich notiert: .

„Dettmar B‚_E, F, H, I, J, L, Q, R, S, T, U, V, X ‘

A, C, G, O, P, W ' V .

' D, K, M, N, Z“ . «

Im Terminkalender befanden sich als lose Zettel u.a. fünf identische Formulare mit dem Aufdruck:

„www.abc-kindesvertretung.de . V _

. Downloads, 10 Formular von oben ' ‚ _
' Muster zur Abwendung von Einschränkungen der Kinderrechte aufgrund von Corona-Maßnah -

men (Schreiben ans Familiengericht)

Familienname des Kindes mit Buchstaben: _ _
" “ B‚E‚F‚H‚I‚J‚L‚Q‚R‚S‚IUJCX“ . -

Zudem wurde bei der Durchsuchung am 26.04.2021 nur ein neuwertiger Laptop des Angeklagten

aufgefunden, bei dem die Software am 25.04.2021 installiert worden ist. Alle E-Mails vor dem
09.04.2021 der dienstlichen E-Mail-Adresse des Angeklagten -waren gelöscht.

‘ In gleicher Weise wurde auch bei einer, in einem anderen Ermittlungsverfahren wegen des Ver-

dachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse gemäß 5 278 StGB erfolgten Durchsu-

chung beim-Zeugen am 05.05.2021 nur ein neuwertiger Laptop aufgefunden. _

_ Mit Verfügung vom 28.04.2021 veranlasste der Angeklagte im Hauptsacheverfahren nochmals die

0 Hinausgabe der drei Gutachten, da diese durch ein Versehen der Geschäftsstelle‘ nicht, wie am

14.04.2021 richterlich verfügt, übersandt worden sind. _ x

Mit Schreiben vom 11.05.2021 legte die Verfahrensbeiständin Rechtsanwältin Erin-

nerung gegen den Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021 Az. 9 F 148/21 ein. Mit diesem
. Schreiben legte sie zugleich eine E-Mail des Angeklagten vom 09.04.2021 um 18:07 Uhr vor, ge-

' richtet von der dienstlichen E-Mail-Adresse des Angeklagten an ‚

unddie Poststelle des TMASGFF unter dem Betreff „Vorab-Bekanntgabe Beschluss AG

Weimar vom 08.04.2021, Az. 9 F 148-21“. ' ’

In einem Aktenvermerk des Angeklagten vom 15.06.2021 führte er aus, er habe am 08.04.2021
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den Beschluss unterschrieben in die Geschäftsstelle auf den Schreibtisch seiner Geschäftsstel- ’
Ienleiterin gelegt. Das entspreche dem bei ihm üblichen, da er seinen Aktenabtrag selbst erledi-

ge. Am Morgen des 09.04.2021 habe seine Geschäftsstellenleiterin mitgeteilt, dass sie den Er-

lassvermerk wegen Sorgen um ihre persönliche Sicherheit nicht unterzeichnen wolle. Der Ur- _

kundsbeamte habe dann den Erlassvermerk mit Datum 08.04.2021 unterzeichnet. Im

Laufe des 09.04.2021 habe durch die Kanzleikraft die Zustellung des Beschlusses

veranlasst werden sollen, wobei sie aber im Laufe des Tages mitgeteilt habe, dass der Toner

. ausgegangen sei. Ersatz oder der Zugriff auf einen anderen Drucker seien an diesem Tag nicht

möglich gewesen. Da die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung angeordnet worden sei, habe u

er sich entschlossen, die Beteiligten vor der förmlichen Zustellung vorab formloszu informieren.

Dies habe er am Spätnachmittag oder frühen Abend des 09.04.2021 per E-Mail erledigt und hand-

‘ schriftlich als Vermerk_am 09.04.2021 bei der Abschlussverfügung vom 08.04.2021 notiert. Die

Akte sei zu diesem Zeitpunkt in der Bibliothek auf dem Schreibtisch von gewesen. Er 1
sei extra in die Bibliothek gegangen, um ‘sich für die Vorab-Versendung per E-Mail und dieErgän-

zung der Verfügung die Akte zu holen und habe sie anschließend wieder auf den Schreibtisch von

_ zurückgelegt. Seiner Auffassung nach sei der Erlassvermerk vom.08.04.2021 zutref-

fend. _ . d _ '.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Weimar vom 07.07.2021 hat die Justizangestellte

"der Erinnerung gegen "den Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021 nicht abgeholfen und das -

Verfahren dem zuständigen Richter, d.h. dem Angeklagten, zur Entscheidung vorgelegt.

U Mit Beschluss vom 16.07.2021 hat der Angeklagte den Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021

aufgehoben. _

Mit ‘Beschluss des Thüringer Oberlandesgerichtsvom 14.05.2021, Az. 1 UF 136/21, hat das

Oberlandesgericht auf die Beschwerde des Freistaats Thüringen, vertreten durch das Thüringer

r Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, vom 12.04.2021 den Beschluss des Amtsgerichts —

Familiengericht — Weimar vorn 09.04.2021, 9 F 148/21, aufgehoben. Zugleich wurde’ festgestellt,

dass der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten unzulässig ist und das Verfahren wurde ein-

gestellt. Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

"Zur Begründung führtedas Thüringer Oberlandesgericht aus, die Beschwerde sei als sofortige *

Beschwerde gemäß ä 17 a Abs. 4 S. 3 GVG i.V.m. 5 58 FamFG statthaft und begründet. Ange-

sichts der Aktenlage (Vermerk vom 09.04.2021, Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021 und der
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V ' Begründung des Familiengerichts) werde davon ausgegangen, dass bei Erlass der Entscheidung

die Rüge gemäß 5 17 a Abs. 3 S. 2 GVG bekannt gewesen sei. Das Familiengericht hätte vorab

über seine Zuständigkeit entscheiden müssen‘, da es aber unzulässigerweise eine Sachentschei-

' dung getroffen habe, trete durch diesen Verfahrensfehler keine Bindung an die Entscheidung über

l den Rechtsweg gemäß 5 17 a Abs. 5 GVG ein. Es handele sich um eine öffentlich-rechtliche

Streitigkeit gemäß 5 40 VwGO. Die Anregung vom 13.03.2021 verfolge das Ziel, zum Schutz der

Kinder schulinterne Maßnahmen (Tragen von Gesichtsmasken, Abstandsregelungen) außer Kraft

- zu setzen und die Rechtmäßigkeit der zugrundeliegenden Regelungen zu prüfen. Eine solche

' Regelungskompetenz sei dem Familiengericht auf der Basis desä 1666 BGB nicht eröffnet. Eine

Befugnis des Familiengerichts zum Erlass von Anordnungen zur Durchsetzung des Kindeswohls

gegenüber’ Behörden sei damit nicht verbunden. Denn Dritte im Sinne der Vorschrift seien nicht

o. Behörden, Regierungen und sonstige Träger staatlicher Gewalt. Eine Verweisung an das zustän-

' dige Verwaltungsgericht komme nicht in Betracht, denn es verbiete sich, ein von Amts wegen ein-

geleitetes Verfahren diesen aufzudrängen, vielmehr sei das Verfahren einzustellen. Die Zulas-

l sung der Rechtsbeschwerde erfolge wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß ä 17 a Abs. 4 S. 5

. GVG. ' ' ' '

MitBeschluss des Bundesgerichtshofs vom 03.11.2021 — Az. Xll ZB 289/21 — wurde die Rechts-

beschwerde gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts-Jena vom 14.05.2021 zurückgewie-

4 sen. A - '

Zur Begründung führte der Bundesgerichtshof aus, die Begründung des Thüringer Oberlandesge-

O richts halte einer rechtlichen Nachprüfung stand. Die Rüge der Zulässigkeit desRechtsweges

_ des Freistaats Thüringen vom 08.04.2021 sei noch vor Erlass der familiengerichtlichen Entschei-

« dung vom 09.04.2021 eingegangen. An der sachlichen Richtigkeit des korrigierten Erlassdaturns

bestehe kein Zweifel, auch aufgrund der Hinweisverfügung des Abteilungsrichters vom

14.04.2021. Zwar sei der Berichtigungsbeschluss durch Beschluss vom 16.07.2021 aufgehoben g

n worden, ‘dem liege aber eine unzutreffende Rechtsauffassung zugrunde. Die Übergabe an die '

Geschäftsstelle sei erst dann bewirkt, wenn eine entsprechende Empfangnahme durch den Ur-

kundsbeamten erfolge, nicht bereits mit der bloßen Gabe in den Geschäftsgang. Der Rechtsweg

zu den ordentlichen Gerichten sei nicht eröffnet. Es handele sich um Unterlassungsansprüche,

die das Schulverhältnis als Rechtsverhältnis zwischen Schülern und einer öffentlichen, von einer

l Gebietskörperschaft getragenen Schule, deren Handeln in inneren" Schulangelegenheiten ein-

schließlich der Schulordnungsmaßnahmen der öffentlichen Gewalt zugerechnet werde. Dies gel-
te auch für von der Schule angeordnete lnfektionsschutzmaßnahmen. Eine daneben parallel be-
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stehende Regelungskompetenzauf Grundlagedes 5 1666 BGB sei den Familiengerichten nicht '

eröffnet. Dritte im Sinne der Vorschrift seien nicht Behörden, Regierungen und sonstige Träger

staatlicher Gewalt. Familiengerichte seien nicht befugt, andere staatliche Stellen in ihrem Tun

"oder Unterlassen anzuweisen. Dies würde einen Eingriff in das Gewaltenteilungsprinzip bedeu- _

ten, für den es an der erforderlichen Rechtsgrundlage fehle. Die gerichtliche Kontrolle des Behör-

denhandelns -— auch hinsichtlich lnfektionsschutzmaßnahmen in den jeweiligen Schulen — obliege

allein den Verwaltungsgerichten.

DievSachverständigen ‚ i _ und ' erhiel-
ten für ihre Tätigkeit in dem Verfahren keine Erstattung ihrer Auslagen.

O - Die Sachverständige reichte zwar mit Schreiben vom 12.04.2021 im Verfah- ‚

ren 9 F 147/21 eine Rechnung über 4.524,09 Euro ein. '

Nach einer ergänzenden Stellungnahme der Sachverständigen vom

29.04.2021 legte die zuständige Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle mit Verfügung vom

' 07.05.2021 die Akten der Bezlrksrevisorin am Landgericht Erfurt zur Stellungnahme vor. Die Be- -

zirksrevisorin beantragte nachfolgend die’ Vergütung der Sachverständigen l auf 0,00

Euro festzusetzen.

Mit Aktenvermerk vom 10.08.2021 notierte der Angeklagte, dass er unmittelbar nach Eingang der

Anregung zu diesem Verfahrendie Gutachter zunächst vorab per E-Mail mit der Begutachtung '

beauftragt habe und die Gutachter nach Fertigstellung ihrer Gutachten diese vorab per E-Mail zur

. Verfügung gestellt haben.

_ Mit Beschluss vom 11.08.2021 setzte der Angeklagte die Vergütung der Sachverständigen

unter Abweisung des entgegenstehenden Antrages der Staatskasse auf 4.524,09 .

Euro fest. Auf die Beschwerde der Bezlrksrevisorin des Landgerichts Erfurt vom 14.09.2021 setz-

te das Landgericht Erfurt mit Beschluss vom 06.10.2022 die Vergütung der Sachverständigen

_ auf _0 Euro fest.

Die Sachverständige reichte keine Rechnung für das durch sie erstellte Gut-

achten ein..

lvlit Schreiben vom 28.07.2021 reichte der Sachverständige eine Rechnung

' in Höhe von 4.080,00 Euro ein. _ _ _ «
Mit Verfügung vom 02.08.2021 teilte die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle dem Sachverständi-

gen mit‚ dass seine Vergütung gemäß 5 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 JVEG erlo-
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' ' schen ist, weil sie nicht binnen drei Monaten nach Eingang des Gutachtens bei Gericht am

12.04.2021 geltend gemacht worden ist. Eine Vergütung erhielt der Sachverständige v

in der Folge nicht. .

‘ III. . V -

 

Die Feststellungen zu I. zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen beruhen auf den

. Angaben des Angeklagten sowie hinsichtlich seiner Vorstrafen auf dem verlesenen Auszug des

' Bundeszentralregisters vom 17.08.2023, dessen Richtigkeit der Angeklagte bestätigte. ‘

1 Die Feststellungen zu Il. ergeben sich aus Folgendem: h

A) Einlassung des Angeklagten

(1) Einlassung zu Beginn der Hauptverhandlung am 15.06.2023

- Der Angeklagte hat sich zu Beginn der Hauptverhandlung am 15.06.2023 wie folgt in rechtlicher

und tatsächlicher Hinsicht eingelassen: '

Im beginnenden Jahr 2021 habe ihn der Alltag gerade der Schulkinder sehr umgetrieben. Dieser

- sei vor allem durch die Maskenpflicht, die Abstandspflicht zu Mitschülern, Unterrichtsausfall bzw.

' Distanzunterricht geprägt gewesen, obwohl schon seit Mitte 2020 zahlreiche Studien bekannt ge-

0 wesen seien, wonach Kinder das „Corona-Vlrus" nur selten weitergeben würden. Er sei immer

wieder von Familien darauf angesprochen worden, wie die Maßnahmen sie und ihre Kinder belas-

. ten würden. Regelmäßig sei er gefragt worden, ob es nicht gerichtlich überprüft und zumindest

' eingeschränkt werden könne. Aber die meisten Familien hätten deutlich gemacht, dass sie vor ei-

ner solchen gerichtlichen Überprüfung Angst hätten, weil sie Repressalien für ihre Kinder befürch-

teten. Der Gedanke an Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung nach 5 1666 BGB habe für ihn

_ als Familienrichter seither in der Luft gelegen. l '

In den Wochen vor dem April 2021 habe er mit ein paar Kollegen beim Netzwerk „KRiStA“, dem

Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte, begonnen über solche Fragen zu diskutieren. Das

V l Netzwerk „KRiStA“ habe sich im Frühjahr 2021 online gegründet. Mit Ausnahme seines G_erichts-

kollegen Herrn habe er bis zum Zeitpunkt seiner Entscheidungim April 2021 niemanden

im Netzwerk persönlich gekannt. An den Diskussionen habe er gelegentlich teilgenommen, aber



2 KLs 542 Js 11498/21 - - Seite 48 - -

nicht am 03.02.2021, da eran diesem Tag’ seinen Geburtstag gefeiert habe. Der Kollege ' '

habe die Idee gehabt, die anstehenden Fragen überein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung

nach 5 1666 BGB zu prüfen. Man sei sich schnell einig darin gewesen, dass es vom Wortlaut

_ des 5. 1666 Abs. 4 BGB her keine Einschränkungen gebe, auch Lehrer und Schulleiter als Dritte

im Sinne dieser Vorschrift zu betrachten; denen familiengerichtliche Weisungen erteilt werden .

können. Das habe sich auch aus der Kommentarliteratur ergeben, wobei der Angeklagte Kom-

mentarstellen anführte. Eine obergerichtliche Entscheidung, die dem entgegengestanden hätte,

_ sei “nirgends zu finden gewesen. Vielmehr sei in der Kommentarliteratur ein Beschluss des Amts-

gerichts Kassel zitiert worden, wonach „Dritter“ i. S. d. 5 1666 Abs. 4 BGB eine psychiatrische l

Klinik mit einer geschlossenen Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie — und damit ein öffent-

i lich-rechtlicher VenNaItungsträger — sein könne.

0 — Der Kollege betreibe seit vielen Jahren eine Homepage zu Fragen des Kindeswohls. Auf A

dieser Website habe dieser eine von ihm, also ‚ formulierte Musteranregung zur Verfü-

gung gestellt. Für ihn als Familienrichtersei es eine Selbstverständlichkeit, dass er unmittelbar

Betroffenen oder deren Umfeld nahelegen könne, geeignete Fälle von Kindeswohlgefährdung an

. das Familiengericht heranzutragen. Es sei nicht zu beanstanden, wenn er als Familienrichter da- _

zu aufrufen würde, dass sich betroffene Kinder bzw. deren Eltern beim Familiengericht melden
und. eine Anregung auf Einleitung eines Kindeswohlverfahrens stellen, und er könne hierbei auch

Unterstützung leisten. Dass er als Familienrichter dazu berechtigt und verpflichtet sei, sei eine

. derKonsequenzen eines amtswegigen Verfahrens.

Selbst wenn er die Verfahren „initiiert" hätte und selbst wenn das verboten wäre, wäre nicht der

Tatbestand des 5 339 StGB erfüllt: Denn eine vermeintliche „Initiierung" durch ihn solle - nach der

0 Anklageschrift - im Vorfeld der am 15.03.2021 eingeleiteten Verfahren stattgefunden haben. Inso-

4 weit würde es von vornherein (noch) an der für ä 339 StGB erforderlichen Leitung oder Entschei- l

dung einer Rechtssache und zudem an einer — dazu erforderlichen — wesensmäßig richterlichen

Tätigkeit fehlen. Denn in zeitlicher Hinsicht würden diese Begriffe den Zeitraum ab der Einleitung

des Verfahrens bis zu den Entscheidungen über den Abschluss des Verfahrens umfassen, wofür

- er Kommentarstellen anführte. _

Da eine mögliche vorherige Ankündigung eines Verfahrens ein Minus zu einer rechtlich völlig kor-

rekten initiativen Tätigkeit im Rahmen des 5 24 FamFG sei, sei es erst recht völlig unerheblich, ob

ihm die Anregungen der Kindesmutter aus den eingeleiteten Verfahren möglicherweise schon vor

‘ dem 15.03.2021 angekündigt und bekannt gemacht worden seien oder nicht. Er wolle betonen, -

dass er die seiner Entscheidung vom April 2021 zugrundeliegenden Verfahren ohne Weiteres

hätte initiieren dürfen, sie jedoch tatsächlich nicht initiiert habe. Die Kindesmutter, die die Verfah-
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g ren angeregt hat, habe die Angelegenheit von sich aus an das Familiengericht herangetragen.

_ Seit Anfang 2021 habe er sich viele Fragen gestellt, die ihmfür eine tatsächliche und rechtliche

« Bewertung der neuen Maßnahmen im Schulalltag wichtig erschienen". Aus diesen Fragen seien '

später die 18 ausführlichen rechtlichen Hinweise entstanden, die er im Verfahren erteilt habe. Ihm

‘sei deutlich geworden, dass sich diese Fragen nur mit gutachterlicher Hilfe in der gebotenen Tiefe

beantworten lassen würden. Bei der Suche nach-qualifizierten Gutachtern sei er auf

. H ' gestoßen und habe sie nach ihrer Bereitschaft für eine Gutachtenerstellung angefragt,

für den Fall, dass ein entsprechendes Verfahren anhängig werde. Das habe sie für einige Fragen

bejaht und für die weiteren Fragen und empfohlen, die

sich auf-seine Anfrage per E-Mail als Gutachter für die weiteren Fragen bereit erklärt haben. Er

. habe sich bedankt und mitgeteilt, dass er auf sie zurückkommen werde, wenn er ein entspre-

0 chendes Verfahren zu führen habe. Bei allen drei potentiellen Gutachtern sei deren Qualifikation

für ihn das ausschlaggebende Kriterium gewesen. Alle drei seien promovierte und habilitierte Pro-

fessoren an deutschen Universitäten und qualifiziert, wobei er Einzelheiten der jeweiligen Qualifi-

g ' kation anführte. Dass. sie Mitglieder des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit,

Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD e.V.) seien oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt ge-

wesen sein sollen, sei ihm bei seiner Entscheidung nicht bekannt gewesen und die Relevanz die-

ses Umstandes sei für ihn auch heute nochunklar. Soweit.die (wissenschaftlich tätigen) Sach-

' verständigen bereits im Vorfeld mit Publikationen zu den Beweisthemen in Erscheinung getreten

l sein sollten, sei dies irrelevant.

Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung nach 5 1666 BGB seien Sogenannte Amtsverfahren

o. nach 5 24 FamFG, d.h. das Verfahren dürfe von Amts wegen eingeleitet werden und benötige kei-

. nes Antrags nach 5 23 FamFG. Als Familienrichter könne er von sich aus und sei dazu sogar

verpflichtet, ein solches Verfahren einleiten bzw. "initiieren", wenn ihm Umstände bekannt wer-
den, die den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung begründen. Es sei das Wesen "eines amtswe-

gigen Verfahrens - wie insbesondere gemäß 1666 BGB, dass es von ihm als Richter „initiiert“

_ l werde, ihm als Richter könne initiatives Handeln daher nicht vorgeworfen werden, sondern sogar
en/vartet werden.

Wenn er das Verfahren „initiieren“ dürfe, dürfe er es selbstverständlich auch vorbereiten. Die Vor-
i bereitung sei selbstverständlicher Bestandteil einer Initiierung’. Erst wenn er durch seine Vorberei-

» tung den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung bejahe, könne und müsse er ein solches Verfah- .
ren einleiten. Dritte können die Einleitung eines solchen Verfahrens nach 5 24 Abs. 1 FamFG an-

regen, nötig sei das jedoch nicht. Auch nach einer solchen Anregung eröffne er das Verfahren
von Amts wegen, weil er es immer von Amts wegen eröffne, wenn der Verdacht einer Kindes-
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wohlgefährdung bestehe; mit oder ohne Anregung dazu. Manchmal sei es für ihn als FamiIienrich- '
ter eine Abwägungsfrage, ob er ein Verfahren ohne Anregung einleite oder es für sinnvoller und
verantwortbar halte, erst auf eine Anregung zu reagieren. Das sei auch bei seiner Entscheidung

’ vom April 2021 so gewesen. Er habe schon ewvogen, ein solches Verfahren ohne ausdrückliche .

Anregung von Amts wegen zu eröffnen. Da aber viele Familien bei einer gerichtlichen Überprü-

fung Repressalien für ihre Kinder befürchteten, sei es ihm zunächst besser erschienen, wenn El-

tern durch eine Anregung zu einem solchen Verfahren zum Ausdruck bringen, mögliche Nachteile

-für ihre Kinder aushalten zu können. Seine Überlegungen hierzu hätten sich dann erübrigt, weil j

mit ohne sein Zutun eine Mutter gewillt gewesen sei, die Sache von sich aus dem Fa-

miliengericht zu unterbreiten. ' b l

Aufdie Anregung der Kindesmutter hin habe er am 15.03.2021 gemäß 55 24 FamFG, 1666 BGB

0 ‘ in dieser Angelegenheit das Hauptsacheverfahren (9 F 147/21) und das einstweilige Anordnungs- t

verfahren (9 F 148/21) eingeleitet. Danach habe er veranlasst, den Kindern einen Verfahrensbei-

stand zu bestellen und auf der Grundlage eines entsprechenden Beweisbeschlusses Gutachten

einzuholen. '

l Regelmäßig habe er Rechtsanwältin als Verfahrensbeistand bestellt und daher zunächst '

überlegt, sie auch dieses „Mal zu bestellen. Aus Bemerkungen von ihr habe er jedoch entnom-

men, dass sie in einem Verfahren mit dieser Materie nicht gern tätig werden würde. Um sie nicht

in die Verlegenheit zu bringen, habe er einige andere gefragt, die ihm empfohlen worden waren.

‘Von denen sei niemand bereit gewesen. Erst bei Rechtsanwältin habe er Glück ge- '

Q habt. Frau sei ihm erst im Zusammenhang mit der Recherche nach einem mögli-

chen Verfahrensbeistand bekannt geworden. Bis dahin habe er sie - wie auch die Kinder und EI-

o tern - nicht gekannt. 1

Ob und gegebenenfalls wann, Rechtsanwältin schon zu einem früheren Zeitpunkt l

für ein Kinderschutzverfahren gezielt nach Kindern gesucht habe, die in seinen Zuständigkeitsbe-

reich fallen, wisse er nicht. Seine Zuständigkeit sei bei vielen Anwälten und anderen Stellen im

_ Bezirk bekannt oder leicht zu recherchieren gewesen.

Er sei schonlängere Zeit als jemand bekannt gewesen, der aus rechtstatsächlichen Gründen mit

Skepsis die Effektivität der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betrachtet habe.

Den an seinen Verhandlungen teilnehmenden Rechtsanwälten und Beteiligten sei bekannt gewe-

_ sen, dass eruschon seit längerer Zeit zu Beginn einer jeden Verhandlung ausdrücklich aufg 176

GVG hingewiesen und diesen Hinweis protokolliert habe. Dies sei in Anwaltskreisen bekannt ge- g

wesen. Möglicherweise habe Rechtsanwältin davon erfahren und daraus die Idee

entwickelt, bei ihm Verfahren anhängig machen zu wollen. _
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' lhm sei durch Gespräche mit Anwälten am Rande von Verhandlungen deutlich geworden, dass

l es nicht einfach sein würde, in Verfahren mit Bezug zur Corona-Problematik anwaltlichen Bei-

_ V stand zu finden. Er habe, auch wenn dies nicht in den Akten vermerkt wordensei, zunächst von

ihr telefonisches Einverständnis eingeholt, die Verfahrensbeistandschaft zu

übernehmen. Dabei habe er den Eindruck gewonnen, dass sie dazu in der Lage sei. Da ‘ein Ver-
fahrensbeistand grundsätzlich so schnell wie möglich bestellt werden solle, seien

_ Ü und die Kindesmutter parallel angeschrieben worden. Nachdem Rechtsanwältin

’ ihre Bereitschaft zur Übernahme erklärt habe, habe er zunächst gezögert, sie zu bestellen,

weil er in einem Verfahren mit so viel Neuem gern jemanden im Verfahren gehabt hätte-den er

bereits aus‘Verhandlungssituationen kenne. Deswegen habe er sich an Rechtsanwalt ‚

' gewandt, erfahrener Fachanwalt für Familienrecht der Kanzlei Rechtsanwälte in Wei-

O mar. Er habe sich Bedenkzeit ausgebeten. Auf seine Nachfrage habe Rechtsanwalt ein,

zwei Tage später abgelehnt. Die Aufgabe sei zwar interessant, könne aber aus anderen Gründen

nicht übernommen werden. lhm sei endgültig klargeworden, dass er eine solche Antwort aus

' mandatspolitischen Gründen von vielen Kanzleien bekommen würde. Erst nachdem Rechtsan-

4 walt _ es abgelehnt habe, habe er Rechtsanwältin zum Verfahrensbeistand

der Kinder bestellt. l

Für das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei die Glaubhaftmachung ausrei-

n Ü chend, 55 51 Abs. 1 S. 2, 31 FamFG‚ was ein geringerer Grad an Wahrscheinlichkeit sei_als die

im Hauptsacheverfahren erforderliche volle Überzeugung vom Vorliegen der relevanten Tatsa-

chen. Die Übernahme von (Teil)-Erkenntnissen aus dem Hauptsacheverfahren in das einstweilige

Anordnungsverfahren sei also unproblematisch. s . '

p Er habe’ den Sachverständigen den Beschluss vorab per E-Mail übermittelt, um nicht unnötig Zeit

zu vergeuden. Die Gutachten habe er vorab per E-Mail und sodann per Post erhalten. Praktisch

gleichzeitig mit "den Gutachten sei der Bericht des Verfahrensbeistands eingegangen. Es sei zu-

n lässig, dass er bei der vorab per E-Mail erfolgten Beauftragung der Gutachter diesen aufgegeben
. habe, "in die Begutachtung rechtliche Hinweise einzubeziehen, die erden Beteiligten noch zuer-

teilen beabsichtige. Soweit er gebeten habe, Rechenbeispiele in sein Gut-

achten aufzunehmen, sei dies im Hinblick darauf erfolgt, dass eine fachliche Diskussion der von
ihm zu treffenden Entscheidung möglich erschienen sei oder jedenfalls nicht habe ausgeschlos-

, 4 sen werden können, da er nach mehr als einem Jahr der Pandemie die erste gerichtliche Ent-

scheidung getroffen habe, die sich der Mühe unterziehe, Gutachten zur Klärung der Tatsachen

heranzuziehen, und zwar, soweit ersichtlich, insgesamt in Deutschland. Er habe als Gericht die
Tätigkeit des Sachverständigen zu leiten undkönne für Art und Umfang der Tätigkeiten Weisun-
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_gen erteilen, 5 404a Abs. 1 ZPO. Das Gericht soll den Sachverständigen vor Abfassung der Be- ' l
weisfrage hören, in seine Aufgabe einweisen und ihm auf Verlangen den Auftrag erläutern, 5 404a I

Abs. 2 ZPO. Genau das habe er getan. Die Bitte, Rechenbeispiele einzufügen, gehöre zur konkre-

tisierten Beauftragung des Gutachters.

Auslösendes Moment für den Erlass der einstweiligen Anordnung seien der eingegangene Bericht _

des Verfahrensbeistands und die Sachverständigengutachten gewesen, wonach. Demnach gebe

es zahlreiche Belege für mögliche Schäden auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene

l durch das Maskentragen, aber im Gegenzug keine wissenschaftliche Evidenz des Tragens von

’ . Masken, insbesondere bei Laien und Kindern, für eine Absenkung des Infektionsgeschehens. Die

Tests seien zur Messung des lnfektionsgeschehens ungeeignet. Bereits dieser „Befund“ habe l

bedeutet, dass den Kindern weitere Schäden gedroht hätten, ohne dass ein relevanter Nutzen ge-

0 genüberstehe. Damit seien Gefahr im Verzug und die Voraussetzungen für den Erlass der einst-

_weiIigen Anordnung nach ä 49 FamFG gegeben gewesen, womit er zum Erlass verpflichtet ge-

_ wesen sei. Ein Ermessen habe nicht mehr bestanden. Die noch ausstehenden Anhörungen habe l

er ebenso wie die Stellungnahmen zu den Gutachten zurückstellen und nachholen müssen,

5g 159 Abs. 3, 160 Abs. 4 FamFG.

- Die geplante Anhörung’ der Kinder und ihrer Eltern habe nach Vorliegen der angeforderten Stel- _

Iu_ngnahme des Verfahrensbeistands erfolgen sollen. Der Inhalt der Gutachten und’ der Bericht

des. Verfahrensbeistands seien jedoch so brisant gewesen, dass sofort habe entschieden wer-

den müssen. Die Pflicht als Familienrichter, in Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung gemäß

. 5 157 Abs. 3 FamFG unverzüglich den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu prüfen, bestehe _

während des gesamten Verfahrens. '

0 Es ‘sei deutlich geworden, dass die Situation für alle anderen Kinder, also nicht nur die zwei an-

tragstellenden Kinder, an den beiden Sch_uIen exakt identisch sei. Aus diesem Grund - nicht an-

' lasslos und „willkürlich“ — habe er die Entscheidung auf die anderen Kinder der beiden Schulen _

gemäß 5 24 FamFG i.V.m. g 1666 Abs. 4 BGB erstreckt und das am Ende der Entscheidung

auch damit begründet. Einer „Anregung“ dazu habe es nicht bedurft. Noch ausstehende Anhörun-

gen und Beteiligungen habe er wegen Gefahr im Verzug zurückstellen und nachholen müssen.

- Wegen der eingetretenen Gefahr im Verzug und der dadurch gebotenen Eile habe erübersehen, j

dass unter den übrigen Kindern der beiden Schulen auch welche sein könnten, die zum Dezernat _

einer Kollegin gehören. Diejenigen Kinder, die nicht in seine Buchstabenzuständigkeit fallen, hätte

er mit einem Halbsatz ausgenommen, wenn er das nicht übersehen hätte.

' Bei "der Entscheidung am 08.04.2021 habe er zu allen aus seiner Sicht tatsächlich oder rechtlich -
relevanten Punkten die jeweilige Gegenposition bedacht und gedanklich versuchsweise auch tat-
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' sächlich eingenommen. Auf diese Weise sei er zum Ergebnis seiner Entscheidung geIangt._Nach

4 ‘Dienstschluss am 08.04.2021 habe er die ausgedruckte und unterschriebene Entscheidung mit

den Akten in der Geschäftsstelle auf den Schreibtisch seiner Geschäftsstellenleiterin .

dorthin gelegt, wo er immer eilige Sachen hinzulegen pflege. Damit sei für ihn der Beschluss er-

lassen gewesen. _ .

- Es liege’ keine unrichtige bzw. schwerwiegende Entfernung von Recht und Gesetz vor. Seine

' Entscheidung stütze sich zur Feststellung der Kindeswohlgefährdung im Wesentlichen auf die

umfangreichen Gutachten. Die qualifizierten Gutachter hätten eidesstattlich versichert, ihre Gut-

achten unparteiisch und nach bestem Wissen undGewissen erstattet zu haben. Hätten die Gut-

. achter den Gutachtenauftrag mit denselben Beweisfragen von einem anderen Gericht erhalten,

' hätten sie exakt dieselben Gutachten erstattet. Es sei ihm nicht darum gegangen, eine unanfecht-

. bare Entscheidung oder gar eine „Entscheidung mit Breitenwirkung" zu treffen. Wenn - wie bei

ihm - wegen Eilbedürftigkeit eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung getroffen werde,

_ könne nach 5 54 Abs. 2 FamFG beantragt werden", aufgrund einer mündlichen Verhandlung, die

t kurzfristig anzusetzen gewesen wäre, erneut zu entscheiden. f ' i

Die Staatsanwaltschaft werfe ihm im Wesentlichen vermeintliche Verfahrensverstöße und eine

vermeintlich falsche Gesetzesauslegung (5 1666Abs. 4 BGB) vor, was keinen elementaren

* Rechtsverstoß i. S. d. 5 339 StGB darstelle. Seine Zuständigkeit habe er bei der Einleitung des

Verfahrens geprüft und für gegeben erachtet. Dass dies zumindest eine mögliche Sicht sei, erge-

be sich aus der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Oberlandesgericht Jena im Be-

schluss vom 14.05.2021 (1 UF 136/21) mit der Begründung, die Rechtsfrage habe grundsätzliche

0« Bedeutung. Zur weiteren Begründung zitierte er das Verwaltungsgericht Münster und das Bun-

“ ‚ desverwaltungsgericht. . A

Auch seine Auslegung des 5 1666 Abs. 4 BGB sei nicht unvertretbar und kein elementarer

Rechtsbruch. Er habe geprüft, ob ausreichende Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Kindes-
‘ wohlgefährdung gegeben seien. Da er immer wieder von Familien auf die Frage einer möglichen

l Kindeswohlgefährdung angesprochen worden sei, habe er bereits begonnen gehabt, sich mit den

zugrundeliegenden Sachfragen zu beschäftigen. Durch diese vorbereitende Beschäftigung mit
den Sachfragen habe er einen Kenntnisstand erreicht, aufgrund dessen er den Verdacht einer

’ Kindeswohlgefährdung eindeutig bejaht habe. Als Familienrichter, der ein Verfahren von Amts we- u

u gen initiieren bzw. einleiten dürfe und gegebenenfalls auch müsse, mit oder ohne Anregung dazu,
dürfe er es auch vorbereiten. ,

Ob ihm die Anregung zu den Verfahren vorab. angekündigt worden sei, sei deswegen irrelevant.

A Er habe pflichtgemäß die beiden Verfahren eingeleitet, sie aber nicht initiiert in dem von der Ankla-
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ge gemeinten Sinn, auch wenn er das gedurft hätte. ln dem Moment, in dem er den Verdacht ei- '

A ner Kindeswohlgefährdung bejahe, sei er_nicht mehr neutral, weil er sich mit Bejahung des Ver- '

dachts eine vorläufige Meinung zum Sachverhalt gebildet habe. Das sei immer so, wenn er ein

- Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung einleite, und mache ihn nicht befangen. Denn nur mitei-

nem solchen Verdacht dürfe — und müsse — er ein solches Verfahren erst einleiten. Die Bejahung

l eines solchen Verdachts bedeute für ihn, dass er selbstverständlich ergebnisoffen bleibe. In der '
Vergangenheit habe er zahlreiche Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung eingeleitet und ge-

führt, in denen sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt habe und die er dann eingestellt habe.

_ Sein Verdacht einer Kindeswohlgefährdung sei durch die Einleitung des Verfahrens offensichtlich

geworden. Die Einleitung des Verfahrens-und die Bestellung des Verfahrensbeistands sei allen 4

Beteiligten mitgeteilt worden. Er habe offengelegt, dass und wie eine Beweisaufnahme erfolgen

0 solle. Einwände dagegen seien nicht erhoben worden. Ein Befangenheitsantrag gegen die Gut-

achter (oder gegen ihn) — auch wenn er nicht wisse, wie der hätte begründet werden sollen — sei

‘von niemandem gestellt worden. Unter Hinweis auf 5 48 ZPO führte er aus, dass daher eine '

Pflicht zur Selbstanzeige nicht begründbarsei. Daran ändere die von ihm am 06.03.2021 an

l übersandte WhatsApp nichts. Darin habe er die Teilnahme an einer Veranstaltung (ge-

meint sei ein „Montagsspaziergang“) abgesagt, um sich kein „BefangenheitsprobIem" einzuhan-

ldeln. Hintergrund sei gewesen, dass er Anfang 2021 sporadisch an sogenannten „Montagsspa- ‘

ziergängen“ in Weimar teilgenommen habe. Er habe dabei erlebt, dass sachliche Kritik an den

sogenannten „Corona-Maßnahmen“ diffamiert worden sei. ihm sei klargeworden, sollte er jemals

als _Richter über Fragen aus diesem Themenkreis entscheiden müssen, könne er allein wegen

l der simplen Teilnahmelan einem solchen„Montagsspaziergang" auch gegenüber seiner Person '

0 solche unsachlichen Von/vürfe nicht ausschließen, bis dahin, dass mögIichenNeis_e völlig haltlose

„Befangenheitsvorwürfe“ konstruiert würden, wie es nun deutlich werde. Aus dem Grund habe er

_ abgesagt.

’ Er sei nicht befangen gewesemsondern habe den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung gehabt u

' und dieser sei die notwendige Voraussetzung, um ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung .

einleiten zu können und zu müssen. Ein Fall der „Vorbefassung“ nach 5 41 Nr. 4 bis 8 ZPO liege

nicht vor. Das Wesen eines amtswegigen Verfahrens vor dem Familiengericht werde verkannt.

(2) weitere Erklärungen des Angeklagten '

Ferner äußerte er sich in den weiteren Hauptverhandlungsterminen ergänzend wie folgt:

Er sei nie im „Zirkel“ gewesen, von dem der Zeuge berichtet habe. Dies sei ein Kommu-
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I nikationschat gewesen, bei welchem und u. a. dabei gewesen

. seien. habe ihm davon erzählt und es auch als „Bayern-Kreis/ Zirkel“ genannt, weil

viele Mitglieder aus Bayern seien. Er glaube, es seien immer dienstags Treffen gewesen. Er habe

. gewusst, dass in diesem Kreis Mitglied gewesen sei. Er erinnere sich daran,

dass er eine E-Mail geschrieben habe und weil er keine Antwort bekommen

. habe, habe er gefragt. Er sei nie in einem gemeinsamen Kreis mit den Sachver-
' ständigen gewesen und auch nicht Mitglied im Verein „MWGFD". Er habe an-

geschrieben, ob sie gutachterlich tätig werden könne, was sie für einige Fragen bejaht und für die

weiteren Fragen und benannt habe. Woher er die

V E-Mail-Adresse von gehabt habe, wisse er nicht mehr.

A habe ihm die Anregungen geschickt und daher habe er gewusst, dass ein Verfahren

0 komme. Die Fragen habe ‚er selbst entwickelt und als Muster Kinderschutz erstelltund an

seine dienstliche E-Mail-Adresse weitergeleitet, erst in diesem Moment hätten die Fragen diesen

- Namen bekommen. l _ g

In dem, der Vernehmung des Zeugen nachfolgenden Hauptverhandlungstermin gab der An- ,

i geklagte eine Erklärung dahingehend ab, dass - soweit der Zeuge von angeblich strafrecht-

l Iich relevantem Einfluss Dritter auf die Entscheidung gesprochen habe — weise er dies entschie-

' _ den zurück. Ein wesentlicher Bestandteil der Entscheidung seien die eingeholten drei Gutachten,

i die jeweils mit zahlreichen wissenschaftlichen Quellen versehen seien. Das Gutachten von -

- enthalte 150 wissenschaftliche Quellen, die alle im Internet zugänglich seien, dar-

unter internationale Studien, Äußerungen internationaler Ges_undheitsbehörden‚ Verlautbarungen

U‘ der WHO und vieles mehr. Einige Quellen seien nur in englischer Sprache verfügbar gewesen.

Er habe es durchgearbeitet. Das Gutachten von habe er vorab per E-Mail am
Karfreitag oder Karsamstag 2021 bekommen. Das gesamte Osten/vochenende 20.21 sei er inten-

i sivdamit beschäftigt gewesen, das Gutachten einschließlichgseiner Quellen durchzuarbeiten. Es

- sei sicher keine einfache Lektüre, man müsse sichgründlich damit beschäftigen. Auch die beiden

i anderen Gutachten habe er einschließlich der zahlreichen Quellen intensiv gelesen. Dies sei vom

Polizeibeamten nicht ermittelt worden, dass er diese und weitere Quellen recherchiert habe.

Zudem verkenne einen üblichen kollegialen Austausch. Als er seinem Kollegen ei- ‘

. nen Gutachtenentwurf von l mit dem Zusatz: „Was würdest Du Dir noch wün-

' schen?“ zugeleitet habe, sei es darum gegangen, von seine kollegiale Ansicht

einzuholen, ob mit diesem ‘Gutachtenentwurf die Beweisfragen vollständig beantwortet worden

seien oder es Lücken oder Widersprüche gebe, die ihn hätten veranlassen müssen, bei der Gut-

. achterin nachzuhaken und um Aufklärung zu bitten. Auch wenn zu dem Zeitpunkt
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noch kein Familienrichter gewesen sei, so sei er wegen seiner Vorkenntnisse ein geeigneterAn- '

i sprechpartner gewesen. Niemand habe auf seine Entscheidung Einfluss genommen. Auch nicht, <

sofern am 09.04.2021 auf seinem Telefon eine Audionachricht hinterlassen habe.

Dies möge darauf zurückzuführen sein, dass vielleicht irgendetwas von anderen

Kollegen gehört haben mag, mit denen er (der Angeklagte) am Morgen des 09.04.2021 telefoniert

' oder eine Nachricht ausgetauscht haben könnte. Für ihn sei die Sache mit Erlass des Beschlus- «

ses am 08.04.2021 abgeschlossen gewesen. Unter Hinweis auf die Kommentarliteratur führte er

aus’, dass er von einem Erlass der Entscheidung am 08.04.2021 habe ausgehen dürfen.

B) Feststellungen zum Tat-geschehen g

o DieEinIassung des Angeklagten zu seiner behaupteten Unparteilichkeit und Unvoreingenommen-

heit wird insbesondere durch die" festgestellte umfangreiche Kommunikation des Angeklagten mit '

‘ den Zeugen ‚ ‚ und den Sachverständigen , _

‚ sowieldie Nachrichten von den Zeugen , g und
Rechtsanwältin widerlegt. Darüber hinaus bestätigten die weiteren Ermittlungser-

gebnisse und die diesbezüglich getätigten Aussagen des Zeugen die Voreingenom-

- menheit des Angeklagten" und dessen zielgerichtete Planung einer gerichtlichen Entscheidung zur g

Untersagung der an Schulen‘ in Weimar geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des

SARS-CoV-2-Virus (Masken- und Testpflicht, Abstandsgebot) mit dem Zweck der Veröffentli-

chung.

' Soweit bei der festgestellten Kommunikation aus den jeweiligen polizeilichen Berichten die Kom- »

0 munikationsdaten im Format UTC + 0 (Koordinierte Weltzeit) angegeben waren, wurde die im Ur-

teil angegebene Kommunikation entsprechend in die MEZ bzw. MESZ (+ 1 Stunde für MEZ und

+ 2 Stunden für MESZ) korrigiert. Die Zeitumstellung auf Sommerzeit (MESZ) erfolgte in Deutsch-

‘land im Jahr 2020 am 29.03.2020 um 2:00 Uhr und im Jahr 2021 am 28.03.2021 um 02:00 Uhr. .

Die festgestellte Kommunikation ist aufgrund von zahlreichen gelöschten E-Mails, insbesondere

des Angeklagten, und ‚ die nicht vollständig wiederhergestellt werden konnten,

augenscheinlich unvollständig. In der Gesamtschau mit den weiteren erhobenen Beweismitteln

bestehen in der Gesamtwürdigung aller Umstände aber keine Zweifel an dervoreingenommen- '

heit und Befangenheit des Angeklagten, mit der er die familiengerichtlichen Verfahren zielgerichtet

" ' betrieben und die Entscheidung der einstweiligen Anordnung erlassen hat.
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n Dies ergibt sich insbesondere aus Folgendem: _ .

(1) eigene Weitergabe seiner Zuständigkeit zur Suche eines geeigneten Betroffenen zur

Anregung eines Kinderschutzverfahrens nach 5 1666 BGB .

' Die Feststellungen. dass der Angeklagte zielgerichtet nach einem geeigneten Betroffenen zur An-

regung eines Kinderschutzverfahrens nach 5 1666 BGB gesucht und dabei auch die Buchstaben

seiner Zuständigkeit nach dem gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan — mit Ausnahme von Y -

selbst bekannt gemacht hat, u. a. bei ' seinen Bekannten und in einschlägigen, der

' SARS-CoV-2-Pandemie kritisch gegenüberstehenden Personenkreisen, ergeben sich aus Fol-

A gendem:

b Nach dem - bezüglich der Zuständigkeit des Angeklagten auszugsweise verlesenen - richterli-

chen Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Weimar für das Jahr 2021 war der Anklagte für _

' „Familiensachen mit den Buchstaben B, E, F,'H, I, J, L, Q, R, S, T, U, V, X und Y, einschl. der Fa-

miliensachen außerhalb anhängiger F-Verfahren und der Rechtshilfesachen in Familiensachen

l . mit den gleichen Anfangsbuchstaben der gegnerischen Partei“ zuständig. e

Bei der lnaugenscheinnahme des Geschäftsverteilungsplans war erkennbar, dass die Buchsta-

ben B, E, F, H, l, J, L, Q, R, S, T, U, V, X in der obersten Zeile- aufgeführt waren. Am Ende der ers-

v ten Zeile war nach dem „X“ eine deutliche Lücke optisch erkennbar. Erst in der zweiten Zeile war

0 „und Y“ mit dem nachfolgenden Fließtext der weiteren Zuständigkeit aufgeführt.

Entsprechend der getroffenen Feststellungen waren im Terminkalender des Angeklagten fünf
Formularzettel mit Angabe der Buchstaben seiner richterlichen Zuständigkeit (ohne Y) und dem
Hinweis auf die Anregungsmuster von „ABC-Kindesvertretung" enthalten. '

. Der Terminkalender des Angeklagten des Jahres 2021 wurde ausweislich des Durchsuchungs-
b und Sicherstellungsprotokolls vom 26.04.2021, lfd. Nr. 8, mit 10 DlN-A4-Blättern und 1 Post-it auf

dem Schreibtisch des Dienstzimmers des Angeklagten im Amtsgericht Weimar sichergestellt.
_ Dies bestätigen die in Augenschein genommenen Lichtbilder des Durchsuchungsverlaufsberichts

. vom 26.04.2021. Auf einem Bild war der schwarze Kalender auf dem ‘Schreibtisch unterhalb des
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PC-Monitors liegend erkennbar. In einer Detailaufnahme des Kalenders war erkennbar, dass sich g i
im Kalender weitere innenliegende Zettel befinden, wobei auf einer weiteren Detailaufnahme eines _
Zettels ein Formular erkennbar war. i _

Dielnaugenscheinnahme des Original-Terminkalenders mit Einlagen, Asservat: AG Weimar Büro

Dettmar‚ dort Spur K2.1 lfd. 8, bestätigt, dass — neben weiteren Zetteln — insgesamt fünf optisch

A identische Formulare, in dem Kalender als A4 Blatt, hälftig gefaltet auf A5, eingelegt sind. Diese '

Formulare sind mit dem, Lichtbild aus dem Durchsuchungsverlaufsbericht vom 26.04.2021 der

Detailaufnahme eines Zettels mit einem darauf erkennbaren Formular optisch identisch.

Aus der Verlesung eines Formulars aus dem Original-Terminkalender sowie des auf dem Licht-

bild des Durchsuchungsverlaufsberichts vom 26.04.2021 erkennbaren Formulars ergibt sich des- h

0 sen Inhalt wie folgt: '

„wvvw.abc-kindesvertretung‚de

_ Downloads, 10 Formular von oben 4 i

Muster zur Abwendung von Einschränkungen der Kinderrechte aufgrund von Corona-Maßnah-

men (Schreiben ans Familiengericht) Q

Familienname des Kindes mit Buchstaben:
’ 'B,E,F,H,I,J‚L‚Q,R‚S,T,U,V,X“

Auffällig ist insofern, dass die auf dem Formular angegebenen Buchstaben B, E, F, H, l, J, L, Q,

g R, S, T, U, V, X in gleicher Weise —jeweiIs ohne Y — auch auf der Innenseite des Original-Termin-

U Kalenders des Angeklagten notiert waren. Ausweislich der verlesenen Innenseite des Einbandes,

links, des Original-Terminkalenders 2021, ist dort notiert: '

„DettmarB. E, F, H, I, J. L, Q, R, S, T, U, V‚X 1

‘ A, c, G, o, P, w _ »
D, K, M, N, Z“ '

' i Bei der Inaugenscheinnahme der Innenseite des Einbandes des Original-Terminkalenders 202.1 -

war erkennbar, dass die Buchstaben handschriftlich notiert waren. Bei der Inaugenscheinnahme

des Inhaltes des Kalenders im Zeitraum vom 10.03.2021 bis 08.04.2021 sind diverse handschrift-

liche Einträge während des Zeitraums ersichtlich gewesen, sodass der Kalender 2021 augen-

' scheinlich auch genutzt worden ist. ,
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v Auffällig beiden notierten Buchstaben der Innenseite des Terminkalenders und der innenliegen-

_ den Muster-Formulare war, dass jeweils nur die Buchstaben „B, E, F, H, I, J, L, Q, R, S, T, U, V,

X“ der nach dem Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Weimar für das Jahr 2021 geregel-

ten Zuständigkeit des Angeklagten notiert waren, aber nicht wofür der Angeklagte nach dem

Geschäftsverteilungsplan 2021 ebenfalls zuständig war. l l

- Offensichtlich hat der Angeklagte das „Y“ nicht alsTeiI seiner Zuständigkeit wahrgenommen und

' entsprechend nicht in die Innenseite seines Terminkalenders notiert. Erklärbar ist das übersehen

der Zuständigkeit für das „Y“ durch die optische Gestaltung des Geschäftsverteilungsplans, da in

der Aufzählung „und Y" erst in der zweiten Zeile mit weiterem Fließtext steht und am Ende der

. ersten Zeile hinter der Aufzählung der Buchstaben bis „X“ eine Lücke ersichtlich ist. Das optische

' Bild erweckt bei flüchtiger Betrachtung damit den Eindruck, dass die Aufzählung mit der. ersten

0 Zeile bis „X" beendet ist. s _

Der Umstand, dass auf den im Terminkalender befindlichen, “Muster-Formularen“ das „Y" — wie

' handschriftlich notiert auf der Innenseite des vom Angeklagten genutzten Terminkalenders- nicht

l aufgeführt ist, ist daher ein deutliches Indiz dafür, dass der Angeklagte die „Muster-Formulare"

selbst erstellt hat, da in dem Öeschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Weimar 2021 das „Y“

mit aufgeführt ist. ' A _

,E_H.l_ I“ H; .| .

Aus der _E-l\llail- und Handy-Kommunikation ergibt sich, dass der Angeklagte nach einem geeigne-

U‘ ten Betroffenen zur Anregung eines Kindesschutzverfahrens nach 5 ‚1666 BGB gesucht und da-

bei die Buchstaben seiner Zuständigkeit nach dem gerichtlichen Geschäftsverteilungsplan — mit

Ausnahme von Y — selbst bekannt gemacht hat. . .

lm Einzelnen: . -

Zunächst hat der Angeklagte mit einer WhatsApp-Nachricht vom 24.02.2021 an Q

allgemein — ohne Angabe seiner Zuständigkeit — versucht, über eine Anregung eines Kinder- .

’ arztes ein Kinderschutzverfahren in seiner Zuständigkeit zu bekommen. Aus den Chatprotokollen,

_ die in der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten festge-

stellt worden sind, ergibt sich die WhatsApp-Nachricht des Angeklagten am 24.02.2021 an

— wie festgestellt. Auffällig ist, dass der Angeklagte dabei bereits davon spricht, ob ein maß-

nahmekritischer Kinderarzt, ihm („mir“) für ein Kind/ Patienten eine Anregung wegen Kindeswohl-

gefährdung wegen der Pflicht, Masken zu tragen, machen würde.

I
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In der Folge hat er unter Weitergabe der Buchstaben seiner Zuständigkeit nach dem gerichtlichen "

_ Geschäftsverteilungsplan selbst nach geeigneten Betroffenen zur Anregung eines Kinderschutz- ‘

Verfahrens nach ä 1666 BGB gesucht. » . A

Erstmals hat er gegenüber der Rechtsanwältin mit E-Mail vom 04.03.2021 auf die

‘Buchstaben seiner Zuständigkeit B, E, F, H, l, J, L, Q, R, S, T, U, V, X — ohne Y — hingewiesen

-und nachfolgend ein Muster einer Anregung zu einem Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 A

Abs. 1 und 4 BGB übermittelt. i _

Ausweislich des Aktenvermerks der KPl Jena vom 08.07.2021 zur Auswertung der Spur K2.2/2

E-Mail-Konto nach der Wiederherstellung ergeben sich

die zwei von der dienstlichen E-Mail-Adresse des Angeklagten an die Rechtsanwaltskanzlei «

übersandte E-Mails vom 04.03.2021 um 16:10 und 17:45 Uhr, wie

0 festgestellt. Zu der E-Mail vom 04.03.2021 um 17:45 Uhr ergibt sich aus dem vorgenannten Ak-

tenvermerk der KPI Jena vom 08.07.2021, dass ein Anhang beigefügt war, dessen Dokument

' dem Aktenvermerk beigefügt ist. Daraus ergibt sich der entsprechende Inhalt der Anregung zu ei-u _

nem Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB wie festgestellt. l

Die Zeugin bestätigte insofern auf Vorhalt, dass die E-Mail-Adresse

H von ihrer Kanzlei sei. Sie habe aber keine Erinnerung an ein konkretes Ge-

q spräch mit dem Angeklagten und die E-Mails vom 04.03.2021. Unter Vorhalt des Formulars mit '

den Buchstaben und dem Link, gab die Zeugin an, damals seien viele solcher Sachen im Internet

kursiert, es habe seinerzeit mit „gefühlt Jedem" über das Thema „Masken“ Gespräche gegeben,

bezüglich des Angeklagten sei ihr nichts Besonderes in Erinnerung.

O Aufgrund der bestätigten E-Mail-Adresse sowie der wiederhergestellten E-Mails vom 04.03.2021 A

bestehen keine Zweifel an der Versendung deriE-Mails durch den Angeklagten an die Kanzlei

ln gleicher Weise wie bei A wies. der Angeklagte am 10.03.2021 gegenüber auf

die Buchstaben seiner Zuständigkeit wiederum ohne Y hin. .

Die Kommunikation zwischen und dem Angeklagten vom 10.03.2021 ergibt sich aus den

Chatprotokollen der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten,

wie festgestellt. ' - v

Auffällig ist insbesondere, dass der Nachricht die ausdrückliche Bitte vorangestellt ist, diese nicht

weiterzuleiten, sondern. eigenständig nachzufragen. Dies weist darauf hin, dass der Angeklagte



l ' 2KLs 542 Js11498/21 _ - Seite 61 -

. ein besonderes Interesse an der zu beachtenden Vertraulichkeit bei der Weitergabe dieser Infor-

mationen hatte. Bezeichnenderweise machte er insofern in einer 1 Minute nachfolgenden Nach-
" richt dies nochmals deutlich, als er um „separate“ Information bittet, sobald entsprechen-

de Kenntnisse hat. Weiter auffällig ist insbesondere der Hinweis auf das 10. Formular der Home-

page „ABC-Kindesvertretung", der in gleicher Weise dem Hinweis der Muster-Formulare aus sei-
. nem Terminkalender entspricht. e I ß >_

l Aus den Angabenider Zeugin ergeben sich keine weiteren Anhaltspunkte, ob die Zeugin

dem Angeklagten eine Familie mit einem entsprechenden Buchstaben des Nachnamens vermit-

telt hat. Die Zeugin bestätigte zwar, "dass sie mit dem Angeklagten seit einigen Jahren

’ befreundet sei und man sich u. a. zur Maskenproblematik auf wissenschaftlicher Ebene ausge-

l tauscht habe, etwas Konkretes sei ihr aber nicht erinnerlich. Auf Vorhalt der Nachrichten vom

U 24.02. und 10.03.2021 gab die Zeugin an, sie könne sich nicht daran erinnern.

i Angesichts des sichergestellten Handys SamsungGalaxy des Angeklagten und Auswertung der

_ A dort festgestellten Nachrichten ergeben sich an der festgestellten Kommunikation keine Zweifel.

Insbesondere die Schlussformel der Nachricht vom 24.02.2021 („Liebe Grüße Christian“) bestä-

tigt, dass der Angeklagte die Nachricht gesendet hat. _

' Auffällig bei der E-Mail des Angeklagten vom 04.03.2021 an und der Nachricht des An-

geklagten vom 10.03.2021 an ist, dassjeweils nur die Buchstaben „B, E, F, H, l, J, L, Q,

R; S, T, VU, V, X“ der nach dem Geschäftsverteilungsplan des Amtsgerichts Weimar für das Jahr

* 2021 geregelten Zuständigkeit des Angeklagten angegeben sind, aber nicht wofür der Ange-

0 klagte ebenfalls zuständig war. Das steht im Einklang mit den Eintragungen der Buchstaben im
l Terminkalender des Angeklagten und den dort vorgefundenen Formularen. Dies bestätigt auch,

dass er den Buchstaben „Y“ nicht als Teil seiner Zuständigkeit wahrgenommen und weitergege-

. ben hat.‘ I ß

Auch in Nachrichten von Dritten, der SARS-CoV-2-Pandemie kritisch gegenüberstehenden Per-
_ sonen, wurden die Buchstaben „B, E, F. H, l‚ J, L, Q, R, S, T‚'U, V, X“ der Zuständigkeit des Ange-

. klagten für 2021 — ohne Y — weitergegeben unter ausdrücklichem Hinweis auf die Erfolgsaussich-
ten einer solchen Anregung bei dem Amtsgericht Weimar.

Ausweislich‘ des Forensischen Untersuchungsberichts vom 16.08.2021 zur Auswertung der Spur
. K 8.1/1 —— PC Wohnung ergibt sich eine E-Mail vorn Zeugen an vom
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13.03.2021 von 12:18 Uhr — wie unter II. festgestellt. In dieser E-Mail übermittelte über '

"die Worte „hier die Mail von einem Kollegenf‘ eine E-Mail von mit dem Inhalt - wie .

unter lI. festgestellt. Auffallend sind die Ausführungen von „ldeal wäre es wenn im

Weimarer-Raum ein Kind für das der Antrag gestellt wird gefunden würde, dessen Famili-

enname mit den Buchstaben B, E, F, H, I, J, L, Q, R, S, 7', U, V, X beginnt. (...) Wä-

"re schön, wenn Weimar erneut positive Schlagzeilen schreiben würde! (...)“ .

Auffallend sind zudem insbesondere die E-Mails von im unmittelbaren zeitlichen

_ Kontext vor und nach dem Eingang der Anregung von .

Aus dem forensischen Untersuchungsbericht vom 16.08.2021 zur Auswertung der Spur K 8.1/1 —

O PC Wohnung ‚ ergeben sich die E-Mails von vom 15.03.2021 um 4:27 Uhr und .

17.03.2021 um 13:02 Uhr, wie festgestellt.

u Bereits mit E-Mail vom‘15.03.2021 um 4:27 Uhr — zeitlich unmittelbar vor Eingang der Anregung

von am Morgen des 15.03.2021 — kontaktierte die Familie . Die

E-Mail vom 15.03.2021 enthielt deutliche Hinweise’ auf strategisches Vorgehen „nach Buchsta-

be, „damit es beim passenden Richter landet“ und ließ angesichts der Formulierung keine

"Zweifel an den Erfolgsaussichten eines entsprechenden Vorgehens im Rahmen eines familien- A

rechtlichen Verfahrens („bei den richtigen Richtern, bei denen wir wissen, dass eine Klage

zum Erfolg führen wird“). So führte ausdrücklich aus, dass sie das Urteil aus Wei-

mar abwarten wolle, um es zitieren zu können. Bezeichnend ist insofern insbesondere der Hin-

‘weis, dass in Weimar am Montag ein Verfahren eingereicht werde und die Chancen gut stehen. .

0 Der 15.03.2021, Tag des Eingangs der Anregung von am Amtsgericht Weimar, war ein

Montag. l

Dies korrespondiert mit einer weiteren E-Mail von an vom 17.03.2021 um

l 13:02 Uhr, die auf dem Computer der Zeugin wiederhergestellt werden konnte. Auffallend '

0 sind dabei die Ausführungen von in Bezug auf ein Kinderschutzverfahren in Weimar

„Nach ihrem Namen kann ich erkennen, dass Sie für dieses Verfahren in Weimar pas-

sen würden. (‚..)“ und die angegebenen Buchstaben „B E F H l J L Q R S T U V X"

Auffallend ist, dass diese E-Mail im unmittelbaren zeitlichen Kontext zu der vom Angeklagten kurz l

zuvor an am 17.03.2021 um 12:37 Uhr versandten E-Mail mit Bezugnahme auf ein

vorangegangenes Telefonat steht.

-Auch in einer weiteren E-Mail von ‚ integriert in eine E-Mail einer U
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. vom 19.03.2021, 21:09 Uhr, die auf dem PC der Eheleute wiederhergestellt werden konn-

— . te, werden keine Zweifel an den Erfolgsaussichten eines Kinderschutzverfahrens am Amtsgericht

' Weimar gelassen. l

Aus dem Forensischen Untersuchungsbericht vom 28.09.2021 mit Anlagen zur Auswertung der

Spur K6.1/1— PC Wohnung ergibt sich der Inhalt dieser wiederhergestellten E-Maileiner

‘ vom 19.03.2021, 21:09 Uhr mit dem darin enthaltenen Hinweis auf eine E-Mail

l der — wie unter Il. festgestellt. 1

Auffallend sind die Ausführungen von _ die ausdrücklich alle Eltern aus dem Amtsge-
richtsbezirk Weimar auffordert‚ sich an einem Kinderschutzverfahren zu beteiligen mit den Hin-

V l weisengdass definitiv nichts passieren kann - auch keine Kosten. Bezeichnend ist insbesondere

0 der Hinweis, dass alle Eltern mit Kindesnachnamen mitmachen können „die mit folgenden

Buchstaben beginnen: B E F H i J L‘ Q R S_ T U V X und die hier wohnen oder zur

' Schule gehen: Amtsgerichtsbezirk Weimar ‘(...)"._ . b

- In den E-Mails von vom 13.03.2021 (weitergeleitet übereineE-Mail von vom

13.03.2021) sowie von vom'17.03.2021 und vom 19.03.2021 ‚werden die

Buchstaben der Familiennamen B, E, F, H, I, L, Q, R, S, T, U, V, X — mit Ausnahme vonY — an-

g geführt, wie bereits auf der Innenseite und den „Muster-Formularen“ des Terminkalenders des

4 Angeklagten. _ ' f

Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass der Angeklagte die Buchstaben der Zuständigkeit ohne

das „Y“ — neben der E-Mail vom 04.03.2021 an und der Nachricht an vom

_ 10.03.2021 — auch an weitere Dritte weitergegeben hat. Indem Geschäftsvertellungsplan des

“ Amtsgerichts Weimar 2021 ist das „Y“ aufgeführt, sodass naheliegend ist, dass unbeteiligte Dritte

den Geschäftsverteilungsplan eines Richters vollständig weitergeben. Zwar kann aufgrund der op-

tischen Gestaltung des Geschäftsverteilungsplans ein gleichartiger Fehlerdurch das übersehen

_ des „Y“ auch Dritten unterlaufen, dass es aber in’ einer derartigen Häufigkeit (Fehler des Ange-

4 klagten sowie von und ) passiert, erscheint fernliegend. ' '

Den E-Mails von und allen E-Mails von ist gemeinsam, dass von ei_nem fa-

miliengerichtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht Weimar gesprochen wird, bei dem keine

- Zweifel an den Erfolgsaussichten eines Kinderschutzverfahrens fürEItern mit Namen der ent-

' sprechenden Zuständigkeit bestehen. Dies indiziert, dass der Angeklagte in vertrauten Kreisen

gezielt um ein entsprechendes Kinderschutzverfahren bei ihm am Amtsgericht Weimar gewor-

ben und keineZweifel an den Erfolgsaussichten gelassen hat. '
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(2) eigene Downloads und (teilweise) Bearbeitung von Formularen für Anregungen für '

» Kinderschutzverfahren nach 5 1666 BGB ‘ _

Von maßgeblicher Indizwirkung nicht nur für eine bloße Vorbefassung‚ sondern fü_r die festgestell-

te Voreingenommenheit des Angeklagten ist insbesondere auch der Umstand, dass der Ange-

klagte mindestens sechs Formulare für Anregungen zu Kinderschutzverfahren gemäß g 1666

' BGB abgespeichert hatte - davon vier auf seinem Handy und zwei auf seinem dienstlichen Com-

puter. Diese Anzahl und der damit verbundene Aufwand - insbesondere vor dem Hintergrund der

Nachrichten des Angeklagten vom 22.02.2021 an bzw. 19.03.2021 an - sind für

eine reine Vorbereitung ungewöhnlich und verdeutlichen, dass der Angeklagte zielgerichtet darauf

' hinwirkte‚ in seiner Tätigkeit als Famiiienrichter ein solches Verfahren zu bekommen. .

So hat der Angeklagte korrespondierend mit der Weitergabe seiner Zuständigkeit — vor Eingang

U deriAnregung von am Amtsgericht Weimar — ab 20.02.2021 selbst diverse Formulare für

- Anregungen für Kinderschutzverfahren nach 5 1666 BGB heruntergeladen und teilweise auch be-

u arbeitet. . 4 _ '

im Einzelnen folgt dies aus: _ '

Ausweislich des Berichts zur Datenträgeruntersuchung vom 17.12.2021 (mit Anlagen) zur Aus—

«wertung des Spurenkomplexes K4.1 (Durchsuchung 29.06.2021 in der Wohnung des Angeklag- _

' ten) konnten alle Datenträger der Spuren, die in der Wohnung des Angeklagten sichergestellt

worden sind, gesichert und zur Auswertung dem zuständigen Sachbearbeiter übermittelt werden.

Ausweislich der Anlagen 1 und 2 des Berichts konnte u. a. das Mobiltelefon des Angeklagten,

. Samsung Galaxy S10e,- Modell SM-G970F/DS‚ Seriennummer (IMEI) 352248101450244, als Spur _

0 -K4.1/1 ausgewertet werden. Ausweislich des Durchsuchungs- und Sichersteilungsprotokolls vom

26.04.2021 (Amtsgericht Weimar, Komplex 2.1 elektronische Speichermedien)‘ wurde bei der

Durchsuchung am 26.04.2021 im Amtsgericht Weimar, Dienstzimmer des Angeklagten unter Ifd. l

l . Nr. ‘1 das Mobiltelefon Samsung Galaxy SM-G970F/DS‚ IMEI: 352248101450244‘, sichergestellt.

Die erste Auswertung des Mobiltelefons Samsung Galaxy des Angeklagten mit der vorgenannten l

iMEi ist ausweislich der Spureniiste unterder Spur K2.2/1 erfolgt. Die zweite Auswertung dieses

Handys infolge der Durchsuchung vom 29.06.2021 erfolgte ausweislich des Berichts der Daten-

(trägeruntersuchung vom 17.12.2021 unter der Spurenbezeichnung K4.1/1.

W Aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung der Spur K4.1/1 (Mobiltelefon Samsung Galaxy

des Angeklagten) vom 28.12.2021 ergibt sich, dass auf dem Handy des Angeklagten u. a. mehre- .

re Formulare für Anträge für Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 BGB (im Bericht als Ziffern

v 13.," 14., 16. und 17. aufgeführt), abgespeichert worden sind, die jeweils als Anlage dem Bericht _
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A i. beigefügt waren. Dazu ergeben sich entsprechend der jeweiligen Ziffern des vorgenannten Be-

richts aus dem Extraktionsbericht — SAMSUNG SM-G970F Galaxy S10 e — die jeweiligen Spei-

cherdaten der einzelnen Dateien vom 20.02.2021, 12:52 Uhr bzw. 14:48 Uhr (Dokumente Nrn. 13

und 14 im Bericht), 22.02.2021, 21:41 Uhr (Dokument Nr. 16 im Bericht) und 05.03.2021, 10:17

Q Uhr (Dokument Nr. 17 im Bericht). Die Feststellungen zu dem lnhalt der Formulare für Kinder-

' schutzverfahren nach 5 1666 BGB, gespeichert auf dem Handy des Angeklagten, ergeben sich

aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung der Spur K4.1/1 (Mobiltelefon Samsung-Galaxy

des Angeklagten) vom 28.12.2021 und den jeweils als Anlage beigefügten Formularen. Hieraus

‘ ergibt sich der Anregungssteller der Blankoformulare — wie festgestellt — sowie jeweils als Adres-

. sat das Amtsgericht — Familiengericht, ohne genauere Bezeichnung. Auf dem Dokument der An-

regung für ein Kinderschutzverfahren gemäß ä 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB, abgespeichert am

O 22.02.2021,. war „ABC-Kindesvertretung“ angegeben. Bei der lnaugenscheinnahme dieser am

- 22.02.2021 abgespeicherten Anregung war ein Logo eines geschwungenen Paragrafenzeichens

i links oben in der Kopfzeile des Dokuments erkennbar. Bezüglich der mit dem Zeugen 4 in

Augenschein genommenen Unterlagen, die er zur Hauptverhandlung überreichte und bei der das _

gleiche Logo erkennbar gewesen ist, bestätigte der Zeuge , dass es sich um dasLogo

. seiner Homepage „ABC-Klndesvertretung“ handelt.‘ l _'

Aus dem Aktenvermerk der KPl Jena vom 08.07.2021 zur Auswertung der Spur K2.2/2

E-Mail-Konto (nach der Wiederherstellung) mit der als

Anlage beigefügten E-Mail vom 22.02.2021 ergibt sich der Inhalt_ der E-li/lail vorn 22.02.2021 mit

' ' dem übermittelten Anhang - wie unter ll. festgestellt. Danach hat der Angeklagte an als

4 Anhänge u. a. 2 Microsoft-Word-Dokumente mit Entwürfen zu Anregungen für Kinderschutzver-

0 fahren nach 5 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB weitergeleitet. Die als Anhang übersendeten Doku-

mente sind dem Aktenvermerk vom 08.07.2021 beigefügt, sodass sich hieraus deren lnhalt — wie

' festgestellt — ergibt. 4 _ _

Bezeichnend ist insofern, dass eines der an übermittelten Anregungsschreiben bereits

l an das Amtsgericht Weimar — Familiengericht — mit_ Anschrift adressiert ist. '

‚ Die Nachricht der E-Mail „(...) alles noch nicht final" sowie die vorangegangenen Downloads

- der Formulare auf sein Handy sind ein deutliches lndiz dafür, dass der Angeklagte die Formulare

_ der Anregungen für Kinderschutzverfahren zumindest teilweise mit bearbeitet hat. Auch die

WhatsApp-Nachricht des Angeklagten an vom 19.03.2021, 15:36 Uhr — vgl. unter (5) -

4 deutet auf eine Bearbeitung entsprechender Anregungen gemäß 5 1666 BGB durch den Ange-

. klagten hin. ln dieser Nachricht äußerte er gegenüber „(...) Mit

bin ich zusammen mit einigen Kollegen, verstreut im Bundesgebiet, im engsten Kontakt.



2 KLs 542 Js 11498/21 u - Seite 66 - g - -

Wie haben das Konzept abgestimmt und verfeinert. Die Anregung findest Du schon bei "

abc-kindesvertretungde Unter Downloads, ca. 10. Formular von oben. (...)“ _

Aus dem Aktenvermerk der KPI Jena vom 08.07.2021 zur Auswertung der Spur K2.2/2

. ‘E-lvlail-Konto (nach der Wiederherstellung) ergibt sich

zudem, dass der Angeklagte zuvor am 20.02.2021 um 15:51 Uhr von seiner privaten i

E-Mail-Adresse an seine dienstliche E-Mail-Adresse u. a. die zwei Anregungen für Kinderschutz-

‚verfahren übermittelt hat. _ .

.Aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung des lokalen Laufwerks „downIoads“ = Spur A

K2.2/6 vom 26.05.2021 (Ziffer 7- im Bericht) und dem beigefügten Microsoft-Word-Dokument er-

O gibt. sich, dass auf dem lokalen Laufwerk „downloads" des Angeklagten beim Amtsgericht Wei-

mar ein Microsoft-Word-Dokument „Kinderschutz durch-FamRi-21.2.21_Corona-Maßnah—

.men.docx" mit Änderungsdatum vom 04.03.2021, 17:37 Uhr festgestellt wurde. Hieraus ergibt

sich der entsprechende Inhalt der Anregung zu einem Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 i

Abs_. 1 und 4 BGB, wie festgestellt. ' ‘ '
Aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung des lokalen Laufwerks „downloads“ = Spur

* K2.2/6 vom 26.05.2021 (Ziffer 9 im Bericht) und dem beigefügten Microsoft-Word-Dokument er-

gibt sich, dass auf dem lokalen’ Laufwerk „downloads“ des Angeklagten beim Amtsgericht Wei-

mar ein Word-Dokument „Muster-Kischutz-FamGer.-8.-3.21.docx“ mit Änderungsdatum vom

10.03.2021, 12:55 Uhr festgestellt wurde. Daraus ergibt sich der entsprechende lnhalt der Anre-

- gung zu einem Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB, wie festgestellt. 4

o i l  
Das Herunterladen und Bearbeiten von Formularen für Anregungen für Kinderschutzverfahren

nach 5 1666 BGB kann zwar auch mit einer bloßen Vorbereitung eines Familienrlchters aufgrund

l eines gegebenenfalls bestehenden Verdachts einer Kindeswohlgefährdung durch die Regelungen V

der SARS-Cov-2-Pandemie im Zusammenhang stehen. Allerdings ist dies im Kontext der Wei-

tergabe der eigenen Zuständigkeit und der Gesamtbetrachtung der Kommunikation des Angeklag-

tenim vorliegenden Fall ein deutliches Indiz für eine Befangenheit des Angeklagten und dessen

i Absicht, in seiner Zuständigkeit eine Anregung für ein Kinderschutzverfahren zur eigenen — vorge- '

fassten — Entscheidung zu veranlassen. _
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A ‘ (3) Mitwirkung bei der Bearbeitung der Anregung von j 3

Von maßgebender Indizwirkung für die Parteilichkeit und Voreingenommenheit des Angeklagten

ist, dass er die — seiner Entscheidung der einstweiligen Anordnung zugrundeliegende — Anregung

» von vor dem Eingang des Anregungsschreibens am Amtsgericht Weimar teilweise mit be-

’ arbeitet hat. ‘ n

Dies folgt aus der Aussage des Zeugen und den festgestellten E-Mails zwischen

und sowie den festgestellten Dokumenteneigenschaften der jeweils im Anhang

' übermittelten Dokumente der E-Mail vom 14.03.2021 um 12:03 Uhr ( ) und vom

i 14.03.2021, 18:24 Uhr durch den Angeklagten an ‚ die vom Zeugen

bekundet wurden bzw. sich ergänzend aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung der

“ Daten der Spuren K14.1/1 (Laptop Wohnung ') bezüglich der an

' übermittelten Dokumente ergeben. _ .

In der Hauptverhandlung hat sich der Angeklagte nach den Angaben des Zeugen auch

dahingehend eingelassen, dass der Zeuge _ ihm die Anregung geschickt und er daher

gewusst-habe, dass ein Verfahren komme. l , -

Im Einzelnen: ,

- Aus dem Forensischen Untersuchungsbericht vom 16.08.2021 zur Auswertung der Spur K 8.1/1

O — PC Wohnung ergibt sich die Kommunikation zwischen und zwischen

dem 11.03.2021 bis 15.03.2021 - wie unter II. festgestellt. ’ l

- Entsprechend der getroffenen Feststellungen übermittelte j mit E-Mail vom 11.03.2021 an

’ die Personalien von sich, ihrer Tochter und ihren beiden Söhnen wegen ärztlicher Be-

scheinigungen zur Befreiung von der Maskenpflicht. Bereits zu diesem Zeitpunkt wusste der Zeu-

ge daher die Personalien der Söhne von .

‘ Aus dem vorgenannten Forensischen.Untersuchungsbericht vom 16.08.2021 ergeben sich insbe-

sondere auch die E-Mails zwischen und vom 13.03.2021 um 12:18 Uhr (E-Mail

von )‚ 13.03.2021 um 14:22 Uhr (E-Mail von ), 14.03.2021 um 8:51 Uhr und 12:03

Uhr (jeweils E-Mails von ) und 15.03.2021 um 10:27 Uhr (E-Mail von ) im jeweili-
' gen Wortlaut und mit der Bezeichnung des jeweils im Anhang übermittelten Microsoft-Word-Do-

kuments, wie unter II. festgestellt. Die vorgenannten E-Mails vom 13.03. vom 14.03.2021 ergeben
sich zugleich — im Wortlaut wie festgestellt - aus dem Aktenvermerk vom 07.04.2022 zur Suche



. 2KLs 542 Js 11498/21 - Seite 63 - *

nach Dokumenten im Microsoft-Word-Format mit Bezeichnung „Muster-Kischutz-FamGer.
8.3.21.docx" und deren Versionen. Diesem Aktenvermerk waren als Anlage die übermittelten Mi-

_ crosoft—Word-Dokumente:

- „Muster KiSchutz FamGer. 3.3.21.docx" als Anhang der E-Mail von an

. vorn 13.03.2021, 12:13 Uhr, ’

- „Muster KiSchutz FamGer. 3.3.21 bearbeitetdocx“ als Anhang der E-Mail von an

' vom 13.03.2021, 14:22 Uhr l -

l - „Muster KiSchutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (1).docx" als Anhang der E-Mail von

an vom 14.03.2021, 8:51 Uhr und

4 - „Muster KiSchutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (2).docx“ als Anhang der E-Mail von 3 _

O an vom 14.03.2021, 12:03 Uhr -

beigefügt. Hieraus ergab sich der unter ll. festgestellte lnhalt der jeweiligen Dokumente, sodass

aus einem Vergleich der Dokumente die Änderungen festgestellt werden konnten.

Entsprechend der getroffenenFeststellungen ist das von mit der E-Mail vom ‘

14.03.2021 um 12:03 Uhr zuletzt übermittelte Dokument „Muster Kischutz FamGer.3.3.21 bear- '

beitet (2).docx“ mit der beim Amtsgericht Weimar eingegangenen Anregungsschrift von

wortgleich. Abweichungen ergeben sich lediglich in geringfügigen Formatierungsänderungen, wie

l festgestellt. _ ‘

. Auffällig ist bei der E-Mail von an vom 13.03.2021, 12:18 Uhr, dass

-von einem „erfolgversprechenden Versuch, die Maßnahmen an den Schulen sofort zu be- _

enden" schreibt und der Hinweis an „Ihr müßtet über den uns gewogenen Richter still-

schweigen bewahren, um keinen Befangenheitsaussch/uß zu riskieren.“ .

Der Begriff „Befangenheitsausschluss“ erscheint für einen juristischen Laien eher ungewöhnlich.

3 Der Begriff „Befangenheit" ist zwar auch der Allgemeinbevölkerung geläufig. Der Terminus „Be- -

fangenheitsausschluss" beinhaltet jedoch juristische Folgen und wird typischerweise imjuristi-

schen Sprachgebrauch verwendet, ist jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch eher unüblich.

Angesichts der Nachricht des Angeklagten an vom 06.03.2021, in der er selbst auf mögli-

che Befangenheitsprobleme hinwies und insbesondere auch der Nachricht an vom '

10.03.2021 mit der vorangestellten Bitte, die Nachricht nicht weiterzuleiten, sondern eigenständig

nachzufragen, ist davon auszugehen, dass der Angeklagte auch gegenüber auf Geheim-
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' ' haltung hingewiesen hat. _ i

Auffällig ist auch der Wortlaut der E-Mail vom 14.03.2021 um 8:51 Uhr „Liebe ‚ ich habe

noch einige Korrekturen (damit es für Thüringen paßt) vornehmen lassen. (...)“‚ der auf ei-

l nel Bearbeitung des Anregungsschreibens durch einen Dritten hindeutet. Auch der Umstand,

l dass es sich um juristische Fachfragen durch die Anpassung an die seinerzeit geltenden Rege-

lungen für Thüringen handelte, spricht nicht für eine Änderung durch selbst, der noch

in der E-Mail vom 13.03.2021 an von einer „Musterklage“ spricht, sondern durch den juris-
- tisch versierten Angeklagten. Dies gilt insbesondere für die exakte Bezeichnung der maßge_bIi-

' chen Thüringer Verordnung in der Anregung.

Dass es sich um den Angeklagten handelte, der die Korrekturen vorgenommen hat, ergibt sich

0 aus den.Angaben des Zeugen (nachfolgend unter bb), der Kommunikation des Ange-

4 klagten (cc) und den festgestellten Dokumenteneigenschaften (dd). - _ -

l I ,_ E l v I Z mm e t b u

_ i Die vorgetroffenen Feststellungen des E-Mail-Verkehrs zwischen und wurden

durch die Angaben der Zeugen und bestätigt.

(1.1) Angaben des Zeugen und ergänzende Feststellungen zu l l

- Der Zeuge bekundete, er habe A bei Demonstrationen gegen die Maßnah-

' men der „Corona-Zeit“ kennengelernt. Sie habe ihm von der Not ihrer Kinder in der Schule "erzählt

und sei zu ihm in die Praxis wegen „Maskenattesten" gekommen, die er ihr erstellt habe. Wann

O und wie sie sich über den Antrag des Kinderschutzverfahrens ausgetauscht hätten, wisse er
. nicht mehr. Das gleiche betreffe Herrn Dettmar. Der Angeklagte gehöre seit vielen Jahren zu ei-

' nem gemeinsamen Freundeskreis. Mindestens einmal habe er ihn auf einer Demonstration ge-
gen die „Corona-Maßnahmen“ getroffen. irgendwann sei als „Lichtblick“ erschienen,

der auf seiner Website ein Muster erstellt habe. Es sei damals viel darüber gesprochen wo_rden,
_ dass dies eine Möglichkeit sei, die „Corona-Maßnahmen“ juristisch zu überprüfen. Ob er derjeni-

- ge gewesen sei, der den Antrag heruntergeladen und an l geschickt habe, wisseer

nicht mehr. Unter Vorhalt der E-Mail-Adresse bestätigte der Zeuge
, es sei seine E-Mail-Adresse. Unter Vorhalt der Äußerung „stiIlschweigen über den uns

_ gewogenen Richter bewahren“ der E-Mail vom 13.03.2021 (12:18 Uhr) äußerte der Zeuge, er ge-
he davon aus, dass er das geschrieben habe, könne es aber nichtexakt erklären. Er erinnere
sich, dass er von verschiedenen Eltern gehört habe, dass es bekannt gewesen sei, dass es am
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Weimarer Familiengerichteinen Richter gebe, also Herrn Dettmar, der für eine bestimmte Buch- '
stabenfolge zuständig sei. Über spezielle Medien wären Eltern mit passenden Namen gesucht
worden, die dafür passend gewesen seien. sei längst selbst aufdie Idee gekommen,

fdas zu machen. Es habe nur zufällig gepasst, dass Herr Dettmar der zuständige Richter gewe- '

sen sei. Er verstehe, dass die Formulierung heikel klinge, aber es habe am WeimarerAmtsge—
richt einige Monate zuvor von ein aufmerksamkeitserregendes Urteil gegeben. _

Daher sei die Hoffnung groß gewesen, dass Herr Dettmar ähnlich objektiv auf die Sache schaue

' und nicht bloß „abblocke“ wie die anderen Gerichte. »

Später ergänzte er, zur Formulierung „kein Befangenheitsausschluß" falle ihm gerade ein‘, erha-

be das sicherlich geschrieben, aber es sei nicht sein Stil. Er sei immer absolut aufrichtig und ver-

berge nichts, aber damals seien alle etwas paranoid geworden, da der Widerstand der staatli-

0 l chen Organe üben/vältigend gewesen sei. ‚ '

Aufnochmalige Nachfrage zu der Äußerung „den uns gewogenen Richter" äußerte der Zeuge

, es könne damit nur Herr Dettmar gemeint gewesen sein. ‘Es sei ja klar gewesen, dass er

der zuständige Richter. sei und welche Buchstaben er vertrete. Es sei irgendwie klar gewesen,

dass man bei Herrn Dettmar an einen unbefangenen Richter gerate, das sei mit „uns gewogen“ l

gemeint. Er selbst vertrete die Grundannahmelwieauch Herr Dettmar, dass es kein besonderes

Krankheitsgeschehen und keine besondere Bedrohung gegeben habe, deshalb habe man sich an

jemand „Neutralen" wenden wollen, der nicht in der „kollektiven Psychose“ stecke und die irratio- _

nalen Ängste glaube. _ » V

Er habe mit Herrn Dettmar über den Antrag kommuniziert, vermutlich über E-Maiklnicht telefoniert *

0 und habe keine SMS genutzt. und er seien juristische Laien, es sei für sie ein komplizierter

Antrag gewesen, mehrere Seiten und viele Paragrafen. Er denke, ihm selbst sei es aber aufgefal- A

len, dass es nicht die Regelungen von Thüringen, sondern von Nordrhein-Westfalen seien. Er ha-

be den Antrag an Herrn Dettmar weitergeleitet mit der Frage, ob es juristisch in Ordnung oder

noch etwas zu ändern sei, wobei er nicht mehr wisse, ob es der Antrag im Original oder nach

. dem Ausfüllen von gewesen sei. In einer Antwort-E-Mail habe Herr Dettmar kurze Hinweise j

gegeben, was zu ändern sei. Er oder hätten es dann geändert. Er erinnere-sich daran,

dass in dem Antrag zunächst ein Name eines anderen Kindes angegeben gewesen sei. Er mei-

ne, das mit dem falschen Namen habe er gesehen. Er habe das Formular einmal oder mögli-

_ chenNeise ein zweites Mal an Herrn Dettmar geschickt. Den E-Mail-Verkehr habe er gelöscht und

seinen PC zerstört. Er denke, dies sei gewesen, als die Durchsuchung bei Herrn Dettmar und l

den anderen Zeugen gewesen seien. Er verberge grundsätzlich nie etwas, aber diese Zeiten sei-

en sehr speziell gewesen.
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l ‘ Unter Vorhalt der E-Mail vom 14.03.2021, '8:51 Uhr („vornehmen Iassen") bekundete der Zeuge

, seiner Erinnerung nach habe er bei Herrn Dettmar angefragt, wo Änderungsbedarf sei

und was inkorrekt sei. Es sei aber nicht sicherin der Erinnerung, es selbst geändert zu haben.

A . Unter Vorhalt der E-Mail vom 14.03.2021, 12:03 Uhr („letzte Fassung“) bekundete der Zeuge, die

Äußerung „letzte Fassung“ beziehe sich sicher auf einen Austausch mit Herrn Dettmar. Er denke,

es seien ihm selbst sprachliche Ungereimtheiten und das mit den Paragrafen für Thüringen auf-

. gefallen. Er habe Herrn Dettmar diesbezüglich gefragt und es selbst umgeändert. Es sei eine

‘ Kollektivarbeit zwischen ihm und gewesen und sie hätten Herrn Dettmar um Rat gebeten.

4 habe es an einem Montag eingeworfen. Vermutlich habe er sie bei einer Montagsde-

monstration gesehen, er denke nicht, dass er sich vorher bei ihr erkundigt habe, ob sie es einge-

worfen habe. _ ' A _

‚o, Unter Vorhalt der E-Mail vom 13.03.2021, 12:18 Uhr bekundete der Zeuge , der. Verein

„Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. (MWGFD e.V.) sei

ihm bekannt. Der Verein habe sich damals zusammengefunden, um so mehr Aufmerksamkeit zu

bekommen. Er sei dort Mitglied geworden. Es habe von den Ärzten, Therapeuten usw. eine Un-

_ . terschrlftensammlung gegen die „Corona-Maßnahmen" gegeben, dies sei öffentlich gemacht

worden. Der Kollege sei aktiv in dem Verein gewesen. Dieser habe ihn eines Tages an- .

gerufen und von dem Antrag wegen Kindeswohlgefährdung erzählt. Auf die Frage’, ob die E-Mail

von Anlass für den Antrag gewesen ‘sei, äußerte der Zeuge, nach seiner Erinnerung sei

_ ' das damals in Weimar längst „am Laufen" gewesen. Möglicherweise sei es von ‘initiiert

worden oder durch seine Unterstützung. Das mit den Buchstaben sei auf sozialen Medien an

0 I mehreren Stellen bekannt gewesen und habe sich wie ein „Schneeballsystem" weiterverbreitet.

' Die ergänzenden Feststellungen bezüglich , dass er Rechtsanwältin be-

reits seit Februar 2021 gekannt hat, ergeben sich aus Folgendem: _

Der Zeuge bekundete, der Name _ sage ihm etwas, er habe sie persönlich

' kennengelernt, da sie sich auch an Montagsdemonstrationen engagiert habe. Es sei aber später 4

4 b gewesen. Er sei regelmäßig im Kontakt mit dem Gesundheitsamt und der Amtsärztin gewesen.

Die Gesundheitsämter hätten regelmäßig falsche Infektionszahlen gemeldet und dies habe er

über das Informatlonsfreiheitsgesetz aufklären wollen, dazu habe er den Kontakt von

' übermittelt bekommen. q _ .

Aus den nachfolgenden E-Mails konnte festgestellt werden, dass Rechtsanwältin

mindestens seit Februar 2021 kennt: So schrieb am 19.02.2021 unter dem
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Betreff „Aw: AW: Anwälte für Aufklärung" folgende E-Mail: ‘

„Sehr geehrter Herr ‚ '

‚leider habe ich Sie gerade telefonisch nicht erreicht. Ich habe mich in den letzten Tagen

bei meinen Kontakten umgehört und habe zwei Kontakte für Sie gefunden. Ich habe bei-

de Kontakte vorgewarnt, dass Sie anrufen werden. Ich denke so lässt sich ein Ge-
sprächstermin mit Oberbürgermeister von Weimar sowie Gesundheitsamtchefin sicher ar-

_rangieren. (...) .

Ich hoffe wir erreichen auf diesem Wege etwasl! . '

Gern können Sie mich zurückrufen, wenn ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann.

i Auch für juristische Fragen bin ich jederzeit für Sie erreichbar. Sollten Sie Maskenatteste

. "ausgestellt haben, sollten Sie sich zudem auch auf eine Polizeidurchsuchung gefasst ma- *

_ chen. Gern können wir diesbezüglich auch Themen der Vorbereitung und Sicherung von

Daten besprechen. ' ’

_ Mit freundlichen Grüßen

Diese E-Mail wurde ausweislich des Forensischen Untersuchungsberichts vom 28.09.2021 mit

Anlagen zur Auswertung der Spur K6.1l1 PC Wohnung auf dem PC der Eheleute '

festgestellt. Die E-Mail von Frau Rechtsanwältin wurde — ausweislich des vorge-

nannten forensischen Untersuchungsberichts — am 19.02.2021 an unter

0 gesendet. leitete mit E-Mail vom 20.02.2021 um 11:52 Uhr die

‘darin befindliche E-Mail von vom 19.02.2021 im vollständigen Wortlaut u. a. an" ‘
, und mit folgender Nachricht weiter: „Hallo in die Runde, An-

wältin hat mir die Mail unten geschickt. ist es vielleicht sinnvoll, auch diese

Kontakte noch vor dem OB-Gespräch zu knüpfen? Wer kennt die beiden und könnte

"das Gespräch suchen? (...) Liebe Grüße -

Dieser E-Mail-Verkehr verdeutlicht. dass seither Rechtsanwältin kennt

und E-Mail-Verteilerkreise bestehen, wozu auch u. a. gehörte. Letztere leitete

hiernach mit E-Mail vom 19.03.2021 eine E-Mail von mit den Buchstaben der Zu-

ständigkeit des Angeklagten weiter. . '
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L Ausweislich des Porensischen Untersuchungsberichts vom 28.09.2021 mit Anlagen zur Auswer-

tung delr Spur K6.1/1 - PC Wohnung konnte zudem eine E-Mail von ( ‘

) vom 15.03.2021 unter dem Betreff „Weimar für das

. Ende der Corona-Maßnahmen“, adressiert u. a. an und , auf dem

’ PC der Eheleute festgestellt werden, in der es u. a. heißt: 2

„Liebe ‚ lieber ‚ lieber , lieber ,* "

ich möchte hiermit noch einmal unsere Ansätze und Ideen vom Samstag im Überblick

_ festhalten (können gern noch ergänzt werden), um sie dann im ' Anschluss systematisch

abarbeiten zu können.

g 1) Familienrecht, 5 1666 BGB (über l *

o‘ 2) Informationen vom Gesundheitsamt (und ggf. Klage, um zu erreichen, dass falsche

. Zahlen an das RKl gemeldet werden) (...)

Soweit heute von mir. Ich freue mich über die_Zusammenarbeit& sende herzliche "Grüße

(...)“ . -

- Auffällig ist der Betreff der E-Mail „Weimar für das Ende der Corona-Maßnahmen" und das über

beabsichtigte Vorgehen nach 5 1666 BGB. _

_ u (1.2.) Angaben der Zeugin _ '

Die Zeugin bekundete, sie habe sichseinerzeit auf verschiedenen Medien nach Möglichkei-

0 ten erkundigt, wie sie gegen die Maßnahmen in der Schule vorgehen könne, um ihre Kinder zu

i schützen. Den Antrag für das Kinderschutzverfahren, was sie für ihre zwei Söhne geführt habe,

v habe sie von ihrem Bekannten per E-Mail bekommen. Sie habe es ausgefüllt, gegenle-

sen lassen und eingereicht beim Amtsgericht Weimar. Wann genau sie es von ihm bekommen

habe, wisse sie nicht mehr. Sie kenne _ von Montagsspaziergängen. Es sei möglich,

dass sie‘ mit wegen des Antrags telefoniert habe’, aber sie erinnere sich nicht mehr.

. Die Kommunikation sei vorrangig über E-Mail erfolgt. Den Antrag habe sie durchgelesen, aber

den einen Punkt überlesen, dass es für alle Kinder sein solle, denn in dem Moment sei es ihrja

nur um ihre Kinder gegangen. Sie habe den Antrag an zurückgeschickt zum Gegenle-

sen, weil er sie darum gebeten habe. Er habe ihn "gegengelesen und zurückgeschickt. Sie habe

_ keine Kenntnis darüber, ob er es einer 3. Person zum Gegenlesen gegeben habe. Sie. wisse

nicht, wer der „uns gewogene Richter“ sei. Sie habe sich damals nichts dabei gedacht und

habe es ihr nicht gesagt. Die E-Mails an habe sie geschrieben." Für beide Ver-
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fahren — auch vor dem Verwaltungsgericht — habe sie den E-Mail-Verkehr geführt und den Antrag A

l am Amtsgericht Weimar habe sie ohne Wissen ihres Mannes eingereicht. Sie habe eine eigene

E-Mail-Adresse, habe aber auch über die E-Mail-Adresse ihres Mannes geschrieben. Sie habe

. den Antrag von zurückerhalten, nichts weiter verändert, ausgedruckt und unterschrie- i

ben. Den Antrag habe sie an einem Montag am Amtsgericht eingereicht, zwischen 7 und 8 Uhr

und sei danach auf die Arbeit gefahren. Sie habe es aufjeden Fall vor der Arbeit selbst eingewor-

fen, das genaue Datum sei ihr nicht in Erinnerung. ' _

‘ Erst nach dem Antrag habe sie sich mit über den Antrag unterhalten. Unter Vorhalt .

der Kommunikation mit‘„ “ am 11.04.2021 bestätigte die Zeugin , dass es sich
um handele. Sie führte aus, es sei seinerzeit bei verschiedenen Telegram-Kanälen

eine Auflistung von Buchstaben kursiert, bei der es die Möglichkeit geben würde, dass es bei dem

O gleichen Richter lande.‘ Dies sei ihr bekannt geworden, nachdem sie bereits den Antrag einge-

reicht und das für sich positive Urteil für ihre Kinder erhalten habe. Es sei ihr über eigene Recher-

che in Telegram-Kanälen bekannt geworden. Den Angeklagten habe sie vorher nicht gekannt. Auf

nochmalige Nachfrage bekundete die Zeugin , das mit den Buchstaben sei ihr in jedem Fall

— erst nach Einreichen des Antrags bekannt geworden, sie wisse aber nicht mehr, ob sie es erst _

nach dem Beschluss mitbekommen habe." _ ' l

Unter Vorhalt der E-Mails vom 13.03. und 14.03.2021 mit bestätigte die Zeugin

die Kommunikation mit („ "). Es sage ihr etwas, dass sie auf den

' Richter hingewiesen habe. Sie habe die lnternetseite damals gegoogelt, es seien dort »

u. a. Anträge für Familiengerichtsverfahren und Erklärungen abrufbar gewesen. Unter Vorhalt der

E-Mail vom 13.03.2021, 12:18 Uhr, bekundete sie, sie habe die E-Mail gelesen und das Video, für

0 das der Link mitgeschickt worden sei, angeschaut. Sie habe das mit dem Richter gelesen. Unter

‘Vorhalt, dass dort die Buchstaben notiert gewesen seien, gab sie an, das möge sein, dass es _

darin stehe, sie könne es zeitlich nicht mehr einordnen und manchmal lese sie E-Mails nicht bis

zum Schluss durch. Unter Vorhalt derÄußerung der E-Mail vom 13.03.2021, 12:18 Uhr („(...) still-

schweigen bewahren, um keinen Befangenheitsausschluß zu riskieren“), bekundete sie, die

- E-Mail sage ihr etwas, aber sie habe nicht gewusst, was er damit meine. - _

Auf Vorhalt der E-MaiI-Adresse bestätigte die Zeugin, dies sei die

E-MaiI-Adresse ihres Mannes. Der PC sei von ihnen beiden genutzt worden. Unter Vorhalt einer

E-Mail vom_20.02.2021 von an (mit der darin weitergeleiteten E-Mail von

' vom 19.02.2021), bekundete sie, der erste Kontakt zu sei weit vor —

dem Antrag gewesen, weil sie an einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht beteiligt gewesen

seien. Unter Vorhalt der E-Mail von vom 15.03.2021, mit der u. a. Formulare einer
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_ ‘ Vollmacht und eines Mandantenfragebogens übermittelt worden seien, bekundete sie, es_ sei "an

die E-Mail-Adresse ihres Mannes gerichtet, die E-Mail sage ihr nichts. Unter Vorhalt der Voll-

machtserteilung vom 16.03.2021, gab sie an, dies beziehe sich auf das Verfahren vor dem Ver-

waltungsgericht. u _ .

- Unter Vorhalt ihrer Angaben bei der polizeilichen Vernehmung bekundete die Zeugin , sie ha-

be bei der Polizei das mit _ weggelassen, weil sie ihn habe schützen wollen, weil er

schon Probleme wegen der Maskenatteste bekommen habe und habe deshalb nur vom Antrag

gesprochen. sei ihr gut durch die Montagsspaziergänge bekannt geworden.

. . Er habe sich für die Kinder interessiert und ihr nach vielen Gesprächen Maskenatteste-ausge-

stellt.

0 Kenntnis von der Beiordnung von habe sie erlangt, als es ihr schriftlich mitge-

. teilt worden sei, dass sie als Verfahrensbeistand beigeordnet worden sei. habe

’ sie kurz vorher angerufen und gesagt, dass sie einen Anruf bekommen habe, dass sie alsVerfah-

rensbeistand beigeordnet werden könne und gefragt. ob es in Ordnung sei. Das sei kurze Zeit vor

der schriftlichen Mitteilung gewesen. Für sie sei das in Ordnung gewesen, da" 4 sie ja

_ schon bei dem Verwaltungsgericht vertreten habe "und ihr daher die Kinder bekannt gewesen sei-

- en. Sie habe für einen Fragebogen wegen der Gefährdung ihrer Kinder ausgefüllt.

Unter Vorhalt der E-Mail von vom 17.03.2021, 13:02 Uhr gab die Zeugin an, diese

E-Mail sage ihr nichts. Unter Vorhalt der E-Mail von vom 10.04.2021 ‘bekundete die

_ Zeugin , das sei ihr in Erinnerung, dass sie vorab die Entscheidung per E-Mail bekommen

. habe, unter dem Hinweis, sie solle das Original nicht weiterschicken, wassie nicht getan habe.

Q ,

Am 14.03.2021 um 18:24 Uhr kündigte der Angeklagte von seiner privaten E-Mail-Adresse für

„voraussichtlich morgen“ den Eingang eines entsprechenden Kinderschutzverfahrens gegenüber

i an, bei welchem er zugleich anfragte, "ob er in diesem Verfahren als Sach-
. verständiger tätig werden würde. Aus dem Forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021

zur Auswertung der Spur K_15.1 - Institut Regensburg Zeuge ergibt sich die wieder-

hergesteIlte_E—Mail des Angeklagten vom 14.03.2021 an , wie unter ll. festgestellt und
das im Anhang übermittelte Dokument „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“. Dem

l vorgenannten Forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021 ist als Anlage das Dokument

„Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“ beigefügt, sodass sich hieraus der Inhalt der
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Anregung für ein Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB vom 13. März 2021, f

Absender , gerichtet an das Amtsgericht Weimar - wie festgestellt - ergibt.

Die E-Mail des Angeklagten an f vom 14.03.2021 ist ein deutliches lndiz für

l die Bearbeitung der Anregungsschrift durch den Angeklagten und dessen Kontakt zu ', '

der zuvor am 14.03. an das korrigierte Anregungsschreiben übermittelt hat. Denn anderen-

falls hätte der Angeklagte keine Kenntnis von einem voraussichtlich am Folgetag eingehenden

Kinderschutzverfahren haben können und noch vor Eingang des Verfahrens das Anregungs-

"schreiben mit den persönlichen Daten von und ihren Kindern, ohne Posteingangs- 1

stempel und Unterschriften, alsDokument versenden können. ln gleicher Weise übermittelte er

an Rechtsanwalt (E-Mail vom 16.03.2021, 11:20 Uhr) und Rechtsanwältin

(E-Mail vom 17.03.2021, 12:37 Uhr) die Anregungsschrift als Dokument mit den Personalien der

0 ' Söhne von ‚ ohne "Unterschriften und Posteingangsstempel. ’ .

 

i Die festgestellten identischen Dokumenteneigenschaften der im Anhang übermittelten Dokumen- i

te zu den Anregungsschreiben für Kinderschutzverfahren der E-Mail vom 14.03.2021 um 12:03

Uhr (E-Mail von an ), der E-Mail vom 14.03.2021 um 18:24 Uhr durch den Ange-

klagten an und der E-Mail vom 16.03.2021 um 8:25 Uhr von der privaten

‘ E-lvlail-Adresse des Angeklagten an dessen dienstliche E-Mail-Adresse, bestätigten, dass der An- .

geklagte das Anregungsschreiben von u selbst mit bearbeitet hat. '

Der Zeuge bekundete er sei als Ermittlungsführer in diesem Verfahren tätig gewesen.

. Unter Bezugnahme von ihm vorgelegten Ausdrucken der ermittelten Dokumenteneigenschaften, l

l die mit ihm in Augenschein genommen worden sind, bekundete er, dass jeweils identische Doku- '

menteneigenschaften ermittelt worden seien. Es seien immer die Eigenschaften des Dokumen-

tes "betrachtet worden, 1. wann es erstellt, 2. wann es zuletzt geändert und 3. wann es zuletzt ge-

druckt worden sei. Anhand der gleichen Zeitstempel sehe man dann, dass es genau das gleiche

' Dokument sei. Diese Zeitstempel „seien bei dem Dokument, was der Angeklagte sich von seiner

privaten E-Mail-Adresse an seine dienstliche E-Mail-Adresse schicke, bei dem_ Dokument der

E-Mail von an vom 14.03.2021, 11:03 Uhr (UTC + 0) und bei der E-Mail vom An-

geklagten an am 14.03.2021 exakt identisch. Es sei auch immer derselbe

' Autor und letzte Bearbeiter festgestellt worden. .

Der Zeuge bekundete, es sei im Ordner des Posteingangs der dienstlichen

E-MaiI-Adresse des Angeklagten ein Dokument mit der Bezeichnung „Muster KiSchutz FamGer.
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‘ 3.3.21 bearbeitet.docx“ festgestellt worden. Dieses habe der Angeklagte am 16.03.2021 um 8:25

Uhr von seiner privaten E-Mail- an seine dienstliche E-Mail-Adresse gesendet. Korrespondierend

. zu den Angaben des Zeugen ergibt sich aus dem Aktenvermerk vom 08.07.2021 zur Aus-

wertung der Spur K2.2/2 E-Mail-Konto des Angeklagten '

(nach der Wiederherstellung) die festgestellte E-Mail vom 16.03.2021 um 8:25 Uhr, wonach das

Dokument „Muster KiSchutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“ an sein dienstliches E-MaiI-Post-

_ fach weitergeleitet worden ist. Weiter bekundete der Zeuge u zu der vorgenannten E-Mail vom

- 16.03.2021, dass diese E-Mail als Anhang ein Dokument aufweise, das als Autor „ l

“ aufweise und zuletzt geändert worden sei am 14.03.2021 um 9:14 Uhr von „Christian". '

Das Dokument sei am 14.03.2021, 1:11 Uhr_ erstellt und am 13.03.2021, 13:35 Uhr zuletzt ge- l

g druckt worden. Dieser Zeitstempel sei wichtig, weil er in allen nachfolgenden Dokumenten iden-

tisch sei. Auf Nachfrage gab der Zeuge an, man könne nicht genau erklären, warum das Da-

tum „zuletzt gedruckt“ z.B. am 13.03.2021 sei, aber das Datum „erstellt“ am 14.03.2021. Denkbar

sei, dass dies mit einer vorherigen Speicherung auf einem lokalen Datenträgerin Zusammen-

_ hang stehe. Es habe sich aber nicht genau aufklären lassen. Der Umfang der Änderungen des ’

. letzten Bearbeiters lasse sich aus den Dokumenteneigenschaften nicht beurteilen. '

. Zu dem Dokument „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (2).docx“ bekundete der Zeuge

, dies sei das Dokument, was der Zeuge mit E-Mail vom 14.03.2021 um 11:03 4

_ Uhr (UTC + 0) an versendet habe. Die Dokumenteneigenschaften dieses Dokuments seien

‘ völlig identisch mit dem vorherigen Dokument der E-Mail des Angeklagten vom 16.03.2021". l

Der Zeuge bekundete, auf dem PC von sei u. a. das Dokument „Muster

0 Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet.docx“ festgestellt worden, was vom privaten Postfach des

' Angeklagten mit E-Mail vom 14.03.2021, 17:24 Uhr (UTC + 0) an übermittelt worden

sei. Auf dem PC von seien mehrere Dokumente mit dem Dateinamen

„Muster Kischutz FamGer.“ festgestellt worden. Das älteste Dokument habe keine nachfolgende

Ziffer. Dieses weise exakt die Dokumenteneigenschaften auf, wie das Dokument, was sich der

- Angeklagte am 16.03.2021 übermittelt habe und das Dokument, was von an g

am 14.03.2021 übermittelt worden sei. '

Der Zeuge bekundete weiter unter Bezugnahme auf seine vorgelegten Ausdrucke, dass das

Dokument „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (O03.).docx" Anlage der E-Mail des Ange-

' klagten an Rechtsanwalt den Autor „ “ aufweise und zuletzt von
„AGWEI Dettmar, Christian“ am 16.03.2021 11:15 Uhr bearbeitet worden sei. Die E-Mail an

sei in den gesendeten Elementen des Postfachs des Angeklagten am Amtsgericht Weimar

mit der Datumsangabe „16.03.2021, 11:20 Uhr“ aufgefunden worden. -
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lm lEinkIang zu den Angaben des Zeugen ' ergibt sich ergänzend aus dem Bericht zur digita- A

Ien Datenauswertung der Daten der Spuren K14.1/1 - Laptop Wohnung ‚ dass bezüg-

g lich des an _ übermittelten Dokuments „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 be-
arbeitet.docx“ die Dokumenteneigenschaften letzte Änderung 14.03.2021, 9:14 Uhr (8214 Uhr '

UTC + 0), erstellt: 14.03.2021, 1:11 Uhr (10:11 Uhr UTC + 0) und zuletzt gedruckt: 13.03.2021,

13:35 Uhr (12:35 Uhr UTC + O) sowie als Autor „ l ' und letzten Bearbeiter

' „Ch_ristian" festgestellt worden sind. Aus dem vorgenannten Bericht zur digitalen Datenauswer-

ltung der Spuren K14.1/1 ergibt sich zudem, dass bei weiteren, auf dem PC von '

sichergestellten Dokumenten alsletzter Autor „Christian“ angegeben war. Dies war u. a.

bei den Dokumenten „ -Rechtliche-Hinweise-2021-03-16.docx" und „9 F 147-21 Maske Be-

weisbeschluss-2020-03-25.docx“ der Fall, sodass dies ein deutliches lndiz dafür ist, dass es sich

0 l bei dem angegebenen Autor „Christian“ um den Angeklagten handelte und die Dokumente nicht '

von seinem dienstlichen PC erstellt worden sind. Im Gegensatz zu den vorgenannten Anregungs-

schreiben des Kinderschutzverfahren und den vorgenannten weiteren, auf dem PC von

festgestellten Dokumenten, die jeweils als letzten Bearbeiter „Christian“ aufweisen,

' weist z.B. das Dokument „Muster Kischutz FamGer. 3.3.21 bearbeitet (0O3).docx"‚ welches der -

Angeklagte mit E-Mail vom 16.03.2021 anRechtsanwalt aus Weimar übermittelt hat, als

letzten Bearbeiter „AGWEl Dettmar, Christian“, letzte Änderung.16.03.2021‚ 11:15 Uhr auf, mithin »

auf dem dienstlichen PC des Angeklagten bearbeitet worden ist.

Auch das Dokument „ -rechtliche-Hinweise-2021-O3-14.docx“, was sich der Angeklagte —

ausweislich des Aktenvermerks vom 08.07.2021 zur Auswertung der Spur K2.2/2 E-Mail-Konto

0 _ des Angeklagten (nach der Wiederherstellung) am

15.03.2021 um 0:35 Uhr von seiner privaten E-Mail-Adresse an sein dienstliches Postfach weiter- _l

- leitete — ist ein weiteres Indiz für die vorherige Bearbeitung der Anregungsschrift von ' durch

den Angeklagten. -

- Zu dieser Zeit war noch keine Anregung von für ein Kinderschutzverfahren am Amtsgericht ,

Weimar eingegangen. ’ l _ '

Die"Dokumenteneigenschaften dieses Dokuments‘ weisen — was der Zeuge unter Bezug-

nahme auf die von ihm vorgelegten Ausdrucke bekundete — ein Erstelldatum vom 14.03.2021, Au-

itor „Christian", zuletzt geändert am 15.03.2021 um 0:25 Uhr, letzter Bearbeiter „Christian“ auf. -
Der Zeuge bekundete, dievrechtlichen Hinweise habe der Angeklagte am Folgetag seinem

Kollegen weitergeleitet.
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Die getroffenen Feststellungen werden durch die Angaben des Zeugen bestätigt. 4

' Der Zeuge bekundete, bei den Durchsuchungen am 26.04.2021 und 29.06.2021 seien ne-

ben etlichen physischen Unterlagen auch diverse Computer und Datenträger sichergestellt, ge-

‘ spiegelt und, über forensische Auswertesoftware ausgewertet worden. Aufgrund der Menge an

g Beweismitteln sei für eine bessere Zuordnung in die Spuren" K 1 bis K 18 unterteilt worden. Bei

- der Durchsuchung am 26.04.2021 sei beim Angeklagten nur ein neuwertiger Laptop aufgefunden

worden, bei dem die Software am 25.04.2021 installiert worden sei. Auch auf den aufgefundenen

Speichermedien seien nur private Daten und Fotos bis 2010 vorhanden gewesen. Er vermute,

dass der Angeklagte daher einen weiteren PC habe. Ein solcher PC sei bei beiden Durchsuchun-

gen nicht aufgefunden worden. Bei einem anderen Ermittlungsverfahren bei sei eine

Durchsuchung am 05.05.2021 erfolgt. Auch da sei ein „nagelneuer" PC ohne Daten festgestellt

worden. Bei habe es aber physische Zettel gegeben mit dem Namen i “ '

und den Buchstaben, für die Herr Dettmar zuständig gewesen sei. Bei dem dienstlichen

. l E-Mail-Postfach des Angeklagten sei festgestellt worden, dass alle E-Mails — gesendete und emp-

fangene E-Mails — vor dem 09.04.2021 gelöscht gewesen seien. Über das Thüringer Rechenzen-

trum habe aber ein Großteil der E-Mails, aber nicht alles, wiederhergestellt werden können. Alle

E-Mails mit dem Hinweis „gecarvt“ seien gelöscht "gewesen und wiederhergestellt worden. Auch

u beim Rechner der Zeugin seien diverse gelöschte E-Mails wiederhergestellt worden. '

‘ Auffällig sei bei den dienstlichen E-Mails u. a. gewesen, dass der Angeklagte in einer E-Mail an

Anregungen für familienrechtliche Verfahren unter dem Vermerk „alles noch nicht final"

o. übermittelt habe. Auf Vorhalt bestätigte er, er meine die E-Mail vom 22.02.2021. Der Angeklagte

habe am 04.03.2021 per E-Mail an die Kanzlei ein Dokument „Kischutzverfahren“

übermittelt, in denen auf Rechtsgrundlagen von Nordrhein-Westfalen Bezug genommen werde.

Der Angeklagte habe sich am 15.03.2021 ‘um 0:35 Uhr von seiner privaten E-Mail-Adresse an sei-

_ ne dienstliche E-Mail-Adresse ein Dokument „ -rechtliche Hinweise" versendet mitjenen Fra-

gen, die dann im Verfahren ven/vendet worden seien. Dies sei verwunderlich gewesen, da zu die-

ser Zeit der Antrag noch nicht eingegangen sei. Dazu habe die Zeugin in ihrer polizeilichen

Vernehmung ausgesagt, dass sie den Antrag am Vormittag des 15.03. bei Gericht eingeworfen

habe und Herrn Dettmar nicht kenne. Bereits am 14.03.2021 habe der Angeklagte ein Dokument

l an übersendet. Er habe am 16.03.2021 an Rechtsanwalt das Do-

kument „ -rechtliche Hinweise“ und den Antrag mit den Daten der Familie ‚wie er auch

beim Amtsgericht Weimar eingegangen sei, aber ohne Unterschriften und ohne Eingangsstempel

versendet. * V -
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' Bei der Auswertung des Handys des Angeklagten sei aufgefallen, dass der Angeklagte aktiv nach 7

jemandem gesucht habe, der ein familienrechtliches Verfahren in Gang bringe,yu. a. über eine

WhatsAppran im Februar 2021, ob sie einen maßnahmekritischen Kinderarztken-

ne, der eine Anregung stelle. Auch in einer SMS an spreche der Angeklagte von einer

Anwältin, die ihm ein Verfahren wegen Maske schicken wolle. Im März 2021 habe er di- .

rekt angefragt, ob sie Eltern kenne und habe dazu die Buchstaben, für die er zuständig sei, über-

mittelt und mitgeteilt, sie solle ihm separat Bescheid geben. Es habe am 09.04.2021 Kommunika-

tion des Angeklagten mit gegeben, worin u. a. geschrieben worden sei, dass das Minis-

terium Stellung genommen habe. Bei dem Erlass des Beschlusses sei ihm erinnerlich, dass der _

Beschluss mit Rubrum in blauer Farbe seit 10.04.2021 öffentlich bekannt gewesen sei, aber erst

seit 12.04.2021 mit Rubrum in schwarzer Farbe offiziell „in der Welt" gewesen sei. Auf dem Han-

0 dy des Angeklagten sei eine Sprachnachricht von einem Richter aus Berlin vom

. 09.04.2021 festgestellt worden, der Kenntnisse von der Rechtssache gehabt habe. ln der Nach— _

richt sage , hier ist und gebe u. a. Hinweise, dass der Angeklagte vielleicht wegen

der Stellungnahme des Ministeriums noch. etwas schreiben könne. Bei den Ermittlungen habe die V

Nachricht zugeordnet werden können, einen der Co-Vorsitzenden von „KRiStA“.

‘ Aus der Handyauswertung habe sich ergeben, dass der Angeklagte bereits 2020 nach „ .

“ gesucht habe. habe früh im Corona-Ausschuss Ausführungen in_einem

Vortrag gemacht. ln einer Nachricht verweise der Angeklagte auf einen Vortrag von

. Auf Vorhalt des Abschlussvermerks zu einem PDF-Dokument auf dem dienstlichen

' PCsdes Angeklagten, bestätigte der Zeuge , er habe auch ein Dokument gefunden, in dem .

als Autorin benannt gewesen sei. ‚ '

0 Eine Verbindung des Angeklagten zu bezüglich des Antrags von habe es gege-

ben, aber in den Handys und E-Mail-Postfächern habe nichts dazu festgestellt werden können.

s Die Verbindung zu 4 sei durch die bei aufgefundenen Zettel mit den Buchsta- '

ben und dem Namen s ersichtlich- geworden. Wenn an s ein Doku-

ment schicke mit dem Bearbeiter „Christlan" und der Angeklagte am 14.03.2021 den Antrag mit

den Daten von an schicke, bestätige das den Kontakt.

s Der Angeklagte habe an Montagsspaziergängen teilgenommen. Dazu habe es eine SMS gege- s

ben, in welcher er berichtet habe, dass Attest bei der Polizei registriert wor-

_ den sei. Zwischen und dem Angeklagten habe es ständig Kommunikation gegeben,

u. a. leite der Angeklagte am 29.03.2021 einen Gutachtenentwurf von

4 weiter mit den Worten „was würdest du dir noch wünschen?“. lhm seien die Äußerungen in '
Erinnerung, bei denen an Dettmar schreibe „du bistja 24 Stunden im Corona Einsatz",
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n „du bist im Zentrum der Bewegung angekommen“_ und eine SMS des Angeklagten an

„Wenn du 1933 noch nicht Wusstest, ob du Mitläufer bist, dann weißt du esjetzt“, was in Bezug

b f von Corona geäußert worden sei. Auch eine Nachricht von Dettmar sei ihm erinnerlich, wonach
es darum gehe, dasssich gegenüber Dritten über ihn geäußert habe und er sinngemäß

sage, er sei sich nicht sicher, ob als Pressesprecher nach seinen Wünschen agieren wer-

de. - l 1 - l

- In dem Terminkalender seien verschiedene Dokumente gewesen. Nach lnaugenscheinnahrne

und dem Verlesen eines entsprechenden Formulars (mit dem Hinweis auf Dokumente bei

„ABC-Kindesvertretung" mit den Buchstabenigab der Zeuge an, dies sei eines der Blätter

_ aus dem Kalender gewesen. Es sei mehrfach dort gefunden und im Original sichergestellt wor-

. den. Der Link „ABC-Kindesvertretung" führe zu ‚ der einen solchen Antrag gemäß

O 5 1666 BGB massiv beworben habe. _

Nach der mit dem Zeugen erfolgten lnaugenscheinnahme diverser Formulare fürAnregun-

. gen gemäß 5 1666 BGB bekundete er, diese Dokumente seien auf dem Handy des Angeklagten ‚

' aufgefunden worden. Es seien auch Anregungen auf dem dienstlichen Computer des Angeklag-

ten festgestellt worden. Er meine, dass anfangs die Anträge mit den Worten „unseres Kindes"

nur» auf ein Kind bezogen gewesen seien. ln weiteren Anträgen sei es um viele Kinder bzw. alle

‚ Kinder der Schule gegangen, das sei für ihn auffällig gewesen. Die Dokumente mit den Bezeich-

‘ - nungen „KiSchutz“ habe er ausgewertet und festgestellt, dass das Dokument der Anregung von

_ inhaltlich weitgehend identisch sei mit den Anregungen, die auf dem Laufwerk „Downloads“ ‘

bei dem Angeklagten und dem Handy desAngeklagten festgestellt worden seien. Es habe nur ge-

0, ringe Abweichungen gegeben. Die Formulare seieh wie dasMuster von , nahezu

- identisch und nur geringfügig verändert. Dem Zeugen seien in der polizeilichen Verneh-

mung verschiedene Dokumente der Anträge vorgehalten worden und er habe gesagt, wenn die

Dokumenteden Namen, “ und deren Anschrift enthalten, seien sie nicht von ihm, er kenne
_ nicht. sei in den Dokumenten meistens als Autor angegeben, aber letzter Bearbei-

. ter sei „Christian“ gewesen. Dies sei insbesondere bei den Dokumenten an Rechtsanwalt

und so gewesen. Hingegen habe das Dokument „ -rechtliche Hin-

weise“ als Autor und letzten Bearbeiter „Christian“. _ 1 n

. Auf Vorhalt bekundete der Zeuge an, sei im Verein Wissenschaftler für Me- _
' dizlner, Wissenschaftlicher für Freiheit und Demokratie e.V. gewesen. Von der Website des Ver-

eins habe sich ergeben, dass er stellvertretender Vorsitzender sei. In diesem seien 20 Wissen-

schaftler Mitglied, u. a. die 3 Sachverständigen und eher „Corona-kritische“ Personen. lhm sei ei-
_ ne Nachricht von in Erinnerung, in der er zu dem. Beschluss gratuliere und stolz sei,
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. dass alle 3 Sachverständige aus dem Verein seien. Unter Vorhalt des Berichts der digitalen Da- ’
tenauswertung der Spur K8.3/1 (Handy Frau ), wonach ein Video mit Datum vom V

09.03.2021 auf der Website des Vereins „MWGDF e.V.“ veröffentlicht worden sei, bekundete der

Zeuge ‚ er kenne das Video, aber das Datum sei ihm nicht mehr erinnerlich. Dort habe

Kinderschutzanträge nach 5 1666 BGB beworben. l

Bei den Durchsuchungen bei den Sachverständigen am 29.06.2021 habe sich herausgestellt,

dass es schon vor dem 15.03.2021 Kontakt zum Angeklagten gegeben habe. So habe er bereits

am 08.03. alsGutachterin angefragt und mitgeteilt, dass er ein Kinderschutz-

- verfahren ‘en/varte. Ihm ‘sei eine E-Mail erinnerlich. in der der Angeklagte gegenüber _

anfrage, ob er Rechenbeispiele beifügen könne, um die Breitenwirkung zu erhöhen.

v _ Die-vorstehenden Angaben des Zeugen stehen im Einklang mit den polizeilich dokumentier-

ten Ermittlungsergebnissen. _ ._ , b

So geht u. a. aus dem Aktenvermerk zur vorläufigen Spurenauswertung der Durchsuchung am

29.06.2021 im Einklang mit den Angaben des Zeugen hervor, dass im Ermittlungsverfahren

. derStaatsanwaltschaftErfurt unter dem Az. 583 Js 2673/21 am 05.05.2021 wegen mehrerer Ver- _

fahren nach 5 278 StGB eine Durchsuchung beim Zeugen erfolgt ist; Bei dieser

Durchsuchung wurde nur ein neuwertiger Laptop des Zeugen aufgefunden. Ebenso

wurde ausweislich des vorgenannten Aktenvermerks bei der Durchsuchung am 26.04.2021 beim

Angeklagten nur ein neuwertiger Laptop aufgefunden worden mit installierter Software vom

25.04.2021. Daher konnten Daten, wie etwa die E-Mails, welche zwischen dem Angeklagten und f

O aufgrund der Angaben der Einlassung des Angeklagten und des Zeugen so-

wie der festgestellten Dokumenteneigenschaften der von an übermittelten Anregung

nachweislich stattgefunden haben müssen, nicht festgestellt werden. Auffällig ist in diesem Zu-

sammenhang die E-Mail von an vom 19.02.2021, in der sie b

Hilfe bei der Sicherung der Daten in Vorbereitung auf eine Durchsuchungsmaßnahme anbietet.

Zwar bezieht sich die E-Mail zum Zeitpunkt des Versandes auf etwaige drohende Strafverfahren

_ des wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheltszeugnisse. Allerdings sind die nur

neuwertig aufgefundenen Laptops beim Angeklagten und sowie der Umstand, dass bei f

alle E-Malls mit und gelöscht waren und wiederherstellt werden

mussten, deutliche Indizien dafür, dass zielgerichtet die stattgefundene Kommunikation der Betei-

Iigten bezüglich der Anregungsschrift von verborgen werden sollte. In gleicher Weise waren

4 alle E-Mails vor dem 09.04.2021 der dienstlichen E-Mail-Adresse des Angeklagten gelöscht. ’
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1 ln der Gesamtwürdigung der dargelegten Umstände bestehen keine_ Zweifel an der Mitwirkung ’

i des Angeklagten an der Bearbeitung der Anregungsschrift von . ä

In der Würdigung der Aussage des Zeugen fällt insofern auf, dass der Zeuge

- erst auf gezielte Nachfrage und Vorhalte der entsprechenden E-Mails die Mitwirkung des An-

_ ' geklagten bestätigte und diese versuchte zu relativieren. Im Einklang. mit den Angaben des Zeu-

gen bezüglich des Zuleitens des Anregungsschreibens an den Angeklagten stehen die

weiteren getroffenen Feststellungen, u. a. zur E-Mail des ‘Angeklagten vom 14.03.2021 an

V f . Soweit der Zeuge allerdings bekundete, er habe nach den Hinweisen

' des Angeklagten die Änderungen selbst vorgenommen, ist dies durch die Dokumenteneigen-

‘ schaften des als Anlage der E-Mail vom 14.03.2021, 12:03 Uhr von an übermit-

telten Anregungsschreibens mit dem letzten Bearbeiter „Christian“, 14.03.2021 um 9:14. Uhrwi-

derlegt. Aus dem Vergleich der mit E-Mail‘ vom 14.03.2021 um 8:51 Uhr und E-Mail vom

' 14.03.2021 um 12:03 Uhr im Anhang jeweils übermittelten Anregungsschreiben ergeben sich —

u wie unter II. festgestellt — die Änderungen, die der Angeklagte vorgenommen hat.

_ (4) Auswahl und Kommunikation mit den Sachverständigen A

u Die Auswahl und — die ausschließlich über seine private E-Mail-Adresse erfolgte — Kommunikati-

on mit den Sachverständigen begründet _weitere Indizien dafür, dass ‘der Angeklagte in der Ab-

sicht handelte, eine im Ergebnis vorgefasste»Entscheidungin einem Kinderschutzverfahren ge-

0- mäß 5 1666 BGB in seiner Zuständigkeit zu treffen.‘ _ _

Die Kommunikation des Angeklagten mit der Sachverständigen im Zeitraum

vom 08.03.2021 bis 20.03.2021 - wie festgestellt — folgt aus den Anlagen des Schreibens von

l l vom 16.09.2022 sowie dem Bericht zur digitalen Datenauswertung der Daten

‘ der Spur K18.2 - Laptop Wohnung . Die E-Mail von an den Angeklagten vom

l 22.03.2021 folgt ebenso aus dem vorgenannten Bericht zur digitalen Datenauswertung der Daten

der Spur K18.2. Die Kommunikation zwischen dem Angeklagten und in im-Zeitraum vom

30.03.2021 bis 03.04.2021 folgt aus dem forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021 mit

‘ Anlagen (Spur K 15.1 — Institut Regensburg Zeuge )‚ woraus auch hervorgeht, dass

' durch E-Mail vom 03.04.2021 an und l
diesen E-Mail-Verkehr mit dem Angeklagten inklusive des von ihr erstellten Gutachtens an die

. anderen Sachverständigen übermittelt hat. ' _ i
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_Aus dem forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021 mit Anlagen (Spur K 15.1 - Institut '

Regensburg Zeuge ) folgt die Kommunikation des Angeklagten mit dem Sachverstän- A

digen - wie festgestellt. Dem forensischen Untersuchungsbericht vom

17.11.2021 waren insbesondere die E-Mails des Angeklagten vom 14.03.2021 und 06.04.2021

sowie der E-Mail-Verkehr zwischen ä und dem Angeklagten im Zeitraum 30.03.2021 bis

i 03.04.2021 nochmals gesondert_ als Anlage beigefügt. _ '

Bezüglich der Sachverständigen V konnten lediglich E-Mails vom 20.03.2021

um 15:38 Uhr, 25.03.2021 um 8:55 Uhr und 10.04.2021 um 22:28 Uhr festgestellt werden, die im

‚Verteiler auch an und gerichtet waren. Diese E-Mails

ergeben sich aus dem forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021 mit Anlagen (Spur K

15.1: Institut Regensburg Zeuge ). 4 '

O

Entsprechend der getroffenen Feststellungen hatte der Angeklagte die Einholungvon Gutachten

im Rahmen eines Kinderschutzverfahrens bereits vor Eingang der Anregung von ‚einge-

_ gangen am 15.03.2021, angestrebt. Wie von vornherein geplant, sollten die Gutachten seine be-

absichtigte gerichtliche Anordnung zur Aufhebung der an den Weimarer Schulen der Kinder von '

4 geltenden Infektionsschutzmaßnahmen "wegen des SARS-CoV-2-Virus wissenschaftlich

unterlegen.

» ln einem Zoom-Meeting vom 03.02.2021 zur Vorbereitung des Netzwerkes „KRiStA“‚ mit dem ln- 4
halt wie festgestellt, dessen Protokoll der" Angeklagte ausweislich des Berichts zurdigitalen Da-

c tenauswertung der Spur K4.1/1 (Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten; Auswertung

nach der Durchsuchung vom 29.06.2021) vom 28.12.2021 auf seinem Mobilfunktelefon abgespei-

_ chert hatte, war bereits-die Einholung eines Gutachtens im Rahmen eines Verfahrens wegen Kin-

deswohlgefährdung thematisiert. Der „KRiStN-Arbeitsgruppe „Kinder“ gehörte ausweislich der l

Themen- und lnteressentenlisten, Stand 14.03.2021 00:30 Uhr und 17.03.2021, 11:31 h, u. a. der
Angeklagte an. Entsprechend hat der Angeklagte am 08.03.2021 bereits geeignete Sachverstän-

dige für ein, in seiner Zuständigkeit geführtes Verfahren gesucht und hierzu

kontaktiert. . ' 4

Die Auswahl der Sachverständigen erfolgte zielgerichtet unter Kenntnis der von den Gutachtern

‘ ‘jeweils vertretenen kritischen Auffassungen bezüglich der SARS-CoV-2-Pandemie zur Umset- ’
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. zung einer vom Angeklagten vorgefassten Entscheidung. _

_ 4 Dabei ist nicht der Vorwurf — was die Kammer ausdrücklich betonen "möchte — dass die Gutach-

ter den Regelungen der SARS-CoV-2—Pandemie kritisch gegenüber stehen,.da verschiedene

Standpunkte im Rahmen einer wissenschaftlichen und kontroversen Diskussion einer seinerzeit

neuartigen Pandemielage immanent sind. Vielmehr sind - was Ausdruck der Befangenheit des

A u Angeklagten ist - die Gutachter gerade wegen derjeweils von ihnen vertretenen kritischen Positi-

. on zielgerichtet ausgewählt worden, um eine vom Angeklagten vorgefasste Entscheidung im fa-

miliengerichtlichen Verfahren gutachterlich zu untermauern. ' ‘

_ Keiner der Gutachter war zuvor als gerichtlich bestellter Gutachter am Amtsgericht Weimar tätig,

. und bis ‘zu diesem Zeitpunkt zudem überhaupt nicht
O als gerichtlich bestellte Gutachter. Der Angeklagte wies u. a. mit E-Mail vom

30.03.2021 auf die Formalien hin:„(...) da ich nicht weiß, ob Sie schon mal vor Gericht als

Gutachterin tätig gewesen ‚sind, möchte ich vorsorglich darauf hinweisen, dass am Ende

. A vor der Unterschrift noch die Versicherung erfolgen muss, das Gutachten unparteiisch

und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet zu haben. (...)" In gleicher Weise wies er

mit E-Mail vom 01.04.2021 auf die Erklärung hin, da er nicht wisse, ob

-schon vor Gericht als Gutachter tätig gewesen sei. v

' wies in ihrer Antwort vom 09.03.2021 — nach der Anfrage des Angeklagten am

08.03.2021 A- auf ihre Publikation ihres Artikels „Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine

Hinweise für eine Wirksamkeit“ in der Zeitschrift Krankenhaushygiene up2date im September

A 2020 hin, sowie, dass sie sich mit der Frage der sogenannten Aerosol-Übertragung befasst habe,

U auf die letztlich (aber nicht immer explizit) nahezu al_Ie sogenannten „Hygienemaßnahmen“ zu— -

rückzuführen sind, „ohne dass es dafür eine fassbare medizinisch-wissenschaft/iche Grund-
lage gibt". . r l

- W benannte in der E-Mail vom 09.03.2021 zudem b
' von der Uni Regensburg für die Bearbeitung der Fragestellungen zu 2.) und für die „PCR-ProbIe-

l matik" von der Uni Würzburg unter dem Hinweis, dass diese zu den
' Verfassern der Kritik an dem sogenannten Corman-Drosten-Papier gehöre, sodass dem Ange-

. klagten hieraus auch die von vertretene kritische Position bekannt geworden ist. Zu—

dem war — wie auch u. a. und — Mitglied in‘ ei-
nem Verbund von verschiedenen Personen mit kritischer Haltung gegenüber der

b SARS-CoV-‘Z-Pandemie, vom Zeugen als „Bayern-Zirkel“ bezeichnet. Die von l
_ vertretene kritische Position bezüglich der PCR-Tests war dem Angeklagten auch seit

Dezember 2020 bekannt. So schrieb er in einer WhatsApp-Nachricht vom 04.12.2020 an r
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V , die in den Chatprotokollen der Auswertung der Spur K2.2/1 — Mobiltelefon Samsung "
‘Galaxy des Angeklagten festgestellt worden ist, u. a.„(...) Die Wissenschaftler, die den Antrag -

auf Rückzieher der Drosten-Studie gestellt -haben, sind international renommierte Top-Ex-

perten. (..‘.) die wirtschaftlichen Interessenskonflikte, in denen Herr Drosten steckt, sind

tatsächlich riesig. Von ‚ Zellbio/ogin aus Würzburg und eine der

‘Antragstellerinnen, habe ich einen Vortrag zum Thema gehört. Schien mir sehr überzeu- .

' gend." ' _' _ _ _

l b und die von ihm vertretene kritische Position bezüglich der Maskenpflicht

war dem Angeklagten seit seiner Recherche im Mai 2020 bereits bekannt. Seinerzeit schrieb der

l Angeklagte - ausweislich der Chatprotokolle, die in der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon '

Samsung Galaxy des Angeklagten festgestellt worden sind - am 04.05.2020 um 22:42 Uhr

o ‘ “folgende SMS: „Der ist ein echter Lichtblick. Es lebe meine alte Studien-

stadt Regensburg!". vorangegangen war eine Suche unter Venrvendung seines Mobiltelefons

Samsung Galaxy S10e zu . Ausweislich des Internetsuchverlaufs im Zeit- '

raum vom 04.05.2020 bis 25.04.2021, der in der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Sam-

sung Galaxy des Angeklagten festgestellt worden ist, suchte der Angeklagte am 04.05., 06.05.

und 14.05.2020 unter mehreren Suchbegriffen nach über Google, u. a. „

ifaktencheck“, „ uni regensburg“, „ widerlegt faktencheck“. Aus dem Web- v

verlauf der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten geht ‘zudem hervor, dass

der ‘Angeklagte am 06.05.2020 die Website der Universität Regensburg unter https://www.uni-re-

gensburg.de/psychologie-paedagogik-spcrt/psychoIogie—vil

’ i A ‚html besucht hat. .

0 Im Einklang dazu steht die entsprechende E-Mail von vom 25.02.2021 mit der Bezug-

nahme auf" einen „Link zu -Artikel“ zur Maskenpflicht in der Grundschule, die sich der

Angeklagte entsprechend der getroffenen Feststellungen am 05.03.2021, zeitnah vor Eingang der

‘Anregung, an seine private E-MaiI-Adresse weiterleitete. Die E-Mails vom 25.02.2021 und '

05.03.2021 ergeben sich aus der Anlage des Aktenvermerks der KPI Jena vom 08.07.2021 zur

Auswertung der Spur K2.2/2 E-Mail-Konto nach der
Wiederherstellung.

i Außerdem ist in zahlreichen Formularen für Kinderschutzverfahren, die der Angeklagte — wie un-

ter (2) ausgeführt — bearbeitet hat, wie auch in der Anregungsschrift von vom 13.03.2021

ein ‘Link zu einem Kommentar von v in der SZ „über Nebenwirkungen und die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schu-

l Ien vom 18.10.2020“ angeführt. _ . _ ’
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n Der Umstand, dass n in der E-Mail vorn 15.03.2021 aus seiner Sicht auf ei-

_ b nen weiteren Themenbereich hinwies‚ macht deutlich, dass der Sachverständige keine Zweifel-an

der von ihm diesbezüglich vertretenen Auffassung ließ. Der Angeklagte kannte somit aus der

-E-Mail vom 15.03.2021 bereits die von vertretene Auffassung hinsichtlich der in der

_ Ziffer l. 5 des Beweisbeschlusses vom 25.03.2021 ergänzten Fragestellung und damit das vor—

" aussichtliche Ergebnis der gutachterlichen Feststellungen dieser Beweisfrage. Auch das indiziert,

l dass er nicht mit der gebotenen Neutralität die Beweiserhebung durchführte. _

_ H”; .1. .| 5| 1.. I. . _

l Auch in der Anfrage und weiteren Kommunikationdes Angeklagten mit den Sachverständigen

O wird die Befangenheit und Voreingenommenheit desAngeklagten deutlich.

Bereits am 08.03.2021 fragte der Angeklagte die Sachverständige bezüglich

_ l einer Gutachtenerstattung unter Hinweis eines bald angekündigten Verfahrens wegen einer Kin-

deswohlgefährdung an. Zum Zeitpunkt der Anfrage gab es noch nicht das entsprechende Verfah-

ren der Anregung von am Amtsgericht Weimar und keine erkennbaren objektiven Anhalt-

punkte dafür, dass bald Kinderschutzverfahren wegen der Maskenpflicht eingehen könntenn

f Der Angeklagte schrieb aber bereits am 08.03.2021, dass er „eine gründliche Sachverhaltsaufklä-

rung“ betreiben wolle und fügte vier Beweisfragen an. Diese stimmen mit den im Beweisbe-

schluss vom 25.03.2021 angeordneten Beweisfragen Ziffern I. 1. bis 4. inhaltlich überein. Die spä-

Ä teren Beweisfragen des Beschlusses vom 25.03.2021 wurden nur in der sprachlichen Formulie-

0 rung verändert sowie hinsichtlich Ziffer 2. um Schäden “pädagogischer Art" ergänzt. Ergänzt wur-

den im Beschluss vom 25.03.2021 die Fragen 5 (entsprechend der Anregung vom

15.03.2021 ). und 6. Der zunächst bei der E-Mail vom 08.03.2021 in Frage 3 enthaltene Zusatz „An
dieser Stelle könnte ein Eingehen, insbesondere auf die PCR-Test-Problematik wünschenswert

_ f sein“ wurde im Beschluss vom 25.03.2021 unter Ziffer I. 7. als gesondertes Beweisthema, inhalt-

lich präzisiert auf die Frage der Aussagekraft der Tests, mit anderer sprachlicher Formulierung

sowie der Bezeichnung „RT-q-PCR-Test“ gefasst. _ A '

_ Zwar kann dies auch mit einer bloßen Vorbereitung eines Familienrichters aufgrund eines Ver-

1 dachts einer Kindeswohlgefährdung durch" die Regelungen der SARS-CoV-Z-Pandemie einherge-

hen, wie es der Angeklagte in seiner Einlassung anführte. Allerdings ist es im vorliegenden Fall im

Kontext der Weitergabe der eigenen Zuständigkeit, der zielgerichteten Bearbeitung von Anre-

_ gungsschreiben und der Gesamtbetrachtung der Kommunikation des Angeklagten ein deutliches

- Indiz für eine Befangenheit des Angeklagten und seine Absicht, in seiner Zuständigkeit eine — vor-
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gefasste — Entscheidung durch den Erlass einer einstweiligen Anordnung in einem Kinderschutz- '

« verfahren treffen zu wollen. _

Deutlich wird dies insbesondere. in der E—Mail des Angeklagten vom 20.03.2021 um 23:46 Uhr an

‚ wonach er schrieb, dass es ihm sehr recht wäre, wenn er jedenfalls ihr Gut-

achten unmittelbar nach Ostern bekomme. Gerade der Wortlaut „dann kann ich es nämlich

' schon für eine einstweilige Anordnung verwenden, die ich gerne noch vor Ende der Os- »

terferien hinbekommen würde. "(...)" indiziert die Voreingenommenheit des Angeklagten.

Denn zu dieser Zeit — nur 5 Tage nach Eingang der Anregung — sprach der Angeklagte bereits

von. der beabsichtigten einstweiligen Anordnung unter Verwendung der Gutachten. Der Beweisbe-

u schluss vom 25.03.2021 zur Beauftragung der Sachverständigen war zu dieser Zeit noch nicht ' .

verkündet. In gleicher Weise schrieb er am 27.03.2021 an den Sachverständigen

0 u und teilte mit, dass er die einstweilige Anordnung nach seinem jetzigen Planungsstand in

der Nachosten/voche beabsichtige und bat d um plastische Rechenbeispiele für die

' nötige Breitenwirkung. i - . _ '

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Angeklagte keines der Sachverständigengutachten ‘im Entwurf und

keine Stellungnahme der Verfahrensbeiständin _ erhalten. In den E-Mails des Ange-
_ klagten vom 20.03.2021 und 27.03.2021 schrieb er aber bereits von der einstweiligen Anordnung,

nicht von einer Entscheidung über die Frage des Erlasses oder einer Ablehnung einer einstweili- l

genAnordnung. l ’

Dies widerlegt insbesondere seine Einlassung, dass auslösendes Moment für den Erlass der

— einstweiligen Anordnung die Stellungnahme des Verfahrensbeistandes und die drei Sachverstän- _

0 digengutachten gewesen seien, die für ihnGefahr in Verzug begründet hätten. *

Hieraus wird vielmehr die Absicht des Angeklagten deutlich, dass er unter Verwendung der Gut-

achten nach Ostern die einstweilige Anordnung erlassen will, wie von ihm bereits vor Eingang der

‘ Anregung von beabsichtigt war. Zudem wird deutlich, dass er sich bereits vor Übermittlung .

der Gutachten deren Ergebnisse sicher ist. Die jeweils von den Gutachtern vertretenen kritischen

Auffassungen waren ihm — wie ausgeführt — bereits vor ihrer Beauftragung bekannt und gerade

Grund für die Auswahl dieser drei Gutachter. Soweit der Angeklagte in den E-Mails vom

20.03.2021 an und 27.03.2021 an ausführte, dass eine endgültige Ent- .

scheidung erst nach Verhandlung und ausreichender Frist zur Stellungnahme zu den Gutachten

möglich sei, führt dies zu keiner abweichenden Beurteilung. Diese Ausführungen beziehen sich

auf das Hauptsacheverfahren und verdeutlichen vielmehr, dass er im einstweiligen Anordnungs-

verfahren von vornherein beabsichtigte, zu den Gutachten kein rechtliches Gehör vor seiner Ent- _
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a Scheidung gewähren zu wollen. A _

Die festgestellte SMS vom 29.03.2021 nach Erhalt eines ersten Entwurfs von

‚ ausweislich der Chatprotokolle der Auswertung’ der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Gala-

xy des Angeklagten, an mit den Worten „(...) Was würdest Du Dir noch wünschen?"

_ u indiziert die Voreingenommenheit und nicht ergebnisoffen geführte Beweiserhebung des Ange-

kIagten.- _

Auch wird aus der E-Mail vom 27.03.2021 ‘an _ deutlich, dass der Angeklagte

— entgegen seiner Einlassung — nicht mit der gebotenen. Neutralität und ergebnisoffen die Beweis-

. erhebung durchführte, sondern zielgerichtet zu „plastischen Rechenbeispielen" für die „nötige

U Breitenwirkung“ aufforderte. Entgegen der Einlassung des Angeklagten, dass er selbstverständ-

Iich bei Bejahung eines Verdachts der Kindeswohlgefährdung ergebnisoffen bleibe, hat er diese

Unvoreingenommenheitund Neutralität gerade nicht zugrunde gelegt, sondern mit vorgefasster

. l Absicht ergebnisorientiert Gutachter in Kenntnis der von ihnen vertretenen Auffassung ausge-

wählt, um eine entsprechende gerichtliche einstweilige Anordnung zu treffen.

Dies steht auch im Einklang mit der E-Mail des Angeklagten vom 06.04.2021 an den Sachver-

_ ständigen . Bezeichnendenlveise schrieb er dort, dass es sein Plan sei, die

* Gutachten in der Entscheidung vollständig wiederzugeben, die Entscheidung in der juristischen

Datenbank Juris zu veröffentlichen und dadurch indirekt den Gutachten eine gewisse Erreichbar-

keit und Reichweite zu verschaffen. Insbesondere die Ausführungen, dass er „über den hier .

0 vorliegenden Fall hinaus den Argumentationsdruck für andere Gerichtsverfahren erhöhen"

A will, verdeutlichen seine eigentliche Absicht.

Korrespondierend forderte er zur Umsetzung dessen bei den Sachverständigen die Übersendung ’

der Gutachten in elektronischer Form an. lvlit E-Mail vom 30.03.2021 schrieb der Angeklagte an

t - nach dem Hinweis auf die Erklärung als Gutachter „(...) Dankbar wäre ich

' auch, wenn Sie mir das Gutachten nicht nur in Papierform ans Gericht schicken könn-

ten‚ sondern auch elektronisch auf diese Adresse. Dann kann ich schon damit arbeiten.

(...)". Mit E-Mail vom 01.04.2021 schrieb derAngeklagte an l nach dem Hin-

. weis aufldie Erklärung als Gutachter: „Und noch eine allerletzte Bitte: Könnten Sie mir das

' Gutachten parallel zu den Papierfassungen auch elektronisch auf diese Adresse senden?

Dann kann ich mich schon damit befassen und es auch leichter für die ‘Entscheidung
verarbeiten.’ (...)" bzw. mit E-Mail vom 07042021 ergänzend: „(...) noch eine kleine Bitte

_ hätte ich, nämlich ob Sie mir zur Vereinfachung der Bearbeitung Ihre Dateien nicht nur
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als PDF, sondern zusätzlich auch als Word-Datei schicken könnten. (...)". '

Die Kommunikation mit den Sachverständigen erfolgte ausschließlich über ‘die private

E-MaiI-Adresse des Angeklagten. Eine entsprechende Dokumentation zur Kommunikation und

vorab erfolgten Beauftragung findet sich nicht in der Akte. Lediglich im Aktenvermerk vom

_ 10.08.2021 im einstweiligen Anordnungsverfahren (9 F 147/21) notierte der Angeklagte vier Mona- g

te nach Abschluss des Verfahrens, dass. er die Gutachter unmittelbar nach Eingang der Anre- b

gung zu diesem Verfahren vorab per E-Mail mit der Begutachtung beauftragt habe und die Gut-

achter nach Fertigstellung der Gutachten diese vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt haben.

_ Der Aktenvermerk vom 10.08.2021 erfolgte im Wesentlichen im Kontext seiner bevorstehenden

Entscheidung über die Vergütung ‚ l

0 Über die weitere erfolgte Kommunikation-wurde kein Vermerk erstellt. Insofern liegt ein Verstoß

gegen die Grundsätze der Aktenwahrheit und Vollständigkeit vor. Dies ist auch ein Indiz für die

‘Absicht des Angeklagten, die getroffene Kommunikation und seine bestehende Voreingenom- ,

menheit verborgen zu halten. ' ' _

_ e und.

Die vorgetroffenen Feststellungen, insbesondere auch die Kommunikation zwischen dem Ange-

klagten und den Sachverständigen, werden durch die Angaben der Zeugen ,

und bestätigt.

0 ' Die bestätigte den E-Mail-Verkehr mit dem Angeklagten. Sie bekunde- -

te, er habe sie am 08.03.2021 angeschrieben, ob sie die Begutachtung übernehme. Sie habe am

nächsten Tag bestätigt, dass sie 3 Themen bearbeiten könne und für die weiteren Themen

und benannt, die sie nicht persönlich, aber aus der Fachlite-

' ratur kenne. Der Angeklagte habe geantwortet, dass er sich melden würde, wenn ein Antrag ein- _

gehe. Am 15.03.2021 habe er mitgeteilt, dass es zwei solcher Verfahren gebe. Auf Vorhalt bestä-

tigte die Zeugin die Anhänge der E-Mail vom 15.03.2021. Am 20.03.2021 habe

er die Fragen eines Beweisbeschlusses übersandt, die hätten sich nur marginal im Vergleich zu

' den Fragen geändert, die ihr durch die E-Mail vom 08.03.2021 bekannt gewesen seien. Er habe ‚

am 20.03.2021 geschrieben, dass sie in den nächsten Tagen die Unterlagen offiziell vom Gericht '

bekomme..Diese habe sie am 25.03.2021 erhalten. Sie habe dem Angeklagtenqdas Gutachten

am Ostersamstag (03.04.2021) per E-Mail geschickt, mit ca. 120 Quellen. Sie sei als Erste mit

» dem Gutachten fertig gewesen, weil sie früh mit der Arbeit begonnen hätte, sie denke direkt nach w
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ß der E-Mail vom 15.03.2021. Sie habe den anderen ‘Gutachtern auch ihr Gutachten geschickt und

. die Gutachten von und A l bekommen. Mit dem Angeklag-

' ten habe sie nur Kontakt über E-Mail gehabt, nicht telefoniert. Er habe von einer privaten

E-Mail-Adresse geschrieben. Er habe ihr zwei WhatsApp-Nachrichten mit Linkszu Artikeln ge-

schickt, u. a. einen Link zu Äußerungen desGouverneurs von Florida zu den Corona-Maßnah-

_ men. Dies sei aber für das Gutachten nicht relevant gewesen.

l Sie vermute, dass der Angeklagte wegen ihres im August 2020 online veröffentlichten Artikels auf

sie aufmerksam geworden sei, da sie seit der Veröffentlichung wochenlang mit E-Mails förmlich

_ „überschüttet“ worden sei. Eine Vergütung habe sie nicht bekommen, weil sie vor der offiziellen

- Beauftragung bereits mit dem Gutachtenauftrag begonnen habe und zu dieser Zeit nicht regulär

b beauftragt gewesen wäre. Sie sei von einer Richterin in Weilheim per E-Mail wegen analogen Fäl-

0 len angeschrieben worden. Diese habe mit dem Angeklagten Kontakt gehabt und sie mit Ausnah-

me einer Frage mit identischen Fragestellungen um ein Gutachten gebeten. Sie habe.ihr das

. identische Gutachten und die Rechnung übermittelt. Kurz danach sei die Richterin für befangen
' erklärt und das Verfahren in Weilheim nicht fortgeführt worden. Herr Dettmar habe vorher mal an-

gedeutet, dass sich noch eine Richterin melden würde. Für einen anderen Richter hätte sie kein
‘ anderes Gutachten erstellt.‘ Sie hätte es für jedesGericht so gemacht und würde es auch jetzt

. wieder so erstellen, nur ausführlicher. Sie habe vorher u. a. Ende der 1990er Jahre schon gericht-

' liche Gutachten erstellt, aber nicht regelmäßig. Herr Dettmar habe sie darauf hingewiesen, dass

sie den Satz „Gutachten erstattet nach bestem Wissen und Gewissen" schreiben solle, weil er

nicht wisse, wie oft sie schon vor Gericht tätig gewesen sei. Sie habe die Kinder nicht untersucht,

._ dies sei nicht ihr Auftrag gewesen. ' u

Der Zeuge bestätigte die vorab per E-Mail erfolgte Anfrage des Angeklagten

vom 14.03.2021, den er nicht zuvor gekannt habe und die weitere E-Mail-Kommunikation. Dieser

_ l habe ihn wegen einer Gutachtenerstattung angefragt. Er habe seinerzeit Artikel u. a. zu mögli-

chen schädlichen Wirkungen bei Kindern und das Risiko der Weitergabe einer Infektion durch

Kinder erstattet. Die Anfrage an ihn als Gutachter sei vielleicht erfolgt, weil er einer der wenigen

Wissenschaftler gewesen sei, der sich tiefgehend mit dem Thema Gesichtsmasken öffentlich-

“ keitswirksam beschäftigt habe. In seinem Gutachten habe er die möglichen Schäden von Masken
V für die psychische Entwicklung von Kindern dargestellt. l

Esgebe nur die E-Mails, die bei der Durchsuchung festgestellt worden seien, er lösche kaum

E-Mails. Er habe nicht mit Herrn Dettmar telefoniert. Der Angeklagte habe von einer E-MaiI-Adres-

_ n se von geschrieben. . ' l
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Unter Vorhalt der E-Mail vom 15.03.2021 bestätigte der Zeuge, sich an die E-Mail und den Anhang '
" erinnern zu können. Er "habe vom Angeklagten die Unterlagen per E-Mail und Post bekommen. Er -

habe mit der Gutachtenerstattung begonnen und noch 1 bis 2 E-Mails vom Angeklagten bekom-

men, um bestimmte Punkte zu spezifizieren. UnterVorhalt der E-Mail vom 27.03.2021‘ bestätigte

der Zeuge ‚ es sei um lnfektionszahlen in der Region gegangen. Er habe ge-

antwortet, dass er mal" schauen könne, habe aber nichts Belastbares gefunden. Er habe dann .

eher allgemein verschiedene lnfektionsausmaße angenommen und die Risikoreduktion darge-

stellt. Unter Vorhalt der E-Mail vom 06.04.2021 bestätigte der Zeuge, die E-Mail sei ihm erinner-

lich.

l Nach Fertigstellung hätten die anderen 2 Sachverständige ihr Gutachten auch an ihn übersendet, '

vorher habe es keinen Kontakt untereinander gegeben. Er habe als letzter sein Gutachten fertig-

v gestellt. Das Gutachten habe er vorab per E-Mail an den Angeklagten und per Post an das Ge-

richt gesendet. Unter Vorhalt der E-Mail vom 08.04.2021, 3:28 Uhr bekundete der Zeuge, er habe

1 bis in die Nacht daran gesessen. Das Gutachten habe er vorab per E-Mail versendet, habe dann "

l an einzelnen Stellen noch etwas verändert und es nochmal versendet. Unter Vorhalt der E-Mail

vom 08.04.2021, 11:02 Uhr, bestätigte der Zeuge, er habe damit sein fertiges Gutachten versen-

det. Sein Gutachten habe über 100 wissenschaftliche Quellen beinhaltet. Er habe die Kinder nicht

' untersucht, dies sei nicht der Auftrag gewesen. Es seien nur die 7 Fragen aufgeworfen worden, i

die nicht spezifisch auf die Kinder Bezug. genommen haben, sondern eher allgemein gewesen

wären. Er hätte fürjeden Richter ein identisches Gutachten erstattet.

habe er zuvor nicht persönlich gekannt, nur aus einer Fachpublikation zum

"Thema Masken. A kenne er, weil sie in einer „Zoom-Gruppe" mit einem losen '

O Austausch zu den seinerzeitigen Themen wie er gewesen sei. Richter sei bei dieser -

Gruppe auch dabei gewesen. Er sei Gründungsmitglied eines Passauer Vereins, dessen Name

ö er sich nicht merken könne. Auf Vorhalt MGWFD e.V. bekundete er, ja das sei der Verein, er sei

l eher passives Mitglied gewesen. _ habe den Verein gegründet. ‘

Er sei zum ersten Mal als gerichtlicher Gutachter tätig gewesen, daher habe er sich mit

wegen der Rechnung ausgetauscht. Er habe das Prozedere nicht gekannt und daher

_ zu spät abgerechnet. E_r habe kein Geld für das Gutachten erhalten. '

Er habe eine weitere Anfrage von einer Familienrichterin aus Weilheim für die Gutachtenerstat-

tung bekommen. Er habe ein ähnliches Sachverständigengutachten erstattet. Die Thematik dort

sei sehr ähnlich gewesen. .
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' Diese Angaben des Zeugen "zu einerweiteren Tätigkeit für eine Familien- ‘

- richterin aus Weilheim zum gleichen Themenbereich mit den nahezuidentischen Fragen stehen

' im Einklang mit den Angaben der Zeugin sowie einer E-Mail der Richterin

vorn Amtsgericht Weilheim i. OB. vom 09.04.2021 um 9:19 Uhr. In dieser
schrieb - ausweislich des Berichts zur digitalen Datenauswertung der Daten der

. Spuren l<18.2 (Laptop Wohnung )an Q „(...) ich hoffe mein Gutachtenauf-

' trag hat Sie nun auf dem Postweg erreicht. Der Kollege Dettmar war so freundlich, mir

V ihr Gutachten für das AG Weimar zur Verfügung zu stellen und ich kann dieses für mei-

ne- Verfahren 1:1 verwerten. (...)“. Weiter wird ausgeführt, dass inhaltlich keine Änderungen

. notwendig seien, sodass vielleicht ein Vermerk am Anfang genüge, dass auf das bereits für das

' AG Weimar erstellte Gutachten zurückgegriffen werde. 4 .

O i Auffallend ist, dass die Richterin — nach den Angaben des Zeugen (vgl. un-

ter '(8) dd)) Q ebenso wie der Angeklagte Mitglied in der Famil_iengruppe von „KRiStA“ war und die

- gleichen Gutachter beauftragt wurden. t g .

Die Zeugin bekundete, sie habe sehr früh öffentlich verlautet, dass die Tes-

A tung durch PCR- und Antigen-Tests nicht geeignetsei und habe eine wissenschaftliche Publikati-

— on eingereicht, nach der Herr Drosten seine gefälschte Publikation zurückziehen solle. Inder Öf-

fentlichkeit sei ihre Auffassung bekannt gewesen, sie sei in der Presse und im Internet mitver-

schiedenen-Vorträgen und Arbeiten veröffentlicht gewesen. Spätestens seit Anfang 2021. sei ihr

_ Name wegen der Aufforderung an Drosten bekannt gewesen. Auf den Vorhalt der Nachricht des
‘ Angeklagten vom 04.12.2020 an bekundete die Zeugin ‚

sie habe seit etwa Pfingsten 2020 vielfach darauf hingewiesen, dass Drostens Aussage nicht zu-
treffend sei- i

V sei ihr von einem Artikel in der Deutschen Ärztezeitung bezüglich des Mas-
' kentragens bekannt. Die Szene von Personen, die sich fachlich fundiert, aber kritisch geäußert

hätten, sei seinerzeit überschaubar gewesen. Daher sei ihr Name nicht unbekannt gewesen und

sie kenne hieraus . kenne sie u. a. durch den Kon-

. takt in einer Austauschgruppe von kritischen Wissenschaftlern. Unter den Gutachtern habe es
' keine Gespräche oder Kontakt gegeben. habe nur in einer E-Mail nach der

Gutachtenerstattung mitgeteilt, wie sie üblicherweise abrechne.

Wie Herr Dettmar auf sie gekommen sei, wisse sie nicht. Sie vermute, er habe recherchiert. Sie
' sei vorher noch nicht als gerichtliche Sachverständige tätig gewesen. _ .
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Wie genau der Kontakt mit Herrn Dettmar zustande gekommen sei, wisse sie nicht mehr. Sie ha- s

' be die Beauftragung mit dem Beweisbeschluss vor Ostern per Post bekommen, an den Brief .

könne sie sich erinnern. Ob sie vorher noch etwas per E-Mail bekommen habe, wisse sie nicht.

Sie habe nach dem Brief ca. 1 bis 2 Wochen für das Gutachten Zeit gehabt. Sie habe das Gut-

achten per E-Mail an den Angeklagten übermittelt, es 11x kopiert und per Post versendet. Es

— müsse nach Ostern 2021 gewesen sein, am Ostermontag oder Dienstag. UnterVorhalt des Da- A

tums des Gutachtens „05.04.2021", bekundete sie, das sei das Datum der Fertigstellung des

Gutachtens. An dem Tag habe sie es versendet. . . 4

Kurz nachdem sie beauftragt worden sei, habe es Kontakt mit dem Angeklagten gegeben, wo-

' nach sie angefragt habe, wie ein Aufbau eines juristischen Gutachtens sein müsse. Dabei sei es r

nur um die formale Ausgestaltung gegangen, nicht um den Inhalt des Gutachtens. Das inhaltliche

0 Ergebnis sei immer gleich und eindeutig. Egal, wer ihr den Gutachtenauftrag erteilt hätte, sie hätte

immer das gleiche Gutachten erstattet. Es sei bekannt gewesen, wozu sie ein Gutachten schrei-

' ben könne und was ihre Themenbereiche seien. Sie habe schon für den „Corona-Ausschuss“ ei- .

nen wissenschaftlichen Text zu" den PCR-Tests geschrieben. Dies habe vermutlich

gewus-st, der Mitglied in der „Politikerrunde“ gewesen sei, in der sich viele Juristen und Politi-

ker ausgetauscht hätten.

i Unter Vorhalt der E-Mail vom 20.03.2021 gab ‘die Zeugin an, sie erinnere sich nicht daran. ‘

Unter Vorhalt ihrer Angaben aus ihrer polizeilichen Vernehmung und dem dort erfolgten Vorhalt

der E-Mail vom 25.03.2021 („Die Fragen zum g PCR-Test wurden nach Rücksprache mit

noch_ etwas angepasst“), gab die Zeugin an, sie habe nur gesagt, dass es

. nicht „Corona-Virus“ heiße, sondern jeder Serotyp des Virus seine eigene Bezeichnung habe. Sie l l

l denke, dass in den Beweisfragen ursprünglich nur Corona-Virus und PCR-Test angegeben ge-

wesen sei und sie die konkrete‘ Bezeichnung „RT-q-PCR-Test" gesagt habe.

' - Siehabe keine Vergütung für ihr Gutachten beantragt, da ihre Nebentätigkeitsgenehmigung dies _

ausschließe. " _

sei der Vorsitzende des Vereins MWGFD, bei dem sie und

Mitglied seien. Bezüglich wisse sie nicht, ob sie Mitglied des Vereins sei. So-

" fern Mitglied sei, sei sie bei den Vereinsaktivitäten nie präsent gewesen. .
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h ü (5) Anhaltspunkte zur Voreingenommenheit und Befangenheit aus der schriftlichen Kom-

munikation mit weiteren Personen '

Aus der schriftlich geführten Kommunikation des Angeklagten mit weiteren Personen und der g_

_ . Kommunikation Dritter ergeben sich deutliche Anhaltspunktelfür seine Befangenheit und Absicht,

- in seiner Zuständigkeit eine Anregung für ein Kinderschutzverfahren zur eigenen - vorgefassten —

Entscheidung zu bekommen.

So ergibt sich aus der schriftlichen Kommunikation mit seinem Kollegen dass der An-

geklagte zielgerichtete Vorkehrungen dazu traf, um in seiner Zuständigkeit ein Kinderschutzver-

0_ fahren gemäß s 1666 BGB zur eigenen Entscheidung zu bekommen und, dass die Entscheidung

. des Angeklagten im Ergebnis bereits vorgefasst war. ' » i

Hierfür ist die E-Mail des Angeklagten vom 22.02.2021, 16:34 Uhr ein deutliches lndiz, da bei einer

an Guericke übermittelten Musteranregung an das Familiengericht bereits das Amtsgericht Wei-

. mar — Familiengericht — als Adressat angegeben ist. i _

l Auch in seiner SMS an vom 05.03.2021, die sich aus den Chatprotokollen der Auswer-

tung der Spur K2.2/1 — Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten - im Wortlaut wie festge-

‚ stellt — ergibt, fällt insbesondere auf, dass es dem Angeklagten darum ging, dass ihm („mir“) ein

' Verfahren gemäß 5 1666 BGB „wegen Maske“ verschafft werden soll, .

Zudem übermittelte der Angeklagte mit E-Mail vom 15.03.2021 um 12:09 Uhr — nurwenige Stun— . .

0 den nach Einwurf der Anregung von und noch vor dem Anlegen der Akten -' das

Dokument , Rechtliche-Hinweise 2021-03-15.docx“ mit- gerichtlichen Hinweisen und 17 Fra-

g i gen an den Freistaat Thüringen unter dem Betreff „Kann der Freistaat das beantworten?“. Dies

ergibt sich aus dem Aktenvermerk der KPl Jena vom 08.07.2021 zur Auswertung der Spur

K 2.2/2 — E-MaiI-Konto @justiz.thueringen.de nach der Wiederherstellung. Dem

Aktenvermerk ist die E-Mail vom 15.03.2021 mit Anhang beigefügt, sodass sich hieraus der lnhalt

_ ' der E-Mail und dessen Anhang mit Inhalt ergibt. Der Betreff „Kann der Freistaat das beantwor-

ten?“ verdeutlicht, dass der Angeklagte entsprechend seiner Planung zum Erlass der einstweili-

gen Anordnung in Ansehung des Umfangs der Fragen. der kurz gesetzten Frist von 2 Wochen im

einstweiligen Anordnungsverfahren sowie dervon ihm gestellten Anforderungen an die Beantwor-
tung der Fragen nicht davon ausgegangen ist, dass der Freistaat diese frist- und sachgerecht be-

A antworten kann.



2KLs 542 Js1149a/21 zseite 96 - , —

Die vorgefasste Entscheidung des Angeklagten wird durch die SMS-Nachrichten an N

‘vom 04.04.2021 deutlich, die sich — wie festgestellt — aus den Chatprotokollen der Auswertung .

der Spur K2.2/1 — Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten ergeben. Hierbei wird insbeson-

dere durch die Formulierung „Mein Fall wird sich wohl über das Rechtstatsächliche lösen.

War auch mein Ziel." deutlich, dass der Angeklagte nicht ergebnisoffen das Verfahren geführt

- hat. Vielmehr hatte er -'vorAblauf der Stellungnahmefrist an den Freistaat sowie vor Eingang der _

weiteren Gutachten - von vornherein eine vorgefasste Entscheidung mit Veröffentlichung im Blick.

So schrieb der Angeklagte am 04.04.2021 zudem eine SMS an „Heute hat mir f

beim Kaffee erzählt, ein Bekannter von ihm, der auch kenne, habe .

von dieser beim Gespräch über das C-Thema gehört, sie habe 2 Kollegen, die bei die- g

sem Thema ihre Kompetenzen (ziemlich) überschreiten würden. Da weiß ich gar nicht, ob

0 sie als Pressesprecherin noch nach meinen Wpnschen agieren wird." V l

_‚ .

Aus der Kommunikation des Angeklagten mit seiner langjährigen Bekannter erge-

ben sich deutliche Indizien für die Befangenheit des Angeklagten und dass ihm dies auch be-

_wusst war. - A _

Aus den Chatprotokollen, die inuder Auswertung der Spur K2.2l1- Mobiltelefon Samsung Galaxy

des" Angeklagten festgestellt worden sind, ergibt sich die Kommunikation zwischen dem Ange-

klagten und m Zeitraum vom 06.03.2021 bis 19.03.2021, wie festgestellt. Darunter eine

‘Anfrage von .vom 06.03.2021, 12:18 Uhr über WhatsApp „(...) Bist du Montag dabei? .

0 Dienstag sehen wir uns zum’ Singenlllll", was sich auf eine „Montagsdemonstration“ wegen

der vSARS-CoV-Z-Einschränkungen bezieht.

Auffällig ist bei der Antwort des Angeklagten vom 06.03.2021 seine Äußerung „(...) Montag ist

‘Grundsatzüberlegung. Rechne nämlich in Kürze mit Maskenfall im Rahmen einer Kindes- '

wohlgefährdung. Da will ich mir auf keinen Fall ein Befangenheitsproblem einhandeln. Mei-

ne Anwesenheit haben doch so einige mitgekriegt. (...)“.

In der Kommunikation vom 19.03.2021 erläuterte der Angeklagte die neuartige Idee eines Verfah-

l rens wegen Kindeswohlgefährdung. Auffallend sind insbesondere die Äußerungen des Angeklag- 4

ten in der Nachricht vom 19.03.2021 um 15:36 Uhr „(...) Mit l bin ich

zusammen mit einigen Kollegen, verstreut im Bundesgebiet, im engsten Kontakt. Wie ha- »

ben das Konzept abgestimmt und verfeinert. Die Anregung findest Du schon bei —

fdesvertretungde Unter Downloads, ca. 10. Formular von oben. (...)" und um 16:09 Uhr ’
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_ „(...) Wir sind jetzt dran.". Insbesondere vor dem Kontext der E-Mail vom 22.022021 an u

deutet dies auf eine Mitarbeit des Angeklagten bei der Bearbeitung entsprechender Anre-

gungsschreiben für Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 BGB hin. l

- Die Zeugin oestätigte zwar, sie sei viele Jahre mit Herrn v befreundet, vermochte

i sich im Übrigen an die Kommunikation nicht mehr konkret erinnern. Sie bekundete, sie könne

sich daran erinnern, dass sie einen längeren Beitrag von gesehen habe„ der zu einem

Paragrafen zum Kindeswohl Stellung genommen habe. Als sie den Vortrag gehört habe, habe sie

_ Herrn l angeschrieben und gefragt, was man machen könne, weil sie das Wohl der Kin-

' der in ihrem Haus beschäftigt habe. Unter Vorhalt der Nachrichten vom 06.03.2021, bekundete

die Zeugin , das sage ihr nichts und sie habe sich nicht mit Juristerei befasst. Unter Vor-

halt der Kommunikation vom 19.03.2021, gab sie an, sie könne sich nicht erinnern. Es sei nur um

o. die Kinder ihres Hauses gegangen, für die sie etwas habe tun wollen. , _ -

Die Einlassung des Angeklagten zur Nachricht vom 06.03.2021 an er habe die Teilnah-

me an dem „Montagsspaziergang" abgesagt, um gegenüber seiner Person unsachliche Vorwürfe

_ i bzw. das Konstruieren von möglicherweise völlig haltloser „Befangenheitsvorwürfe“ auszuschlie-

ßen, ist als bloße Schutzbehauptung widerlegt. A .

Vielmehr hat er in seinen Vorkehrungen, eine Entscheidung in eigener Zuständigkeit treffen zu

ß können, zielgerichtet darauf geachtet, dass seine vorgefasste Position als Richter nicht nach au-

- ßen erkennbar wird und seine Befangenheit erkannt, was durch die Nachricht an deutlich

wird. Insbesondere die Nachrichten an vom 24.02.2021 und 10.03.2021 sind hierfür ein

o deutliches Indiz, wonach erst die Anregung über einen Kinderarzt erfolgen sollte (Nachricht vom
i 24.02.2021) bzw. sie die Nachricht nicht weiterleiten, sondern eigenständig wegen eines Kindes

. bezüglich der Anregung einer Kindeswohlgefährdung nachfragen und ihm separat Bescheid ge-

ben soll. Im Einklang dazu steht auch die Formulierung der E-Mail von an om

13.03.2021 bezüglich des zu wahrenden „StilIschweigens“. A

l I; ‚l l. E .

Auch bei der Kommunikation Dritter kommt zum Ausdruck, dass selbst für Dritte der Eindruck ei-

ner Befangenheit des Angeklagten bestand, sodass dem Angeklagten als langjährigen Richter

‚ l sich die Umstände seiner Befangenheit erst recht aufgedrängt haben müssen. . '

Bezeichnend dafür sind die WhatsApp Messenger (Chats) zwischen Jnd vom
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11.04.2021 wenige Tage nach Erlass der einstweiligen Anordnung. Die festgestellte Mitteilung von ‘

an . am 11.04.2021, in der sie ausführte, dass sie das mit den Buchstaben selbst

n nicht weitergeben will, da dies nach Befangenheit klinge, sowie die diesbezügliche Antwort von

dass dies auch unter ihnen bleiben müsse, verdeutlichen die Befangenheitsproblematik. A
‚ Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass selbst" für rechtliche Laien der Eindruck einer Befangen-

heitdes entscheidenden Richters, d.h. des Angeklagten, bestanden hat.

_ DieZeugin bestätigte diese Kommunikation zwischen ihr und Frau . “

sei ihr Spitzname. Sie bekundete, Frau („ ) habe nach Familien mit gewissen Buchsta-

ben_ gesucht und es hieß, dass ihr Name mit demiBuchstaben passe. Was das bedeute, habe

sie nie verstanden. Das sei aber erst nach dem_ Urteil gewesen. Anlass des Gesprächs nach

„dem Gerichtsurteil sei gewesen, dass sie von gewusst habe, dass sie eine Klage einge-

0 reicht habe und es sei darum gegangen, ob sie das auch machen wolle. Nach einem Gespräch v

mit _der Anwältin von habe sie davon Abstand genommen, auch weil sie eventuell einen an-

deren Rechtsanwalt bekommen hätte, aber gern sie als Anwältin gehabt hätte.

(6) zum Ausdruck kommende ‘Befangenheitbei der Verfahrensgestaltung

Auch aus der Verfahrensgestaltung des Angeklagten ergeben sich weitere Indizien für seine Be-

fangenheit und vorgefasste Absicht, im Rahmen seiner Tätigkeit als Familienrichter eine gerichtli-

che Entscheidung zu treffen, um für ausgewählte Schulen die Anordnungen zur Maskenpflicht, zu l

Mindestabständen und zur Teilnahme an‘ Schnelltest zu untersagen und die Entscheidung zeit-

nah zu veröffentlichen.

0 - Bereits vor Eingang des Anregungsschreibens von Frau eingegangen am 15.03.2021, hat-

te der Angeklagte mit . '. und . . ‘zwei von drei später beauf-

tragten Sachverständigen ausgewählt und bereits vier der später sieben Beweisfragen, die nur

noch sprachlich korrigiert und erweitert wurden, vorbereitet. Auch die rechtlichen Hinweise waren

mit'17 der später 18 Fragen nahezu vollständig vorbereitet. Dies'kann zwar auch Ausdruck einer

umfangreichen Vorbereitung eines Kinderschutzverfahrens sein, angesichts der weiteren Indizien l

erlangen diese Vorbereitungen aber auch Bedeutung zur Frage der Befangenheit des Angeklag-

ten.

“Auffallend ist auch die kurz gesetzte Frist für die Sachverständigen, die erst mit Beschluss vom _

25.03.2021 formell beauftragt worden sind und denen eine Frist bis zum 08.04.2021 zur Erstel-

l lung der Gutachten, mithin zwei Wochen, gewährt worden ist. Eine Vorab-Übermittlung des Be-

weisbeschlusses per Fax ist in den Akten nicht verfügt worden. Die sehr kurze Frist wurde für die
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' ' einzuholenden Gutachten im Hauptsacheverfahren gesetzt. ln der Kommunikation der Sachver- .

ständigen machte der Angeklagte deutlich, dass er die Gutachten schon für eine einstweilige An-

ordnung verwenden will. Die von ihm gesetzte kurze Frist zur Erstellung der Gutachten steht in-

. sofern im Kontext seiner Absicht unter Venlvendung der Gutachten im einstweiligen Anordnungs-

' verfahren zu entscheiden. In der gerichtlichen Praxis ist die Einholung von umfangreichen Sach-

verständigengutachten unüblich. _ _

Dem Freistaat Thüringen wurde im Rahmen der einstweiligen Anordnung eine Frist von zwei Wo-

‘ chen zur Stellungnahme unter Beachtung der rechtlichen Hinweise und 18 Fragen eingeräumt.

l Mit der Verfügung erging zugleich die Aufforderung an den Freistaat, für alle tatsächlichen Be-

hauptungen die wissenschaftlichen Evidenzen unter Angabe von Fundstellen zu belegen. Im

Rahmen von Eilverfahren sind kurze Fristsetzungen zwar üblich und gerade dem Eilcharakter

‘- von Verfahren der einstweiligen Anordnung geschuldet. Unter Berücksichtigung der aufgeworfe-

l nen Fragen, der Bedeutung des Verfahrens und der in der Anregung angeführten allgemeinen Ge- ‘

fahrensituation ist die Aufforderung auffallend kurz bemessen, zumal zwischenzeitlich Osterferi-

en ‘waren. Hierzu korrespondierend ist der Wortlaut der E-Mail an unmittelbar am

- 15.03.2021 „Kann der Freistaat das beantworten?“ insbesondere in Ansehung des Umfangs
' der Fragen, der kurz gesetzten Frist von 2 Wochen im einstweiligen Anordnungsverfahren sowie

der von ihm gestellten Anforderungen zur Beantwortung der Fragen ein Indiz dafür, dass der An-

geklagte rechtliches Gehör lediglich formal wahren wollte. .

Bezeichnenderweise wurde auch der Antrag des Freistaats Thüringen vom 31.03.2021 auf Frist-

‘ Verlängerung zu keiner Zeit vom Angeklagten beschieden.

0 Innerhalb sehr kurzer Zeit nach Eingang der umfangreichen Sachverständigengutachten mit zahl-

reichen Quellen und der ca. 160-seitigen Stellungnahme der Verfahrensbeiständin l l

_ u vom 06.04.2021 erging die Entscheidung des Angeklagten, ohne vorherige Übermittlung der Gut-

achten und der Stellungnahme vom 06.04.2021 an die Verfahrensbeteiligten und ohne die gesetz-

lich vorgesehenen persönlichen Anhörungen der betroffenenuKinder und deren Eltern. Die in sei-

ner Einlassung vorgebrachte Argumentation, aus dem Bericht des Verfahrensbeistands und der

_ l Sachverständigengutachten seien zahlreiche Belege für mögliche Schäden durch das Masken-

tragen hervorgegangen, ohne dass eine wissenschaftliche Evidenz des Tragens von Masken be-
legt gewesen sei, und dies habe Gefahr in Verzug nach 55 159 Abs. 3, 160 Abs’. 4 FamFG be-

gründet, ist als Schutzbehauptung zu bewerten. Gesetzlich ist ein Unterlassen der Anhörung der

A ' Eltern und des Kindes wegenGefahr in Verzug gemäß 55 159 Abs. 3. 160 Abs. 4 FamFG und ei-

ne unverzügliche Nachholung von rechtlichem Gehör zwar vorgesehen. Die angenommene Ge-
fahrensituation der Maskenpflicht und der Abstandsregelungen bestand bereits nach eigener Eln- 4
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Iassung schon längere Zeit. Bezeichnenderweise hat er auch trotz der von ihm vermeintlich an- “

genommenen Gefahrensituation kein Verfahren von Amts wegen eingeleitet, was nach seiner Ar-

gumentation nahe gelegen hätte. Zudem waren dem Angeklagten die jeweils von den Sachver-

ständigen vertretenen Auffassungen bereits seit längerer Zeit bekannt und er hatte den Entwurf v

von . ' bereitsam 29.032021 übermittelt bekommen. Die dargestellte Kommu-

nikation mit den Sachverständigen verdeutlicht, dass der Angeklagte sich der Ergebnisse der

Gutachten sicherwar. ' ’

H Nach seinem eigenen Wortlaut in der E-Mail vom 06.04.2021 an n‘ war es un-

gewöhnlich, die drei Gutachten in der Entscheidung vollständig wiederzugeben..Aus der E-Mail

vom 06.04.2021 wird vielmehr der eigentliche Zweck des Angeklagten deutlich, dass er die Ent-

scheidung veröffentlichen, den Gutachten eine gewisse Reichweite verschaffen und über die Gut-

‘ l achten auch den Argumentationsdruck fürandere Gerichte erhöhen will. “

Zudem hat er die Entscheidung ohne die naheliegende Anhörung auf alle Kinder der beiden Schu-

len erstreckt. Seine Einlassung, er habe übersehen, dass unter den übrigen Kindern der beiden

b _ Schulen auch welche sein könnten, die nicht in seine Buchstabenzuständigkeit fallen, stellt bloß

eine Schutzbehauptung dar. Der Angeklagte hat sich seit 20.02.2021 längere Zeit mit der Bearbei- 4

tuvng von Anregungsschreiben für Kinderschutzverfahren beschäftigt und auch die maßgebliche v

Anregungsschrift von mit bearbeitet, sodass es als unwahrscheinlich erscheint, dass er

dies übersehen hat. Die Einbeziehung der Mitschüler der anregenden Kinder bzw. allen Schulkin-

l dern ist an insgesamt fünf Stellen des Anregungsschreibens von genannt. Auch in weiteren "

Anregungsformularen war bereits angegeben, dass es für alle weiteren Kinder gelten solle, u. a.

bei der am 05.03.2021 auf seinem Handy sowie der am 10.03.2021 auf dem lokalen Laufwerk

a „downloads“ seines Dienst-Computers abgespeicherten Anregungen.

(7) Verhalten nach Entscheidung '

Auch aus dem Verhalten des Angeklagten nach dem Erlass der einstweiligen Anordnung ergeben

l sich Indizien für seine ‘Befangenheit und seine vorgefasste Absicht, im Rahmen seiner Tätigkeit i A‘

als Familienrichter eine gerichtliche Entscheidung zu treffen, um für ausgewählte Schulen die

dort geltenden, Infektionsschutzmaßnahmen zu untersagen und seine Entscheidung zeitnah zu

g veröffentlichen.

V Unüblich war seine Vorabbekanntmachung der Entscheidung einer einstweiligen Anordnung vor- l

ab per E-Mail an die Beteiligten am 09.04.2021.Zwar ist dies ausweislich der Aktenvermerke vom

09.04.2021 und 15.06.2021 im Kontext der Probleme bei der Ausfertigung der Entscheidung zu



‘ 2 KLs 542 Js 11498/21 - Seite 10_1 - .

s ‘ sehen. Allerdings ist es im Kontext der E-Mails des Angeklagten an die Sachverständigen und der

o. g. Kommunikation mit vom 04.04.2021 auch von indizieller Bedeutung für die vorge-

fasste Absicht des Angeklagten, eine Entscheidunggmit Öffentlichkeitswirkung“ treffen zu wollen.

_ s In der von seiner brivaten E-Mail-Adresse gesendeten E-Mail vom 10.04.2021 um 22:28 Uhr wies

der Angeklagte unter dem Betreff „Auswirkungen“ die drei Sachverständigen auf seine Entschei-

dung und die Medienberichterstattung hin.‘ Ausweislich des forensischen Untersuchungsberichts

vom 17.11.2021 zur Auswertung der Spur K 15_.1 — Institut Regensburg Zeuge

A s schrieb er: „Liebe Gutachter, vielleicht haben Sie es schon mitbekommen: Die beigefügte

Entscheidung mit Ihren Gutachten läuft gerade in riesigen Wellen durchs Land. Der Ser-

ver von www ‚de ist schon seit einer ganzen Weile komplett überlastet. Mit herz-

llchen Grüßen ‘ _' .
D. Diese E-Mail und die weitere Kommunikation des Angeklagten vom 10.04. und 11.04.2021 sind

von indizieller Bedeutung für seine vorgefasste Absicht, eine Entscheidung „mit Öffentlichkeitswir-

kung“ treffen zu wollen. In diesem Kontext steht die Kommunikation des Angeklagten und

vom 10. und 11.04.2021 bezüglich der Berichterstattung über die Entscheidung des Ange-

_ s klagten, die sich aus den Chatprotokollen der Auswertung der Spur'K2.2/1 — Mobiltelefon Sam-

sung Galaxy des Angeklagten ergibt.

übermittelte dem Angeklagten am 10.04.2021 u. a. folgende SMS: „Gratulation! ‘Sensa-

_ tionsurteil aus weimar l. Du bist ein held, f !" (16:16 Uhr), „Der server von

v 2020news ist überlastet :-)“ (18:38 Uhr). Daraufhin schrieb der Angeklagte am 10.04.2021,

21:58 Uhr „(...) Als ich an schrieb, das sei eine tolle Welle, der Schatten aber

0 die bevorstehende Änderung des lfSG‚ antwortete er Folgendes“, „Egal. Jetzt rollt erstmal

l die Welle, u zwar weltweit. Sie sind ein Held!”‚ was mit „Recht hat er!" (21:59 Uhr)

. bestätigte. Der Angeklagte schrieb am 10.04.2021 an . u. afnoch folgende SMS: „Der

Server von 2020 news.de ist immer noch überlastet. Und schrieb, in al-

len Telegram-Kanälen werde gefeiert. So viele Menschen seien überglücklich.“ (22:01 Uhr)

und „Der erste „He/d" warst Du. Ohne Dich wäre ich auf manches gar nicht gekommen."

. (22:03 Uhr). Am 11.04.2021 tauschten sich die beiden weiter über SMS bezüglich der Bericht-

erstattung aus, wonach der Angeklagte an um 0:06 Uhr schrieb: „Fast 130.000 Aufrufe

in nur wenigen Stunden. Ohne die stundenlange Überlastung des Servers wären es wohl

noch viel mehr gewesen. Das lässt einen. an der Validität öffentlicher Umfragen zweifeln,

_ wonach so viele mit den Maßnahmen einverstanden seien". Auf einen von um 8'258

Uhr übermittelten Link zu T-Online und dem Kommentar „Unverschämtheit” (8:58 _

Uhr) schrieb der Angeklagteiu. a. „Ja, leider. Die mainstreampresse ist einfach in einem ex-
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trem schlechten zustand” (9:1O Uhr), „Es wird leider sicher auch noch weitere angriffe ge- ‘

ben. Die maske ist ja auch das (kursiv) symbol der corona-gläubigen“ ‘(9218 Uhr) und

„Jetzt kann ich Deinen Zuspruch gut gebrauchen.“ (9229 Uhr). Zudem schrieb er im

-11.04.2021 um 17:54 Uhr: „Jetzt musst Du nach/egen‚ ich brauche Schützenhilfe", was

_ mit „Ok, mache ich!" (18:04 Uhr) bestätigte. '

Auffällig ist zudem die Kommunikation des Angeklagten mit dem Nutzer vom

11.04.2021, die aus den Chatprotokollen der Auswertung der Spur K2.2l1-'Mobiltelefon Samsung l

Galaxy des Angeklagten — wie festgestellt — folgt. Insbesondere die Äußerung des Angeklagten

„Da. habe l ich hart dran gearbeitet, seit längerem. Enthält drei vollständige erstklassige

Gutachten“ bestätigt das zielgerichtete Vorgehen des Angeklagten zum Erlass seiner im Ergeb-

0 "i nis bereits vorgefassten Entscheidung. Der Wortlaut der Nachricht indiziert eine lange Vorberel- ’

tung der Entscheidung. ' .

‘ (8) Angaben der Zeugen .

Die getroffenen Feststellungen stehen im Einklang mit den Angaben weiterer Zeugen.

Die Zeugin ‚ Rechtsanwältin und Verfahrensbeiständin der Betroffenen zu 1) und 2),

bestätigte auf Vorhalt, dass die E-Mail-Adresse kontakt@_ ‚de ihre

0 E-Mail-Adresse sei. Sie sei für die Familie im verwaltungs- und familiengerichtli-

i chen Verfahren tätig gewesen. Der Beiordnung als Verfahrensbeistand sei eine mündliche Anfra- '

ge des Angeklagten vorausgegangen, sie meine es sei am 18.03. oder 19.03.2021 gewesen. Er

habe in dem Gespräch gefragt, ob sie die Beiordnung übernehme und nach ihrer fachlichen Eig-

nung. Sie habe bereits familiengerichtliche Verfahren geführt, aber nur als Rechtsanwältin, nicht

A als Verfahrens- oder Familienbeistand. Herr habe sie gefragt, ob sie sich mituder l\llaterie -

„Maske“ beschäftigt habe. Wegen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens habe sie sich damit

bereits beschäftigt gehabt. Nach ihrer Erinnerung habe Herr iei dem Gespräch nicht den

Namen der Familie genannt. Erst als der Beschluss zur Beiordnung zugesandt worden sei, sei

‘ihr der Name aufgefallen. Sie habe nachgefragt, ob sie es wegen der Vertretung der Familie im .

verwaltungsgerichtlichen Verfahren übernehmen könne. Sie habe ausschließlich mit der Kinds-

mutter über E-Mail und telefonisch Kontakt gehabt. Sie habe der Mutter einen Fragebogen mit ca.
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i’ 20 Fragen bezüglich der Auswirkungen auf die Kinder zugesendet. Die Klage im vewvaltungsge-

_ richtlichen Verfahren sei am 29.03.2021 eingereicht worden. Sie habe eine Anfechtungsklage und

- zugleich einen Antrag auf Aufhebung der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung einge-

reicht. Der Antrag des Eilrechtsschutzes sei mit Beschluss vom 20.04.2021 abgelehnt worden.

‘Das Hauptsacheverfahren sei noch offen. _ l '

v Sie habe Frau :eine E-Mail mit Buchstaben einer bestimmten Zuständigkeit zugesendet.

' Sie wisse aber, dass es eine Telegram-Nachricht mit Buchstaben gebe. Eine E-Mail sei ihr nicht

erinnerlich. Unter Vorhaltder E-Mail vom 17.03.2021, 13:02 Uhr gab die Zeugin _ an.

es sei offenbar von dem Account ihrer E-Mail-Adresse gesendet worden. Es sei ihr nicht erinner-

. Iich, dies geschickt zu haben. Selbst wenn sie es geschrieben habe, sei das nach dem Eingang

' der Anregung der Familie gewesen, der laut Akte am Amtsgericht Weimar am

0 15.03.2021 eingegangen sei. Der Geschäftsverteilungsplan sei öffentlich einsehbar. Sie erinnere

sich nicht, das geschrieben zu haben. Sie habe das mit den Buchstaben erst am 19.03._ oder ‘
_ 20.03.2021 in einertGruppe bei „Telegram“ gesehen. " b

V ‘In der Telegram-Gruppe „ in der sie Mitglied gewesen sei, habe sie

im Februar 2021 eine Nachricht verfasst, dass man solche Verfahren nicht „blind" führen solle,

weil man nicht wisse, was dabei herauskomme. Die Kinderschutzverfahren unterlägen ja dem

‚Amtsermittlungsgrundsatz und der Richter könne in eine andere Richtung ermitteln, sodass es

“ für die Eltern anders ausgehen könne. Am 19.03. oder 20.03.2021 sei in dieser Gruppe eine

Nachricht aufgetaucht, wo Buchstaben aufgeführt worden seien und die Administratorin der Grup-

pe habe sie" kontaktiert. Die Nachricht stamme nicht von ihr und sie habe die Administratorin zum

0 . Löschen der Nachricht aufgefordert. Unter Vorhaltuder E-Mail von _ rom 19.03.2021

’ gab sie an, sie meine, es sei diese E-Mail gewesen. Es komme ihr bekannt und ziemlich iden-

tisch mit der Telegram-Nachricht vor. Zu dieser Zeit sei die Anregung, um die es hier gehe, aber

bereits eingegangen gewesen. Auf nochmalige Nachfrage, ob sie sicher ausschließen könne, die

_ E-Mail geschrieben zu haben oder sich bloß nicht ‘erinnern könne, gab die Zeugin an, sie könne

- sich nicht an die E-Mail erinnern. f 1

Unter Vorhalt der E-Mail vom 15.03.2021, 4:27 Uhr bekundete die Zeugin „ siemeine,

die’ E-Mail sei in Bezug auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren. Es sage ihr etwas, dass sie

- die Warnung ausgesprochen habe. Es sei ja die anwaltliche Strategie, dass man nicht „blind“

' Klagen führe, dies sei auch ihre Erfahrung aus anderen Verfahren gewesen. 1

Als Verfahrensbeistand der Kinder habe sie am 01.04.2021 eine Stellungnahme über die Si-

tuation der Kinder und am 06.04.2021 eine weitere Stellungnahme mit 166 Seiten und 117 Anla-

i f gen versendet. Der Beschluss zur Bestellung als Verfahrensbeistand sei vom 22.03.2021 und sie
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habe bis zum 06.04.2021 an derumfangreichen Stellungnahme gearbeitet. Dadurch, dass sie be- ‘

reits im ve_rwaltungsgerichtIichen Verfahren tätig gewesen sei, habe sie sich mit der Thematik

schon intensiver beschäftigt. Die Vollmacht von Familie sei ihr am 16.03.2021 erteilt wor-

. den. Seither habe sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Die Anregungsschrift sei ihr erst _

mit dem Beschluss vom 22.03.2021 bekannt geworden, sie meine, es sei hinten angeheftet ge-

wesen. Unter Vorhalt der E-Mail vom 17.03.2021, 12:37 Uhr gab die Zeugin an, sie

dächte es sei der 18.03. oder 19.03.2021 gewesen, sie habe keine Erinnerung an die E-Mail.

Soweit die Zeugin _ bekundete. die Nachricht in der E-Mail vom 19.03.2021 von

V _ stamme nicht von ihr, ist dies unglaubhaft und als bloße Schutzbehauptung anzusehen. ln

Ansehung der von der Zeugin bestätigten E-Mail-Adresse bezüglich der E-Mail vom 17.03.2021 ist

U l zunächst davon auszugehen, dass die E-Mail vom 17.03.2021 von stammt. Hierfür ‘

spricht auch der zeitliche Kontakt zu der kurz zuvor am 17.03.2021 vom Angeklagten an sie — un-

ter der gleichen E-Mail-Adresse — übermittelten Unterlagen. Die E-Mail von vom

17.03.2021 an verhält sich zum gleichen Sachverhalt wie auch die E-Mail vom 15.03.2021.

' Diese weisen jeweils einen Bezug zu einem familiengerichtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht -

Weimar auf. Dieser zeitliche und inhaltliche Kontext zieht sich auch durch die weitere E-Mail, die

' vonKönig am 19.03.2021 weitergeleitet worden ist. Angesichts der Vielzahl der E-Mails von -

V I, in der sie auf die Erfolgsaussichten eines Kinderschutzverfahrens in Weimar hinweist,

' ist daher aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs davon auszugehen, dass auch .

die von weitergeleitete E-Mail von l ist. Zudem ergibt sich — wie unter (3) bb)

(1.1) ausgeführt, dass seinerzeit über die E-Mail von l vom 19.02.2021

0 auch an g weitergeleitet worden ist. Selbst wenn die von weitergeleitete E-Mail nicht

‘ von. stammen würde, ist entscheidend, dass der Verfasser dieser E-Mail keine Zwei- _

fel an den Erfolgsaussichten eines familiengerichtlichen Verfahrens vor dem Amtsgericht Weimar

unter Hinweis auf die Buchstaben (ohne Y) gelassen hat. A

Die Zeugin _ Familienrichterin und Kollegin des Angeklagten am Amtsgericht Weimar, be-

stätigte u. a., dass derAngeklagte bereits seit Februar 2021 mit „Maskenverfahren“ gerechnet ha-

- be‚ "was für sie zu diesem Zeitpunkt neu gewesen sei. _

Sie bekundete, der Angeklagte sei etwa nach den Winterferien im Februar 2021 auf sie zugekom-

men und habe gesagt, dass sie bestimmt bald viele Maskenverfahren am Amtsgericht bekom-
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n. men würden. Das sei für sie neu gewesen. In einem zweiten Gespräch habe er es nochmal an-

« gesprochen und sie habe ihn gefragt, wieso er das denke. Er habe erklärt, dass die Maßnahmen

' sehr belastend seien und sich deshalb viele Eltern an das Amtsgericht wenden könnten. Sie habe

sich nach dem 2. Gespräch tiefergehende Gedanken gemacht und mit einer Kollegin gespro-

chen. Sie seien zum Ergebnis gekommen, dass sie nicht zuständig seien. Auf dem Flur habe sie

. nochmaleln Gespräch mit dem Angeklagten gehabt, bei demssie ihm gesagt habe, dass sie nicht

' zuständig seien, weil sie auch bei den Masernimpfungen nicht zuständig seien. Er sei vonder Zu-

ständigkeit ausgegangen. Er sei diesbezüglich sehr engagiert gewesen, es habe ihn sehr be-

schäftigt. Es habedrei Gespräche zwischenihr und dem Angeklagten gegeben. dass bald Ver-

_ fahren wegen der Maskenpflicht kommen könnten." Siehätten sicher auch allgemein über „Coro-

- na" und die Maßnahmen gesprochen, dies könne sie aber nicht mehr zeitlich einordnen.‘ Er sei

0 diesbezüglich sehr informiert gewesen und habe die Auswirkungen von Masken und entspre-

chende Studien benannt. Sie habe sich nicht so tiefgehend eingelesen und daher gemerkt, sie

_ könne argumentativ nichts ausrichten, weder in die ‘eine noch" in die andere Richtung.’ irgendwann

- habe der Angeklagte ihr berichtet, dass er ein solches Verfahren habe", sie könne dies nicht mehr

zeitlich einordnen. Sie hätten sich auch über die Beteiligten eines solchen Verfahrens unterhalten,

sie_wisse aber nicht mehr, ob es im persönlichen Gespräch oder über WhatsApp gewesen sei.

Später habe ihr der Angeklagte von dem Fragekatalog und den Beweisbeschlussimit den Sach-

. l verständigengutachten berichtet. Näher hätten sie sich über die Sache nicht unterhalten.-Es sei

nie ausdrücklich Gesprächsthema gewesen, dass man selbst ein solches Verfahren anregen

könne. Mit dem Angeklagten habe es keine Gespräche wegen der Adressen der Presse gegeben.

Der Kollege habe zuvor in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Entscheidung er-

U. lassen und mit ihr bezüglich derveröffentlichung über den Presseverteilerschlüssel gesprochen.

Sie habe von dem Beschluss des Angeklagten an dem Freitagvormittag (09.04.2021) vor 12 Uhr

Kenntnis erlangt, weil Aufregung geherrscht habe,twer von der Geschäftsstelle seinen Stempel

_ daruntersetze. Sie sei damals Pressesprecherin gewesen, habe den Tenor des Beschlusses ge- -

lesen und ihr sei klar gewesen, dass es wegen der brisanten Thematik wegen „Corona“ viele

Presseanfragen geben werde. Sie habe gedacht, sie müsse erst in der kommenden Woche

Presseanfragen bearbeiten, wenn der Beschluss im Geschäftsgang zugestellt werde. Sielsei am

_ Samstag von einem befreundeten Jura-Studenten "angeschrieben worden, mit der Frage, ob der

. Beschluss, der im Internet kursiere, „echt" sei. Sie habe dann selbstim Internet nachgeschaut,

den Beschluss gefunden und sei sonntags ins Büro gegangen. Dort hätten sich bereits die Pres-

seanfragen gehäuft. In ganz Weimar sei es bekannt gewesen. Rechtsanwältin l " sei

ihr vorher nicht bekannt und nicht am Amtsgericht-Weimar tätig gewesen. Bei ihr seien etwa En-

n de März’ 2021 ca. 4-5 Verfahren wegen der" Maskenpflicht eingegangen. '

l1 ‚z; _ z} i
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Insbesondere die Bekundungen der Zeugin :u der Ankündigung zu Kinderschutzverfahren A

‘durch den Angeklagtenund der tiefergehenden Auseinandersetzung mit der Thematik stehen im ‘

g Einklang mit den festgestellten Vorbereitungen des Angeklagten. .

Der Zeuge * , früherer Familienrichter und Mitglied des Vereins „KRiStA“, bestätigte, dass

die "Formulare für Anregungen nach Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 BGB von seiner

Homepage „ “ stammen und diesbezüglich Gespräche in der „KRiStA“ Fa-

' miliengruppe geführt worden seien. Ferner bestätigte er, dass er Buchstaben für die Zuständigkeit v

von Herrn oder von anderen Kollegen der Familiengruppe von „KRistAtweitergegeben

. haben könnte. Dies ist im Hinblick auf die E-Mail von an rom 13.03.2021 um

12:18 Uhr, mit der darin wiedergegebenen E-Mail von llt der Bezugnahme auf a

‘ und die Angabe der Buchstaben der Zuständigkeit des Angeklagten — ohne Y - von indizieller Be-

deutung. ' _h . _ _

. lm Einzelnen bekundete der Zeuge Folgendes: ‘

In den Zoom-Konferenzen der Familiengruppe von sei u. a. darüber gesprochen wor-

den, dass Familienrichter von Amts wegen verpflichtet seien, jedes Indiz aufzunehmen, was eine

Gefährdung für das Kindeswohl sei, ohne dass es eines Antrages oder einer Anregung bedürfe.

' Es habe verschiedene Zoom-Konferenzen gegeben, die vo;. insgesamt und die von der _

O Familiengruppe. habe sich etwa Ende_2020/ Anfang 2021 gegründet, wann genau wisse

er nicht mehr. Die Zoom-Konferenzen hätten etwa seit Ende 2020 bis etwa Mai 2021 stattgefun-

den.

' In der Familiengruppe seien 5 Richter gewesen, u. a. er als Leiter der Gruppe und der Angeklagte. r

Auf Vorhalt, dass aus Umfrage-Bund Interessentenlisten noch und als Mit-

glieder hervorgehen, gab der Zeuge an, an n und b erinnere er sich. Es sei besprochen

worden, dass Familienrichter verpflichtet seien zu ermitteln, wenn eine Gefährdung des Kindes-

wohls in Rede stehe. Es gebe keine Partei zu deren Gunsten oder Lasten die Ermittlungen ge- -

führt werden. Verfahrensrechtlich gebe es. keine Vorgaben für die Art der Ermittlungen. Es sei die

Zuständigkeit ausgiebig geprüft worden. Sie seien zum Ergebnis gekommen, dass die ordentli-

chen Gerichte zuständig seien, weil es sich um ein Verfahren von Amts wegen handele. Ven/val-

' tungsgerichte seien nur für Anträge von Parteien zuständig. Es sei auch besprochen worden, ob .
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. sich die Anordnungen gegen Lehrer und Beamte richten dürften. ln den Zoom-Konferenzen seien

’ nicht Einzelheiten besprochen worden, wer eine Anregung starte oder nicht, sondern die Ver-

b pflichtung des Famiiienrichters, die Grundrechtseingriffe zu überprüfen und zu beenden. in der

Familiengruppe habe niemand überzeugt, sondern nur über den Begriff der Kindeswohlgefähr-

dung informiert werden müssen. Der Familienrichter müsse sich einen persönlichen Eindruck

' von der Gefährdungslage verschaffen und nach fachlichen Kompetenzen abschätzen. Es seien

u . verschiedene Namen in der Anregung genannt, u. a. usw.‚ aber dies sei Ent-

scheidung des Richters. Unter Vorhalt des Protokolls des Zoom-Meetings vom 03.02.2021 „Ein-

fallstor für Gutachtenerstellung im Rahmen der Dienstgeschäfte“, gab der Zeuge an, er könne

" sich das nicht vorstellen, auf die Idee der Einholung von Gutachten sei er nicht gekommen. Von
. der Familiengruppe sei kein „Fragenkatalog“ erarbeitet worden. Unter Vorhalt der Fragen und

0 rechtlichen Hinweise aus dem Verfahren 9 F 147/21 bekundete er, mit den Fragen habe er nichts

zu ‘tun. Dieinhaltlichen Themen seien Gegenstand ihrer Besprechungen gewesen, z.B. wegen b

- der Verhältnismäßigkeit zwischen der Gefährdung und der Maßnahmen. s

Er habe Muster für Anregungen an das Gericht im Internet eingestellt. Damit habe er anregen wol-

_ Ien, dass es, egal wo, zu einem solchen Verfahren komme. Das Muster sei im Beschluss von

Herrn 1 fast wörtlich wiedergegeben gewesen und von der Familie fast wörtlich von sei-

’ nem Muster übernommen worden. Seine Internetseite sei bekannt gewesen. Die Muster habeer

. seit Januar oder Februar 2021 auf seiner Homepage gehabt.

Der Zeuge überreichte anlässlich seiner Zeugenvernehmung u. a. ein von ihm erstelltes

Muster einer Anregung für ein Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 Abs. 1 und 4 BGB von der

V Website www. de und erläuterte dies. Er ergänzte zu dem Muster, das sei

0 seines ‘Erachtens der erste Entwurf gewesen. Danach habe es nochmal Anpassungen gegeben.
Er erinnere nicht mehr, wann was wie geändert worden sei. Auf Nachfrage bekundete der Zeuge

‚ das auf den Unterlagen abgebildete Symbol sei von der Internetseite, —

b l das habe er nachträglich hinzugefügt. - '

‘ Unter Vorhalt und Inaugenscheinnahme der auf dem Handy des Angeklagten am 22.02.2021 ab-

gespeicherten Anregung eines Kinderschutzverfahrens gemäß 5 1666 BGB (mit dem Logo

_ n aus der Spur K4.1/1 (Handy Samsung Galaxy des Angeklagten), bekun-

. dete der Zeugc das Schreiben habe er auch entworfen. Das sei eine Anregung durch
Andere, wie Betreuer, Ärzte und Andere, die mit Kindern zu tun haben. Sein überreichtes Muster
richte sich speziell an Eltern. Er könne aber nicht erklären, warum in dem Muster keine anderen
Schulkinder genannt seien. ' A '

Das vom Zeugen Jberreichte Muster der Anregung und die Anregungen des E-Mail-Ver-
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kehrs zwischen und (Spur K8.1/1 PC Wohnung ; Aktenvermerk vom ‘

07.04.2022 Anlagen 1 bis 3) wurden mit ihm in Augenschein genommen und dem Zeugen vorge- .
halten. Dazu bekundete der Zeuge _ inhaltlich sei es das Gleiche, er habe in seinen Mus-

teranregungen keine Namen oder Personen eingetragen, aber er habe als Beispiel auf Vorschrif-

ten hingewiesen. Auf Vorhalt bestätigte er, die Vorschriften von Nordrhein-Westfalen seien in sei-

- nem Muster als Beispiel angeführt. Seine Muster hätten sich nur noch nicht auf konkrete Perso- _

nen bezogen. ' ’ _

Zu der mit dem Zeugen erfolgten lnaugenscheinnahme der Anregung von aus dem Verfah-

ren 9 F 148/21 bekundete der Zeuge , Abweichungen von seinem Muster seien auf Seite

' 1 in den Namen der Kinder und der Schule. Es fehle etwas wegen der räumlichen Distanzierung -

und die Formulierung sei Ieichtlverändert. AufSeite 2 seien der obere Passus und die Quellen

‘ identisch. Nur der Einleitungssatz sei anders („dazu ven/veise ich beispielhaft auf“). Seite 3 sei

wieder wörtlich identisch mit den Rechtsgrundlagen der EMRK usw. und auch wieder wörtlich zur

"Verpflichtung des Familiengerichts. Seite 4 sei wieder wörtlich identisch. Seite 5 sei identisch, l .

aber dort sei eine Ergänzung, die nicht von ihm sei, indem es auf Seite 5 unten heiße „neben der

Rechtswidrigkeit...“. Seite 6 sei wieder wörtlich, nur die konkrete Anregung sei etwas anders for-

muliert. Auf nochmaligen Vorhalt der 1. Seite und der dort Bezug genommenen Anregung für alle

l - Kinder, bekundete der Zeuge das sei auch bei ihm in der Anregungsschrift, nur die Na- _

men nicht. ‘ i _ -

Weiter bekundete der Zeuge er sei sicher, in den Zoom-Konferenzen sei darüber ge-

sprochen worden, dass es nicht nur für die konkreten Kinder gelte, sondern für alle Kinder. Klar

f sei gewesen es gelte dann für alle Kinder, die nach dem Geschäftsverteilungsplan in die Zustän- -

0 digkeit fallen und alle weiteren Kinder. Wenn man eine Gefährdung für die Kinder sehe und die

Anordnung nur für einzelne Kinder gelten würde, würden diese Kinder eine Ausgrenzung erfah-

ren. Man müsse daher zur Gefahrenabwehr alle anderen Kinder mit einbeziehen. Die Zuständig-

' keit des Amtsgerichts sei nicht nur nach dem Geschäftsverteilungsplan und für konkrete Verfah- —

ren, sondern der Richter bleibeauch zuständig, wenn er die Zuständigkeit irrtümlich angenom-

men habe. Im Eildienst sei sowieso jeder Richter für alle zuständig, da gebe es keine Abgrenzung

wie im Parteienstreit und Strafverfahren. Es gebe auch keine Partei in diesem Verfahren, auf die

' das zutreffen könne. .

Auf die Frage, ob in den Gesprächen bei „ konkret die Rede davon gewesen sei, dass am

Amtsgericht Weimar ein solcher Antrag gestellt werden solle, bekundete der Zeuge zu-

nächst, das könne er nicht sagen. Er habe nur gesagt, dass das Verfahren in jeder Zuständigkeit

i bei entsprechenden Feststellungen zu einer Gefährdung eröffnet werden solle. Auf Vorhalt bekun- -
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' dete er, mit l v habe er Kontakt über eine Ärztegruppe wegen der Folgen der Anord-

. G nungen der Landesrechtsverordnungen für Kinder gehabt. Unter Vorhalt der E-Mail von ' ‘

vom 13.03.2021, 12:18 Uhr mit der darin enthaltenen E-Mail von _ bekundete der Zeuge

:, er sei sicher, dass er mit Gespräche dazu geführt habe, aber Einzelheiten

könne er nicht erinnern. Auf Befragen, ob es ein Gespräch über die Antragstellung vor dem Amts-

_ A gericht Weimar mit den Buchstaben der Zuständigkeit des Angeklagten gegeben habe, bekundete A "

der Zeuge , er wisse nicht genau, ob er das mit den Buchstaben gesagt habe. Es könne

sein, dass er die Zuständigkeit von Herrn oder von anderen Kollegen der Familiengruppe

weitergegeben habe. An die konkreten Buchstaben erinnere er sich nicht. Aber er wisse, dass er

_ b Buchstaben weitergegeben habe. Es habe mehrere Richter gegeben, die ein lnteresse gehabt

hätten, das zu machen. In Bezug auf Weimar könne es sein, dass er es weitergegeben habe. Die

0 Buchstaben bedeuteten, dass Herr 'ür Kinder mit Nachnamen dieser Buchstaben zu-

_ ständig sei. Er wisse nicht mehr genau, ob er die Buchstaben von Herrn bekommen

' oder sich selbst verschafft habe. Er wisse nicht mehr, ob die Zuständigkeit von Herrn

' Thema bei ' gewesen sei. Es sei Thema der Gespräche gewesen, dass es erforderlich

sei, tätig zu werden und ein Verfahren von Amts wegen eingeleitet werden könne. Er könne nicht g

ausschließen, dass bei darüber gesprochen worden sei, dass ein Verfahren mit der Zu-

‘ ständigkeit von Herrn gestartet werden solle. 4 _ - .

Auffallend bei den Angaben des Zeugen ist insofern, dass er auf Vorhalt der E-li/lail von

‚ datierend unter dem 13.03.2021, die Weitergabe der Buchstaben bezüglich derge-

schäftsplanmäßigen Zuständigkeit des Angeklagten nicht auszuschließen vermochte. Der lnhalt

O der dargestellten E-Mail von ” bestätigt indes eine entsprechende Weitergabe durch den

Zeugen . Wenig nachvollziehbar ist insbesondere die Darstellung des Zeugen H ‚
_ dass ihm nicht mehr erinnerlich sei, ob er die Buchstaben von dem Angeklagten erhalten oder

- sich selbst verschafft habegLetzteres wäre angesichts des Kontaktszu dem Angeklagten eher

ungewöhnlich. Eine entsprechende Erinnerung des Zeugen . an die näheren Umstände,

insbesondere des Anlasses und die Art und Weise der Informationsbeschaffung, wäre in diesem
_ . Fall zu erwarten. Angesichts der dargelegten Abweichungen zur geschäftsplanmäßigen Zustän-

_ digkeit des Angeklagten und der durch ihn erfolgten Weitergabe der Buchstaben seiner Zuständig-
keit jeweils ohne Y, insbesondere an ' und sowie in den Muster-Formularen
seines Kalenders_und der Eintragung auf der Innenseite des Kalenders, ist davon auszugehen,

_ dass die diesbezüglichen Angaben von dem Angeklagten herrühren. u
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stumm '

_‘ Der Zeuge . Richter und Kollege des Angeklagten am Amtsgericht Weimar, bestätigte _

die getroffenen Feststellungen insbesondere zur Auswahl der Sachverständigen, dem Erlass der
Entscheidung der einstweiligen Anordnung und zur Familiengruppe des Vereins . Er be-

stätigte darüber hinaus die festgestellte Kommunikation mit dem Angeklagten im Vorfeld der Ent-

- Scheidung. ' _

Der Zeuge bekundete, seit März2020- habe sich der Austausch mit dem_ Angeklagten in-

tensiviert. Damals habe der Angeklagte eine E-Mail an alle Mitarbeiter im Haus versendet, dass

es auch andere Meinungen zu „Corona“ gebe. VSie seien beide schockiert von den Corona-Maß-

" nahmen und nicht davon überzeugt gewesen. Seither hätten sie sich viel ausgetaucht und inten- t

siv informiert. Er habe im Januar 2021 als_BußgeIdrichter ein Urteil mit „Corona-Bezug“ erlassen,

U was ziemlich große Wogen geschlagen habe. Es sei um einen Verstoß gegen das Kontaktverbot

gegangen und er habe einen Freispruch erlassen mit der Begründung, dass die Regelungen nicht

‘verfassungsgemäß seien. Es habe heftige Wellen der medialen Art geschlagen. Das habe der .

Angeklagte alles mitbekommen. l .

In der Folge, etwa Ende Februar 2021, habe sich ein Netzwerk gegründet, ausgehend

u. a. von dem Berliner Richter Anlass sei die „Corona-Krise“ mit dem Ziel der

l Förderung des Rechtsstaats und der Demokratie gewesen. Der Angeklagte, er sowie diverse ak- '

tuelle und pensionierte Richter und Staatsanwälte hätten sich im Rahmen des Netzwerkes über

Zoom-Konferenzen zusammengefunden, da man der Auffassung gewesen sei, dass die Maß-

nahmen nicht rechtmäßig seien. Der Kollege habe seinerzeit eine Website zu Kinder-

‘ u rechten betrieben und die Idee vorgestellt, dassg 1666 BGB dem Familiengericht die. Möglichkeit '

gebe, Anordnungen gegenüber von Schulen zu treffen. habe Formulare für Eltern und für

jedermann online zugänglich gestellt. Das habe der Angeklagte gewusst. Inwieweit der Angeklag-

te das Formular übernommen und bearbeitet habe, wisse er nicht. Ein paar Kollegen hätten bei

' intern eine Untergruppe für das Familienrecht gebildet. Unter anderem seien der Ange- - .

klagte, eine Familienrichterin ‚vom Amtsgericht und _ vom

Amtsgericht , gegen die es auch ein Verfahren wegen Rechtsbeugung gegeben habe, in

der Familiengruppe gewesen. Bei der Familiengruppe unter der Leitung von sei klar ge-

i wesen, dass es wünschenswert sei, wenn es ein solches Verfahren gebe. habe konkre- r

te Vorschläge dazu gehabt. Der Angeklagte habe ihm erzählt, dass er über ein solches Kinder-

schutzverfahren nachdenke. Es sei klar gewesen, dass der Angeklagte nicht von sich aus von

Amts wegen ohneAnregung ein solches Verfahren eröffne, obwohller das hätte machen können,

' weil es für die Kinder eine zu große Belastung darstelle. Er meine, der Angeklagte habe geäußert, .
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f dass er ein solches Verfahren nur mit einer Anregung mache. Eine konkrete Äußerung sei ihm

' nicht mehr erinnerlich. Die Maßnahmen in den Schulen und was den Kindern seinerzeit zugemu-

tet worden sei, habe den Angeklagten emotional bewegt. Er denke nicht, dass der Angeklagte ihm

erzählt habe, dass er mit an einem solchen Antrag arbeite, er könne es aber nicht be-

„ schwören. habe ihm als Freund vorgestellt und er habe mit ihm

' e zum Mittag getroffen. Er meine, dies sei zwischen dem 11.01.2021 und 09.04.2021 gewesen. l

Der Angeklagte habe ihm erzählt, dass er Sachverständige bei dem Verfahren beteiligen wolle.

Man habe darüber gesprochen, wer dafür in Frage komme und welche Alternativen es gebe. Er

' selbst habe die drei Sachverständigen mehr oder weniger gekannt. Von 1a-

‘ be er verschiedene Aufsätze bei ,„ ‘ u. a. von Dezember 2020/ Januar 2021 gele-

sen. Er selbst habe Herrn sicher gesagt, dass ;Artikel ü_berzeu-

. gend und gut geschrieben seien. Der Name sei bestimmt schon 2020 in einem Ge-

- spräch gefallen. Es habe von 2' auch einen Artikel zum Kindeswohl bei _ -

4 ‘ gegeben. iabe er aus einem „Zoom-Zirkel“ gekannt, in dem auch

gewesen sei. Dieser Austausch habe keinen festen Namen. Er nenne es „ V -
weil der Ende 2020 von einigen Leuten ‘aus Bayern gegründet worden sei. Es sei an-

. fangs ein wöchentlicher Austausch in naturwissenschaftlicher und juristischer Hinsicht zu Fragen

' bezüglich „Corona“ gewesen. l habe er nicht gekannt, aber 2020 einen Artikel '

von ihr über die Wirksamkeit der Masken gelesen, der bei etwa im

' August 2020 veröffentlicht worden sei. Er sei ziemlich sicher, dass Herr den Artikel von

_ gekannt oder das Video zu dem", Artikel gesehen habe. Man habe sich darüber

" ausgetauscht. Er meine, der Angeklagte habe ihn zum Kontakt von Frau ' be-

0 fragt und er habe ihm ihre E-Mail-Adresse gegeben. Dass Herr mit den Sachverständi-

gen vor Eingang des Antrages kommuniziert habe, habe erja eingeräumt. Den Namen der Sach-

h verständigen habe der Angeklagte ja gekannt. Die ‘Gutachten seien dem Angeklagten wichtig ge-

- wesen, weil er es ja auch begründen müsse, das hätte sonst ja keine Substanz gehabt. v e

Als die Anregung zu dem Verfahren von zwei Schülern eingegangen sei, habe Herr ihm

Fragen an den Freistaat gezeigt, die er vielleicht 2 bis 5 Tage vorher vorbereitet habe. Er.habe

. punktuell Sachen bei der Entstehung des Beschlusses mitbekommen, es sei aber nicht gemein-

' sam erarbeitet worden. Der Angeklagte habe ihm u. a. den Gutachtenentwurf von '

weitergeleitet. Sie hätten am nächsten oder übernächsten Tag darüber gesprochen. Es sei
nicht so gewesen, dass Herr bei lnhalte „bestellt“ habe. '

' V Der Angeklagte habe ihm davon erzählt, dass er die Entscheidung auf sämtliche Schüler der bei-

4 den Schulen ausdehnen wolle. Das wisse er ziemlich genau, es sei ein Gespräch auf dem Flur
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des Amtsgerichts gewesen. Er selbst habe es nur zur Kenntnis genommen, nicht weiter darüber ’

nachgedacht und sei nicht darauf gekommen, dass es ein Zuständigkeitsproblem gebe, weil er

H nicht für alle Buchstaben aller Kinder zuständig sei. Er wisse natürlich, was eine Buchstabenzu- '

ständigkeit sei, es sei ihm aber ‘nicht in den Sinn gekommen, dass unter 300 Schülern auch wel-

che ohne Anfangsbuchstaben der Zuständigkeit des Angeklagten seien. Wenn es ihm aufgefallen

l wäre, hätte er es dem Angeklagten gesagt. Er halte es daher für möglich, dass der Angeklagte es

A auch übersehen habe. Der Angeklagte habe ziemlich unter Druck gestanden. Es habe einen gro- -

ßen Zeitdruck gegeben, weil er den Beschluss noch veröffentlichen wollte, bevor die Schule nach

den" Osterferien wieder beginne. Es habe auch Druck auf ihn bestanden, da er ja nach der Veröf-

fentlichung mit dem „Gewitter“ habe rechnen müssen, was der Angeklagte bei ihm damals mitbe-

‘ kommen habe. Dass es sogar ein Strafverfahren gegen ihn gebe, habe man nicht vorhersehen —

O können. Es sei klar gewesen, dass das Ministerium noch reagiere. Man müsse im Blick behalten,

dass es damals eine Ausnahmesituation gewesen sei. Er habe den Beschluss vor der Veröffent-

lichung nicht gelesen, auch nicht im Entwurf. DerAngeklagte habe ihn nicht vorher dazu gefragt,

' zumal er selbst seinerzeit stark eingebunden gewesen sei, da er am 15.03.2021 ein zweites Ur- .

teil mit „Corona-Bezug" erlassen habe, was sehr aufwendig gewesen sei. Es sei von Anfang an

klar gewesen, als die Verfahren des Angeklagten angelaufen seien, dass es auf die Öffentlichkeit

abziele und nicht nur Schüler in Thüringen, sondern bundesweit betreffe, wenn er zum Ergebnis

einer Kindeswohlgefährdung komme. Der Angeklagte habe ein Beispiel geben wollen, auch für ,

andere Richter, die ihm möglicherweise folgen würden. Von Anfang an sei klar gewesen, dass,

wenn er einen solchen Beschluss machen werde, die Entscheidung habe veröffentlicht werden

sollen. Herr nabe sich bestimmt vor dem 15.03.2021 damit beschäftigt und Vorbereitun-

gen’ getroffen. Das habe Herr selbst gesagt, aber wann sie das erste Mal darüber ge- _

O sprochen haben, sei ihm nicht mehr erinnerlich. Der Angeklagte habe es bei „Juris“*eingereicht,

zuvor nie etwas bei „Juris" veröffentlicht. Er habe dem Angeklagten die E-MaiI-Adresse von „Juris"

gesagt, weil sie nicht auf der Website angegeben und nicht so leicht herauszufinden sei. Im

. Nachhinein sei naiv gewesen, dass ihm andere folgen würden, da nach der Durchsuchung im

April 2021ja jeder gesehen habe, worauf er sich einlassen würde. A n

Ein "paar Tage vor dem 09.04.2021 habe Herr * schon an dem Beschluss gearbeitet, zeit-

lich könne er es nicht mehr sagen. Am 09.04.2021, als der Beschluss erlassen worden sei, habe
' der Angeklagte ihm eine SMS geschrieben, dass seine Geschäftsstelle Frau aus Sor- .

ge um ihre eigene Sicherheit sich geweigert habe, den Erlassvermerk zu unterzeichnen. Er habe

den- Angeklagten angerufen, der ihm erzählt habe, dass er den Beschluss am 08.04.2021 unter-

schrieben bei auf den Tisch gelegt und den Erlassvermerk unterzeichnet ha-

. 1 be. Bei der Hinausgabehabe es weitere Komplikationen gegeben, die es verzögert hätten, aber A
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f vor dem Wochenende habe es noch das Ministerium und die anderen Beteiligten erreichen sol-

g Ien. Ein paar Tage später habe Herr ihm erzählt, dass der Erlassvermerk durch 5

wegen offensichtlicher Unrichtigkeit berichtigt worden sei. Alle Gespräche, die er mit dem Ange- _

klagten geführt habe und alles, was er mitbekommen habe,_habe für ihn den Eindruck erweckt,

t dass der Angeklagte alles als rechtlich vertretbar erachtet habe und auch ä 1666 Abs. 4 BGB um-

v‘ fassend diskutiert worden sei. Herr . habe ihm erzählt, dass er mit über die

Zuständigkeit gesprochen habe und zur Annahme der Zuständigkeit der Familiengerichte gekom- '

men sei. Er habe den Angeklagten als ehrlichen Menschen kennengelernt, der sich nicht über

. Dinge hinwegsetzen würde, um einen „Coup“ zu landen. DerAngeklagte habe mit Gegenwind ge-

' rechnet und gewusst, dass er bei den politischen Verantwortlichen nicht auf Zustimmung "stoßen

würde. Die Durchsuchung.Ende April 2021 habe Herrn total geschockt, dies habe er

O nicht für möglich gehalten. Wenn der Angeklagte sich sehenden Auges über das Recht hinweg-

gesetzt hätte, hätte er doch damit rechnen müssen, dass strafrechtlich etwas auf ihn zukomme.

Die Angaben des Zeuger. zu der Richterin aus Weilheim stehen” im Ein-

klang mit den Angaben der Zeugen A , und l . Der Zeuge

_ l bestätigte zudem, dass der Angeklagte deutlich gemacht habe, dass er ein solches Kin-

derschutzverfahren nicht von Amts wegen eröffnen wolle. Aus den insgesamt eher entlastend

wirkenden Angaben des Zeugen Nar insbesondere auffallend, dass der Angeklagte vor

Eingangder Anregung mit den Sachverständigen kommunizierte und die Gutachten für seine

_ i Entscheidung wichtig gewesen sind. Gleiches gilt für die Veröffentlichung der Entscheidung. Wie

C der Zeuge schilderte, waren die Namen der Sachverständigen dem Angeklagten vor der

Beauftragung bekannt, sodass naheliegend war, dass er - wie unter (4) ausgeführt — auch die

von den Sachverständigen vertretenen Positionen_kannte. Zudem fiel auf, dass der Angeklagte

' nach den Angaben von 1 unter großem Zeitdruck gestanden habe und die Entscheidung

' vor Ende der Osterferien habe erlassen wollen.

— ßßlleugan- „Z „um; ' _ _

A Die Feststellungen zum Erlass des Beschlusses des Amtsgerichts Weimar, insbesondere die

Unterzeichnung des Erlassvermerks am 09.04.2021 unter irrtümlicher VenNendung eines Stem-

pels mit Datum des 08.04.2021, wurden durch die Zeugen ‚ind stätigt. Der

' Zeuge bestätigte, dass Rechtsanwältin l zu diesem Zeitpunkt in ganz Thürin-

i gen noch nicht tätig gewesen ist. V
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Im Einzelnen: ‘

Die Zeugin -„ Justizangestellte des Amtsgerichts Weimar, bekundete, seit August 1999

4 sei sie Urkundsbeamtin der Familiengeschäftsstelle und seither arbeite sie mit dem Angeklagten

zusammen. Sie könne sich an den Eingang des Verfahrens erinnern. Es sei der erste Eingang

dieser Art gewesen, sie habe das Verfahren erfasst und Zweifel gehabt, ob das Amtsgericht über-

hau_pt zuständig sei. Ihre Zweifel an der Zuständigkeit habe sie mit Herrn besprochen‘ und

n gesagt, dass sie keine Kindeswohlgefährdung sehe. Dies sei vor Erfassen der Akte gewesen, da '

sie ja Sicherheit gebraucht habe, ob sie zuständig seien und es erfasst werden müsse. Herr

1 iabe gesagt, sie seien zuständig, es sei wohl eine Kindeswohlgefährdungssache. Daher

habe sie das Verfahren erfasst. Sie erfasse das Verfahren und die Verfahrensbeteiligten, lege die

Q Akte physisch an und lege es dem zuständigen Richter vor. Unter Inaugenscheinnahme und aus- 1

0 zugsweiser Verlesung der Stamlmdatenblätter der Verfahren 9 F 147/21 und 9 F 148/21 bekunde-

te die Zeugin ., wenn diese auf den 16.03.2021 datiert seien, habe ‘sie die Verfahren an

diesem Tag erstmals erfasst. Das Stammdatenblatt werde beim Erfassen eines jeden Verfah-

i rens produziert und es werde der Akte vorgeheftet mit allen Daten, die erfasst werden, also die -

Kinder, deren gesetzliche Vertreter und‘ bei Kindschaftssachen das zuständige Jugendamt.

Gleichzeitig werde die Papierakte angelegt und erst dann dem Richter vorgelegt. Die Software

gebe das Datum des Stammdatenblatts automatisch ein, das könne sie nicht eintragen. Sie gebe

' nur das Eingangsdatum ein. Dies sei hier der 15.03.2021 gewesen. Die Bewegungskartei erfas- .

se, wo sich die Akte zu welchem Zeitpunkt befinde. Nach auszugsweiser Verlesung und Inaugen-

scheinnahme der Bewegungskarteien der Akten 9 F 147/21 und 9 F 148/21 mit der Zeugin bekun-

dete diese, die Akten seien permanent umgetragen worden. Die Akten seien ungewöhnlich

0 1 schnell im Umlauf gewesen. Bei den Verfahren sei besonders gewesen, dass die Akte sofort hin _

und her gegangen sei. Üblicheniveise erfolge nur einmal am Tag der Abtrag der Akten. Zwar wer-

de bei einstweiligen Anordnungen die Akte auch mal von „Hand zu Hand“ gegeben, aber nicht so

häufig. Dieses ständige „Hin und Her" habe sie vorher nicht gekannt.

A ' Unter Vorhalt, dass u. a. Herr ‘"1 der Bewegungskartei erfasst sei, gab die Zeugin an, sie

habe keine konkrete Erinnerung. Spezielle Personen dürfte sie als normale Geschäftsstelle nicht

erfassen, hierfür gebe es besonders ausgebildete Personen. Die Geschäftsstelle könnten nur

Personen und Behörden erfassen, die schon im System „Forum Star“ hinterlegt seien. Sie erin-

' nere sich, dass die Gutachten nach dem Beweisbeschluss schnell da gewesen seien, das sei .

auffallend gewesen, da es übIichen/veise 2-3 Monate dauere. _

Nach Inaugenscheinnahme der Anlagen mit den Gutachten der drei Sachverständigen zum Son-

derheft 9 F 147/21 AGWeimar bestätigte die Zeugin die Eingangsdaten der Gutach-



’ 2 KLs 542 Js11498/21 {Seite 115 - V

_ ' ten. Bezüglich der Sachverständigen l _ ‚ sei das Gutachten am 08.04.2021 ein-

i t gegangen, von am 07.04.2021 und von mit dem Ein-
gangsdatum vom 12.04.2021. Die Zeugin ergänzte, bei den Eingangsstempeln derGutachten von

und g eien die Kürzel von ihr, es sei ihre Handschrift.

. An dem Donnerstag (08.04.21) habe Herr eine Entscheidung angekündigt. Sie habe kurz -

vor ihrem Feierabend nochmal im PC geschaut, da sei nichts gewesen und sie sei gegangen.

Am Freitagmorgen habe die Akte mit dem Beschluss auf ihrem Tisch gelegen. Sie habenden Er-

Iassvermerk nicht unterschrieben, weil sie geahnt habe, dass der Beschluss in die Medien gelan-

_ . ge und nicht ihr Name darunter stehen solle. Herr sei zeitiger als üblich erschienen und

zu ihr in die Geschäftsstelle gekommen. Er habe sie gefragt, warum sie den Erlassvermerk nicht

unterzeichne und gebeten, Herrn anzurufen. Das habe sie getan und Herrn , am

0 Telefon gesagt, um was es gehe. Herr l 1 sei gleich danach gekommen. Sie habe Herrn

_ l ihren Stempel gegeben, dieser sei fälschlicherweise noch nicht auf das neue Datum ein-

gestellt ‘gewesen. Es sei daher das falsche Erlassdatum gewesen, deshalb habe Herr

den Berichtigungsbeschluss gemacht. Hiergegen sei ein Rechtsmittel eingegangen. Sie habe

nicht abgeholfen, Herr habe den Berichtigungsbeschluss dann aufgehoben.

Der Zeuge , seinerzeit . ' beim Amtsgericht Weimar, bekundete, Frau

. habe "gesagt, dass sie den Erlassvermerk des Beschlusses nicht unterzeichnen wolle und

. habe ihn deshalb am Morgen des 09.04.2021, etwa gegen 10 Uhr, angerufen. Er habe sich bereit

l erklärt und wenige Minuten später den Erlassvermerk unterzeichnet. Herr sei auch an-

0 wesend gewesen. Der Stempel sei noch auf den 08.04.2021 eingestellt gewesen, was erst kurz

danach aufgefallen sei. Richtig sei, dass derErlassvermerk erst unterzeichnet werde, wenn er

die Akte in seinem Herrschaftsbereich entgegennehme und dies sei der 09.04.2021 gewesen. ‘So
' sei es ihnen gelehrt worden. Daher habe er den Berichtigungsbeschluss gefertigt, weil der Stem-

pel falsch eingestellt gewesen sei.

_ f Der Zeuge C am Amtsgericht Weimar, bekundete, er sei soge-

nannter „ ' und zuständig, um „spezielle Personen“ im Computer-System

„Forum Star" einzutragen. Er habe Rechtsanwältin , im Computer-System eingetra-
gen. Nach der Erfassung gebe er die Akte sofort zurück zur Geschäftsstelle. Grund für die Erfas-

A u sung von Rechtsanwältin _ n sei gewesen, dass sie Verfahrensbeistand habe werden
sollen. Wenn ein Rechtsanwalt im System als „spezielle Person" erfasst sei, sei er dauerhaft er-
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fasst und die Justiz von ganz Thüringen könne darauf zugreifen. Rechtsanwältin A sei ‘
vorher für ganz Thüringen nicht erfasst gewesen. Auf Befragen bekundete der Zeuge, die Bewe-

-gungskartei sei der Nachweis, wo sich die Akte befinde. Auf Vorhalt der Bewegungskartei, wo- n

nach die Akte ihm zweimal vorgelegt worden sei, gab er an, eine Erfassung der Schulen sage

ihm. nichts mehr. Es könne sein, dass die Akte ihm erstmalig vorgelegt worden sei, um die Schu-

len zu erfassen, er habe daran aber keine Erinnerung mehr.

Insbesondere die von der Zeugin bekundeten Auffälligkeiten, insbesondere die selbst

für Eilanträge ungewöhnlich schnelle Bearbeitung der Akten und der nach ihrer Erfahrung außer-

gewöhnlich schnelle Eingang der Sachverständigengutachten, stehen im Einklang mit der festge-

l stellten Planung des Angeklagten eine gerichtliche Entscheidung der einstweiligen Anordnung vor

0 Ende der Osterferien treffen zu wollen. Sie bestätigte zudem das erstmalige Erfassen und Anle-

gen der Akten am 16.03.2021. ' 4

(9) Weitere Feststellungen ' ' , _

 

‚Die Feststellungen zum Zoom-Meeting am 30.01.2021 folgen aus den Chatprotokollen der Aus-

wertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten, wonach der Angeklagte l

an _ ‘Jer Nachricht vom 30.01 .2021 um 17:50 Uhr die Ankündigung „Erste Videokonferenz

mit ZOOM, heute 20 Uhr“ und um 19:14 Uhr die Tagesordnung des Online-Treffens übermittelte.

0 _ Beider übermittelten Tagesordnung heißt es unter Ziffer 3. „Außenauftritt" u. a. „Stellungnahmen

des Netzwerks (Urteile, Gutachten, Entwicklungen etc.)“. _

Die Feststellungen zum Zoom-Meeting am 03.02.2021 folgten aus dem Protokoll Netzwerk

' Zoom-Meeting am 03.02.2021, aus dem sich die Inhalte des Meetings vom 03.02.2021, Beginn

.20 Uhr, Ende 22:30 Uhr, wie festgestellnergeben. Aus dem Bericht zur digitalen Datenauswer- _

tung der Spur K4.1/1 (Mobiltelefon Samsung (Galaxy des Angeklagten) vom 28.12.2021 ergibt

sich, dass das Protokoll zum Zoom-Meeting vom 03.02.2021 (im Bericht als Ziffer 8. auf-

geführt), auf dem Handy des Angeklagten abgespeichert war. Ausweislich des Extraktionsbe-

_ richts — SAMSUNG SM-G970F Galaxy S10 e — ergibt sich das Speicherdatum vom 12.02.2021,

8:10 Uhr (Dokument Nr. 8 im Bericht). Dies steht im Einklang mit der_ Einlassung des Angeklagten l

zum ‚ _ Zoom-Meeting vom 03.02.2021, dass er wegen seines Geburtstags nicht dabei ge-

wesen sei, aber das Protokoll im Nachgang zugesendet bekommen habe.
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. Q Die Feststellungen zur Gründung des Vereins ‚_ ‘ am 02.03.2021 folgen aus dem Grün-

dungsprotokoll „Niederschrift über die Gründung des Vereins — '

mit der beigefügten Anwesenheitsliste der Gründungsmitglieder. Aus-

weislich des Berichts zur digitalen Datenauswertung der Spur K4.1/3 (Laptop des Angeklagten)

. A vom 28.12.2021 wurde dieses Dokument auf dem PC des Angeklagten festgestellt. . '

Aus den Themen- und Interessentenlisten ‘zur Umfrage des Vorstandes vom 10.03.2021, 13.14
Uhr, Stand:'14.03.21, 00:30 Uhr und Stand: 17.03.2021 11:31 h ergibt sich, der Inhalt der Listen -

_ wie festgestellt - sowie, dass der Arbeitsgruppe „Kinder" der Angeklagte (vermerkt unter,

' ), der Zeuge ‚vermerkt unter ‚ ) sowie " und ‘später

auch , ‚ zugeteilt waren. Aus dem Bericht zur digitalen Datenauswertung der Spur K4.1/1 l

(Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten) vom 28.12.2021 ergibt sich, dass u. ardie bei-

._ den Themen- und Interessentenlisten, im Bericht als Ziffern" 25. und 28. aufgeführt. als Dateien

— auf dem‘ Handy des Angeklagten abgespeichert worden sind. Ausweislich des Extraktionsberichts

— SAMSUNG SM-G970F Galaxy S10 e — ergeben sich die jeweiligen Speicherdaten der einzelnen

Dateien vom 14.03.2021 0:35 Uhr (Dokument Nr. 25 im Bericht) und 17.03.2021 11:43 Uhr (Do-

g kument Nr. 28. im Bericht). Dass die Themen- und lnteressentenlisten zum Verein A “ ge-

. . hören, ergibt sich aus dem zeitlichen Zusammenhang des am 02.03.2021 gegründeten Vereins

, dem Protokoll des Zoom-Meetings vom 03.02.2021, in dem die Rede von der Einfüh-

rung von Untergruppen zur besseren Übersichtlichkeitder Beiträge war und den in den Listen be-

nannten Namen der Arbeitsgruppe „Kinder“. Ergänzend bestätigten die Zeugen rnd

_ V _ lie Mitglieder der, amiliengruppe. ‘ . '

v Ausweislich des Berichts zur digitalen Datenauswertung der Spur K4.1/3 (Laptop des Angeklag-

ten) wurde auf dem PC des Angeklagten einlnformationsblatt des Vereins _. — Netzwerk

, vom 22.03.2021 zu 5 1666 BGB festgestellt. Aus dem, dem

- Bericht beigefügten, Informationsblatt ergibt sich dessen Inhalt — wie unter Il. festgestellt. ' l

i l 3 E l l H . I; ‚l . . _ «

Die Feststellungen, dass zwischen dem Angeklagten und ein regelmäßigerAustausch

über neue Informationen, politische und gerichtliche Entscheidungen und Regelungen bezüglich

der. SARS-CoV-2 Pandemie erfolgte, wie u. _a. zur Entscheidung von “in einem Ord-

A nungswidrigkeitenverfahren im Januar 2021, folgt ergänzendzu den Angaben des Zeugen

. u. a. aus der nachfolgend angeführten Kommunikation. ’ '

Aus den Chatprotokollen der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des An-

B‚ {i „ l
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geklagten geht der regelmäßige Austausch zwischen dem Angeklagten und hervor. An- ‘
gesichts der Vielzahl der die SARS-CoV-2-Pandemie betreffenden Nachrichten sollen nur einzel-

_ ne Nachrichten exemplarisch angeführt werden, um den Austausch und die kritische Haltung des '

Angeklagten und iarzustellen. g i

U. a. schrieb der Angeklagte am 04.04.2020 an „Lieber ich. habe gerade

erst die Mails mit Deinen Leserbriefen an Zeit und SZ wahrgenommen und kann nur sa-

gen: Chapeau, sehr überzeugend!!! Aber das auch so fundierte Zuschriften nicht mal die g

Chance auf Veröffentlichung haben, zeigt das Ausmaß: der gegenwärtigen Staats- und Me-

dienkrise. (...)“ l '

i ln einer SMS-Nachricht des Angeklagten 06.04.2020 schrieb er „Gruß aus dem Komi-

o "tee zur Bekämpfung des Hysterievirus an eines seiner Mitglieder: Bist Du heute noch im .

Haus? LG . ' _ '

Am04.06.2020 teilte er per SM’ nit: „Heute ein Pflegevater bei mir im Termin, der

nach meinem Hinweis darauf, dass im Saal keine Masken getragen werden müssen, er-

‘widerte: „Das ist gut, machen wir in der Klinik auch nicht, höchstens auf dem Flur.“ Er '

arbeitet als Arzt in der Klinik in ‘‚ Diese Nachricht steht im Einklang mitder Einlassung

des Angeklagten, dass er zu Beginn einer jeden Verhandlung ausdrücklich aufä 176 GVG hinge-

wiesen und diesen Hinweis protokolliert habe.

Am 17.06.2020 schrieb er an „Heute habe ich in einen Beschluss zum Umgangs- u

f recht diktiert, dass die Kindesmutter von der geplanten 6-monatigen Europareise wegen

der „vermeintlichen Corona-Pandemie" vorzeitig zurückgekehrt ist“, worauf enNider-

v A te „Naja‚ pandemie ist eben, wenn die who es sagt. Insofern ist dein „vermeintlich“ richtig

und falsch zugleich :-)" und der Angeklagte entgegnete: „So doppeldeutig war das auch ge- "

meint..." '

Am 15.11.2020 schrieb er „Wenn Du bisher nicht Wusstest, ob Du 1933 ein Mitläu-

.fer gewesen wärest, jetzt weißt du es.

Am 17.12.2020 schrieb er i „Das Abmahnschreiben an ist gut, mit Frist

' 22.12. Schätze mal, dass als Weihnachtsgeschenk am 23.12. Klage eingereicht wird.

achrieb dem Angeklagten, der ihm am Abend des 03.01.2021 (23:53 Uhr) einen Link der

„Bild“-Zeitung zu neuen geplanten Thüringer Regelungen und weitere Nachrichten am 04.01.2021 '

um 07:33 und 08:13 Uhr zu einer Protestaktion von Läden gegen den Lockdown gesendet hat,

am 04.01.2021 (08:56 Uhr): „Moin du bist ja jetzt offensichtlich 24 Stunden täglich
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' " im corona-einsatz :-)! Ich bin heute ab zehn im gericht. LG 1 i ‘ i

Nach einer Teilnahme an einer entsprechenden „Montags-Demonstration“ in Weimar am

11.01.2021 ‘schrieb der Angeklagte am Abend des 11.01.2021 folgende SMS: „Unser

i Spaziergang wurde heute nur noch ortsfest auf dem Theaterplatz zugelassen. Von allen

' Seiten Polizei, Zugang auf den Platz nur noch mit Maske. Zunächst sind wir um Goethe

und Schiller im Kreis gelaufen. Dann entwickelte sich ‘ein unkontrollierter- Spaziergang

t grüppchenweise. Maskenattest" wurde am Polizeiwagen polizeilich regis-

* friert." antwortete: „Was soll ich dazu ‘sagen? Das demonstrationsrecht ist total

' A ausgehöhlt.“ 4 - 4

Am 22.01.2021 schrieb er die folgenden‘ Nachrichten an „Jetzt sagt "es auch die .

U Wl-lO: der PCR-TEST kann ohne weitere Differentialdiagnostik keine (I) Infektion messen.

_ Schon wieder eine Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist. “— und „Und hier gibt Frau

Merkel zu, dass ihre Entscheidungen keine wissenschaftliche Grundalge haben. Es seien

politische Entscheidungen. Dass sie auch keine rechtliche Grundlage haben, wird sie

' noch lernen müssen." und übermittelte hierzu einen Link „Merkel: Harter Lockdown ist politi-

’ sche Entscheidung —— ‘ (...)”. _ l

Zwischen dem Angeklagten und fand auch ein intensiver Austausch über die von -

. getroffene Entscheidung im Januar 2021 in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren statt. Aus-

' weislich der Chatprotokolle der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des

Angeklagten fand u. a. folgende Kommunikation statt: Am 16.01.2021 schrieb er l s unter

. Hinweis auf einen zuvor übermittelten Artikel „Pandemie-Plan im Kanzleramt: Merkel und Län-

4 derchefs beraten am Dienstag: Diese strikten Maßnahmen bahnen sich an l shz.de (...)"V

- „Guten Morgen lieber vielleicht sollte ja doch vor diesem ominösen Ereignis am

Dienstag Deine Entscheidung bekannt werden (...)". Auf die Antwort von vom

16.01.2021 „Lieber ich denke, du überschätzt, was das urteil bewirken kann.

_ Montag bin ich mit erabredet. Das Urteil sollte über die pressesprecherin an

. die TA. Ich hoffe, das bekommen wir am montag noch hin. LG ' erwiderte der

Angeklagte u. a. „Über die Pressesprecherin könnte es ja außerdem an die überregionale

Presse". Am 27.01.2021 schrieb er Das schrieb mir übrigens füllmich: Herr

mar, wir müssen - auch wird gerade angeschossen an der Uni — überlegen, wie

_ l wir uns mittelfristig öfftl verbünden: die Anwälte, die Richter u StAs, Kontakte zur BW“ u
zur Polizei werden wichtig" (8248 Uhr) und „Vielleicht wäre es gut, wenn Du Dein 2. Urteil
möglichst schnell herausbringst. Ist dann ja auch eine Art Stellungnahme." (9225 Uhr).
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Aus den Chatprotokollen der Auswertung der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des An- ‘
geklagten zur Handy-Kommunikation des Angeklagten mit anderen Beteiligten geht zudem her-

vor, dass der Angeklagte die im Januar 2021 ergangene Entscheidung von H im Ord-

Anungswidrigkeitenverfahren an Bekannte übermittelt hat. So schrieb der Angeklagte am ‘

11.01.2021 an seine Bekannte l perWhatsApp: „Das Amtsgericht Weimar hat heute je-

l manden im Ordnungswidrigkeitenverfahren freigesprochen, der im April, während des 1.

Lockdowns‚ gegen das Kontaktverbot der entsprechenden C-Verordnung verstoßen hatte

"(im Hinterhof mit 11'Leuten Geburtstag gefeiert). Und zwar mit der Begründung, dass 1

diese C-Verordnung verfassungswidrig ist. Ausführlich begründetes schriftliches Urteil wird

in wenigen Tagen vorliegen“. An den Nutzer ibermittelte er am 16.01.2021

um 14:15 Uhr per WhatsApp: „Verrückte Zeiten. Nächste Woche wird ein Urteil meines Kol-

0 ‘legen öffentlich werden, an dem er mit Recherche Monate gearbeitet hat. Den .

Entwurf habe ich Korrektur gelesen. Der Betroffene hatte während des ersten Lockdowns

im April mit insgesamt 11 Personen, die sich auf 9 Haushalte verteilen, im Hinterhof Ge-

burtstag gefeiert und damit gegen die damalige C-Verordnung verstoßen. spricht

ihn von diesem Vorwurf aufwendig mit der Begründung frei, dass die C-VO verfassungs- _

widrig sei. Vor allem holt erdezidiert die _Verhältnismäßigkeitsprüfung nach, die unsere

Regierungen gar nicht erst angestellt haben. Wir haben Monate darüber diskutiert." und er-

gänzte mit weiterer Nachricht um 14:16 Uhr: „Da ist tonnenweise Material verarbeitet. Am

A 23.01.2021 übermittelte er per WhatsApp dem Nutzer im 21:43 Uhr einen Link _

zu einem Focus-Online Artikel ‚Amtsgericht Weimar — Richter nennt Lockdown „katastrophale

Fehlentscheidung“ und ergänzte um 21:44 Uhr: „Am vorletzten Wochenende habe ich die

0 Entscheidung Korrektur gelesen.“ _ A

‘ Aus den o.g. Chatprotokollen der der Spur K2.2/1- Mobiltelefon Samsung Galaxy des Angeklagten -

ging auch die SMS des Angeklagten vom 09.04.2021, 10:21 Uhr an nitdem Wortlaut-

wiefestgestellt - hervor. '

Insbesondere die vorgenannten Mitteilungen vom 16.01.2021 und 27.01.2021 verdeutlichen, dass i

der Angeklagte die gerichtlichen Entscheidungen als Möglichkeit der öffentlichen Meinungsbildung

‘ansah. A

 -

Die Feststellungen zur E-Mail des Angeklagten vom 16.03.2020 an alle Mitarbeiter des Amtsge-
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‘ ä richts Weimar folgen aus dem Aktenvermerk vom 08.02.2022 (zur E-IVlaiI des Angeklagten an

und alle Mitarbeiter). Hieraus ergibt sich der Inhalt der E-Mail entsprechend der

getroffenen Feststellungen. .

’ Der Inhalt der Sprachnachricht des an den Angeklagtenvom 09.04.2021 — wie fest-

. gestellt —— ergibt sich aus dem Aktenvermerk der vom 28.05.2021 zur Sprachnachricht

00:03:51 Minuten, in der die Sprachnachricht verschriftet ist. Hierzu bestätigte der Zeuge

dass die Nachricht nach den polizeilichen Ermittlungen Herrn habe zugeord-

' net werden können. l _ ' _

r Aus dem Aktenvermerk zur vorläufigen Spurenauswertung der Durchsuchung am 29.06.2021

und "dem Abschlussbericht — sowie ergänzend bestätigt durch den Zeugen — ergibt sich,

O dass ein Video zu einem Interview des V mit mit Datum vom 09.03.2021

_ auf der Website des Vereins veröffentlicht worden ist, in welchem _für ein

Kinderschutzverfahren gemäß 5 1666 BGB wirbt. ’

Damit korrespondiert die aus dem forensischen Untersuchungsbericht vom 17.11.2021 mit Anla-

_ gen (Spur K 15.1: Institut Regensburg Zeuge "eststellte E-Mail vom 11.04.2021 von

. an u. a. ' '

(10) Gesamtwürdigung ' _V .
_ i In der Gesamtwürdigung aller Umstände bestehen keine Zweifel an der Voreingenommenheit und

Befangenheit des Angeklagten.

O . Der Angeklagte hat gerade nicht von Amts wegen ohne eine Anregung ein Verfahren wegen der

_ Kindeswohlgefährdung eingeleitet. denn hierdurchwäre seine Auffassung deutlich nach außen

' erkennbar gewesen. Er hat vielmehr zielgerichtet auf Anregungen Dritter hingewirkt und hierfüran

konkreten Anregungsschreiben, in einem Fall auch bereits an das Amtsgericht Weimar gerichtet,

gearbeitet. Er hat keine Zweifel an den Erfolgsaussichten einer Anregung beim Amtsgericht Wei-

4' mar in seiner Zuständigkeit gelassen. was insbesondere die E-Mails von ' und

4 indizieren. Die diesbezüglichen Buchstaben seiner Zuständigkeit hat er gezielt für die ‘Su-

che eines geeigneten Betroffenen für ein Kinderschutzverfahren weitergegeben, aber versehent-

lich ohne Y.- Dabei hat er versucht gezielt zu verbergen, dass diese Informationen von ihm kom-
_ men, um einem Befangenheitsausschluss vorzubeugen. Er" hat die maßgebliche Anregung von

Barth für das Kinderschutzverfahren, über die er sodann als Richter zu entscheidenhatte; mit be-
arbeitet.
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Die Sachverständigen hat er ergebnisorlentiert in Kenntnis ihrer Auffassung ausgewählt. Die

E-Mail-Korrespondenz mit den Sachverständigen hat er ausschließlich verborgen über seine pri-

vate E-Mail-Adresse geführt, ohne diese aktenkundlich zu machen.

(Während der familiengerichtlichen Verfahren achtete er — was aus seiner Kommunikation deut- l ’

Iich wurde - zielgerichtet darauf, dass seine vorgefasste Position als Richter, die ihm bewusst

war, nicht nach außen erkennbar wird. f

_ Der Angeklagte handelte bei all dem in der Absicht, im Rahmen seiner Tätigkeit als Familienrich-

ter eine gerichtliche Entscheidung zu treffen, mit der er exemplarisch einzelnen Schulen in Wei- n

mar die (für die dort unterrichteten "Kinder geltenden lnfektionsschutzmaßnahmen ‘ des
SARS-Cov-2 Virus untersagen wollte. In der Gesamtschau der Verfahrensgestaltung, seiner Re-

_ aktionen nach der Entscheidung sowie der Kommunikation mit den Sachverständigen ergibt sich,

0 dass Ziel seines Handelns die geplante Veröffentlichung einer wissenschaftlich unterlegten ge- i

richtlichen Anordnung war, um den Argumentationsdruck für weitere gerichtliche Entscheidungen

zu erhöhen.

' C) Feststellungen zumlverfahrensablauf _ l

Die Feststellungen zum Verfahrensablauf des vom Angeklagten am Amtsgericht Weimar geführ-

ten Hauotsacheverfahrens (9 F 147/21) und des Verfahrens der einstweiligen Anordnung (9 F

l 148/21) — wie festgestellt - beruhen auf den jeweils im Selbstleseverfahren eingeführten Schrei- '

ben der Beteiligten, den Verfügungen und Beschlüssen und weiteren Urkunden sowie den Anga-

0 i ben der Zeugen l 1nd A

. Im Einzelnen folgen die Feststellungen bezüglich des einstweiligen Anordnungsverfahrens Az. 9

F 148/21 u. a. aus derAnregungvon für ein Kinderschutzverfahren gern. g 1666 Abs. 1 und 4

4 BGB vorn 13.03.2021, dem Empfangsbekenntnis vom 23.03.2021 (Freistaat Thüringen), den

Zustellungsurkunden vom 23.03.2021 (Schulleitungen der Staatlichen Regelschule „ "

_und der Staatlichen Grundschule , "'), den Verfügungen vom 16.03.2021 (Stellungnah-

mefrist zu rechtlichen Hinweisen), 18.03.2021 (Schulleitungen als weitere Beteiligte), 25.03.2021

(Stellungnahme zu aktualisierten rechtlichen Hinweisen) und 08.04.2021 (Hinausgabe Beschluss

vom 08.04.2021) mit Vermerk des Angeklagten vom 09.04.2021. Weiter folgen die Feststellungen

aus den eingeführten Schreiben des Freistaats Thüringen — Thüringer Ministerium für Bildung, Ju-

l gend und Sport vom 31.03.2021 (Antrag Fristverlängerung), vom 08.04.2021 (Stellungnahme und i

Rügedes Rechtswegs) und vom 12.04.2021 (Beschwerde) sowie den Schreiben von Rechtsan-

wältin V 1cm 02.04.2021 (Stellungnahme über die Kinder) mit den Anlagen 1 und 2
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Ü’ und vom 11.05.2021 (Erinnerung gegen Berichtigungsbeschluss) mit E-Mail des Angeklagten

W vom 09.04.2021 zur Vorab-Bekanntgabe des Beschlusses vom 08.04.2021.

Nach den Angaben der Zeugin den Angaben im Beschluss des Amtsgerichts Wei-

mar vom 08.04.2021 ist eine weitere Stellungnahme der Rechtsanwältin mit Datum

. l vom 06.04.2021 mit ca. 166 Seiten dem Amtsgericht_Weimar übermittelt worden. t '

Aus dem im Selbstleseverfahren eingeführten Beschluss des Amtsgerichts (Weimar vom

08.04.2021 — Az. 9 F 148/21 - folgen der Tenor und die festgestellten Gründe.

' Zudem beruhen die Feststellungen auf den eingeführten Beschlüssendes Amtsgerichts Weimar

b vom 22.03.2021 (Bestellung Verfahrensbeistand) mit Hinausgabeverfügung vom 22.03.2021, dem

Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021, der Verfügung vom 14.04.2021 (Vorlage an Thüringer

0 Oberlandesgericht und Übersendung von diversen Schreiben an Verfahrensbeteiligte), dem Ak-
- tenvermerk des Angeklagten vom 15.06.2021, denBeschlüssen des Amtsgerichts Weimar vom

L 07.07.2021 (Nichtabhilfe der Erinnerung gegen den Berichtigungsbeschluss vom 14.04.2021) und

16.07.2021 (Aufhebung des Berichtigungsbeschlusses vom 14.04.2021). Darüber hinaus wurden

die‘ Entscheidungen des Thüringer Oberlandesgerichts, Beschluss vom 14.05.2021 — 1 UF
136/21 — und des Bundesgerichtshofs, Beschlusslvom 03.1 .2021 — Xll ZB 289/21 - im Selbstle-

' severfahren eingeführt, sodass sich hieraus der Tenor und die Gründe der Entscheidungen er-

gibt. 1 ' _ g
Zu dem Hauptsacheverfahren Az. 9 F 147/21 ‘beruhen die Feststellungen u. a. auf den eingeführ-

‘ Ü ten Verfügungen vom 16.03.2021 (rechtliche Hinweise), 17.03.2021 (Anhörung zu Verfahrensbei-

Ü stand), 18.03.2021 (Erfassung weiterer Beteiligter, auch für 9 F 148/21; Stellungnahmefrist für

0 weitere Beteiligte), 22.03.2021 (Erfassung Verfahrensbeistand, auch für 9 F 148/211), 14.04.2021

(Hinweis) und Stellungnahme zur Rüge 5 17a Abs. 3 S. 2 GV_G und Übersendung der Gutachten),

' 28.04.2021 (nochmalige Übersendung der Gutachten), dem Empfangsbekenntnis vom
4 23.03.2021 (Freistaat Thüringen), dem Beschluss vom 25.03.2021 (Aktualisierung der rechtlichen

Hinweise, weitere Beteiligte) mit Hinausgabeverfügung vom 25.03.2021 und den Beschluss vom

25.03.2021 (Beweisbeschluss) mit entsprechender"Hinausgabeverfügung vom 25.03.2021.

i u Die Feststellungen bezüglich des Verfahrensablaufes bezüglich des Vergütungsantrages der

Sachverständigen folgen neben den Angaben der Zeugin ""

aus den eingeführten Schreiben von ' om 12.04.2021 (mit Rechnung) und

29.04.2021, der Verfügung vom 07.05.2021 (Vorlage der Akten an V )‚ der Stellung-

‘ nahme der vom 26.07.2021, dem Vermerk des Angeklagten vom 10.08.2021,
l dem Beschluss des Amtsgerichts Weimar vom 11.08.2021 (Festsetzung der Vergütung der
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Sachverständigen auf.4.524,09 Euro), der Beschwerde der Bezirksrevisorin

vom 14.09.2021 und dem Beschluss des Landgerichts Erfurt vom 06.10.2022 (Festsetzung der

Vergütung der Sachverständigen auf 0 Euro).

u Die Feststellungen bezüglich des Vergütungsantrages des Sachverständigen - '

Ä folgen neben den Angaben des Zeugen aus der von ihm eingereichten

Rechnung vom 28.07.2021 und der Verfügung vom 02.08.2021 (Schreiben an

f" i

4 . |v. ‘

Der. Angeklagte hat sich der Rechtsbeugung gemäß 5 339 StGB schuldig gemacht.

5 339 StGB erfasst nur Rechtsbrüche, bei denen sich der Richter oder Amtsträger bei der Lei-

v " tung oder Entscheidung einer Rechtssache bewusst in schwerwiegender Weise zugunsten oder -

zum Nachteil einer Partei von Recht und (Gesetz entfernt und sein Handeln als Organ des Staa-

tes statt an Recht und Gesetz an eigenen Maßstäben ausrichtet (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH, Be-

schluss vom 29.11.2022 — 4 StR 149/22 m.w.N.; BGH, Urteil vom 18.08.2021 — 5 StR 39/21;

‘BGH, Urteil vom 21.01.2021 - 4 StR 83/20 — jeweils juris). Eine unrichtige Rechtsanwendung .

oder Ermessensausübung reicht daher für die Annahme einer Rechtsbeugung selbst dan_n nicht

aus; wenn sich die getroffene Entscheidung als unvertretbar darstellt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH 4

StR 149/22 a.a.O.; BGH 4 StR 83/20 a.a.O.; BGH, Beschluss vom 14.09.2017 -4 StR 274/16 —

"juris). Insoweit enthält das Merkmal der Beugung des Rechts ein normatives Element, dem die _

Funktion eines wesentlichen Regulativs zukommt. Ob ein elementarer Rechtsverstoß vorliegt, ist ‘

auf der Grundlage einer wertenden Gesamtbetrachtung aller objektiven und subjektiven Umstän-

O de zu entscheiden (st. Rspr.; vgl. BGH 5 StR 39/21 a.a.O; BGH 4 StR 274/16 a.a.O.).

' Das Recht kann grundsätzlich auch durcheinen Verstoß gegen Verfahrensrecht gebeugt werden 1

(st. Rspr.; vgl. BGH 5 StR 39/21a.a.O.; BGH 4 -StR 274/16 a.a.O.). Für die Frage eines elementa- 4

ren Rechtsverstoßes kann dabei Bedeutung erlangen, welche Folgen der Verstoß für eine Partei

hatte, inwieweit die Entscheidung materiell rechtskonform blieb und von welchen Motiven sich der

' Richter bei der Entscheidung leiten ließ (vgl. BGH 5 StR 39/21 a.a.O.). .

Dabei liegt der Vorwurf der Rechtsbeugung nicht in der Annahme der Zuständigkeit des Familien-

.gerichts nach 5 1666 Abs. 1 und Abs. 4 BGB und derAnwendung der diesbezüglichen Normen.

Zwar lag nahe, dass es sich um-eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gemäß ä 40 VwGO mit dem 4

Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten handelte. aber angesichts der neuartigen Problematik
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“ der Anordnungen der Maskenpflicht und weiteren Maßnahmen gegenüber Schülern lagen seiner-

zeit noch keine vergleichbaren Entscheidungen in der Rechtsprechung vor. Das Thüringer Ober-

‚ Iandesgericht hat mit Beschluss vom 14.05.2021 -' 1 UF 136/21 - die Rechtsbeschwerde wegen

- grundsätzlicher Bedeutung zugelassen, sodass es sich um eine klärungsbedürftige Rechtsfrage

handelte, die noch nicht oder nicht hinreichend höchstrichterlich geklärt gewesen ist.

Daals Tathandlung einer Rechtsbeugung nur elementare Rechtsverstöße in Betracht kommen,

v begründen auch die dem Angeklagten in der Anklageschrift vom 17.05.2022 zur Last gelegten

' Verstöße gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103_ Abs. 1 GG für sich allein nicht

den Tatbestand der Rechtsbeugung. Dies gilt hinsichtlich der dem Angeklagten zur. Last gelegten

unterlassenen persönlichen Anhörungen der anregenden Kinder, deren Eltern und der weiteren

. Kinder der betreffenden Schulen entgegen 55 159, 160 FamFG. In gleicher Weise gilt es auch für

U die Verletzung des rechtlichen Gehörs, soweit er zu den eingeholten Gutachten und den Fragen

der Schnelltests und des Präsenzunterrichts, was nicht Gegenstand der Verfahrensanregung

war, kein rechtliches Gehör gewährt hat, aber zum Gegenstand seiner Entscheidung der einst-

. weiligen Anordnung gemacht hat. ' l

l Gleiches gilt für die dem Angeklagten mit der Anklageschrift zur Last gelegten Verfahrensverstö-

ße, dass er entgegen 5 158 Abs. 1 FamFG keine Prüfung der Geeignetheit des zu bestellenden

Verfahrensbeistandes vorgenommen hat und entgegen g 51 Abs. 3 S. 2 FamFG Beweisergebnis-

= se aus dem Hauptsache- in das einstweilige Anordnungsverfahren übertragen hat. Auch der \/_er-

V stoß gegen den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG, indem er alle Kinder der
Schule in die Entscheidung der einstweiligen Anordnung einbezogen hat, obwohl hierzu keine ge-

. setzliche Vorschrift besteht und er nicht für alle Kinder der gesetzliche Richter gewesen ist, be-

» gründet allein noch nicht den Tatbestand der Rechtsbeugung. _

Der Angeklagte hat sich der Rechtsbeugung jedoch dadurch schuldig gemacht, indem erldie ver-

fassungsrechtlich gebotene richterliche Unabhängigkeit aus sachfremden Motiven missachtet
. 4 hat. ' . '

Der Angeklagte verletzte in elementarer Weise Recht und Gesetz, indem er das familiengerichtli—

che Kinderschutzverfahren nicht nur „trotz seiner Befangenheit", sondern gerade wegen seiner
_ Befangenheit und Voreingenommenheit führte. Er war bereits seit Februar 2021 aufgrund seiner

' persönlichen und politischen Überzeugung bezüglich der SARS-CoV-2—Pandemie fest entschlos- v
sen, im Rahmen seiner Tätigkeit als Familienrichter eine gerichtliche Entscheidung mit Öffentlich-
keitswirkung treffen zu wollen. Mit dieser wollte er exemplarisch für einzelne Schulen die gelten-
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den Anordnungen zum Tragen von Gesichtsmasken, zur Einhaltung von Mindestabständen und
Teilnahme an Schnelltests untersagen. Sein Ziel war es, in seiner beabsichtigten gerichtlichen .

. Entscheidung Sachverständigengutachten einzuführen, die seine im Ergebnis bereits vorgefasste

Entscheidung wissenschaftlich unterlegen’ sollten, um die Durchsetzungskraft zu verstärken und l

. den Argumentationsdruck für weitere gerichtliche Entscheidungen zu erhöhen. Er hat dafür das

ihm übertragene Richteramt zielgerichtet benutzt und damit missbraucht. Zur Verschleierung sei-

_ ner-Voreingenommenheit suchte er für eine Anregung eines Kinderschutzverfahrens nach 5 1666

BGB gezielt nach geeigneten Betroffenen, welche aufgrund des Familiennamens der Kinder sei- A

nerZuständigkeit unterfallen würden, bearbeitete die Anregung der Familie maßgebend mit

und achtete während des familiengerichtlichen Verfahrens darauf, dass seine vorgefasste Positi-

_ on, die ihm bewusst war, nicht nach außen erkennbar wird. Entsprechend unterließ er die gemäß

0 5 6 FamFG i.V.m. ä 48 ZPO gebotene Selbstanzeige wegen der bei ihm bestehenden Befangen- 4

heit. Die Selbstablehnung ist eine Dienstpflicht des Richters, die er nach pflichtgemäßem Ermes-

sen. auszuüben hat.

Der Angeklagte hat daher unter "Missachtung der gemäß Art. 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 S. 2 GG ver-

fassungsrechtlich gebotenen richterlichen Unabhängigkeit und Neutralität aus persönlichen Moti-

ven heraus das familiengerichtliche Kinderschutzverfahren der Familie maßgeblich mit initi-

‘iert,’ die Verfahren entsprechend geführt und die gerichtliche Entscheidung durch Erlass der _

einstweiligen Anordnung getroffen. i _ n

Die richterliche Unabhängigkeit aus Art. 97 GG ist eine zentrale Säule des demokratischen

0 Rechtsstaates. Richtersind unabhängig und nur dem Gesetz unten/vorfen (Art. 97 Abs. 1 GG, 5 1

GVG, 5 25 DRiG). Durch die richterliche Unabhängigkeit wird die für den Rechtsstaat unerlässli-

che Gewaltenteilung garantiert und sichergestellt, dass die an einem Rechtsstreit _BeteiIigten sich

einem neutralen Richter gegenübersehen. .

_ Nach Art. 101 Abs. 1 S, 2 GG darf niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Das

Recht auf den gesetzlichen Richter aUS«Al’t. 101 Abs. 1 S.g2 GG gewährt nicht nur einen An- V

spruch auf den nach den Gesetzen und den Geschäftsverteilungs- und Besetzungsregelungen

des Gerichts vorgesehenen zuständigen Richter, sondern garantiert den Beteiligten eines gericht-

Iichen Verfahrens darüber hinaus, vor einem unabhängigen und unparteilichen Richter zu stehen,

i der die Gewähr für Neutralität und Distanz gegenüber allen Verfahrensbeteiligten und dem Verfah- V

rensgegenstand bietet (BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 01.07.2021 — 2 BvR
8904/20 — juris). '
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Ä Aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 und Art. 20 Abs. 3 GG sowie aus Art. 92, Art. 97 und Art. 1-01 Abs. 1 S. 2

GG folgt u. ‘a. die Garantie der richterlichen Unparteilichkeit. Der Grundsatz, dass niemand in ei-

' gener Sache Richterin oder Richter sein darf, ist ein fundamentales rechtsstaatliches Prinzip. Es

A gehört zum Wesen der richterlichen Tätigkeit, dass sie von nichtbeteiligten Dritten ausgeübt wird.

Dies erfordert Neutralität und gleiche Distanz gegenüber allen Verfahrensbeteiiigten. Art. 101

Abs. 1 S. 2 GG gewährleistet, dass die Verfahrensbeteiiigtenim konkreten Fall vor einem Gericht

v stehen, ‘dessen Mitglieder die Voraussetzungen der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit uneinge-

' schränkt erfüllen (vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 09.03.2022 — 2 BvR 91/22 .- jurls;

BVerfG, 2 BvR 890/20 a.a.O.). l _ _

‚ Während der Schutz der richterlichen Unabhängigkeit, der mittelbar auch der Sicherung der Un-

’ parteilichkeit dient, die allgemeine Stellung und Tätigkeit der Richter betrifft und von außen kom- .

“ mende rechtsfremde oder sachfremde Einwirkungen fernhalten will, zielt die Unparteilichkeit auf

die Objektivität und Sachlichkeit im Hinblick auf Beziehungen der Richter zu den Beteiligten und

zum Streitgegenstand im konkreten Verfahren". Einfachgesetzlich hat die Garantie der richterli-

' chen Unparteilichkeit unter anderem in 5 41 ZPO ihren Niederschlag gefunden (vgl. BVerfG,

' 2 BvR 91/22 a.a.O.). l
Die Vorstellung von neutraler Amtsführung ist mit den Begriffen "Richter" und "Gericht" untrennbar

verknüpft. Die richterliche Tätigkeit erfordert daher unbedingte Neutralität gegenüber den Verfah-

_ l rensbeteiligten (BVerfG 2 BvR 890/20 a.a.O.). Dieses Verlangen nach Unvoreingenommenheit

und Neutralität des Richters ist zugleich ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit (vgl. BVerfGE 133, 168

(202f.) m.w.N.). Es gewährleistet ein rechtsstaatliches Verfahren. Die Frage, ob Befangenheits-

O gründe gegen die Mitwirkung eines Richters sprechen, berührt die prozessuale Rechtsstellung

g der Verfahrensbeteiligten (vgl. BVerfG, Beschluss vom 08.061993 — 1-BvR 878/90 - juris). -

Diese gebotene Neutralität lag bei dem Angeklagten angesichts seiner Beteiligung bei dem von

ihm mitbearbeiteten Anregungsschreiben der Familie und seiner Suche nach einem geeig-
4 neten Anregungssteller, seiner bereits vor Eingang-der Anregung im Ergebnis vorgefassten beab-

. sichtigten Entscheidung, des nichtergebnisoffen geführten familiengerichtlichen Verfahrens so-

wie aufgrund seiner vorgefassten Auffassungen zu der SARS-CoV-2-Pandemie und der Unver-
hältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht vor. V l

_ Da der Angeklagte nicht nur die Selbstanzeige gemäß 5 6 FamFG i.V.m. 5 48 ZPO unterlassen

' hat, sondern auch die Anregung der Familie iearbeitet und schließlich die Verfahrengeleitet

und die Entscheidung der einstweiligen Anordnung getroffen hat, liegt der Schwerpunkt auf einem

l aktiven Tun und nicht auf einem Unterlassen. _ l
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i Der Angeklagte hat im Ergebnis über eine von ihm mitbearbeitete Anregung entschieden. -

Bei der gebotenen Neutralität eines Richters gilt, dass ein Betroffener nicht vor einem parteilichen

Richter stehen will, der die Anträge bzw. Anregungen, über die er dann entscheidet, zuvor für Ver-
. fahrensbeteiligte selbst _verfasst oder dabei zumindest mitgewirkt hat. A

Mithin liegt eine Beugung des Rechts sowohl bei der Leitung als auch der Entscheidung einer
Rechtssache vor. Auch Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit sindals Rechtssache anzuse-

hen (vgl. u. a. Mückenberger in: Leipold/ Tsambikakis/ Zöller, Anwaltskommentar, StGB, 5 339

. Rn." 15 (zu II. Rechtssache) — abgerufen unterjuris; Hilgendorf in: Laufhütte u. a.‚ StGB Leipziger

Kommentar, 12. AufI., 2009, 5 339 Rn. 33 m.w.N.). ‘ 4
Der Einwand des Angeklagten, ein amtswegiges Verfahren gemäß 5 24 FamFG hätte keiner An-

’ regung bedurft, sondern er hätte die Verfahren von Amts wegen einleiten können, entkräftet nicht
“den verwirklichten Rechtsbeugungstatbestand. Grundsätzlich ist eine Einleitung eines Kinder- .

schutzverfahrens von Amts wegen gemäß 55 1666 BGB, 24 FamFG möglich. Entscheidend ist

. insofern aber, dass der Angeklagte bewusst gerade keine Einleitung des Kinderschutzverfahrens

von Amts wegen vorgenommen hat, wodurch die von ihm vertretene Auffassung einer Kindes-

A wohlgefährdung durch die Maskenpflicht und der weiteren, bezüglich der SARS—CoV-2-Pandemie _

geltenden Regelungen nach außen hin erkennbar gewesen wäre. Selbst wenn dieVerfahren von

Amts wegen eingeleitet werden können, ist ein solches Verfahren nach dem Gebot der Rechts-

staatlichkeit des Verfahrens ergebnlsoffen in der gebotenen Neutralität zu führen.

"Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG gilt auch in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BVerfG‚ Beschluss '

vom 08.02.1967 — 2 BvR 235/64 —juris). Die Möglichkeit, Verfahren von Amts wegen einzuleiten,

O geht mithin nicht damit einher, das rechtsstaatliche Grundprinzip der richterlichen Objektivität und

Neutralität außer Acht zu lassen. '

. Dass der Angeklagte dem Verfahrensgegenstand nicht neutral und objektiv gegenüberstand, er- '

gibt sich — wie ausgeführt — daraus, dass er das später von ihm betriebene Verfahren lange vor- _

bereitet hat, an der Anregungsschrift, welche . ' eim Amtsgericht Weimar eingereicht hat,

selbst mitgearbeitet hat und auch bei der Wahl der Sachverständigen keine Objektivität walten

‘ließ, sondern diese ergebnisorientiert auswählte, um seiner Entscheidung unter vollständiger ‘

Wiedergabe der Gutachten mehr Ausdruck verleihen zu wollen. Seine eigene - verfestigte - Mei-

nung zu den Schutzmaßnahmen der SARS-CoV-2-Pandemie liegt der später gestellten Anre-

gungsschrift zu Grunde und findet sich genauso in der von ihm erlassenen Entscheidung der

b einstweiligen Anordnung, 9 F 148/21, wieder. -
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Der Einwand des Angeklagten, eine vermeintliche „lnitiierung" durch ihn solle nach der Anklage-

schrift im Vorfeld der am 15.63.2021 eingeleiteten Verfahren stattgefunden haben und insofern

- würde es (noch) an der fürä 339 StGB erforderlichen Leitung oder Entscheidung einer Rechtssa-

’ che und der — dazu erforderlichen — wesensmäßig richterlichen Tätigkeit fehlen, greift nicht durch.

Die Voreingenommenheit, zielgerichtete Planung der Entscheidung und Beteiligung an der Bear-

beitung der'Anregungsschrift‚ über die er letztlich als Richter zu entscheiden hatte, schlägt auf

. die Verfahren durch. Er hätte die gebotene Selbstanzeige gemäß 5 6 FamFG i.V.m. g 48 ZPO

’ vornehmen müssen und unter keinen Umständen die familiengerichtlichen Verfahren als’ vorein-

genommener Richter selbst führen und entscheiden dürfen. _ ' _

D. Der Angeklagte hat das Recht auch zu Gunsten und zum Nachteil einer Partei gebeugt. _ '

Der Begriff der Partei umfasst alle im Rahmen einer Rechtssache mit widerstreitenden Interes-

sen gegenüberstehenden Rechtssubjekte (Hilgendorf in: Laufhütte u. a., StGB LeipzigerbKom-

A mentar, 12. Aufl. 2009, 5 339 Rn. 81 m.w.N.; vgl.'u. a. Mückenberger in: Leipold/ Tsambikakis/

- Zöller, Anwaltskommentar, StGB, 5 339 Rn. 36 (zu lV. Taterfolg) m.w.N. — abgerufen unterjuris;

Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, StGB, 6. Aufl., 2023, 5 339 Rn. 713 m.w.N. - abgerufen

über beck-onlinede). Er umfasst daher auch die Verfahrensbeteiligten in einem Kinderschutzver-
_ fahren gemäß 5 1666 BGB. ' '

' Eine Rechtsbeugung muss zu Gunsten oder zum Nachteil einer Partei begangen sein. Für den

Eintritt des Taterfolges ist es erforderlich‚_ aber auch ausreichend, dass durch die Verfahrensver-

letzung die konkrete Gefahr einer falschen Entscheidung zum Vor- oder Nachteil einer Partei be-

0 . gründet wurde, ohne dass ein endgültiger Vor- oder Nachteil tatsächlich eingetreten sein muss

‘ (BGH NStZ-RR 2001, 243; BGHSt 42, 343, 346, 351).

Eine solche Gefahr falscher Rechtsanwendung besteht auch dann, wenn ein Richter in rechtlich

fehlerhafter Weise eine Zuständigkeit an sich zieht, weil ereiner Prozesspartei mit seiner Ent-

' scheidung sachfremd einen Gefallen tun will oder er sonstige außerhalb des Verfahrens Iiegen.de

ß Motive verfolgt (BGH, Urteil vom 05.12.1996 — 1 StR 376/96 —juris). Sind die angelastetenlverfah-

rensverstöße begangen worden, um einen zur Entscheidung berufenen anderen Richter und die

Staatsanwaltschaft auszuschließen, um auf diesem Wege zu einem seinen Intentionen entspre-

t chenden Ergebnis zu kommen, das bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nicht oder vor-

l aussichtlich nicht zu erreichen gewesen wäre, sind nicht nur abstrakte Gefahren für die richtige

Rechtsanwendung geschaffen, sondern eine konkrete Gefahr, dass eine im Rahmen eines Beur-

teilungsspielraums zu treffende Entscheidung von ‘sachfremden Erwägungen maßgeblich beein-
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flusst würde (BGH 1 StR 376/96 a.a.O.). Für die Erfüllung des ungeschriebenen tatbestandlichen i
Regulativs der konkreten Gefahr einer sachfremden Entscheidung kann es sprechen, wenn ein
Richter eine Entscheidung zum Nachteil einer Partei unter bewusster Begehung eines schwer-
wiegenden Verfahrensfehiers trifft. Ein derartiger schwenNiegender Verstoß kann in einer willkürli-

.chen Zuständigkeitsbegründung als Missachtung des rechtsstaatlich besonders bedeutsamen

Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG jedenfalls dann liegen, wenn diese eine Verletzung weiterer wesentlicher 4

grund- oder konventionsrechtlicher Rechtspositionen des Betroffenen bewirkt (BGH 5 StR 555/O9

a.a.O.). „

' Der Angeklagte hat durch die von ihm von vornherein geplante undzielgerichtete Entscheidung .

als voreingenommener Richter einen elementaren Verfahrensverstoß begangen, der die Unrecht-

mäßigkeit der getroffenen Entscheidung zur Folge hat. Die Frage, ob die von dem Angeklagten

0 getroffene Anordnung unter Berücksichtigung der Ausführungen der eingeholten Sachverständi-

- gengutachten inhaltlichrichtlg gewesen ist, vermag angesichts der Schwere des in Rede stehen- g

den Verfahrensverstoßes an der Beurteilung der Rechtswidrigkeit der Entscheidung nichts zu än-

dern. Denn die Rechtmäßigkeit einer gerichtlichen Entscheidung wird auch durch die Einhaltung

der rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätze geprägt.

' Der Angeklagte hat maßgebend daran mitgewirkt, dass er ein Verfahren in seiner Zuständigkeit -

zur Entscheidung bekommt und. auch dieAnregung der Familie :arbeitet,_um auf diesem
Wege zu einem seinen Intentionen entsprechenden Ergebnis zu kommen, das bei Einhaltung der

gesetzlichen Vorschriften nicht oder voraussichtlich nicht zu erreichen gewesen wäre. Bei Einhal-

‘tung der gesetzlichen Vorschriften wäre durch einen anderen zur Entscheidung berufenen Rich- .

ter über die Anregung der Familie zu entscheiden gewesen, sodass das erzielte Ergebnis

“ voraussichtlich nicht zu erzielen gewesen wäre. Durch die Ausgestaltung des familiengerichtli-

chen Verfahrens und die vom Angeklagten voreingenommen getroffene Entscheidung wurde das

' Verfahren maßgeblich von seinen sachfremden Erwägungen beeinflusst. „

Darin liegt ein Vorteil für die Betroffenen zu 1) und 2), die über vomgAngeklagten maß-

geblich mitbearbeitete Anregung am Amtsgericht Weimar gestellt haben, sowie unter Umständen

weiterer Kinder, die in die Geltung des Beschlusses einbezogen worden sind und welche gege-

"benenfalls die Aufhebung der an den betreffenden Schulen geltenden Regelungen zur Eindäm- <

mung des SARS-CoV-2-Virus begehrt hätten. Zugleich liegt hierin ein Nachteil für den Freistaat

Thüringen und die betroffenen Schulen sowie unter Umständen weiterer Kinder, die in die Geltung

des Beschlusses einbezogen worden sind und die zu ihrem Schutz die Regelungen zur Eindäm-

“ mung des SARS-CoV-ZA-Virus in den Schulen hätten beanspruchen wollen. .

Aufgrund der bei ihm bestehenden Besorgnis der Befangenheit hätte der Angeklagte unter keinen
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1 k Umständen entscheiden dürfen. Daher kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidung des Be-

schlusses der einstweiligen Anordnung in der Sache vertretbar ist oder nicht. _

4 v Der Angeklagte handelte auch vorsätzlich. - ’l Der Täter des 5 339 Abs. 1 StGB muss einerseits die Unvertretbarkeit seiner Rechtsansicht zu-

mindest fürmöglich gehalten und billigend in Kauf genommen haben. Andererseits musser sich

_ der grundlegenden Bedeutung der verletzten Rechtsregel für die Verwirklichung von Recht und

- Gesetz bewusst gewesen sein (vgl. MünchKomm/ Uebele, StGB, 2. Aufl.‚ 5 339 Rn. 64). Beding-

l ter Vorsatz reicht für das Vorliegeneines Rechtsverstoßes sowie einer Bevorzugung bzw. Be-

nachteiligung einer Partei aus. Bedeutungskenntnis im Sinne direkten Vorsatzes ist hinsichtlich

O der Schwere des Rechtsverstoßes erforderlich (BGH, Urteil vom 22.01.2014 - 2 StR 479/13 —ju-

. h ris). Allein der Wunsch oder die Vorstellung des Richters, "gerecht"_zu handeln oder "das Richti-

ge" zu tun, schließen eine Rechtsbeugung daher nicht aus (vgl. BGH 2 StR 479/13 a.a.O.; Fi-

scher StGB, 67. Aufl., 2020, 5 339 Rn. 42). lm Gewicht von Verfahrensverstößen kann ein tragfä-

higes Indiz für eine sachfremde Motivation und damit für den Vorsatz des 5 339 StGB liegen (Fi-

_ l scher a.a.O. 5339 Rn. 40; vgl. BGH, Beschluss vom 07.07.2010 - 5 StR 555/09 —juris). _ '

Der Angeklagte hat den Verstoß gegen das Gebot der Neutralität und Unparteilichkeit gemäß Art.

97, 101 Abs. 1 S. 2 GG und die hieraus resultierende Bevorzugung bzw. Benachteiligung einer

_ Partei erkannt und billigend in Kauf genommen. g

i Er hat in seinen Vorkehrungen, eine Entscheidung in eigener Zuständigkeit treffen zu können,

. zielgerichtet darauf geachtet, dass seine vorgefasste Position als Richter nicht nach außen er-

kennbar wird und hat seine Befangenheit erkannt und zielgerichtet verschleiert. Dies wird insbe-
- sondere durch die Nachrichten an vom 06.03.2021 deutlich, wonach er sich bei einem in

‘ Kürze en/varteten „Maskenfall“ auf keinen Fall ein „BefangenheitsprobIem“ einhandeln wolle. Kor-

respondierend sind auch die Nachrichten an vorn 24.02.2021 und 10.03.2021 ein deutli-
ches lndiz für den Vorsatz des Angeklagten hinsichtlich seiner Befangenheit, dass ‘ über

. einen Kinderarzt nachfragen (24.02.2021) bzw. die Nachricht nicht weiterleiten, sondern eigen-
ständig nachfragen und ihm separat Bescheid geben soll (10.03.2021). Er hat auch nicht von

i Amts wegen ohne eine Anregung ein Verfahren wegen der Kindeswohlgefährdung eingeleitet, wo-
durch seine Auffassung deutlich nach außen erkennbar gewesen wäre, sondern gerade auf Anre-

_ gungen Dritter hingewirkt und hierfür an Anregungsschreiben gearbeitet. Auch die E-Mail-Korre-

v spondenz mit den Sachverständigen hat er ausschließlich verborgen über seine private
E-Mail-Adresse geführt, ohne Kenntlichmachung in den Akten oder Mitteilung an die Verfahrens-
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' beteiligten. Zudem ist er bei der Bearbeitung der Anregung von für das Kinderschutzverfah- _'
ren, nicht nach außen erkennbar aufgetreten, sondern über ‚ der die Anregung mit den

jeweiligen Korrekturen zuleitete. Bezeichnend ist auch die Äußerung von l bereits
in der ersten E-Mail an om 13.03.2021, 12:18 Uhr„lhr müßtet über den uns gewogenen

lRichter stillschweigen bewahren, um keinen Befangenheitsausschluß zu riskieren“. In seiner 4

Zeugenaussage hat der Zeuge keine besonderen Rechtskenntnisse offenbart, sondern

vielmehr davon gesprochen, er sei juristischer Laie, es sei ein komplizierter Antrag gewesen mit

mehreren Seiten und vielen Paragrafen. spricht in der E-Mail vom 13.03.2021 an

. zudem juristisch inkorrekt von einer „Musterklage“. Es erscheint zwar noch naheliegend, dass der _

Zeuge '— wie auch u. a. - die damit verbundene Befangenheitsproblematik er-

kannt haben könnte. Angesichts der dargestellten Nachricht des Angeklagten an . vom

0 06.03.2021, in der er selbst auf mögliche Befangenheitsprobleme hinwies und insbesondere der

_ Nachricht an vom 10.03.2021 ist aber davon auszugehen, dass der Angeklagte auch ge-

genüber auf Geheimhaltung hingewiesen hat. — l

Auffallend ist auch die Kommunikation zwischen den Zeuginnen und vom
11.04.2021 „Werde ihr das "aber mit den Buchstaben nicht sagen, denn das klingt schon

irgendwie nach Befangenheit. Was mir natürlich wurscht ist“ ind die Antwort von _

‚Das muss auch unteruns bleiben". Dass selbst bei rechtlichen Laien aus der Kom-

munikation der Eindruck einer Befangenheit des Richters entstand, verdeutlicht. dass sich dem

Angeklagten als langjährigen Richter die Umstände seiner Befangenheit erst recht aufgedrängt

- haben müssen. Von weiterer indizieller Bedeutung ist auch, dass bei dem Angeklagten bei der _

Durchsuchung am 26.04.2021 nur ein neuwertiger Laptop, bei dem die Software am 25.04.2021

‘ installiert wurde, aufgefunden worden ist und im E-Mail—Konto der dienstlichen E-Mail-Adresse

des Angeklagten nur E-Mails für den Zeitraum 09.04.2021 bis 26.04.2021 festgestellt werden

_ konnten. Alle zuvor empfangenen und gesendeten E-Mails waren gelöscht. V

A In der Gesamtschau dieser Umstände steht zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Ange- '

klagte seine Befangenheit im Rahmen der familiengerichtlichen Verfahren erkannt und billigend in

l Kauf genommen hat. Ein Verbotsirrtum des Angeklagten durch die in der Einlassung vorgebrach- '

te Erklärung, er habe die Verfahren auch selbst von Amts wegen gemäß 55 1666 BGB, 24

FamFG einleiten und insofern „initiieren“ dürfen, liegt nicht vor. Dem Angeklagten kam es gerade

wegen seiner voreingenommenen Auffassung hinsichtlich der SARS—CoV-2-Pandemie darauf an,

u eine öffentlichkeitswirksame gerichtliche Entscheidung zu treffen und er hatte bei der Begehung '

der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun. Wie aus der Nachricht an und der E-Mail von
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' k an nervorgeht, war er sich dessen bewusst, dass auch in einem amtswegigen Ver-

fahren ein Ausschluss wegen der Befangenheit des Richters erfolgen kann und insofern die
Grundprinzipien des Rechts zur Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit des Richters gelten.

A Der Angeklagte hatte aus den gleichen Erwägungen auch Bedeutungskenntnis im Sinne direkten

Vorsatzes hinsichtlich der Schwere des von ihm begangenen Rechtsverstoßes. Die konkrete Be-

deutung der im Einzelfall verletzten Rechtsnorm hat indlzielle Bedeutung für die Kenntnis des

« Richters von der Schwere des Rechtsverstoßes (vgl. BGH 2 StR 479/13). Vorliegend handelt es A

i sich bei dem Verstoß gegen das Gebot der Neutralität und Unparteilichkeit gemäß Art. 97, 101

Abs. 1 S. 2 GG um einen sehr schwerwiegenden Rechtsverstoß gegen die Grundprinzipien eines

g Rechtsstaats überhaupt, der mit Verfassungsrang normiert ist. Derjenige, der den Grundsatz der

[0 . unbedingten Neutralität gegenüber den Verfahrensbeteiligten ‘gerade — wie hier — gezielt missach-

' tet, handelt in Kenntnis dessen, dass er einen schweren Gesetzesverstoß begeht. W

Das vorsätzliche Handeln des Angeklagten hinsichtlich der‘ Beugung des Rechts “unter Bedeu- _
. l tungskenntnis der Schwere des von ihm begangenen Rechtsverstoßes wird auch nicht dadurch

entkräftet, dass der Angeklagte gemäß seiner Einlassung - zumindest auch - aus der Motivlage
heraus gehandelt habe, eine etwaige Kindeswohlgefährdung durch das Tragen von Masken, Ab-

standsgeboten und Tests abzuwenden. Derlvorsätzliche Verstoß gegen die elementaren Vor-
l schriften zur Sicherung eines rechtsstaatlichen Verfahrens — wie hier des Gebots der Neutralität

und Unparteilichkeit gemäß Art. 97, 101 Abs. 1 S. 2 GG — stellt sich auch dann als Rechtsbeu-
gung dar, wenn er auf vermeintlich „guten Willen“ oder den Willen - aus seinerSicht bestehen-

den — „Sachgerechtigkeit" gestützt ist (vgl. Fischer a.a.O. 5-339 Rn. 42f.). Wer billigend lnKauf
U i nimmt, eine Regel zu verletzen, deren — auch nur mittelbar — grundlegende Bedeutung für das

Rechtssystem und für die von ihm zu treffende Entscheidung er erkannt hat, kann sich nicht auf

ein Privileg eines „guten Willens“ stützen oder mit der Behauptung exkulpieren, er habe zwar das

Recht verletzen, dies jedoch nur im Interesse" einer (selbst formulierten) „höheren Gerechtigkeit“

' tun wollen (vgl. Fischer a.a.O. 5 339 Rn. 42f.). Denn im Rechtsstaat kann sachlich richtiges und
l daher annähernd gerechtes Recht, nicht mittels willkürlicher Verfahren erreicht werden (vgl. Fi-

scher a.a.O. 5 339 Rn. 42f.). Daher kommt es nicht darauf an, ob der Angeklagte gemäß seiner
Einlassung ‘aus der Motivlage heraus gehandelt hat, eine etwaige Kindeswohlgefährdung durch

' das Tragen von Masken, Abstandsgeboten und Tests abzuwenden. Es kommt auch nicht darauf
l an, ob die von den ausgewählten Sachverständigen vertretenen und dargestellten Ergebnisse

richtig sind oder nicht oder der Angeklagte hiervon überzeugt war. .
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Dem vorsätzlichen Handeln des Angeklagten steht ebenso wenig entgegen, dasser sich mit den '
Zeugen und über das Verfahren bzw. die von ihm beabsichtigte Entscheidung
ausgetauscht hat. Ebenso wenig steht dem Vorsatz entgegen, dass er mit Verfügung vom
14.04.2021 zum Ausdruck brachte, eine beschwerdefähige Entscheidung über die Zulässigkeit .
des Rechtsweges herbeizuführen. Denn den maßgeblichen, den Tatbestand der Rechtsbeugung
begründenden Verstoß seiner Voreingenommenheit und die diesbezügliche Planung des Verfah-
rens und der gerichtlichen Entscheidung hat er stets verborgen gehalten. -

Ein _vergIeichbarer Fall, wie der hiesige, ist soweit ersichtlich in der bisherigen Rechtsprechung

ohne Beispiel. ' .

0 "Allein durch das Landgericht Freiburg ist durch Urteil vom 03.03.2009 — 2 KLs 210 Js 4263/08,

BeckRS 2009, 29798) und bestätigt durch Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 05.08.2009 —

1 StR 366/09 (BeckRS 2009, 22988), eine annähernd vergleichbare Verurteilungneines Richters

wegen Rechtsbeugung erfolgt. Dort hat ein Richter am Landgericht für einen Freund einen Befan-

-genheitsantrag gegen einen Richter am Amtsgericht geschrieben und nachfolgend am Landge- _

rlcht selbst über die sofortige. Beschwerde gegen die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs

entschieden, ohne den Sachverhalt anzuzeigen. Diesbezüglich führte das Landgericht Freiburg

aus: „Für die Kammer sind kaum schwerere Verstöße gegen Verfahrensvorschriften, die

das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtspflege schwer erschüttern, denkbar, als dass _

ein Richter über einen von ihm selbst" verfassten Antrag entscheidet, da jeder einen An-

spruch auf einen unparteilichen Richter hat. Dieses Recht hat gemäß Art. 101 Abs. 1

S. 2 GG Verfassungsrang (...)”.\ In dem zugrundeliegenden Fall hat der Richter die Zuständig-

. keit’ nicht aktiv an sich gezogen, sondern die Selbstanzeige unterlassen, nachdem ihm der Vor-

gang zugeteilt war. - " 4

4 Vorliegend ist der Unrechtsgehalt der festgestellten Handlungen des Angeklagten deutlich höher

zu bewerten, da er nicht nur über eine von ihm mitbearbeitete Anregung entschieden hat, sondern

‘ zielgerichtet darauf hingewirkt hat, dass er ein Verfahren in seiner Zuständigkeit zur Entscheidung _

bekommt und deren Ergebnis von vornherein vorgefasst war.

_ Der Angeklagte handelte rechtswidrig und schuldhaft. Für Einschränkungen oder eine Aufhebung

der Schuld des Angeklagten bestehen keine Anhaltspunkte. W
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_ A Entgegen der rechtlichen Würdigung der Anklageschrift geht die Kammer nicht von einer Rechts-

beugung in zwei tateinheitlichen Fällen ausf _

Der Angeklagte führte zwar zwei familiengerichtliche Verfahren, das Hauptsacheverfahren (9 F

_ 147/21) und das einstweilige Anordnungsverfahren (9 F.148/2'1), wobei letzteres durch Beschluss

' der einstweiligen Anordnung beendet worden ist. Vorliegend waren alle Handlungen des Ange-

klagten von seinem einheitlichen Vorsatz erfasst, eine gerichtliche Entscheidung mit Öffentlich-

_ keitswirkung zu treffen. In der Umsetzung dieses Vorsatzes hat er die Führung der beiden famili-

_ engerichtlichen Verfahren miteinander verbunden, durch verfahrensleitende Verfügungen ver-

4 knüpft und schließlich, wie von vornherein beabsichtigt, die Beweisergebnisse aus dem Haupt-sa-

cheverfahren in das einstweilige Anordnungsverfahren überführt. Insofern besteht ein unmittelba-

rer räumlicher und zeitlicher Zusammenhang der strafrechtlich erheblichen Verhaltensweisen des

0 _ Angeklagten. Das gesamte Tätigwerden des Angeklagten erscheint bei natürlicher Betrachtungs-

- weise auch für einen Dritten als ein einheitliches Handeln zur Umsetzung des einheitlichen Ta-

tentschlusses des Angeklagten zum Treffen einer gerichtlichen Entscheidung zur Untersagung

‘ der_ für Schüler geltenden Pflicht zum Tragenvon Gesichtsmasken, zur Einhaltung von Mindest-

A V abständen und Teilnahme an Schnelltests. ' - '

' _ v. ß i

Der Rechtsfolgenausspruch beruht auf Folgendem:

Rechtsbeugung wird gemäß ä 339 StGB mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren be-

; 4 straft. ‘ Q

O Zu Gunsten des Angeklagten spricht, dass er nicht vorbestraft ist und - bezüglich des objektiven

Tatbestandes - teilgeständig gewesen ist. _ ‘ »

' Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Tat nun mehr als zwei Jahre zurück liegt. .

Zudem wirkt sich die lange Verfahrensdauer zu seinen Gunsten aus. Seit Beginn der Ermittlun-

gen im April 2021 bis zur Urteilsverkündung sind 2Jahre 4 Monate vergangen. Diese erhebliche

Verfahrensdauer mit der damit für den Angeklagten einhergehenden beruflichen Unsicherheit ist

_ 1 deutlich zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Zwar ist auch in den Blick zu nehmen, dass der
Angeklagte sich während der langen Verfahrensdauer einer entsprechenden Presseberichterstat-

tung wegeneines erhöhten öffentlichen Interesses ausgesetzt sah. Insofern konnten jedoch keine
diesbezüglichen, über das Durchschnittsmaß.hinausgehenden und für die Strafzumessung rele-

' vanten nachteiligen Folgen für den Angeklagten festgestellt werden. Der Angeklagte hat in seiner
Einlassung diesbezügliche Folgen nicht thematisiert.
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Trotz der langen Verfahrensdauer konnte ‘keine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung fest-

gestellt werden. Die Ermittlungen waren von Beginn an sehr umfangreich. Aus dem polizeilichen

Abschlussbericht und den entsprechenden Angaben des Zeugen ergibt sich, dass bei der’

' ersten Durchsuchung nur ein neuwertiger Computer des Angeklagten sichergestellt werden konn- .

te und festgestellt wurde, dass alle dienstlichen E-Mails des Angeklagten vor dem 09.04.2021 ge- -

löscht waren. Aufgrund der Vielzahl der sichergestellten Beweismittel der beiden Durchsuchun-

gen und der Wiederherstellung zahlreicher gelöschter E-Mails war eine umfangreiche und lang-

"wierige Auswertung erforderlich. Noch mit dem o. g. Aktenvermerk vom 07.04.2022 wurden we- .

sentliche Ermittlungsergebnisse zur Auswertung der im E-Mail-Verkehr zwischen _ und

übermittelten Dokumente durch die Polizei gewonnen. Zeitnah nach Abschluss der Ermitt-

lungen erfolgte die Anklageerhebung am 17.05.2022. Diese wurde mit Eröffnungsbeschluss vom

(Q 04.08.2022 zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der erhebliche „

Umfang der Verfahrensakten bedingte eine entsprechende gerichtliche Verfahrensvorbereitung. In

Ansehung dieser Umstände ist dem Beschleunigungsgebot hinreichend Genüge getan. V

Ferner ist zu Gunsten desAngeklagten zu berücksichtigen, dass die Tat im Kontext der Ausnah-

' mesituation der SARS-CoV—2-Pandemie begangen worden ist, die einen massiven gesellschaftli- -

chen Diskurs über die Verhältnismäßigkeit und Folgen der Maßnahmen zur Bekämpfung der

SARS-CoV-2-Pandemie mit sich gebracht hat. Insofern hat der Angeklagte gemäß seiner Einlas-

sung - zumindest auch - aus der Motivlage heraus gehandelt, eine etwaige Kindeswohlgefäh_r-

' dung durch das Tragenvon Masken, Abstandsgeboten und Tests abwenden zu wollen. .

Strafmildernd zu berücksichtigen sind insbesondere die den Angeklagten treffenden Folgen einer

rechtskräftigen Verurteilung, durch welche er sein Richteramt kraft Gesetzes gemäß 5 24 Nr. 1

0 DRiG, wodurch er sodann seine Besoldungs- und Pensionsansprüche verliert. Insbesondere der

‘Verlust seiner Pensionsansprüche nur wenige Jahre vor Erreichen des Ruhestandsalters wiegt ‘

für den Angeklagten schwer und bewirkt für ihn erhebliche finanzielle Einbußen dadurch, dass er

statt der beamtenrechtlichen Versorgung lediglich in der gesetzlichen Rentenversicherung nach-

versichert werden wird.

Zu Lasten des Angeklagten wirkt sich die erhebliche Qualität und Intensität der Beugung des

Rechtes mit dem damit verbundenen erheblichen Schaden für den Rechtsstaat und für das Ver-

4 trauen der Bevölkerung in die Rechtspflege aus. _

Der Angeklagte handelte planmäßig, was _eine erhöhte kriminelle Energie indiziert, und versuchte

durch bewusstes, planvolles Handeln seine eigene Befangenheit und Mitwirkung an der Anregung
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l zu verbergen.

Unter Abwägung aller strafzumessungsrechtlich relevanter Umstände von Tat und Täter erachtet

» die Kammer _

eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren

für "tat- und schuldangemessen. ‘ ß '

Die Höhe dieser Freiheitsstrafe wäre aus Sicht der Kammer auch bei abweichender Betrachtung

und Annahme einer Rechtsbeugung in zwei tateinheitIichen_FäIIen, wie in der Anklageschrift an-

0' genommen worden ist, tat- und schuldangemessen. Denn gerade die vom Angeklagten geplan-

ten sachlich und zeitlich im Kontext stehenden Verfahrenshandlungen rechtfertigen vor dem Hin-

tergrund seines angestrebten Ziels aus Sicht der Kammer unter Gesamtwürdigung aller straf-

messungsrechtlich relevanter Umstände keine höhere Freiheitsstrafe. -

Die Freiheitsstrafe kann gemäß 5 56 StGB zur Bewährung ausgesetzt werden.

Die Sozialprognose ist günstig i.S.d. 5 56 Abs.1 StGB, es liegen besondere Umstände i.S.d. 5 56

_ ' . Abs. 2 StGB vor und die Verteidigung der Rechtsordnung gebietet nicht die Vollstreckung der

Strafe gemäß 5 56 Abs. 3 StGB.

o Es besteht die Erwartung, dass der Angeklagte sich die Verurteilung zur Warnung dienen lassen

i‘ . und künftig auch ohne Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Diese

' prognostische Zukunftsbeurteilung ist auf der Grundlage einer Gesamtbewertung von Tat und Tä-

terpersönlichkeit getroffen worden, unter Berücksichtigung aller zu Gunsten und zu Lasten des

l Angeklagten ins Gewicht fallenden Umstände._ Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Angeklagte

g teilgeständig war und die Tat mehr als zwei Jahre zurückliegt sowie die erhebliche Verfahrens-

- dauer mit der damit einhergehenden Unsicherheit über seine berufliche Zukunft. Von entscheiden-

der Relevanz ist, dass er bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist und keine Wie-

derholungsgefahr besteht, da er die Tat nur aufgrund seiner Tätigkeit als Richter begehen konnte,

im Falle der Rechtskraft des Urteils jedoch kraft Gesetzes sein Richteramt verlieren wird.

Es bestehen auch besondere Umstände i.S.d. 5 56 Abs. 2 StGB.

Zwar ist zu berücksichtigen, dass diese besonderen Umstände sehr gewichtig sein müssen, da
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die bewährungsfähige Grenze der Freiheitsstrafe von zwei Jahren nach 5 56 Abs, 2 StGB ausge- ‘

schöpft ist. Allerdings können zu den nach 5 56 Abs. 2 StGB zu berücksichtigenden Umständen

nach gefestigter Rechtsprechung auch solche gehören, die schon für die Prognose nach 5 S6

' Abs. 1 StGB zu berücksichtigen waren. Insbesondere ist bei einem bisher unbestraften Angeklag- —
- ten auch und gerade die Wirkung einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe in den Blick

zu nehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 10.05.2016 - 4 StR 25/16 m.w.N. - juris; vgl. Fischer,

a.a.O. g 56 Rn. 2o m.w.N.).

Insbesondere angesichts der fehlenden Vorstrafen‚ des kraft Gesetzes mit Rechtskraft des Ur- l
teils eintretenden Verlustes seines Richteramtes und der damit einhergehenden‘ fehlenden Wie-

derholungsgefahr ist in Ansehung der Wirkung einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe

’_ unter Berücksichtigung der Gesamtumstände eine Strafaussetzung zur Bewährung sachgerecht.

C Die vorgenannten Umstände sind in der “Gesamtschau von besonderem Gewicht. Daher ist eine l

Strafaussetzung zur Bewährung trotz des erheblichen Unrechts- und Schuldgehalts der Tat, wie

er sich in der Höhe der Strafe widerspiegelt, auch unter Würdigung der zu Lasten des Angeklag-

_ten sprechenden Umstände der erheblichen Qualität und Intensität der Beugung des Rechts und

des hohen Schadens für das Vertrauen des Rechtsstaats nicht den vom Strafrecht geschützten V

Interessen zuwiderlaufend. - ’ v l

Vor diesem Hintergrund gebietet auch die Verteidigung der Rechtsordnung nicht gemäß

_ - 5 56 Abs. 3 StGB die Vollstreckung der Strafe. _

Eine Strafaussetzung zur Bewährung kann unter dem Aspekt der Verteidigung» der Rechtsord-

nung nach ä 56 Abs. 3 StGB nur versagt werden, wenn sie im Hinblick auf schwerwiegende Be-

. sonderheiten des ‚Einzelfalls für das allgemeine Rechtsempfinden unverständlich erscheinen

lmüsste und dadurch das Vertrauen der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des Rechts er- '

schüttert werden könnte (vgl. u. a. BGH, Urteil vom 14.03.2018 — 2 StR 416/16 m.w.N. — juris).

Hierbei ist auf das Rechtsempfinden einer über die Besonderheiten des Einzelfalls aufgeklärten

Bevölkerung abzustellen (vgl. Fischer a.a.O. 5 56 lRn. 17 m.w.N.).

Bei der insofern wiederum gebotenen Berücksichtigung der Gesamtumstände hätte die wohlun-

terrichtete, rechtstreue Bevölkerung in Kenntnis der dargelegten Umstände, insbesondere der

gravierenden Umstände dergesetzlichen Folgen des Verlusts des Richteramtes, der finanziellen

. Einbußen durch den Verlust der Pensionsansprüche und der Nachversicherung und dass der An- _

geklagte nicht vorbestraft ist, Verständnis ‘für die Strafaussetzung zur Bewährung. Dies gilt auch

unter Berücksichtigung der zu Lasten des Angeklagten sprechenden Umstände, insbesondere
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_ f der Qualität und Intensität der Beugung des Rechts durch den Verstoß gegen das Grundprinzip

der Neutralität eines Richters. Die über die Besonderheiten des Einzelfalls aufgeklärte Bevölke-

rung würde dadurch nicht in ihrem Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit des Rechts erschüttert und

das Urteil nicht als ungerechtfertigte Nachgiebigkeit und unsicheres Zurückweichen vor dem Un-

' recht empfinden. _ . _ .

. VI.

Die Kostenentscheidung folgt aus 5 465 Abs. 1 StPO. _

gez. _

A A Vorsitzender Richter Richterin ' Richterin . '
am Landgericht am Landgericht
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